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 Über die Faktensammlung Diskriminierung

Die Urheberrechte der in der Faktensammlung Diskriminierung zitierten Textpassagen liegen weiterhin bei den jeweiligen Rechteinhabern 
(Urhebern, Verlagen beziehungsweise Organisationen, u.a.). Die Textpassagen wurden hier mit deren Einverständnis wiedergegeben.

Über die Faktensammlung Diskriminierung

Die Faktensammlung Diskriminierung bietet einen niedrig-
schwelligen Ausgangspunkt für Interessierte, die sich über Dis-
kriminierung aufgrund religiöser oder ethnischer Herkunft in-
formieren wollen. Sie gibt einen Überblick über Definitionen, 
die Gesetzeslage und die Forschung, trägt relevante Publikati-
onen und Studien zusammen und stellt sie in Auszügen vor. Sie 
stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Schwerpunkt 
liegt auf Quellen, die sich mit dem Thema ethnische und reli-
giöse Diskriminierung in Deutschland beschäftigen und in den 
letzten zehn Jahren veröffentlicht wurden. Vereinzelt wer-
den auch Forschungsergebnisse außerhalb dieses Rahmens 
festgehalten – sofern sie neue Aspekte und Zusammenhänge 
einbringen. Aufgrund der Auswahl von Textpassagen bleiben 
unvermeidbar wichtige Aspekte außen vor; bei näherem Inte-
resse raten wir daher, die Originalquelle zu konsultieren. Die 
einzelnen Kapitel decken verschiedene Lebens- oder Themen-
bereiche rund um ethnische und religiöse Diskriminierung ab 
und beginnen jeweils mit einer groben Zusammenfassung der 
aktuellen Wissenslage. 

Die Inhalte dieser Faktensammlung sind in großen Teilen di-
rekt aus den angegeben Originalquellen entnommen. Diese 
Textpassagen sind jeweils durch kursive Schrift und Seitenver-
weise markiert. Dabei wurden jeweils die Formulierungen der 
Originalquelle beibehalten, was die mitunter unterschiedlichen 
Formen der geschlechtergerechten Sprache erklärt. Wenn Sie 
aus den kursiven Ausschnitten zitieren möchten, verweisen Sie 
bitte immer auf die Originalquellen.

Sämtliche Links wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
geprüft. Für die Inhalte auf Webseiten Dritter übernehmen wir 
keine Gewähr. Aus rechtlichen Gründen ist die Verlinkung zum 
Quellmaterial in manchen Fällen passiv und ohne QR-Code.
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cation. Since such a selection entails the omission 
of important aspects of each piece of research, we 
recommend consulting the original sources as well.
The chapters cover different areas of everyday life 
as well as specialized topics – such as discrimina-
tion of members of the Roma communities. Each 
chapter starts with a rough summary followed by 
excerpts from the various sources. The excerpts are 
shown here with permission and the copyright re-
mains with the authors, publishers, or other original 
owners. Most of the accessible sources on discrimi-
nation in Germany are in German. Nonetheless, the 
Faktensammlung Diskriminierung also includes some 
texts in English.

The studies reviewed here jointly create a clear and 
nuanced picture. Ethnic and religious discrimination 
appear in all spheres of everyday life – including the 
labour market, the housing market, and the educa-
tional system. While the focus here lies on ethnic-
ity and religion, the reality is often one of multiple 
and intersectional discrimination. The General Act 
on Equal Treatment brought important changes, but 
significant room for improvement in German an-
ti-discrimination law and politics remains.

We encourage our readers to think beyond individ-
ual chapters or areas of everyday life. Only then is 
it possible to grasp the hurdles that we collectively 
face on the path to equality and equity. This col-
lection of sources aims to support all those seek-
ing knowledge on discrimination and then using this 

Equality of opportunities is a central element of 
successful countries of immigration. Discrimination 
against certain ethnic and religious backgrounds 
contradicts the idea of fairness and the principle of 
equality enshrined in the German Basic Law. Ethnic 
and religious discrimination not only disadvantage 
certain members of our society but also undermine 
the foundations of social cohesion. A diverse and 
liberal democracy ought to work towards equal and 
equitable treatment. 

One of the first steps in combatting discrimination 
is developing an understanding of its many forms 
and its extent. This publication with the German 
title Faktensammlung Diskriminierung (collection of 
facts on discrimination) seeks to contribute to this 
collective challenge. This collection of sources pro-
vides a starting point for those interested in an ini-
tial dive into the current research on ethnic and re-
ligious discrimination. We introduce the various 
sources “in their own words” and explicitly invite 
our readers to seek out additional material. 

The Faktensammlung Diskriminierung focusses on 
sources on ethnic and religious discrimination in 
Germany and published within the last ten years. 
In exceptional cases, we also include research be-
yond this frame. The selection of sources is based 
on desk research using online databases such as 
Google Scholar, EconStor, as well as the Bielefeld 
Academic Search Engine. We collected the central 
question, method, and select results of each publi-

Abstract

Faktensammlung Diskriminierung
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understanding to foster a diverse and equal society.
We express our gratitude to all those that have 
participated in the making of the Faktensammlung 
Diskriminierung. Mirijam Beutke and Patrick Kotzur 
had set some of the groundwork and developed the 
idea of the collection of sources as part of earlier 
versions of this publication. We also thank the au-
thors, organisations, and publishes for allowing us 
to reprint excerpts of their work.

Abstract
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nische und religiöse Diskriminierung in Deutsch-
land beschäftigen und in den letzten zehn Jahren 
veröffentlicht wurden. Vereinzelt werden auch For-
schungsergebnisse außerhalb dieses Rahmens fest-
gehalten – sofern sie neue Aspekte und Zusammen-
hänge einbringen. Die Auswahl der Publikationen 
basiert auf Online-Recherchen in Datenbanken wie 
Google Scholar, EconStor sowie der Bielefeld Acade-
mic Search Engine. Abgebildet werden im Folgenden 
jeweils die Leitfrage beziehungsweise der Leitge-
danke einer Publikation, die Vorgehensweise sowie 
ausgewählte Ergebnisse. Bei näherem Interesse 
empfehlen wir stets die Originalquelle zu konsultie-
ren, denn durch den Fokus auf zentrale Textpassa-
gen in dieser Faktensammlung bleiben unvermeidbar 
weitere wichtige Aspekte außen vor. 

Die einzelnen Kapitel decken verschiedene Lebens- 
oder Themenbereiche rund um ethnische und reli-
giöse Diskriminierung ab und beginnen jeweils mit 
einer groben Zusammenfassung der aktuellen Wis-
senslage. Zu Beginn steht ein kurzes Glossar, das 
verschiedene Arten von Diskriminierung und wei-
tere relevante Konzepte definiert und anhand von 
Beispielen erläutert. Im anschließenden Kapitel wird 
der nationale, europäische und internationale recht-
liche Rahmen kurz skizziert – mit besonderem Au-
genmerk auf das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG). Darauf folgen mehrere Kapitel, die den 
Forschungsstand zu Ausmaß und Form der Diskri-
minierung in verschiedenen Lebensbereichen wi-
dergeben (Alltag, Wohnen, Arbeiten und Bildung).  

Chancengerechtigkeit ist ein zentraler Bestandteil 
eines erfolgreichen Einwanderungslandes. Gerade 
eine Gesellschaft, deren Vielfalt durch Migration 
geprägt ist, bleibt anfällig gegenüber alltäglicher in-
dividueller, aber auch struktureller Diskriminierung 
aufgrund religiöser oder ethnischer Herkunft. Letz-
tere widerspricht jedoch sowohl dem Fairnessprin-
zip als auch dem Gleichheitssatz in Artikel 3 unse-
res Grundgesetzes. Diskriminierung führt nicht nur 
zur Benachteiligung der Betroffenen, sondern un-
terhöhlt zugleich die Grundfesten des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts. Solchen Tendenzen Einhalt 
zu gebieten, ist daher die Aufgabe einer pluralen 
und liberalen Demokratie. 

Die Bestandsaufnahme von Ausmaß und Erschei-
nungsformen von Diskriminierung ist ein wichti-
ger Schritt, um das Phänomen zu verstehen und 
anschließend gegensteuern zu können. Diese Pub-
likation mit dem Titel Faktensammlung Diskriminie-
rung möchte dazu einen Beitrag leisten. Sie bietet 
einen niedrigschwelligen Ausgangspunkt für Inter-
essierte, die anhand der aktuellen Forschungslage 
Orientierung über ethnische und religiöse Diskrimi-
nierung suchen. Dabei geben wir unterschiedliche 
Quellen „in ihren eigenen Worten“ wieder. Die un-
terschiedlichen Quellen der Faktensammlung Diskri-
minierung sind somit der Start-, aber nicht notwen-
digerweise der Endpunkt einer Recherche.

Der Schwerpunkt der Faktensammlung Diskriminie-
rung liegt auf Quellen, die sich mit dem Thema eth-

Orkan Kösemen und Klaudia Wegschaider

1. Einleitung

Faktensammlung Diskriminierung

* Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir vereinzelt entweder die weibliche oder die männliche Form personenbezogener Substantive. 
 Wenn nicht anders erwähnt, sind damit beide Geschlechter gemeint.
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Zwei weitere Kapitel behandeln gesondert die Dis-
kriminierung aufgrund der Religion sowie die Diskri-
minierung von Sinti und Roma. Im abschließenden 
Kapitel werden die Auswirkungen von Diskriminie-
rung beleuchtet. 

Wir ermutigen unsere Leserinnen und Leser, über 
den Tellerrand einzelner Kapitel hinauszublicken. 
Erst so ergibt sich ein klares Gesamtbild der Hür-
den, die es auf dem Weg zur Gleichbehandlung 
noch zu überwinden gilt. Da viele Publikationen 
und Studien mehr als einem Kapitel zugewiesen 
werden könnten, finden sich auch immer wieder 
Querverweise. Zwar liegt der Fokus dieser Fakten-
sammlung Diskriminierung auf Ethnie und Religion, 
jedoch werden auch andere Diskriminierungskate-
gorien im Zuge der intersektionellen Diskriminie-
rung im Blick behalten. Letztendlich soll die Fakten-
sammlung Diskriminierung all denen helfen, die sich 
mit diesem Thema beschäftigen wollen und es sich 
zur Aufgabe gemacht haben, eine diskriminierungs-
freie Gesellschaft zu erreichen.

Wir danken allen, die an der Entstehung der Fakten-
sammlung Diskriminierung mitgewirkt haben, sehr 
herzlich. Allen voran gilt dieser Dank Mirijam Beutke 
und Patrick Kotzur, die mit früheren Versionen das 
Fundament dieser Publikation gelegt und die Idee 
der Faktensammlung weiterentwickelt haben. Zu-
gleich bedanken wir uns bei den Autorinnen und Au-
toren* sowie den Organisationen und Verlagen, die 
uns die Wiedergabe der Texte ermöglicht haben.

Einleitung

Dr. Orkan Kösemen
Senior Project Manager
Programm Integration und Bildung
der Bertelsmann Stiftung

Klaudia Wegschaider
Project Manager
Programm Integration und Bildung
der Bertelsmann Stiftung
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Worum geht es?

Faktensammlung Diskriminierung

Das junge Politik-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung: 
Wenn einzelne Menschen oder Gruppen benachteiligt werden, weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion 
haben, so werden sie diskriminiert. Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Oft spielen Vorurteile eine Rolle. So haben man-
che Menschen ohne Grund eine schlechte Meinung von Menschen fremder Herkunft oder mit fremdländischem Aussehen. Sie behandeln 
diese Menschen deshalb unfair und ungerecht - sie diskriminieren sie. (Schneider und Toyka-Seid 2018)

Der Brockhaus. Politik. 
Diskriminierung: herabsetzende Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen, ungleiche Behandlung. Die Diskriminierung aufgrund 
von rassischer oder ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, religiösen oder politisch-weltanschaulichen Überzeugungen, sexueller Orien-
tierung, Alter, Zugehörigkeit zu einer bestimmten, mitunter stigmatisierten sozialen Gruppe wird als soziale Diskriminierung bezeichnet. 
(2008: 98)

Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache.
diskriminieren: „herabsetzen, herabwürdigen“: Das Verb wurde im 19. Jh. aus lat. discriminare „trennen, absondern“ entlehnt. Es bedeu-
tet demnach eigentlich etwa „jemanden von anderen absondern, ihn unterschiedlich behandeln und damit in den Augen der anderen he-
rabsetzen“. (1989: 130)
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Worum geht es?

Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) der Bundeszentrale für politische Bildung:
Im Sinne einer formalen und abstrakt gefassten Definition kann unter Diskriminierung zunächst die Verwendung von kategorialen, das 
heißt vermeintlich eindeutigen und trennscharfen Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Ungleichbe-
handlung mit der Folge gesellschaftlicher Benachteiligungen verstanden werden. (…) Diskriminierung kann deshalb nicht zureichend al-
lein als eine Folge von individuellen Einstellungen oder kollektiven Mentalitäten verstanden werden. Vielmehr ist es ein komplexes System 
sozialer Beziehungen, in dem diskriminierende Unterscheidungen entstehen und wirksam werden. (Scherr 2016: 3)

Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes:
Eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne ist eine Ungleichbehandlung einer Person aufgrund einer (oder mehrerer) rechtlich geschütz-
ter Diskriminierungskategorien ohne einen sachlichen Grund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Die Benachteiligung kann ausge-
drückt sein zum Beispiel durch das Verhalten einer Person, durch eine Vorschrift oder eine Maßnahme. (Berghahn, Klose, Lewalter, Lieb-
scher, Spangenberg und Wersig 2017: 33)

Staatsbürger-Taschenbuch:
Vielmehr ist wesentlich Gleiches rechtlich gleich zu behandeln, wesentlich Ungleiches dagegen je nach der Eigenart des Lebenssachver-
haltes ungleich. Liegt eine Ungleichbehandlung vor, führt dies aber dann nicht zu einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG, wenn diese sach-
lich gerechtfertigt ist, also nicht willkürlich ist, d.h. für eine Differenzierung vernünftige Gründe bestehen und nicht unverhältnismäßig 
ist. (2012: 191)
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2. Zentrale Begriffe und Konzepte

Faktensammlung Diskriminierung

Diskriminierung hat viele Erscheinungsformen. Sie kann offen oder schwer erkennbar sein. Sie kann bewusst oder unbewusst ab-
laufen. Sie kann am Arbeitsplatz, in der Schule, im öffentlichen Verkehr, in Gaststätten oder anderswo stattfinden. Sie kann sich 
gegen Personen unter anderem aufgrund deren Religion, Weltanschauung, Lebensalter, Herkunft, Geschlecht oder sexueller Ori-
entierung richten. Manchmal spielen mehrere dieser Diskriminierungsmerkmale – auch Diskriminierungskategorien oder -gründe 
genannt – zusammen. Werden Personen auf Basis dieser Merkmale ungleich behandelt und dadurch benachteiligt, so liegt eine 
Diskriminierung vor. In diesem Abschnitt werden Konzepte und Begriffe anhand von Beispielen kurz vorgestellt, die in Debatten 
und in der Forschung erscheinen. 

Direkte/unmittelbare Diskriminierung 
Direkte beziehungsweise unmittelbare Diskriminierung ist ver-
gleichsweise leicht zu erkennen. Dabei wird die Benachteiligung 
auf Basis eines Merkmals offen angesprochen. Diese Art von 
Diskriminierung widerspricht in der Regel dem geltenden Recht.

Indirekte/mittelbare Diskriminierung 
Indirekte beziehungsweise mittelbare Diskriminierung kann 
schwerer zu erkennen sein. Hier wird das Diskriminierungs-
merkmal nicht offen angesprochen. Indirekt diskriminierende 
Regelungen können sogar scheinbar neutral sein, sich aber de 
facto überwiegend gegen Menschen mit bestimmten Merkma-
len richten. 

Klaudia Wegschaider

→ Beispiel 1: Mahmoud R. möchte gemeinsam mit seinen Freun-
den in einem Club feiern. Der Türsteher verwehrt ihm jedoch den 
Eintritt mit den Worten „Ausländer wollen wir hier nicht!“ 

→ Beispiel 2: Melisa A. hat sich für eine Stelle als Fachärztin in 
einer Klinik beworben und wird zum Vorstellungsgespräch eingela-
den. Am Ende des Interviews sagt die verantwortliche Chefärztin, 
dass das Gespräch gut verlaufen sei. Sie fügt hinzu: „Einstellen wer-
den wir Sie aber nur, wenn Sie das Kopftuch ablegen.“ 

→ Beispiel 3: Regelungen, die Personen in Teilzeitarbeit unver-
hältnismäßig benachteiligen, betreffen insbesondere Frauen und 
können somit indirekte Diskriminierung darstellen. 

→ Beispiel 4: Regelungen auf Basis der Staatsangehörigkeit  
können eine indirekte rassistische Diskriminierung darstellen. 
So verweist Benecke (2010) auf das italienische Beispiel, wo bei 
Wohnungsausschreibungen ausschließlich nach Personen mit 
EU-Staatsbürgerschaft gesucht wurde. De facto sind vor allem  
afrikanische Einwanderer davon betroffen (siehe Kapitel Recht- 
licher Rahmen).
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Zentrale Begriffe und Konzepte

Intersektionelle Diskriminierung und Mehrfachdiskriminierung 
Die Juristin Kimberlé Crenshaw prägte mit dem Begriff der Inter-
sektionalität das Bewusstsein dafür, dass Personen auch auf Basis 
überlappender Merkmale diskriminiert werden. Benachteiligungen 
aufgrund des Kopftuchs betreffen muslimische Frauen. Das Konzept 
der Intersektionalität unterstreicht in diesem Fall das Zusammen-
spiel der Diskriminierungsmerkmale Religion und Geschlecht. 

Der Begriff der Mehrfachdiskriminierung betont, dass eine Person 
durch mehrere Diskriminierungskategorien benachteiligt sein kann. 
So kann die muslimische Frau einerseits aufgrund ihres Geschlechts 
und andererseits aufgrund ihrer Religion Diskriminierung erfahren. 
Teilweise wird Mehrfachdiskriminierung jedoch auch als Synonym 
für intersektionelle Diskriminierung verwendet. 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ein zentraler, aber 
nicht ausschließlicher Bestandteil des deutschen Antidiskriminie-
rungsrechts. Das AGG verfolgt das Ziel, „Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu besei-
tigen“ (§ 1). Das Gesetz ist seit 2006 in Kraft und stellt einen wich-
tigen Meilenstein in der deutschen Antidiskriminierungspolitik dar. 
Dennoch sehen Expertinnen und Experten weiterhin Verbesse-
rungsbedarf (siehe Kapitel Rechtlicher Rahmen).

→ Beispiel 5: Alex L. ist aufgrund einer Behinderung, die mit gro-
ßen Schmerzen verbunden ist, im Krankenhaus. Übersetzungshil-
fen sind nicht zur Stelle und so kann er seine Beschwerden nur in 
gebrochenem Deutsch mitteilen. Das Pflegepersonal nimmt seine 
Schmerzen jedoch nicht angemessen ernst und unterstellt ihm, 
seine Beschwerden zu übertreiben, um davon zu profitieren. 

→ Beispiel 6: David C. ist in junger, schwarzer Mann. Wenn er 
nachts unterwegs ist, wird er auffällig oft ohne ersichtlichen Anlass 
von der Polizei kontrolliert.
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2017) sowie neuer Gesetzesänderungen weiter ver-
ändern beziehungsweise konkretisieren wird.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist seit 
2006 in Kraft und stellte zu diesem Zeitpunkt eine 
rechtliche Zäsur in Deutschland dar (Berghahn, Egen-
berger, Klapp, Klose, Liebscher, Supik und Tischbirek 
2016). Vor der Einführung des AGG wurde mit einer 
Klageflut, überhöhten Bürokratiekosten und mit ne-
gativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gerech-
net. Diese Befürchtungen stellten sich jedoch als un-
begründet heraus (ibid.). Eine Diskriminierung liegt 
rechtlich dann vor, wenn es sich um eine Benachteili-
gung aufgrund einer der laut AGG geschützten Diskri-
minierungskategorien handelt und es darüber hinaus 
keinen sachlichen Grund für diese Benachteiligung 
gibt (Berghahn, Klose, Lewalter, Liebscher, Spangen-
berg und Wersig 2017). Dabei ist es irrelevant, ob 
diese Benachteiligung beabsichtigt war oder nicht. 
Die geschützten Kategorien werden im ersten Para-
grafen des AGG aufgezählt; sie umfassen „Rasse“ be-
ziehungsweise ethnische Herkunft, Geschlecht, Reli-
gion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und 
sexuelle Identität. Die Nationalität beziehungsweise 
Staatsangehörigkeit wurde dabei bewusst nicht als 
Diskriminierungsmerkmal aufgenommen (Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes 2018). In der Antiras-
sismusrichtlinie der Europäischen Union, die in vieler 
Hinsicht als Vorlage für das deutsche Recht diente, ist 
die Staatsangehörigkeit in Absatz 13 explizit als Dis-
kriminierungsmerkmal ausgenommen.

Die Einführung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes wird rückblickend positiv bewertet. 
Laut Antidiskiminierungsstelle des Bundes (2018) 
geht das AGG in manchen Punkten sogar über die 
Richtlinien der Europäischen Union hinaus. Dennoch 
werden gewichtige Kritikpunkte am AGG geäußert. 
Diese umfassen das fehlende Verbandsklagerecht, 

In Deutschland gibt es kein einzelnes, allumfassendes 
Antidiskriminierungsgesetz. Stattdessen sind Diskri-
minierungsverbote in mehreren Gesetzen, Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsrichtlinien verankert, die 
zusammengenommen das deutsche Antidiskriminie-
rungsrecht bilden. Im Zentrum des Diskriminierungs-
schutzes steht dennoch das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). Auch auf europäischer Ebene 
existiert kein Gesetzestext, der als „das“ Antidiskrimi-
nierungsgesetz gelten könnte. Insbesondere die Richt-
linien der Europäischen Union bieten einen rechtlichen 
Rahmen für das deutsche Antidiskriminierungsrecht. 

Der rechtliche Rahmen des Diskriminierungsschut-
zes hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 
war ein wichtiger Meilenstein auf internationaler 
Ebene. Auf deren Gleichheitsgebote baute wenig 
später, im Jahr 1949, das deutsche Grundgesetz auf 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2018). Die-
ses Muster lässt sich auch in den darauffolgenden 
Jahrzehnten beobachten: Entwicklungen auf über-
staatlicher oder internationaler Ebene prägen an-
schließend auch das nationale Antidiskriminierungs-
recht in Deutschland. In den Anfängen beschränkte 
sich der europäische Diskriminierungsschutz auf Ge-
schlechterdiskriminierung in der Arbeitswelt (Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights 2018). 
Zur Jahrtausendwende markierten vier Richtlinien 
der Europäischen Union einen weiteren wichtigen 
Schritt. Ihre Umsetzung in nationales Recht erfolgte 
in Deutschland über das AGG, das nun seit mehr als 
zehn Jahren in Kraft ist. Auch in anderen EU-Ländern 
führten die EU-Richtlinien zur Einführung neuer Ge-
setze oder zu Änderungen bestehenden Rechts (Be-
necke 2010). Es ist davon auszugehen, dass sich in 
den kommenden Jahrzehnten der Diskriminierungs-
schutz im Zuge der laufenden Rechtsprechung (siehe 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2016 und 

Klaudia Wegschaider

3. Rechtlicher Rahmen

Faktensammlung Diskriminierung
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2018) ist der Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
von Religion im Vergleich zur Ethnie schwächer aus-
gestaltet. Während es für die Diskriminierungskate-
gorie der Ethnie eine eigene europäische Richtlinie 
gibt – die Antirassismusrichtlinie – wird die Diskri-
minierungskategorie der Religion in der Gleichbe-
handlungsrahmenrichtlinie mit abgedeckt. Das hat 
zur Folge, dass der Rechtsschutz aufgrund der Eth-
nie weitaus umfangreicher ist. In anderen Ländern 
der Europäischen Union versucht man diese quali-
tative Lücke zu überbrücken, indem religiöse Diskri-
minierung auch durch den Strafbestand der rassisti-
schen Benachteiligung mit abgedeckt ist. So wird in 
den Niederlanden Diskriminierung gegen Muslimin-
nen und Muslime oder Jüdinnen und Juden auch als 
rassistische Diskriminierung gewertet; im Vereinig-
ten Königreich und in Schweden gelten ähnliche Re-
gelungen (Benecke 2010).

Letztlich geht der Schutz vor Diskriminierung jedoch 
über Gesetze hinaus. Der Rechtsweg wird als schwie-
rig wahrgenommen, was sich in den geringen Ver-
fahrenszahlen widerspiegelt (Klose und Liebscher 
2015). Zwar ist die Verfahrenszahl zuletzt angestie-
gen (Berghahn et al. 2016), dennoch muss weiterhin 
an den individuellen Zugangshürden beim Rechts-
weg sowie am Bewusstsein der Rechtslage gearbei-
tet werden (Althoff 2017). Der zivilgesellschaftliche 
Parallelbericht zum UN-Antirassismusausschuss for-
dert darüber hinaus eine bessere Datenerhebung, 
um bestehende Diskriminierung offenzulegen und 
somit besser bekämpfen zu können. Auch präventive 
Maßnahmen müssen besser unterstützt werden. So 
bemängelt der Parallelbericht (2015), dass Organi-
sationen, die sich mit Mehrfachdiskriminierung be-
schäftigen, kaum Förderungen erhalten. 

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

zu kurze Fristen für Betroffene sowie bestehende 
Schutzlücken (Klose und Liebscher 2015; Parallel-
bericht 2015). Auch die mangelhafte Abdeckung von 
Mehrfachdiskriminierung wird wiederholt genannt. 
Denn oft wird eine Person aus überlappenden Grün-
den diskriminiert – betroffen sind etwa muslimische 
Frauen, wenn sie aufgrund des Kopftuchs diskrimi-
niert werden (siehe Holzleithner 2017). Dennoch 
müssen Betroffene sich bei der Klage primär auf eine 
Diskriminierungskategorie beschränken.

Manche dieser Kritikpunkte deuten auf eine unvoll-
ständige Umsetzung der EU-Richtlinien hin. Berg-
hahn et al. (2017) bemerken, dass die Umsetzung 
im Bereich öffentlich-rechtlicher Leistungen und 
Bildungsangebote teilweise zu kurz kommt. Im Be-
reich des Schulrechts liegt die Kompetenz zum Bei-
spiel bei den Bundesländern – der entsprechende 
Diskriminierungsschutz muss also auf Länderebene 
geschehen. Besonders kritisch wird der neunte Pa-
ragraf des AGG gesehen, allgemein auch Kirchen-
klausel genannt (Berghahn et al. 2016), die es religi-
ösen Organisationen erlaubt, Angehörige des jeweils 
eigenen Glaubens zu bevorzugen. Diese Ausnahme 
zugunsten der Religionsgemeinschaften ist im deut-
schen Recht weiter gefasst als es die EU-Richtlinien 
vorsehen. Besonders in Berufssparten, in denen re-
ligiöse Verbände dominieren – zum Beispiel im Pfle-
gebereich – stellt diese Ausnahme eine Benachtei-
ligung Andersgläubiger dar (siehe Lewicki 2017 im 
Kapitel Religion).

Nicht alle Diskriminierungskategorien sind im glei-
chen Ausmaß geschützt. Ein oft erwähntes Beispiel 
ist hier der Unterschied im Schutz gegen Diskriminie-
rung aufgrund der Ethnie und aufgrund der Religion. 
Sowohl im deutschen Recht (Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes 2018) als auch auf europäischer 
Ebene (European Union Fundamental Rights Agency 

Rechtlicher Rahmen
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Über die Publikation

Die vorliegende Broschüre gibt Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind oder sich über ihre Rechte informieren möchten, einen 
ersten Überblick über den Schutz vor Diskriminierung durch das AGG und andere Gesetze. Dies gilt sowohl für den Bereich Beschäfti-
gung und Beruf als auch für Alltagsgeschäfte oder Wohnungssuche. Unternehmerinnen und Unternehmer können sich darüber informie-
ren, welche Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung geboten sind und wie sie reagieren können, sollte es zu Diskriminierun-
gen in ihrem Unternehmen kommen. (4)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2018)

AGG-Wegweiser - Erläuterungen und 
Beispiele zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Der AGG-Wegweiser erklärt die Rechtslage rund um das Thema 
Diskriminierung in einfacher Sprache. Zum besseren Verständnis 
werden in Textboxen Praxisbeispiele erläutert.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
angenommen. Jedem Menschen werden darin die gleichen Rechte 
eingeräumt. Die wesentlichen Gleichheitsgebote der Menschen-
rechtserklärung wurden von der Bundesrepublik Deutschland in 
das 1949 verabschiedete Grundgesetz (GG) aufgenommen. (7)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz setzt diese vier eu-
ro¬päischen Richtlinien [Antirassismusrichtlinie, Rahmenrichtlinie 
Beschäftigung, Gender-Richtlinie Zivilrecht und Gender-Richtlinie 
Arbeitsrecht] in deutsches Recht um. Im Zivilrecht, also beim Zu-
gang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienst¬leistungen, 
geht das Benachteiligungsverbot des AGG über diese Vorgaben hi-
naus und erstreckt sich neben den Merkmalen rassistische Diskri-
minierung/ethnische Herkunft und Geschlecht auch auf Religion, 
Alter, Behinderung und sexuelle Identität. (10)

Die Staatsangehörigkeit eines Menschen zählt nicht zu den durch 
das AGG geschützten Merkmalen. Erfolgt allerdings eine Ungleich-
behandlung, weil mit der Staatsangehörigkeit eine bestimmte eth-
nische Zugehörigkeit verbunden wird, handelt es sich um eine un-
mittelbare Diskriminierung. (…) Erklärt ein Vermieter, nicht an 
„Türken“ vermieten zu wollen, ist in der Regel nicht die Staatsange-
hörigkeit gemeint, sondern die ethnische Herkunft. Ein deutscher 
Mietinteressent mit türkischen Wurzeln würde die Wohnung auch 
nicht bekommen. (12)

Bei Diskriminierungen wegen der Religion lässt es sich nicht immer 
unterscheiden, ob es sich um Benachteiligungen wegen der ethni-
schen Herkunft oder der Religion handelt. Häufig dürf¬te beides 
zusammenkommen, beispielsweise bei einem afrika¬nischen Mus-
lim. Im Streitfall ist diese Unterscheidung jedoch wichtig, da im 
AGG der zivilrechtliche Schutz vor Ungleichbe¬handlungen wegen 
der ethnischen Herkunft umfassender ist als der Rechtsschutz bei 
Diskriminierungen wegen der Religion oder Weltanschauung. (14)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nennt allerdings kei¬ne 
Konsequenzen, die sich aus einer Mehrfachdiskriminierung erge-
ben. In der amtlichen Begründung zur arbeitsrechtlichen Scha-
densersatz- und Entschädigungsregelung wird jedoch her¬vorge-
hoben, dass eine erhöhte Entschädigung geboten sein wird, wenn 
eine Beschäftigte/ein Beschäftigter aus mehreren Gründen unzu-
lässig benachteiligt wird. (17)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2018). AGG-Wegwei-
ser. Erläuterungen und Beispiele zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz. 8. Auflage. Berlin.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Wegweiser/agg_wegweiser_erlaeuterungen_beispiele.html
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Über die Publikation

This handbook is designed to assist legal practitioners who are not specialised in the field of non-discrimination law, serving as an introduc-
tion to key issues involved. It is intended for lawyers, judges, prosecutors, social workers and persons who work with national authorities, 
non-governmental organisations (NGOs) and other bodies that may be confronted with legal questions relating to issues of discrimination. (3)

European Union Fundamental Rights Agency (2018)

Handbook on European non-discrimination law

Rechtlicher Rahmen

Methode

The ECHR law is described mainly through selected case law of the 
ECtHR. The law stemming from the EU law is presented through leg-
islative measures (non-discrimination directives), relevant provisions 
of the EU treaties, the Charter of Fundamental Rights of the Euro-
pean Union (EU Charter) and the jurisprudence of the CJEU. (11)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

The term ‘European non-discrimination law’ suggests that a single Eu-
rope-wide system of rules relating to non-discrimination exists. It is, 
however, made up of a variety of sources. This handbook draws mainly 
from the law of the CoE (focusing on the ECHR) and the EU. These two 
systems have different origins, structures and objectives. (16)

The Council of Europe is an intergovernmental organisation that 
originally came together after the Second World War to promote, 
among other things, the rule of law, democracy, human rights and 
social development (see Preamble and Article 1 of the Statute of 
the Council of Europe). In 1950, CoE member states adopted the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms, calling on the ECHR to help achieve these aims. (…) 
The prohibition of discrimination is established in Article 14 of the 
ECHR, which guarantees equal treatment in the enjoyment of the 
other rights set out in the Convention. (18)

The original treaties of the European communities did not contain 
any reference to human rights or their protection. (…) The EU an-
ti-discrimination law was originally limited to a provision prohibiting 
discrimination based on sex in employment. The relevant measures 
aimed to prevent EU Member States from gaining a competitive ad-
vantage by offering lower rates of pay or less favourable working con-
ditions to women. The body of anti-discrimination law evolved con-
siderably, to include areas such as pensions, pregnancy and statutory 
social security regimes. However, until 2000, non-discrimination law 
in the EU only applied to employment and social security, and only 
covered the grounds of sex. In addition, the prohibition of non-dis-
crimination on the basis of nationality is a fundamental principle laid 
out in the Treaty on the Functioning of the EU (Articles 18 and 45 of 
the TFEU) and its predecessors. (…) When the Amsterdam Treaty en-
tered into force in 1999, the EU gained the ability to take action to 

combat discrimination on a wide range of grounds. This competence 
led to the introduction of new equality directives, as well as the revi-
sion of the existing provisions on sex equality. There is now a consid-
erable body of anti-discrimination law in the EU. (20-21)

A preliminary point should be made on the issue of the beneficia-
ries of protection under EU law and the ECHR. Under the ECHR, 
protection is guaranteed to all those within the jurisdiction of a 
member state, whether they are citizens or not, and even beyond 
the national territory to those areas under the effective control of 
the state (such as occupied territories). (27)

Under EU law, although the Racial Equality Directive does ex-
clude ‘nationality’ from the concept of race or ethnicity (…) Apart 
from expressly excluding nationality, the Racial Equality Directive 
(2000/43/EC) does not itself contain a definition of ‘racial or eth-
nic origin’. (…) Although EU law does not expressly list language, 
colour or descent as protected grounds, it does not mean that 
these characteristics could not be protected as part of race or eth-
nicity, in so far as language, colour and descent are inherently at-
tached to race and ethnicity. (196-197)

Religion is expressly protected as a separate ground under the Em-
ployment Equality Directive (2000/78/EC). However, an alleged vic-
tim of religious discrimination may have an interest in associating 
religion with the ground of race because, as EU law currently stands, 
protection from race discrimination is broader in scope than protec-
tion from religious discrimination: the Racial Equality Directive re-
lates to the area of employment but also to access to goods and ser-
vices, while the Employment Equality Directive only relates to the 
area of employment. (198)

While EU law contains some limited protection against discrimina-
tion on the basis of religion or belief, the ECHR’s scope is signifi-
cantly wider than this, since Article 9583 contains a self-contained 
right to freedom of conscience, religion and belief. (210)

One manifest symbol of an individual’s religious belief is the wearing of 
religious clothing. The ECtHR has been faced with cases related to reli-
gious freedom in the context of states wishing to maintain secularism. 
Here it has placed particular weight on the state’s stated aim of pre-
venting disorder and protecting the rights and freedoms of others. (213)
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Faktensammlung Diskriminierung

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier: Quelle:  
European Union Agency for Fundamental Rights (2018). 
Handbook on European non-discrimination law.  
2018 edition. Wien.

Quelle:  
Holzleithner, Elisabeth (2017). “EU-rechtliche Bestimmun-
gen zum Diskriminierungsverbot.“ Handbuch Diskriminie-
rung. Hrsg. Albert Scherr, Aladin El-Mafalaani und Gökçen 
Yüksel. Wiesbaden. 211–238.

Über die Publikation

Der vorliegende Text wirft einen vergleichenden Blick auf die einschlägigen Vertragsbestimmungen und Richtlinien [der Europäischen 
Union]: inwiefern sie konvergieren und wo sie unterschiedliche Schutzniveaus und damit auch Hierarchien etablieren. (…) Abschließend 
werden die Vorgaben für Institutionen und Verfahren dargelegt. (211)

Elisabeth Holzleithner (2017)

EU-rechtliche Bestimmungen zum Diskriminierungsverbot

Methode

Dieses Buchkapitel bietet einen Überblick über die Verträge 
und Richtlinien der Europäischen Union sowie über die Recht-
sprechung des EuGH. Die Autorin betrachtet insbesondere die 
Thematik der Mehrfachdiskriminierung.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die unterschiedliche Ausgestaltung der Schutzniveaus für die di-
versen Diskriminierungsbestände beginnt bereits auf der Ebene 
der Verträge. In den allgemeinen Bestimmungen des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union hat die Geschlechter-
gleichheit eine herausgehobene Stellung. (214)

Wie schon aus den Titeln der Richtlinien ersichtlich, werden für 
die jeweiligen Diskriminierungsgründe unterschiedliche Geltungs-
bereiche statuiert: Rassistische Diskriminierung soll gemäß der 
Antirassismusrichtlinie in Beschäftigung und Beruf, beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen sowie in den Bereichen Bildung 
und Medien bekämpft werden. Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts ist neben Beschäftigung und Beruf auch beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen verboten; nicht erfasst sind aller-
dings die Bereiche Bildung und Medien. Und schließlich gilt der 
Schutz vor Benachteiligung aufgrund des Alters, der sexuellen Ori-
entierung, von Religion und Weltanschauung sowie einer Behin-
derung gemäß der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie bislang nur 
für Beschäftigung und Beruf. (216)

Zunächst ist es bemerkenswert, dass die Richtlinie zur Gleichbehand-
lung der Geschlechter bei Beschäftigung und Beruf die Problematik 
der Mehrfachdiskriminierung nicht erwähnt. (…) Bei der intersektio-
nellen Diskriminierung schließlich ist es gerade das Zusammenwirken 
von zwei oder mehreren Diskriminierungsgründen, das zu Benach-
teiligung führt. (…) Ein Beispiel für intersektionelle Diskriminierung 
ist folgende mögliche Argumentation eines Arbeitgebers, der keine 
Frauen beschäftigen will, die aus religiösen Motiven ein Kopftuch tra-
gen: Er könnte behaupten, er würde nicht aufgrund der Religion dis-
kriminieren, weil er Muslime beschäftige, und auch nicht aufgrund 
des Geschlechts, denn bei ihm arbeiten auch Frauen. (…) Ein derarti-
ger Rechtfertigungsversuch führt allerdings das Antidiskriminierungs-
recht ad absurdum. (…) Das Recht ist hier ganz besonders gefordert. 
Es kann Formen der Mehrfachdiskriminierung nur dann gerecht wer-
den, wenn es Opfer von Diskriminierung nicht dazu zwingt, sich beim 
Einklagen ihrer Rechte (jedenfalls hauptsächlich) auf eine Diskriminie-
rungskategorie zu stützen und die anderen auszublenden. (232-233)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-law-non-discrimination
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Rechtlicher Rahmen

Über die Publikation

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Verschränkung der für Deutschland geltenden völkerrechtlich, unionsrechtlich, verfassungs-
rechtlich und einfachgesetzlich verankerten Diskriminierungsverbote. So gilt das deutsche Recht nicht isoliert, sondern ist im Zusammen-
hang mit den menschenrechtlichen und unionsrechtlichen Vorgaben auszulegen und anzuwenden. (239)

Nina Althoff (2017)

Das Diskriminierungsverbot im nationalen deutschen Recht

Methode

Vor diesem Hintergrund wird in den geltenden Rechtsrahmen ein-
geführt und anhand konkreter Beispiele Struktur und Reichweite 
der Diskriminierungsverbote, einschließlich Diskriminierungs-
merkmale, Diskriminierungsformen und Rechtfertigungsmöglich-
keiten einer Ungleichbehandlung, sowie Rechtsfolgen und Rechts-
durchsetzung im Falle einer Verletzung vorgestellt. (239)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

So ergibt sich der rechtliche Rahmen gegen Diskriminierung vor 
allem aus den Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nati-
onen und des Europarates (…) Neben den Diskriminierungsverbo-
ten etwa im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (ICESCR) oder in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) gibt es spezielle Menschenrechtsabkom-
men zum Diskriminierungsschutz, die bestimmte Diskriminierungs-
formen merkmalspezifisch verbieten und die Menschenrechte aus 
der Perspektive der besonderen Situation der jeweils geschützten 
Personengruppe formulieren, etwa die UN-Anti-Rassismuskonven-
tion (ICERD), die UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) oder die 
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). (…) Die menschenrecht-
lichen Normen sind durch die jeweiligen Ratifikationsgesetze Be-
standteil der deutschen Rechtsordnung geworden. (240-241)

Auch wenn der gesetzliche Schutz vor Diskriminierung in den letzten 
zehn Jahren – u.a. mit dem AGG oder der BRK – wesentlich gestärkt 
wurde, weist er Lücken auf, die angesichts von anhaltenden Diskri-
minierungen in allen Lebensbereichen geschlossen werden müssen. 
(…) Rechtliche Diskriminierungsverbote sind nicht nur wesentliche, 
sondern unverzichtbare Bestandteile einer wirksamen Antidiskri-
minierungspolitik. Gleichzeitig besteht eine große Herausforderung 
darin, auch das Bewusstsein für die vorhandenen Verbote zu stär-
ken, deren praktische Umsetzung sicher zu stellen und den Zugang 
zum Recht diskriminierungsfrei zu gewährleisten. (257)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:  
 springer.com/de/book/9783658109752

Quelle:  
Althoff, Nina (2017). “Das Diskriminierungsverbot im nati-
onalen deutschen Recht.“ Handbuch Diskriminierung. Hrsg. 
Albert Scherr, Aladin El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. 
Wiesbaden. 239–261.

Über die Publikation

Das vorliegende Handbuch richtet sich an Juristinnen und Juristen, Beratende sowie Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. 
Wir erläutern, wie und wo Gesetze gegen Diskriminierung helfen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz deckt bei Weitem nicht 
alle Bereiche ab. Es gibt zahlreiche weitere gesetzliche Grundlagen, um sich gegen Diskriminierungen rechtlich zur Wehr zu setzen –  
nationale wie internationale. (5)

Sabine Berghahn, Alexander Klose, Sandra Lewalter, Doris Liebscher,  
Ulrike Spangenberg, Maria Wersig (2017)

Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“
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Methode

Wichtig ist uns dabei, Ihnen einen tatsächlich anwendbaren Leit-
faden vorlegen zu können. Daher wird im Handbuch Schritt für 
Schritt erörtert, wie im Falle einer Diskriminierung vorgegangen 
werden kann: Welches Gesetz bietet Schutz? Welche Ansprüche 
bestehen? Wie können diese durchgesetzt werden? Welche Insti-
tutionen, Organisationen und Verbände unterstützen Betroffene? 
Dabei werden auch Probleme nicht ausgelassen, etwa schwierige 
Fragen der Beweisbarkeit oder die kurzen Fristen. Um den Weg zu 
erleichtern, haben wir im Anhang Mustertexte für Beschwerde- 
und Klageverfahren bereitgestellt. (5)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der Schutz vor Diskriminierung wird häufig allein in dem seit Au-
gust 2006 geltenden Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
verortet. Das AGG ist jedoch auf ausgewählte Lebensbereiche be-
schränkt und bietet daher nicht für alle Diskriminierungserfahrun-
gen rechtliche Handlungsmöglichkeiten. Es gibt aber eine Vielzahl 
anderer Rechtsnormen, die Diskriminierungsverbote enthalten 
und rechtliche Handhaben gegen Diskriminierung ermöglichen. 
(…) Recht gegen Diskriminierung ist auf unterschiedlichen recht-
lichen Ebenen normiert: im internationalen Völkerrecht, im trans- 
oder supranationalen Europarecht und im innerstaatlichen nati-
onalen Recht. Internationale und transnationale Rechtsnormen 
wirken auf die Gestaltung des deutschen (Antidiskriminierungs-)
Rechts ein: entweder weil die rechtlichen Vorgaben im deutschen 
Recht umzusetzen sind oder weil die Rechtsnormen bei der Ausle-
gung und Anwendung deutschen Rechts beachtet werden müssen, 
z. B. bei Gerichtsentscheidungen. (9-10)

Im Europarecht werden Primärrecht und Sekundärrecht unter-
schieden. Zum Primärrecht zählen die europäischen Verträge (…) 
Seit dem Vertrag von Lissabon gehört auch die Grundrechtecharta 
zum Primärrecht. Die Grundrechtecharta garantiert in Art. 20 die 
Gleichheit vor dem Gesetz, in Art. 23 die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und verbietet in Art. 21 Diskriminierungen 
u. a. aufgrund von Alter, sexueller Orientierung, dem sozialen Sta-
tus sowie aufgrund genetischer Merkmale. (…) Richtlinien gehören 
ebenso wie Verordnungen, Empfehlungen, Beschlüsse und Mittei-
lungen zum Sekundärrecht der Europäischen Union. (…) Während 
z. B. Verordnungen in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar 
sind, müssen Richtlinien innerhalb einer gesetzten Frist in nationa-
les Recht umgesetzt werden. In Deutschland wurde der Schutz vor 
Diskriminierung maßgeblich durch eine Anzahl derartiger Richtli-
nien befördert. (14-15)

Der im nationalen Recht geregelte Diskriminierungsschutz ist in 
unterschiedlichen Rechtsnormen und auf unterschiedlichen recht-
lichen Ebenen verankert: im Grundgesetz, in einfachen Gesetzen 
sowie in untergesetzlichen Regelungen (z. B. Rechtsverordnungen, 
Verwaltungsvorschriften etc.). Aufgrund des föderalen Systems 

der Bundesrepublik wird zudem Bundes- und Landesrecht (sowie 
Kommunalrecht) unterschieden. (18)

Die Beschränkung des hauptsächlichen Diskriminierungsschutzes 
des AGG auf das Erwerbsleben und den Zivilrechtsverkehr hängt 
zum Teil mit den europäischen Richtlinien zusammen, die das AGG 
im deutschen Recht umsetzt. Die Richtlinien beziehen sich auf je-
weils unterschiedliche Diskriminierungskategorien (siehe Kapi-
tel 2.1) und unterschiedliche Le¬bensbereiche. Die Gesetzgebung 
hat sich weitgehend an diese Vorgaben gehalten. Das führt jedoch 
dazu, dass der Diskriminierungsschutz für die im AGG genannten 
Diskriminierungskategorien sehr unterschied¬lich ausfällt. Gerade 
in Bezug auf öffentlich-rechtliche Leistungen und öffentliche Bil-
dungsangebote wird außerdem kritisiert, dass die europäischen 
Richtlinien (RL 2000/43/EG; 2004/113/EG) zumindest in Bezug 
auf ras¬sistische und geschlechtsbezogene Diskriminierung nicht 
vollständig umgesetzt wurden. Im Bereich der allgemeinen Bil-
dung, etwa im Schul¬recht, konnte der Bund die Richtlinien eben-
falls nicht umsetzen, weil die Gesetzgebungskompetenz den Län-
dern zusteht. Insoweit sind die Länder in der Pflicht zu prüfen, ob 
Regelungsbedarf im Landesrecht besteht. (29)

Eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne ist eine Ungleichbe-
handlung einer Person aufgrund einer (oder mehrerer) rechtlich 
geschützter Diskriminierungskategorien ohne einen sachlichen 
Grund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Die Benachteili-
gung kann ausgedrückt sein z. B. durch das Verhalten einer Per-
son, durch eine Vorschrift oder eine Maßnahme. (…) Diskriminie-
rung = Benachteiligung + geschützte Diskriminierungskategorie + 
kein sachlicher Grund (33-34)

Für das Vorliegen einer Benachteiligung ist es egal, ob eine Be-
handlung aus einer feindseligen oder abwertenden Haltung he-
raus erfolgte, ob eine neutrale Formulierung gewählt wurde, um 
eine Diskriminierung geschickt zu verdecken, oder ob der Nach-
teil einfach die unbeabsichtigte Folge einer bestimmten Regelung 
ist. Ob die Benachteiligung vorsätzlich geschieht, fahrlässig her-
beigeführt wurde oder ein nicht vorhersehbarer Nebeneffekt einer 
Vorschrift oder Handlung ist, spielt keine Rolle. Ob die Benachtei-
ligung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt ist, kann allerdings rele-
vant für die Frage sein, ob und in welcher Höhe Schadensersatzan-
sprüche nach dem AGG bestehen (…). (52)

§ 9 AGG enthält Spezialregelungen für die Beschäftigung durch 
erstens Religionsgemeinschaften, zweitens die ihnen zugeordne-
ten Einrichtungen (z. B. Caritas oder Diakonie) und drittens durch 
Vereinigungen, die sich die Pflege einer Religion (z. B. Koranschu-
len) oder Weltanschauung (z. B. Waldorf-Schulen, die der anthro-
posophischen Lehre Rudolf Steiners folgen) zur Aufgabe gemacht 
haben. Kopftuchverbote im Rahmen der Tätigkeit an staatlichen 
Schulen oder im staatlichen Referendardienst betrifft diese Re-
gelung nicht, weil das Religionsprivileg nur den Religionsgemein-
schaften und ihren Einrichtungen zukommt (…). (86)
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Die Auslegung von § 9 AGG ist umstritten und noch nicht höchst-
richterlich abschließend geklärt. Die Regelung wird von vielen 
Stimmen in der Rechtsliteratur und Rechtspolitik als zum Teil eu-
roparechtswidrig angesehen. In § 9 Abs. 1 AGG heißt es, dass die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Weltanschauung 
gefordert werden kann, „wenn diese unter Beachtung des Selbst-
verständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereini-
gung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der 
Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung dar-
stellt“. Dies widerspricht der zugrunde liegenden EU-Richtlinie 
(2000/78/EG), die eine Rechtfertigung nur bei gerechtfertigter 
beruflicher Anforderung zulässt. Die Privilegierung von Religions-
gemeinschaften ist besonders aufgrund der arbeitsmarktbeherr-
schenden Stellung von kirchlichen Trägern wie Caritas und Diako-
nie im Sorge- und Pflegesektor problematisch. (88)

Die Beweisbarkeit bereitet oft Probleme. Diskriminierungen wer-
den nur selten dokumentiert oder von Dritten beobachtet. Die Re-
gelung der Beweislast in § 22 AGG modifiziert deshalb die Grund-
regeln des deutschen Prozessrechts, wonach jede Partei die 

Voraussetzungen der Normen, auf die sie sich beruft, zu bewei-
sen hat. § 22 AGG enthält eine Beweiserleichterung. Danach hat 
die Person, die sich auf eine Benachteiligung beruft, lediglich „Indi-
zien“ zu beweisen, die eine Benachteiligung wegen einer oder meh-
rerer geschützter Diskriminierungskategorien überwiegend wahr-
scheinlich erscheinen lassen. Gelingt dies, „kippt“ die Beweislast 
und die andere Partei hat nun den Beweis des Gegenteils zu er-
bringen. (107-108)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Berghahn, Sabine, Alexander Klose, Sandra Lewalter, Doris 
Liebscher, Ulrike Spangenberg und Maria Wersig (2017). 
Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz.“ 3. Auflage. 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.

Über die Publikation

Diese Zusammenfassung gliedert die EuGH-Entscheidungen zum Antidiskriminierungsrecht nach den verschiedenen Diskrimi- 
nierungsgründen (z.B. Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, etc.).

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017)

Zusammenfassung ausgewählter EuGH-Entscheidungen 
zum Antidiskriminierungsrecht ab dem Jahr 2000

Methode

Es wird jeweils der Gegenstand des Verfahrens kurz erläutert, 
gefolgt von der Entscheidung durch den EuGH.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Rs. C-83/14 (CEZ Razpredelenie Bulgaria) „Folgeverfahren zu 
C-394/11-Belov“:

Gegenstand des Verfahrens war die Praxis des Stromversorgungs-
unternehmens CHEZ RB in einem überwiegend von Roma bewohn-
ten Teil der Stadt Dupnitsa (Bulgarien), die Stromzähler an Beton-
masten in sechs bis sieben Metern Höhe zu montieren. In anderen 
Stadtvierteln, in denen weniger Roma wohnten, ließ das Unterneh-
men die Zähler hingegen in einer Höhe von 1,70m meist direkt in 
den Wohnungen der Kunden, an Fassaden oder Zäunen errichten. 

Frau Nikolova, die Betreiberin eines Lebensmittelgeschäfts in be-
sagtem Stadtteil, erhob dagegen im Dezember 2008 Klage. Ob-
wohl sie selbst nicht zur Gruppe der Roma gehöre, werde auch 
sie durch die Montagepraxis diskriminiert. (…) Der Gleichbehand-
lungsgrundsatz der Richtlinie 2000/43 ist nicht nur auf Personen 
mit einer bestimmten ethnischen Herkunft anwendbar, sondern 
auch auf Personen, die zwar selbst nicht die betreffende Herkunft 
aufweisen, aber durch eine diskriminierende Maßnahme zusam-
men mit den Personen, die diese Herkunft aufweisen, weniger 
günstig behandelt oder in besonderer Weise benachteiligt werden. 
Sollte die Tatsachenaufklärung ergeben, dass die Maßnahme nicht 
gezielt mit Blick auf die ethnische Herkunft der größten im Stadt-
teil ansässigen Bevölkerungsgruppe getroffen wurde, kann es sich 
um eine mittelbare Diskriminierung handeln. Die Maßnahme führt 
wegen ihres stigmatisierenden Charakters und weil sie das Able-
sen des eigenen Stromzählers erschwert bzw. unmöglich macht 
zu einer ungünstigen Behandlung. Sie trifft in erheblich erhöhtem 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Recht_und_gesetz/Handbuch/HandbuchRechtlicherDiskriminierungsschutz_node.html
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Maße Personen mit Roma-Herkunft. Die Gewährleistung der Si-
cherheit des Elektrizitätsnetzes und die ordnungsgemäße Erfas-
sung des Stromverbrauchs sind rechtmäßige Ziele, die grundsätz-
lich eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Selbst wenn 
es keine andere ebenso wirksame Maßnahme wie die streitige Pra-
xis geben sollte, erscheint sie im Hinblick auf die legitimen Interes-
sen der Bewohner des Stadtteils unverhältnismäßig. (32)

Rs. C-54/07 (Feryn) „Diskriminierung wegen der ethnischen 
Herkunft durch öffentliche Äußerungen eines Arbeitgebers“:

Gegenstand des Verfahrens waren öffentliche Äußerungen des Di-
rektors eines Fachbetriebes, dass seine Gesellschaft keine Men-
schen fremder Herkunft einstellen wolle, weil seine Kundschaft 
Bedenken habe, diesen Zugang zu ihren privaten Wohnungen zu 
geben. (…) Die öffentliche Äußerung eines Arbeitgebers, er werde 
keine Arbeitnehmer einer bestimmten ethnischen Herkunft oder 
Rasse einstellen, begründet eine unmittelbare Diskriminierung bei 
der Einstellung im Sinne der Richtlinie 2000/43/EG, da solche Äu-
ßerungen bestimmte Bewerber ernsthaft davon abhalten können, 
ihre Bewerbungen einzureichen, und damit ihren Zugang zum Ar-
beitsmarkt behindern. (33)

Rs. C-157/15 (Achbita) und Rs. C-188/15 (Bougnaoui) „Kopf-
tuchverbot am Arbeitsplatz“:

Gegenstand der Verfahren waren jeweils Kündigungen, die infolge 
des Tragens eines Kopftuchs am Arbeitsplatz von den Arbeitge-
bern ausgesprochen wurden. Dabei war es im Fall Rs. 157/15 (Ach-
bita) allen Beschäftigten gleichermaßen untersagt, am Arbeits-
platz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder 
religiösen Überzeugungen zu tragen. Im Fall Rs. C-188/15 (Boug-

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017). Zusammenfas-
sung ausgewählter EuGH-Entscheidungen zum Antidiskrimi-
nierungsrecht ab dem Jahr 2000. Berlin.

naoui) erfolgte die Kündigung von Frau Bougnaoui nach einer Kun-
denbeschwerde wegen ihres Kopftuchs. In beiden Fällen wurde in 
den Kündigungen ein Verstoß gegen die RL 2000/78/EG gesehen 
im Hinblick auf das dort niedergelegte Verbot einer Benachteili-
gung wegen der Religion. (…) Eine betriebsinterne Regelung, die 
allen Beschäftigten das Tragen sichtbarer Zeichen politischer, phi-
losophischer oder religiöser Überzeugungen verbietet und damit 
unterschiedslos für jede Bekundung solcher Überzeugungen gilt, 
stellt keine unmittelbar auf der Religion oder Weltanschauung 
beruhende Ungleichbehandlung im Sinne der Richtlinie dar. Die 
Rechtfertigung einer eventuellen mittelbaren Ungleichbehandlung 
kann als sachlichen Grund auch die vom Arbeitgeber gewünschte 
Neutralität nach außen berücksichtigen, welche Ausdruck der von 
der Charta der Grundrechte anerkannten unternehmerischen Frei-
heit ist. Gibt es eine solche betriebsinterne Regelung nicht, können 
hingegen Kundeninteressen allein nicht zur Grundlage einer Kündi-
gung gemacht werden. Der Wille des Arbeitgebers, den Wünschen 
von Kunden zu entsprechen, die ein Kopftuch ablehnen, ist keine 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung, die eine 
Ungleichbehandlung wegen der Religion rechtfertigen könnte. (54)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz („AGG“) trat am 18. August 2006 in Kraft, um vier europäische Richtlinien in ein einheitliches 
Antidiskriminierungsgesetz umzusetzen. Die vorliegende Evaluation des Gesetzes nimmt sowohl die rechtliche Entwicklung des Gesetzes 
in den Blick wie auch seine praktische Wirksamkeit. (5)

Sabine Berghahn, Vera Egenberger, Micha Klapp, Alexander Klose, Doris Liebscher,  
Linda Supik und Alexander Tischbirek (2016)

Evaluation des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes

Methode

Das AGG wurde rechtswissenschaftlich und rechtstatsächlich unter-
sucht. Neben einer Analyse der Vorgaben aus dem Völker-, Europa- 

und Verfassungsrecht sowie einer Auswertung von Rechtsprechung 
und Literatur wurden Fokusgruppengespräche mit Rechtsanwält*in-
nen und Berater*innen, Expert*inneninterviews mit Richter*innen 
und eine schriftliche Befragung von Verbänden durchgeführt. (5)

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Rechtsprechungs%C3%BCbersicht/eugh_entscheidungen_zusammenfassung.html
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Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der umfassende zivilrechtliche und folgenorientierte Rechtsschutz des 
AGG stellt eine konzeptionelle und rechtspolitische Zäsur für die bun-
desdeutsche Rechtskultur dar – und war von Anfang an umstritten. 
Erstmals wurde in Deutschland ein Gesetz geschaffen, das den Schutz 
vor Diskriminierung aus Gründen der „Rasse“ oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch pri-
vate Akteure (z. B. Arbeitgeber*innen, Vermieter*innen, Anbieter*in-
nen von Waren und Dienstleistungen) umfassend regelt. (…) Das AGG 
hat sich weder schädlich auf den Arbeitsmarkt noch auf Investitio-
nen ausgewirkt, die prognostizierte Klagewelle ist ausgeblieben, die 
rechtsmissbräuchliche Erhebung von Ansprüchen ist verschwindend 
gering und ein wirtschaftsschädigender Anstieg der Bürokratiekosten 
konnte wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. (13-14)

In jedem Fall steigt in den letzten Jahren die Anzahl der Verfahren 
leicht an, was auf einen größeren Bekanntheitsgrad des Gesetzes 
schließen lässt – eine Entwicklung, die auch in den Interviews mit 
Richter*innen bestätigt wurde. Die letzten Jahre haben aber ebenso 
gezeigt, dass Angehörige bestimmter gesellschaftlicher Gruppen 
ihre Rechte eher mobilisieren als andere. Die Klagestatistik wird 
von den Diskriminierungsgründen Alter, Geschlecht und Behinde-
rung angeführt. Richter*innen und Arbeitnehmervertreter*innen 
bestätigen diesen Befund aus der Praxis. Von Rassismus betroffene 
Menschen klagen besonders wenig. Diese Tatsache ist nicht auf ge-
ringere Diskriminierungserfahrungen zurückzuführen, sondern als 
Anzeichen mangelnder Anreize und Ressourcen der Rechtsmobili-
sierung zu deuten und wirft Fragen nach der Effektivität der Rechts-
durchsetzung auf. (16)

Das Regelungsmodell des AGG geht davon aus, dass die von Dis-
kriminierung Betroffenen durch Beschwerden und Klagen selbst 
für die Sanktionierung der verbotenen Verhaltensweisen zu sorgen 
haben. Damit ist die Rechtsdurchsetzung von zentraler Bedeutung 
für die Wirksamkeit des Gesetzes. Hindernisse bei der Inanspruch-
nahme von Recht sind neben dem fehlenden Wissen um die eige-
nen Rechte, tatsächliche oder angenommene Hürden wie z. B. Kos-
ten und sonstige Nachteile. Die im AGG enthaltenen Rechte der 
Beschäftigten auf Beschwerde und Leistungsverweigerung und 

Schutz vor Viktimisierung sollten daher gestärkt werden. Gerade 
Opfer von Diskriminierungen benötigen darüber hinaus Zeit, die 
erlittene Persönlichkeitsverletzung zu verarbeiten und sich auf die 
Suche nach einem Rechtsbeistand zu machen. Dringend erforder-
lich ist aus Sicht der Autor*innen daher eine Verlängerung der im 
AGG geregelten Frist von zwei auf sechs Monate. (7-8)

Der AGG-Gesetzgeber sollte den Begriff „Rasse“ durch „rassisti-
sche Diskriminierung“ oder „rassistische Zuschreibungen“ ersetzen 
oder ihn durch den Zusatz „vorgeblich“ ergänzen. (38)

Der in § 19 Abs. 3 AGG enthaltene besondere Rechtfertigungs-
grund für die Vermietung von Wohnraum und die in § 19 Abs. 5 
Satz 1 und 2 AGG geregelten Ausnahmen bei Nähe- und Vertrau-
ensverhältnissen sollten für die Kategorien „Rasse“ und ethnische 
Herkunft ersatzlos gestrichen werden. (114)

Die sog. „Kirchenklausel“, die es Religionsgemeinschaften und 
ihnen zugeordneten Einrichtungen erlaubt, Beschäftigte wegen 
ihrer Religionszugehörigkeit aber auch wegen der Verletzung von 
religiösen Verhaltenspflichten zu diskriminieren, gehört seit An-
fang an zu den umstrittensten Vorschriften des AGG. Hier spricht 
sich die Evaluation für eine differenzierende Lösung aus: Während 
entsprechende Anforderungen im verkündungsnahen Bereich ge-
rechtfertigt sein können, sollten z. B. für Ärzt*innen, Kranken-
schwestern und Erzieher*innen die allgemeinen Regeln auch dann 
gelten, wenn sie Beschäftigte von Caritas oder Diakonie sind. (7)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Berghahn, Sabine, Vera Egenberger, Micha Klapp, Alexander 
Klose, Doris Liebscher, Linda Supik und Alexander Tischbi-
rek (2016). Evaluation des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/AGG_Evaluation.pdf?__blob=publicationFile&v=16
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Über die Publikation

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt im Folgenden wieder einen Rückblick auf wichtige Entwicklungen beim Diskriminie-
rungsschutz im vergangenen Jahr. Näher vorgestellt werden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), deutscher Gerichte 
sowie wichtige Aktivitäten aus dem parlamentarisch/politischen Bereich. (1)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2016)

Wichtige Entwicklungen beim Diskriminierungsschutz im Jahr 2015
Ein Jahresrückblick

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die vorgestellten Urteile behandeln eine große Bandbreite, zum 
Teil auch neuer und grundsätzlicher Fragestellungen aus verschie-
denen Bereichen. (1)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

LAG Frankfurt, Urteil vom 15.06.2015 – 16 Sa 1619/14
Bewerbungsanforderung „Deutsch als Muttersprache“ ist dis-
kriminierend:

Es stellt eine unmittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen 
Herkunft dar, wenn der Arbeitgeber als Anforderung für eine 
Stelle „Deutsch als Muttersprache“ verlangt. Denn dadurch wer-
den Bewerberinnen und Bewerber, die Deutsch nicht als Mutter-
sprache erlernt haben aber als Fremdsprache fließend sprechen, 
ohne sachlichen Grund vom Bewerbungsverfahren ausgeschlos-
sen. Daher ist dann eine Benachteiligung zu vermuten. (3)

VG Stuttgart, Urteil vom 22. 10.2015 – 1 K 5060/13
Verdachtsunabhängige Identitätsfeststellung durch die Bun-
despolizei rechtswidrig:

Der Kläger ist deutscher Staatsangehöriger afghanischer Abstam-
mung und war im November 2013 in der 1. Klasse eines ICE von 
drei Bundespolizisten als einzige Person im Waggon kontrolliert 
worden. Außerdem wurde eine Abfrage seiner Personalien vor-
genommen. Der Betroffene fühlte sich deswegen diskriminiert 
und klagte auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit des polizeili-
chen Vorgehens. Das Verwaltungsgericht Stuttgart stellte darauf-
hin fest, dass die Bundespolizei grundsätzlich nicht berechtigt ist, 
im Grenzgebiet zu einem anderen Schengen-Staat auf der Grund-
lage des § 23 Abs. 1 Nr. 3 Bundespolizeigesetz (illegale Einreise im 
Bereich der 30 km-Zone entlang der Grenze) verdachtsunabhän-
gige Identitätskontrollen vorzunehmen. Sowohl die Identitätsfest-
stellung als auch der erfolgte Datenabgleich waren rechtswidrig 
und verstoßen gegen europäisches Recht (VO (EG) Nr. 562/2006 - 
Schengener Grenzkodex). Denn nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofes der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 22.06.2010 

- C-188/10, C-189/10) darf die Ausübung nationaler Kontroll- 
befugnisse nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrol-
len entfalten, da im Schengen-Raum grundsätzlich keine Grenz-
kontrollen mehr vorgesehen sind. Die gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage im Bundespolizeigesetz erfüllt die vom Europäischen 
Gerichtshof geforderten normativen Einschränkungen nach Ein-
schätzung des Gerichtes nicht und war daher im vorliegenden Fall 
unanwendbar. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen sind 
somit nur dann zulässig, wenn Deutschland im Einklang mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben vorübergehend wieder Grenzkontrol-
len an der betreffenden Binnengrenze einführt. (4)

Amtsgericht Hannover, Urteil vom 25.11.2015 – 549 C 
12993/14
Diskriminierung an der Diskotür:

Das Amtsgericht Hannover hat eine Diskothek dazu verurteilt, 
1.000,- Euro Entschädigung wegen Verstoßes gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu zahlen und es künftig zu unter-
lassen, dem Kläger aufgrund seiner ethnischen Herkunft den Zutritt 
zu verwehren. Dabei verwies das Gericht ausdrücklich auch auf die 
Abschreckungswirkung des Urteils. Der Kläger, ein Deutscher, des-
sen Mutter aus Sri Lanka stammt, wurde am späten Abend des 13. 
Juli 2014, nach dem Finalsieg der deutschen Fußballnationalmann-
schaft, wegen seiner dunklen Hautfarbe nicht in eine Diskothek im 
Steintorviertel eingelassen. Das Gericht hielt es nach der Beweis-
erhebung für erwiesen, dass „in Ermangelung anderer Gründe die 
Dunkelhäutigkeit des Klägers der Grund für den verweigerten Ein-
tritt war“. Nach der Vernehmung von sieben Zeugen stellte das Ge-
richt fest, dass der Kläger mit einem Trikot der deutschen Fußball-
nationalmannschaft durchaus dem Anlass entsprechend gekleidet 
und nicht alkoholisiert war und auch kein genereller Einlassstopp 
als Grund in Betracht kam, da die hellhäutigen Begleiter des Klägers 
problemlos Zutritt zu der Diskothek erhielten. (5)

BVerfG, Beschluss vom 27. 01.2015 - 1 BvR 471/10, 1 BvR 
1181/10
Bundesverfassungsgericht hebt pauschales Kopftuchverbot 
für muslimische Lehrerinnen auf:
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Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2016). Wichtige  
Entwicklungen beim Diskriminierungsschutz im Jahr 2015.  
Ein Jahresrückblick. Berlin.

Für große öffentliche Aufmerksamkeit sorgte die Entscheidung des 
Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes, der ein pauschales 
Kopftuchverbot für Lehrerinnen abgelehnt. Ein solches landeswei-
tes Verbot, das in § 57 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Nordrhein-West-
fälischen Schulgesetzes geregelt ist, verstoße gegen die Religions-
freiheit muslimischer Lehrerinnen und ist daher nichtig. Damit 
entsprach das Gericht der Klage zweier Pädagoginnen aus Nord-
rhein-Westfalen, die im Unterricht aus Glaubensgründen ein mus-
limisches Kopftuch bzw. als Ersatz für das Kopftuch eine Mütze 
tragen wollten. Ein Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen ist 
nach Ansicht des BVerfG nur dann gerechtfertigt, wenn durch das 
Tragen des Kopftuchs eine hinreichend konkrete Gefahr der Be-
einträchtigung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutrali-
tät ausgeht. Ein nur abstrakter Verweis auf eine Gefährdung des 
Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität reiche nicht aus, um 
einen Eingriff in die Religionsfreiheit der betroffenen Lehrerinnen 
zu rechtfertigen. Das BVerfG hat mit dem o. g. Beschluss die Ent-
scheidungen der Arbeitsgerichte aufgehoben und die Verfahren an 
die Landesarbeitsgerichte zurückverwiesen. (18-19)

Bremen und Niedersachsen haben im Herbst 2015 ihre Gaststät-
tengesetze geändert, so dass dort bestimmte Benachteiligungen 
künftig eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit Bußgeldern öf-
fentlich-rechtlich sanktioniert werden können. (…) Bislang konnten 
Menschen, die aufgrund von Diskriminierungen nicht in eine Di-
scothek durften, nur privatrechtlich nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) dagegen vorgehen und auf Schadenser-
satz und Unterlassung klagen. (20)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Die vorliegende Expertise hat den Anspruch, die wesentlichen rechtsdogmatischen und rechtstatsächlichen Erkenntnisse zum Stand der 
deutschen Antidiskriminierungspolitik im Kontext der Diskriminierungsdimensionen Einwanderung, Rassismus und Religion so zusammen-
zuführen, dass sich daraus konkrete Änderungsvorschläge ableiten lassen. Ausgehend von den Diskriminierungsrealitäten in der Einwande-
rungsgesellschaft, die in Bezug auf Diskriminierungskategorien und Lebensbereiche nachgezeichnet werden, geht es um die verschiedenen 
Wirkungsweisen von Diskriminierungen und es wird aufgezeigt, wie eine inklusive Politik zu mehr Teilhabegerechtigkeit führen kann. (14)

Alexander Klose und Doris Liebscher (2015)

Antidiskriminierungspolitik 
in der deutschen Einwanderungsgesellschaft

Methode

Genügt die deutsche Antidiskriminierungspolitik diesem Anspruch? 
Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst das geltende Antidis-
kriminierungsrecht auf internationaler, europäischer und nationaler 
Ebene skizziert. Diesem normativen Anspruch werden die faktischen 
Erfahrungen gegenübergestellt, die insbesondere von Diskriminie-
rung Betroffene mit diesem Recht gesammelt haben. Lösungsan-
sätze für die dabei zutage tretenden Probleme lassen sich in ande-
ren Rechtskreisen finden: in Schweden, Nordirland, Großbritannien, 
Kanada und den USA. Die dort identifizierten »guten Beispiele« wer-
den abschließend auf die deutsche Rechtsordnung übertragen und 
münden in Reformvorschläge und Handlungsempfehlungen für die 
deutsche Antidiskriminierungspolitik. (15) 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Es existieren Anhaltspunkte für Diskriminierung in allen relevan-
ten Lebensbereichen (Bildung, Arbeit, Wohnen, Justiz und Polizei) 
in Deutschland. Die deutsche Antidiskriminierungspolitik weist je-
doch Schutzlücken auf: Nicht in allen Lebensbereichen wird durch-
gängig und für alle Diskriminierungskategorien Schutz gewährt. 
Zudem vermag die weitverbreitete Terminologie »Menschen mit 
Migrationshintergrund « den Umfang rassistischer Diskriminie-
rung nur unzureichend darzustellen – so sind z. B. westliche Mig-
rant_innen weniger von Diskriminierung betroffen, Afrodeutsche, 
Jüdinnen und Juden sowie viele Sinti und Roma entsprechen hin-
gegen nicht der Definition von Migrationshintergrund – und sie 
stimmt auch nicht mit den Kategorien des internationalen, euro-

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Jahresr%C3%BCckblicke/Jahresrueckblick_2015_20160323.html
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Quelle:  
Klose, Alexander, und Doris Liebscher (2015). Antidiskrimi-
nierungspolitik in der deutschen Einwanderungsgesellschaft. 
Bertelsmann Stiftung. Gütersloh.

päischen und deutschen Antidiskriminierungsrechts überein. (11)

Das deutsche Antidiskriminierungsrecht ist nicht so konzipiert, dass 
es strukturelle oder in der Breite existierende Diskriminierung verhin-
dern oder abschaffen soll. Es zielt vielmehr darauf ab, dass Betrof-
fene von der diskriminierenden Person oder Institution Unterlassung 
oder Entschädigung auf dem individuellen Klageweg verlangen. (11)

Der Rechtsweg ist für die Betroffenen aufgrund zahlreicher Hür-
den schwierig. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
existieren diverse Ausnahmen und Einschränkungen, die den Dis-
kriminierungsschutz mindern. Ein Verbandsklagerecht in Diskri-
minierungsfällen fehlt. Die Sanktionen bei der Feststellung von 
Diskriminierung sind niedrig und nicht abschreckend, die Viktimi-
sierung und Stigmatisierung von Opfern spielt keine Rolle in der 
Antidiskriminierungspolitik. (12) 

Gründe für die immer noch geringe Verfahrenszahl sind neben 
der mangelnden Bekanntheit der Rechtsansprüche die individual-
rechtliche Ausrichtung des deutschen Antidiskriminierungsrechts, 
prozessuale Barrieren beim Zugang zu den Gerichten, mangelnde 

finanzielle, zeitliche und emotionale Ressourcen, aber auch diskri-
minierende Erfahrungen in Gerichtsverfahren selbst. (…) Zu der 
vor Inkrafttreten des AGG befürchteten Klageflut ist es nicht ge-
kommen: In einer repräsentativen Gerichtsumfrage an deutschen 
Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichten konnten für den Zeit-
raum von Sommer 2006 bis Dezember 2009 insgesamt 1.107 erst-
instanzliche Verfahren mit einem Bezug zum AGG ermittelt wer-
den, davon allein 997 Fälle bei den Arbeitsgerichten. Der Anteil der 
AGG-Verfahren an den Neueingängen bei den Arbeitsgerichten lag 
damit bei weniger als zwei Promille. (52-53) 

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/ 
 did/antidiskriminierungspolitik-in-der-deutschen-
 einwanderungsgesellschaft/

Über die Publikation

Der Parallelbericht zum 19. – 22. Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland an den UN-Antirassismusausschuss ist ein Gemein-
schaftsprojekt zivilgesellschaftlicher Organisationen. Dazu gehören das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e. V., Humanistische 
Union, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland – ISD Bund e. V, Ini Rromnja LesMigras e. V. und das Netzwerk gegen Diskriminie-
rung und Islamfeindlichkeit. Die Diakonie Deutschland hat sich bereit erklärt, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Das Forum Menschenrechte unterstützt das Projekt. (…) Der Parallelbericht ergänzt den Staatenbericht um Analysen der vielgestaltigen 
rassistischen Diskriminierung und zeigt Handlungsempfehlungen zur besseren Durchsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen 
zum Schutz vor rassistischer Diskriminierung auf. Im Fokus des Berichts steht die Sichtbarmachung insbesondere von Perspektiven mit 
Rassismuserfahrung und Expertisen zu rassistischer Diskriminierung in Deutschland. (5)

Parallelbericht an den UN-Antirassismusausschuss zum 19.-22. Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel 9 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von rassistischer Diskriminierung (2015)

Rassistische Diskriminierung in Deutschland
Erscheinungsformen und menschenrechtliche Verpflichtungen  
zum Schutz vor rassistischer Diskriminierung

Methode

Dieser Parallelbericht (…) ist das Ergebnis eines Kooperationspro-
zesses, der zum Ziel hatte, bisher im Kontext der menschenrecht-
lichen Antidiskriminierungsarbeit zu wenig gehörte Stimmen der-

jenigen Organisationen und Expert_innen einzubeziehen, die nach 
der UN-Antirassismuskonvention (ICERD) schutzwürdigen Gruppen 
angehören. In Deutschland sind dies aufgrund spezifischer rassisti-
scher Traditionen Sinti und Roma, jüdische Menschen, Menschen, 
die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, Schwarze Men-
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schen, asiatische Menschen und andere People of Color. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Dennoch bleibt die deutsche Rechtsordnung ebenso wie die Politik 
auf Bundes- und Landesebene in der Diagnose und Bearbeitung von 
Rassismus weit hinter den menschenrechtlichen Verpflichtungen zu-
rück, die sich seit 1969 (BRD) bzw. 1972 (DDR) aus der Unterzeich-
nung der UN-Antirassismuskonvention ergeben: Rassistische Diskri-
minierung ist in Deutschland zwar strukturell verankert, wird aber in 
innerdeutschen Debatten nach wie vor zu eng gefasst und nicht als 
Menschenrechtsverletzung problematisiert, die den Genuss weite-
rer Menschenrechte systematisch einschränkt oder gar vereitelt. (6)

Eine zentrale Forderung, die sich für Deutschland aus diesem Bericht 
ergibt, ist die Notwendigkeit, nach schutzwürdigen Gruppen differen-
zierte Diskriminierungs- und Gleichbehandlungsdaten zu erheben. (6)

Menschen mit Rassismuserfahrung werden in Deutschland weder 
systematisch über den menschen- und europarechtlichen Rassismus-
schutz aufgeklärt noch in angemessener Weise in Analysen rassisti-
scher Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft einbezogen. (7)

Der vorliegende Parallelbericht erweitert die Perspektive des Staaten-
berichtes durch die Einbeziehung unterschiedlicher rassismuserfahre-
ner Perspektiven, die eine vielschichtige Wirklichkeit rassistischer Dis-
kriminierung in Deutschland aufzeigen. Dadurch wird insbesondere 
die Behauptung im Staatenbericht widerlegt, das deutsche Recht 
biete durch das Verbot rassistischer Diskriminierung im Grundgesetz 
sowie durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) einen 
hinreichenden Schutz vor Rassismus. Die mangelnde rechtliche Kon-
kretisierung des grundgesetzlichen Schutzes sowie die im Zivilrecht 
nur eingeschränkte Wirkung des AGG bewirken eklatante Schutzlü-
cken, auf die auch CERD mehrfach hingewiesen hat. (7)

Die Verpflichtung zur Förderung antirassistischer Initiativen nach 
Art. 2 Abs. 1 e ICERD kann derzeit nicht wirksam erfüllt werden. 
Als besonders problematisch stellt sich die unzureichende finanzi-
elle Förderung von Strukturen und Projekten, insbesondere relevan-
ter Selbstorganisationen von nach ICERD schutzwürdigen Gruppen 
dar, deren Arbeitsschwerpunkt auf intersektionaler Diskriminierung 
wie beispielsweise von sexuellen und geschlechtlichen Lebenswei-
sen in Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu verschiedenen ge-
sellschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Gruppen liegt. 
Aufgrund der überwiegenden Förderung von Antidiskriminierungs-
projekten, die entweder aus der Perspektive der Mehrheitsgesell-
schaft arbeiten oder sich auf ein einzelnes Diskriminierungsmerk-
mal fokussieren, kommt es selten zu Partizipation und Repräsentanz 
von rassismuserfahrenen lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- 
und intersexuellen Menschen. (13)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Parallelbericht an den UN-Antirassismusausschuss zum 
19.-22. Bericht der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 9 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von rassistischer Diskriminierung (2015). Ras-
sistische Diskriminierung in Deutschland: Erscheinungsformen 
und menschenrechtliche Verpflichtungen zum Schutz vor ras-
sistischer Diskriminierung.

Über die Publikation

Im Europäischen Jahr der Chancengleichheit 2007 war für die meisten Mitgliedsstaaten und die meisten Richtlinien die Frist zur Umsetzung 
abgelaufen. Dementsprechend konnte ein von der Kommission in Auftrag gegebener Bericht des Europäischen Netzes unabhängiger Sach-
verständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung zu dem Ergebnis kommen, wonach die Umsetzung der Richtlinien weitgehend abgeschlos-
sen ist. Andererseits fanden sich auch noch Lücken, vor allem im Bereich der neuen Mitgliedsstaaten und in der Praxis. Es lohnt sich damit 
ein neuer Blick auf das Recht des Schutzes vor Diskriminierung in Europa, der auch die ersten praktischen Erfahrungen mit einbezieht. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den neuen Regeln, die speziell zur Umsetzung der Richtlinien erlassen wurden, und dabei vorrangig auf der Um-
setzung der praktisch besonders bedeutsamen Richtlinie 2000/78/EG. (7-8)

Martina Benecke (2010)

Rechtsvergleich der europäischen Systeme  
zum Antidiskriminierungsrecht

https://rassismusbericht.de/wp-content/uploads/Parallellberich_15Jun_ZweiteAuflage.pdf
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Methode

Die Expertise gliedert sich in fünf Teile. Im ersten Teil erfolgt eine 
Bestandsaufnahme, in der die Rechtssysteme zum Antidiskrimi-
nierungsrecht in den einzelnen Mitgliedsstaaten in ihren wesentli-
chen Grundstrukturen vorgestellt und die Kernunterschiede heraus-
gearbeitet werden. (…) Der umfangreichste, zweite Teil beschäftigt 
sich mit den Anwendungsvoraussetzungen, von denen die einzelnen 
Rechtssysteme den Diskriminierungsschutz abhängig machen. (…) 
Gegenstand des dritten Teils sind die Rechtsfolgen der Diskriminie-
rung, also insbesondere die Sanktionen, die die Rechtssysteme an 
diskriminierendes Verhalten knüpfen. (…) Auf dieser Grundlage folgt 
eine ausführliche Bewertung der europäischen Systeme zum Anti-
diskriminierungsrecht. (…) Diese Gebiete und die typischen Umset-
zungsvarianten werden abschließend auf ihre gesetzgeberische Effi-
zienz hin untersucht. (1-2)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der Grobüberblick über das Antidiskriminierungsrecht der einzel-
nen Mitgliedsstaaten zeigt zweierlei: Erstens macht er deutlich, dass 
die europäischen Systeme des Antidiskriminierungsrechts durch die 
Richtlinien – vor allem diejenigen des Jahres 2000 – erheblich beein-
flusst worden sind. Alle Mitgliedsstaaten haben seitdem entweder 
neue Gesetze erlassen oder vorhandene Rechtsnormen grundlegend 
geändert. Zweitens zeigt der Überblick aber, welche Variationsbreite 
trotz dieser einheitlichen Herkunft in den Rechtssystemen der Mit-
gliedsstaaten besteht. (8)

In Deutschland dient vor allem das AGG von 2006 der Umsetzung 
der Antidiskriminierungsrichtlinien. Es erfasst auch die Diskrimi-
nierung wegen des Geschlechts und enthält Regeln des Arbeits-
rechts wie des allgemeinen Zivilrechts. Weitere Regeln zur Ver-
hinderung von Diskriminierung finden sich in arbeitsrechtlichen 
Spezialgesetzen. (9)

Das Merkmal „Rasse oder ethnische Herkunft“ in der Bezeichnung 
und dem Wortlaut der Richtlinie 2000/43/EG ist missverständlich, 
da die Richtlinie gerade verhindern will, was ihr Wortlaut suggeriert: 
eine Unterscheidung von Menschen nach „Rassen“. Im Gegenteil 
wendet sich die Richtlinie ausdrücklich gegen Auffassungen, die von 
einer Existenz verschiedener menschlicher Rassen ausgehen. Einige 
Mitgliedsstaaten haben in ihrer Umsetzung das Wort „Rasse“ ver-
mieden (…) Durch die Formulierung der Gesetze nicht geklärt ist die 
in der Praxis bedeutsame Frage, ob die Diskriminierung wegen der 

Religion auch eine Diskriminierung wegen der Rasse sein kann. Das 
ist bedeutsam, da der Anwendungsbereich der Antirassismus-Richt-
linie wesentlich größer ist, insbesondere über Beschäftigung und 
Beruf hinausgeht. In den Niederlanden geht die Rechtsprechung 
davon aus, dass die Diskriminierung von Menschen jüdischer und 
ggf. auch muslimischer Religion gleichzeitig eine rassistische Dis-
kriminierung sein kann. Im Vereinigten Königreich haben Gerichte 
bereits in der Vergangenheit die Diskriminierungen von Sikhs oder 
Juden als Diskriminierungen aus rassistischen Gründen angesehen. 
Das schwedische Diskriminierungsgesetz von 2009 rechnet die Reli-
gion zur Ethnizität. Damit werden zwar Abgrenzungsfragen vermie-
den, problematisch an dieser Lösung ist aber, dass sie den Schutz 
von Religionen fraglich macht, die nicht an eine bestimmte Ethnizi-
tät angeknüpft werden können. (22-23)

Problematisch ist das Verhältnis der Diskriminierung wegen Rasse 
und ethnischer Herkunft zur Differenzierung nach Nationalität und 
Staatsangehörigkeit. Differenzierung nach Staatsangehörigkeit 
oder Nationalität wirft Abgrenzungsprobleme zu mittelbarer und 
verdeckter Rassendiskriminierung auf. So wird beispielsweise aus 
Italien berichtet, dass bei der Vergabe von Arbeitsplätzen und Woh-
nungen ausdrücklich Personen ohne EU-Staatsangehörigkeit ausge-
schlossen werden, wobei sich diese Ausnahmen tatsächlich gegen 
afrikanische Einwanderer richten. (23)

Der Rechtsvergleich der europäischen Systeme zum Antidiskrimi-
nierungsrecht führt zu der positiven Zwischenbilanz, dass 10 Jahre 
nach Inkrafttreten der Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG 
nur noch wenige Defizite bestehen. Gleichzeitig existiert eine er-
hebliche gesetzgeberische Vielfalt, deren Ursache unterschied-
liche Rechts- und Gesellschaftskulturen, aber auch praktische 
Gründe sind. Die Rechtsvergleichung ermöglicht es, durch den 
Blick über den Tellerrand Anregungen für das eigene Rechtssys-
tem zu erhalten. (73)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Benecke, Martina (2010). Rechtsvergleich der europäischen 
Systeme zum Antidiskriminierungsrecht. Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes. Berlin. 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Rechtsvergleich_europ_Systeme_zum_AntidiskrRecht.pdf?__blob=publicationFile
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lefeld 2011). Die Forscherinnen und Forscher der 
Fachhochschule Frankfurt am Main und der Hoch-
schule Esslingen (Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 2010) stützten sich zusätzlich auf umfang-
reiche qualitative Interviews. 

Im Zentrum dieser Erhebungen steht die wahrge-
nommene Diskriminierung betroffener Personen. 
Diese misst allerdings subjektive Einschätzungen 
und ist daher nicht unbedingt ein verlässlicher Indi-
kator für das tatsächliche Ausmaß der Diskriminie-
rung. So kann es sein, dass eine Person aufgrund 
ihrer Herkunft anders behandelt wird, ohne dies zu 
bemerken. Umgekehrt kann es sein, dass eine Per-
son sich aufgrund ihrer Herkunft schlechter behan-
delt fühlt, aber tatsächlich andere Gründe für das 
beobachtete Verhalten vorliegen. Diese Unsicher-
heiten sind vor allem deshalb gegeben, weil Diskri-
minierung auch sehr subtil sein kann. Eine subtilere 
Form der Diskriminierung ist zum Beispiel die Tatsa-
che, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei 
Behörden häufiger geduzt werden, während Men-
schen ohne Migrationshintergrund eher gesiezt wer-
den (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010).

Dennoch zeigen sich bei Erhebungen zur wahrge-
nommenen Diskriminierung aufschlussreiche Mus-
ter. In der Erhebung des SVR-Integrationsbaro-
meters (2014) wurden die Befragten nach ihrer 
Herkunft differenziert. So ließ sich feststellen, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund in allen Le-
bensbereichen häufiger Diskriminierung erfahren als 
Menschen ohne Migrationshintergrund. Am stärks-
ten betroffen sind Menschen mit türkischem Mig-
rationshintergrund. Dies spiegelt sich auch in einer 
Erhebung wider, die sich ausschließlich auf türkei-
stämmige Personen konzentriert – laut dieser Studie 
haben mehr als die Hälfte der Befragten über eine 
Benachteiligung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft 

Auf Ethnie und Religion zurückzuführende Diskri-
minierung im Alltag kann viele Erscheinungsfor-
men haben. Die hier aufgeführten Studien nennen 
zum Beispiel rassistische Pöbeleien in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Restaurants und Clubs, deren 
Türen für manche Herkunftsgruppen verschlossen 
bleiben. Auf diesen und ähnliche Erfahrungen in der 
Freizeit und im öffentlichen Leben liegt der Fokus 
dieses Kapitels. 

Die Vielzahl an verschiedenen Erfahrungen macht 
es schwer, das genaue Ausmaß von Diskriminierung 
im Alltagsleben zu erfassen. Es ist davon auszuge-
hen, dass nur ein Bruchteil dieser diskriminierenden 
Vorfälle bei offiziellen Beschwerdestellen gemeldet 
oder vor Gericht behandelt werden. Im Zuge von 
Gesprächen mit Anwältinnen und Anwälten stellt 
Schlaab (2010) fest, dass gegen offen rassistisches 
Mobbing nur selten gerichtlich vorgegangen wird 
– aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Bei die-
sen Aufzeichnungen ist also immer von einer hohen 
Dunkelziffer auszugehen.

Auch die Forschung muss in diesem Bereich teilweise 
auf andere Methoden zurückgreifen. Während ex-
perimentelle Untersuchungsdesigns allgemein als 
der Königsweg in der Diskriminierungsforschung 
gelten, sind sie im Alltagsleben nur äußerst schwer 
anzuwenden. Im Bereich des Arbeitsmarkts, Woh-
nungsmarkts oder auch bei der Benotung in der 
Schule lassen sich experimentelle Studien weitaus 
einfacher durchführen. Aus diesen Gründen ver-
lässt sich die Forschung primär auf die Erhebung 
wahrgenommener Diskriminierung – dabei werden 
Menschen zum Beispiel nach der Häufigkeit oder 
der Art von Diskriminierungserfahrungen befragt 
(SVR 2018, 2014, 2012; Diehl und Liebau 2017; 
Beigang, Fetz, Kalkum und Otto 2016; Sauer 2017; 
Tucci, Eisnecker und Brücker 2014; Universität Bie-

Klaudia Wegschaider

4.1 Alltag

Faktensammlung Diskriminierung
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raum von 2002 bis 2011. Sie stellt fest, dass gegen 
Ende der Studie unter anderem rassistische Ein-
stellungen zugenommen hatten. Zudem war die 
Protestbereitschaft unter rechtspopulistisch ein-
gestellten Menschen, jedoch auch in der Gesamt-
bevölkerung zuletzt gestiegen (ibid.). 

Mit einem ähnlichen Phänomen beschäftigt sich 
ebenfalls das umfangreiche Forschungsprojekt „Ge-
spaltene Mitte – Feindselige Zustände“. Laut der 
aktuellsten Erhebung haben sich rechtsextreme, 
rassistische oder fremdenfeindliche Einstellungen 
in den letzten zwei Jahren teilweise verstärkt oder 
sind konstant geblieben (Zick, Küpper und Krause 
2016). Insbesondere Sympathisanten der AfD sind 
auf dem politischen Spektrum weiter nach rechts 
gerückt. Der Nährboden für diskriminierendes Ver-
halten bleibt somit bestehen.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

allein in den letzten zwei Jahren berichtet (Sauer 
2016). Andere Herkunftsgruppen sind im Gegensatz 
dazu deutlich weniger mit Diskriminierung konfron-
tiert. So zeigt die IAB-SOEP-Migrationsstichprobe, 
dass Menschen aus den alten EU-15-Mitgliedstaaten 
deutlich weniger Diskriminierung erfahren (Tucci, 
Eisnecker und Brücker 2014).

Vor Kurzem hat der SVR (2018) zum ersten Mal 
auch äußere Merkmale, die allgemein mit einer Mig-
rationsgeschichte assoziiert werden, in seine regel-
mäßige Erhebung mitaufgenommen. Die Ergebnisse 
zeigen kein neues Bild, sind aber dennoch relevant. 
So berichten Zugewanderte mit sichtbaren Migrati-
onshintergrund (zum Beispiel aufgrund des Phäno-
typs) und mit Akzent weitaus häufiger von Diskri-
minierung (60 Prozent). Im Vergleich haben lediglich 
17 Prozent der Zugewanderten ohne sichtbarem 
Migrationshintergrund Diskriminierung erlebt. Wie 
Diehl und Liebau (2017) argumentieren, sinkt die 
wahrgenommene Diskriminierung mit voranschrei-
tender Integration einer Person (zum Beispiel mit 
dem Erlernen der Sprache oder einer steigenden 
Identifikation mit Deutschland). Dies gilt jedoch 
nicht, wenn die Herkunft der Betroffenen sichtba-
rer ist. Ein weiterer Aspekt, der die Wahrschein-
lichkeit der Diskriminierungserfahrungen deutlich 
erhöht, ist die Religion (SVR 2018). Junge Männer 
scheinen deutlich öfter betroffen zu sein – sie be-
richten vor allem über rassistische Diskriminierung 
(Beigang et al. 2017). 

Zuletzt gilt es, auch einen kurzen Blick auf die Ge-
samtbevölkerung zu werfen. Denn in diesem gesell-
schaftlichen Kontext finden die hier betrachteten 
Diskriminierungserfahrungen statt. Eine Langzeit-
studie des Instituts für Konflikt- und Gewaltfor-
schung (Universität Bielefeld 2011) betrachtete 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Zeit-

Alltag
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Über die Publikation

Diese Forschungslücke aufgreifend, untersucht der vorliegende Policy Brief erstmals für Deutschland anhand einer repräsentativen Stich-
probe den Zusammenhang von phänotypischer Differenz und Diskriminierungswahrnehmungen. Weiterhin wird geprüft, ob auch ein Akzent 
mit erlebter Benachteiligung zusammenhängt. Dabei wird auf Daten des SVR-Integrationsbarometers 2016 zurückgegriffen, worin unter an-
derem subjektive Benachteiligungserfahrungen, phänotypische Differenz und die Religionszugehörigkeit der Befragten erfasst wurden. (5)

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2018)

„Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her?“
Diskriminierungserfahrungen und phänotypische Differenz 
in Deutschland

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Für das SVR-Integrationsbarometer 2016 wurden bundesweit 5.396 
Personen befragt, davon 1.333 Personen ohne Migrationshinter-
grund, 999 Spät-/Aussiedlerinnen und Spät-/Aussiedler, 1.003 
Menschen mit türkischer Herkunft, 1.037 Zugewanderte aus einem 
EU-Land und 1.024 Menschen mit einem Migrationshintergrund 
aus der „übrigen Welt“. Die Ergebnisse sind sowohl für Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund als auch für die einzelnen ge-
nannten Herkunftsgruppen repräsentativ. Die Herkunftsgruppen 
wurden durch Gewichtung den Verhältnissen in der Gesamtbevöl-
kerung angepasst; außerdem wurde eine jede Gruppe anhand aus-
gewählter soziodemografischer Merkmale auf Basis des Mikrozen-
sus der Grundgesamtheit angeglichen. (…) Die Befragung wurde 
zwischen März und August 2015 von der BIK Aschpurwis + Behrens 
GmbH über Mobilfunk und Festnetz durchgeführt, wofür der Tele-
fonnummernpool des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozial-
forschungsinstitute e. V. verwendet wurde. Die Befragung fand auf 
Deutsch, Englisch, Türkisch oder Russisch statt. (11)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Zum ersten Mal kann auf einer umfangreichen Datenbasis – dem 
SVR-Integrationsbarometer 2016 – gezeigt werden: Menschen, 
deren Äußeres auf eine Zuwanderungsgeschichte hinweist, füh-
len sich weitaus häufiger diskriminiert als Zugewanderte, deren Er-
scheinungsbild sich nicht durch Merkmale wie Hautfarbe oder Kopf-
tuch von der Mehrheitsbevölkerung abhebt. Zugewanderte, die sich 
äußerlich nicht von der Mehrheitsbevölkerung unterscheiden, be-
richten zu 17 Prozent von erlebter Diskriminierung. Zugewanderte, 
deren Migrationshintergrund aufgrund ihres Erscheinungsbildes er-
kennbar ist, berichten davon zu 48 Prozent. Bei Zugewanderten mit 
sichtbarem Migrationshintergrund und einem Akzent steigt dieser 
Wert sogar auf 59 Prozent. (4)

Einen großen Effekt hat auch die Religionszugehörigkeit von Men-
schen mit Migrationshintergrund: Mit 55 Prozent fühlen sich Zuge-
wanderte muslimischen Glaubens deutlich häufiger diskriminiert als 
Zugewanderte mit christlicher (29 %) oder ohne Glaubenszugehö-
rigkeit (32 %). (4)

Dieses subjektive Erleben ist allerdings nicht mit objektiver Diskrimi-
nierung gleichzusetzen: Einerseits ist nicht jede Benachteiligung für 
die Betroffenen erkennbar, andererseits können sie bestimmte Si-
tuationen auch fälschlicherweise als diskriminierend einstufen. Die 
Betroffenenperspektive ist daher nur eingeschränkt als Indikator für 
das allgemeine Diskriminierungsniveau innerhalb einer Gesellschaft 
geeignet, doch können Umfang und Verbreitung von subjektiver Dis-
kriminierung gesellschaftliche Konfliktlinien offenlegen. (5)

Außerdem lässt sich hier eine geschlechtsspezifische Wahrnehmung 
von Diskriminierung ausmachen, denn Männer berichten mit rund 
43 Prozent häufiger von erlebter Benachteiligung als Frauen mit 
etwa 25 Prozent. (12)

Eine tiefergehende multivariate Analyse zeigt, dass Aussehen und 
Akzent auch bei Kontrolle von Aufenthaltsdauer, Religions- und Ge-
nerationenzugehörigkeit sowie Bildung und Geschlecht mit signifi-
kant höheren Diskriminierungswahrnehmungen einhergehen. (16)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2018). „Wo kommen Sie eigentlich ursprüng-
lich her?“ Diskriminierungserfahrungen und phänotypische 
Differenz in Deutschland. Policy Brief 1 2018. Berlin.

https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3_Publikationen/2018/Januar/SVR-FB_Diskriminierungserfahrungen_1_.pdf
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Über die Publikation

This study addresses the difficulty in linking ethnic discrimination and integration outcomes of immigrants in empirical research. (...) We argue 
that perceived discrimination should not be taken as an accurate indicator of actual experiences of discrimination, but rather as a partly sub-
jective interpretation of often ambiguous situations. Reported perceptions may thus not only affect but also reflect integration outcomes. (1)

Claudia Diehl und Elisabeth Liebau (2017)

Perceptions of discrimination:
What do they measure and why do they matter?

Alltag

Methode

We use longitudinal data to explore the relationship between PD 
[perceived discrimination] and different integration outcomes – and 
vice versa. The German Socio-Economic Panel Study (SOEP, www.
diw.de/de/soep) has been used in numerous studies of immigrant in-
tegration for a number of reasons. (…) In our analyses, we use all 
available survey waves from 1996 on. We start out by presenting 
some descriptive findings on the strength of PD (experienced dis-
advantages in the last two years due to ethnic background: often or 
seldom versus never) over time and across ethnic groups and assess 
how stable they are on the individual level. (10-11)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Perceived discrimination is generally and substantially lower in 
more integrated individuals. More detailed analyses reveal that 
this link is correlational in nature and to some extent group spe-
cific. For groups facing salient ethnic boundaries, integration does 
not come along with less perceived discrimination. In line with pre-
vious studies, our results show further that minorities’ structural 
integration into the labor market is unrelated to perceived discrim-
ination but reflects, above all, individual resources, including lan-
guage skills and social ties to majority members. There is some 
evidence that perceived discrimination reduces levels of identifi-
cation with the receiving society. (1)

Our exploration of the relationship between integration and PD 
based on longitudinal data revealed overall that PD is generally and 
substantially lower for individuals who identify more strongly with 
Germany, who speak German, and who have German friends. There 
is, however, little evidence that rising levels of integration are fol-
lowed by declining levels of PD. (…) In fact, speaking German and 
identifying with Germany does only come along with less PD for 
individuals who belong to groups that do not face salient ethnic 
boundaries such as non-Turkish labor migrants and Eastern Euro-
peans. For Turks, high and rising levels of identification with Ger-
many are not related to lower levels of PD. Furthermore, Turks hold-
ing higher educational degrees report experiences of discrimination 
on average more often than less educated ones. (22-23)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Diehl, Claudia, und Elisabeth Liebau (2017). „Perceptions  
of discrimination: What do they measure and why do they 
matter?” SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data  
Research 945. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW). Berlin.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.574686.de/diw_sp0945.pdf
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Über die Publikation

An diese erhebliche Forschungslücke knüpft die vorliegende Studie an, die der zentralen Frage nachgeht: Wie wird Diskriminierung in 
Deutschland erlebt? Die hierzu bislang größte angelegte Umfrage, die individuelle Diskriminierungserfahrungen in Deutschland erfasst,  
basiert auf einem umfangreichen Korpus quantitativer sowie qualitativer empirischer Daten. (10)

Steffen Beigang, Karolina Fetz, Dorina Kalkum und Magdalena Otto (2017)

Diskriminierungserfahrungen in Deutschland
Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenenbefragung

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Zum einen wurde eine telefonische Repräsentativbefragung mit rund 
1.000 Befragten sowie eine Betroffenenbefragung im Mixed-Mo-
de-Design durchgeführt, mit der online und mit Papierfragebögen 
über 18.000 Personen erreicht werden konnten. Während die Reprä-
sentativbefragung darauf abzielte, die Verbreitung von Diskriminie-
rungserfahrungen in der Gesamtbevölkerung zu untersuchen, wurden 
mit der Mixed-Mode-Befragung gezielt Betroffene angesprochen und 
gebeten, detailliert von zwei besonders einschneidenden Diskriminie-
rungssituationen zu berichten. Zum anderen wurden darüber hinaus 
im Hinblick auf spezifische Forschungsfragen zur Wahrnehmung von 
Diskriminierung sowie der Akzeptanz Positiver Maßnahmen qualita-
tive Einzelinterviews und Fokusgruppengespräche durchgeführt. (10)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Aus dem Bereich der Ämter und Behörden, genauer bei Ausländer-
behörden, Einwohnermelde- und Bürgerämtern und vor allem der 
Polizei, werden insbesondere Benachteiligungen in Form sozialer 
Herabwürdigungen berichtet. Hierunter fällt auch das Erfahren ras-
sistischer Diskriminierungen bei verdachtsunabhängigen Polizeikon-
trollen, das sog. Racial Profiling. Auch die Gestaltung des täglichen 
Lebens und der Freizeit der Betroffenen wird durch rassistische Dis-
kriminierung stark beeinträchtigt. Bei Diskriminierungserfahrungen 
in der Öffentlichkeit und Freizeit handelt es sich sowohl um verbale 
als auch körperliche Gewalt. Diese betreffen vor allem Personen mit 
einem vermeintlich ‚nicht deutschen‘ Erscheinungsbild und damit 
einhergehender äußerer Merkmale. (289)

Auch im Lebensbereich der Geschäfte und Dienstleistungen wer-
den rassistische Diskriminierungserfahrungen häufig anhand äu-
ßerer Merkmale, wie beispielsweise der Hautfarbe, gemacht. Hier-
bei handelt es sich etwa um den verwehrten Zugang für bestimmte 
Personen aus rassistischen Gründen bei Einlasskontrollen u.a. zu 
Clubs und Diskotheken. Hierbei ergeben sich auch mehrdimensi-
onale Verschränkungen mit den Merkmalen Geschlecht und Alter: 
Insbesondere junge Männer einer (vermeintlich) nicht deutschen 
Herkunft sind von Diskriminierungen bei derartigen Einlasskont-
rollen betroffen. (289)

Die Religion oder Weltanschauung ist noch immer ein häufiger Aus-
gangspunkt von Diskriminierungen. In der Repräsentativbefragung 
zeigt sich deutlich, dass Personen mit einer nicht christlichen Religions-
zugehörigkeit besonders stark und Konfessionslose und Christ_innen 
in ähnlichem und im Vergleich zur erstgenannten Gruppe deutlich ge-
ringerem Maße anhand der (nicht vorhandenen) Religionszugehörig-
keit Benachteiligung erfahren. Personen mit einer nicht christlichen 
Religionszugehörigkeit haben außerdem ein allgemein erhöhtes Ri-
siko, Diskriminierung auch anhand anderer Merkmale als der Religion 
zu erfahren. In der Betroffenenbefragung zeigt sich zudem eine starke 
mehrdimensionale Verschränkung der Diskriminierungsmerkmale Re-
ligion und (ethnische) Herkunft: Rund die Hälfte der Befragten, die eine 
Diskriminierungserfahrung anhand der Religion oder Weltanschauung 
gemacht haben, gibt an, dass gleichzeitig auch rassistische Gründe 
eine Rolle bei der Benachteiligung gespielt haben. (291)

Die Ergebnisse zeigen demnach auf, dass Diskriminierungserfahrun-
gen anhand der Religionszugehörigkeit vor allem Personen mit nicht 
christlicher Religionszugehörigkeit betreffen. Einerseits sind es vor 
allem Muslim_innen, die Benachteiligungen in materieller Form und 
in Form sozialer Herabwürdigungen erfahren. Hierbei spielen zum 
einen das Kopftuch als äußerlich leicht erkennbares Merkmal der 
Religionszugehörigkeit und zudem die starke Verknüpfung mit ras-
sistischen Gründen eine große Rolle. Andererseits sind aber auch 
Konfessionslose von Benachteiligung betroffen, und zwar ähnlich 
wie Personen mit einer nicht christlichen Religionszugehörigkeit 
beim Zugang zu kirchlich getragenen Bildungseinrichtungen oder zu 
Stellen bei kirchlich getragenen Arbeitgebern. Die Religionszugehö-
rigkeit stellt sich somit auch in der vorliegenden Studie als ein nach 
wie vor wirkmächtiges Exklusionskriterium heraus. (292)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Beigang, Steffen, Karolina Fetz, Dorina Kalkum und Magda-
lena Otto (2017). Diskriminierungserfahrungen in Deutsch-
land. Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenen-
befragung. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Diskriminierungserfahrungen_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Über die Publikation

Seit nunmehr 14 Jahren untersuchen wir das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (der Begriff und die Konzeption eines 
Syndroms gehen zurück auf Heitmeyer 2002–2012). Mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – kurz GMF genannt – bezeichnen 
wir die Abwertung und Ausgrenzung von sozialen Gruppen und von Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, die 
an Merkmalen wie Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft oder auch ihrer physischen oder 
psychischen Konstitution festgemacht wird. Sie drückt sich in Vorurteilen, negativen Stereotypen, abwertenden Überzeugungen, Diskri-
minierungen und Feindseligkeiten aus. (33)

Herausgegeben von Andreas Zick, Beate Küpper und Daniela Krause (2016)

Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2016

Alltag

Methode

Die empirischen Analysen im vorliegenden Buch basieren in erster 
Linie auf einer repräsentativen Umfrage im Sommer 2016. Ergänzend 
werden weitere Daten aus repräsentativen Meinungsumfragen her-
angezogen, um insbesondere Entwicklungsverlaufe abzubilden. (23)
Die Datenerhebung erfolgte mittels telefonischer Repräsentativbefra-
gung der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. Einge-
setzt wurde hierbei das CATI-Verfahren (CATI = Computer-Assisted 
Telephone Interviews (…)), wobei insgesamt 2.008 Burger und Bürge-
rinnen befragt werden konnten. (24)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Verschwörungsmythen in Bezug auf eine vermeintliche Unterwande-
rung durch den Islam, die Behauptung eines Meinungsdiktats, eine 
Beschimpfung des „Establishments“ als illegitim, verlogen und betrü-
gerisch, die Forderung nationaler Rückbesinnung gegen die EU und 
der Aufruf zum Widerstand gegen die aktuelle Politik bilden ein zu-
sammenhängendes neurechtes Einstellungsmuster, das von fast 28 
% der Bevölkerung vertreten wird. Je weiter rechts die Befragten 
sich selbst positionieren, desto eher vertreten sie auch diese Form 
neu-rechter Einstellungen. 84 % der AfD-Wähler_innen neigen zu 
neurechten Einstellungen. (Pressemitteilung)

Mit Blick auf Unterschiede in demografischen Gruppen fallen signifi-
kante Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Befragten auf: 
Fremdenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, die Abwertung von Sinti 
und Roma, asylsuchenden und wohnungslosen Menschen sind im 
Osten signifikant stärker ausgeprägt. Auch bei den rund 26 % Anhän-
gerinnen und Anhängern der AfD finden sich auffällig hohe Zustim-
mungswerte zu vorurteilsgeprägten und rechtspopulistischen Mei-
nungen. Die Daten bestätigen: Jene, die die Ideen der AfD gut finden, 
sind im Vergleich zu 2014 deutlich nach rechts gerückt. AfD-Sym-
pathisanten sind menschenfeindlicher und rechtsextremer einge-
stellt als Nicht-Sympathisanten. Dieser Trend hat sich seit der letzten 
FES-Mitte-Studie verstärkt. (Pressemitteilung)

Rassistische Einstellungen über die Betonung von Vorrechten auf-
grund eines ius sanguinis (Abstammungsrecht/Blutsrecht) werden 
von 19 % der Befragten geteilt, rund 13 % der Befragten meinen, die 
Weißen seien zu Recht führend in der Welt. Im Vergleich zu 2014 liegt 
der Anteil rassistisch eingestellter Personen 2016 auf der zusammen-
fassenden Skalenebene insgesamt unverändert bei knapp 9 %. (43)
Etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung findet, in Deutschland 
lebten zu viele Ausländer, und 16 % waren für eine Ausweisung von 
Ausländern in ihre „Heimat“. Im Vergleich zu 2014 ist der Anteil der 
durchschnittlichen Zustimmung zur Fremdenfeindlichkeit mit rund 20 
% im Jahr 2016 auf Skalenebene nahezu unverändert. (43)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier
 und die Pressemitteilung hier.

Quelle:  
Zick, Andreas, Beate Küpper und Daniela Krause (Hrsg.) 
(2016). Gespaltene Mitte – Fragile Zustände. Rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland 2016. Bonn.

Weitere Quelle:  
Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.). Deutsche Zustände. 10 Bände 
(2002-2012). Frankfurt und Berlin.

http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_16/Gespaltene Mitte_Feindselige Zust%C3%A4nde.pdf
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_16/pressemitteilung_2016.pdf
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Über die Publikation

Seit 1999 führt die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Inte-
gration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen jährlich [seit 2013 alle zwei Jahre] die Mehrthemenbefragung türkeistämmiger Zuge-
wanderter in Nordrhein-Westfalen durch – mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2014. (…) Ziel ist, Grad und Entwicklung der Teilhabe in zen-
tralen Lebensbereichen sowie Einschätzungen und Haltungen der nach Herkunft größten Einwanderergruppe in NRW und Deutschland zu 
untersuchen. Die Daten bieten vor allem Einblick in die subjektive Wahrnehmung und Einschätzungen der türkeistämmigen Migranten, die 
neben den objektiven Lebensumständen erheblich den Integrationsprozess beeinflussen. (7)

Martina Sauer (2016)

Teilhabe und Befindlichkeit: 
Der Zusammenhang von Integration, Zugehörigkeit, Deprivation 
und Segregation türkeistämmiger Zuwanderer in Nordrhein-Westfalen

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die telefonische, zweisprachige repräsentative Befragung von je-
weils 1.000 türkeistämmigen Personen ab 18 Jahren in NRW be-
steht aus einem immer gleichen Standarderhebungsteil und einem 
jährlich variierenden Befragungsteil zur Vertiefung spezifischer 
oder aktueller Fragestellungen. (7)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Gut die Hälfte (53%) der Befragten gaben an, in den letzten bei-
den Jahren Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen 
aufgrund der ethnischen Herkunft wahrgenommen zu haben. Der 
Zeitvergleich macht deutlich, dass dies der niedrigste bisher in die-
ser Reihe gemessene Wert ist, nachdem er bereits 2013 deutlich 
niedriger lag als zuvor. Im Jahr 2010 – auf dem Höhepunkt der so-
genannten Sarrazin-Debatte – lag dieser Anteil mit 81% auf sei-
nem höchsten Stand, 2001 und 2002 lag er ähnlich hoch. Ob es 
sich bei diesen Veränderungen der Diskriminierungswahrnehmung 
um eine geänderte Sensibilisierung, andere Empfindlichkeit der 
Migranten oder um einen Wandel der tatsächlichen Ungleichbe-
handlung handelt, kann hier nicht beantwortet werden – zu ver-
muten ist jedoch, dass sich allgemeine Stimmungen und das gesell-
schaftliche Klima in diesen Werten niederschlagen. Und danach 
scheinen die türkeistämmigen Zuwanderer in NRW das gesell-
schaftliche Klima im Herbst 2015 so positiv wie seit 1999 nicht 
zu sehen. (62)

Die empfundene Diskriminierung variiert nach Lebensbereichen: 
Die Bereiche, in denen häufiger Diskriminierung empfunden wird, 
sind diejenigen, in denen generell ein hohes Maß an ökonomischer 
oder sozialer Konkurrenz und Konflikte um knappe Ressourcen 
herrschen: 28% der befragten Migranten gaben an, bereits am Ar-
beitsplatz bzw. in der Schule oder an der Uni diskriminiert wor-
den zu sein, ein Fünftel bei der Arbeitssuche. Bemerkenswert hoch 
– wie bereits 2013 – ist aber auch die Diskriminierungswahrneh-
mung bei Behörden (22%) und bei der Polizei (17%), die früher nach 
der Rangfolge deutlich seltener genannt wurden (Polizei 2013: 
Rang 8, 2015: Rang 4). Diskriminierung in der Nachbarschaft und 
bei der Wohnungssuche wird heute jedoch – gemessen an den 
Rangplätzen, seltener wahrgenommen als 2013. (64)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Sauer, Martina (2016). Teilhabe und Befindlichkeit: Der Zu-
sammenhang von Integration, Zugehörigkeit, Deprivation und 
Segregation türkeistämmiger Zuwanderer in Nordrhein-West-
falen. Eine Analyse in Kooperation mit dem Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 
Integrationsforschung. Essen.

https://cdn.website-editor.net/09fe2713f5da44ff99ead273b339f17d/files/uploaded/2015.pdf
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Über die Publikation

Das SVR-Integrationsbarometer misst das Integrationsklima in der Einwanderungsgesellschaft. Dazu werden Menschen sowohl mit als auch 
ohne Migrationshintergrund befragt. (24) In welchem Ausmaß und wie intensiv Menschen (mit Migrationshintergrund) in der Gesellschaft 
Diskriminierung erleben, ist ein weiterer Anhaltspunkt für die Qualität des Zusammenlebens. Am Ausmaß erfahrener Benachteiligung lässt 
sich die politisch proklamierte Willkommens- und Anerkennungskultur messen. (32)

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2014)

Deutschlands Wandel zum modernen Einwanderungsland
Jahresgutachten 2014 mit Integrationsbarometer

Alltag

Methode

Die Befragung für das Integrationsbarometer 2014 wurde im Som-
mer 2013 in den fünf Großregionen Rhein-Ruhr, Stuttgart, Rhein-
Main, Berlin-Brandenburg und Halle-Leipzig durchgeführt. (…) Um 
der Pluralität im Migrationsland Deutschland Rechnung zu tragen, 
wurden Personen aus dem Herkunftsland Türkei, die Gruppe der 
Spät-/Aussiedler, Zuwanderer aus EU-Staaten, Personen aus eu-
ropäischen Staaten, die nicht der Europäischen Union (EU) ange-
hören, sowie Personen aus der „übrigen Welt“ (Afrika, Asien, Ame-
rika und Australien) jeweils in vorher festgelegten Mindestanteilen 
befragt. Eine Angleichung an die tatsächlichen Bevölkerungsver-
hältnisse erfolgt über spezifische Gewichtungsfaktoren. Insgesamt 
wurden für das Integrationsbarometer 5.659 Personen mit und 
ohne Migrationshintergrund befragt. Die Gesamtstichprobe setzt 
sich zu 74,7 Prozent aus Personen mit Migrationshintergrund und 
zu 25,3 Prozent aus Personen ohne Migrationshintergrund zusam-
men. (…) Die Befragung wurde telefonisch durchgeführt. (24)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Sie zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag in 
unterschiedlichen Formen Diskriminierung wahrnehmen. Schau-
plätze dieser Diskriminierungserfahrungen sind insbesondere Bil-
dungsstätten wie Schulen und Hochschulen, der Arbeitsplatz bzw. 
die Suche nach einem solchen und der Wohnungsmarkt. All dies 
sind Bereiche, in denen eine Person nur bedingt auf andere ‚Anbie-
ter‘ ausweichen kann, deshalb erzeugen Erfahrungen von Ausgren-
zung hier eine hohe persönliche Verwundbarkeit. (33) 

Insgesamt erscheint das Diskriminierungsniveau in Deutschland 
nicht sehr hoch: Die große Mehrheit der Befragten gibt an, dass 
sie keine Benachteiligungen erlebt hat. Allerdings berichten Men-
schen mit Migrationshintergrund in allen Bereichen häufiger von 
Diskriminierungserfahrungen als Menschen ohne Migrationshin-
tergrund. Das SVR-Integrationsbarometer 2014 zeigt zudem, dass 
sich Personen verschiedener Herkunftsgruppen von Diskriminie-
rung in unterschiedlichem Maße betroffen sehen (…). Befragte mit 
türkischem Migrationshintergrund geben in sieben von acht Berei-
chen des täglichen Lebens am häufigsten an, dass sie im vergange-
nen Jahr benachteiligt wurden. Auffällig ist insbesondere, dass sie 
in vergleichsweise hohem Maße Diskriminierung bei der Religions-
ausübung wahrnehmen. Da unter den Türkeistämmigen viele Mus-
lime sind, liegt die Vermutung nahe, dass sie eine ‚Islamfeindlich-
keit‘ erleben. (…) Am zweithäufigsten berichten Befragte aus der 
„übrigen Welt“ (Asien, Afrika, Australien, Amerika) von Benachtei-
ligungen. Bei der Benutzung öffentlicher Transportmittel geben sie 
häufiger als Türkeistämmige an, in irgendeiner Weise Diskriminie-
rung erlebt zu haben. Das könnte darauf hindeuten, dass Personen 
mit bestimmten äußeren Merkmalen (Haut- oder Haarfarbe, Au-
genfarbe oder -form etc.) tendenziell eher Diskriminierungserfah-
rungen machen. (33-34)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2014). Deutschlands Wandel zum modernen 
Einwanderungsland. Jahresgutachten 2014 mit Integrations- 
barometer. Berlin.

https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3_Publikationen/SVR_Jahresgutachten_2014_Deutschlands_Wandel_zum_modernen_Einwanderungsland.pdf
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Über die Publikation

In diesem Bericht stehen subjektive Aspekte im Vordergrund, die Auskunft darüber geben, wie Migranten das Leben in Deutschland wahr-
nehmen. Auf Grundlage der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe betrachten wir zunächst die Bindungen und Orientierungen von Migranten: (…) 
Welche Rolle spielen die Arbeitsmarktintegration, aber auch soziale und gesellschaftliche Erfahrungen wie Benachteiligungen aufgrund von 
Herkunft für die Lebenszufriedenheit von Migranten? (1152)

Ingrid Tucci, Philipp Eisnecker und Herbert Brücker (2014)

Wie zufrieden sind Migranten mit ihrem Leben?

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe werden eine Reihe von 
Merkmalen erhoben, die in anderen Studien selten berücksichtigt 
werden: die Identifikation von Migranten mit Deutschland, ihrem 
Herkunftsland und Europa, der Kontakt mit Personen, die im Aus-
land leben, und die Überweisung von Geld an Familienangehörige, 
Freunde und Bekannte im Ausland. Untersucht wird, inwiefern die 
Migrationsgeschichte von Migranten, ihre Bildung, ihr Einkommen, 
ihr Erwerbsstatus und ihre Wahrnehmung von Diskriminierung mit 
diesen Merkmalen in Zusammenhang stehen. (1152)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Insgesamt gibt etwas mehr als die Hälfte der Migranten an, dass sie 
schon Benachteiligungen aufgrund ihrer Herkunft in Deutschland 
erfahren haben. Darunter haben ein Viertel der Befragten schon 
häufig Diskriminierungserfahrungen gemacht, zwei Drittel selten. 
Differenziert man die Diskriminierungsfrage nach verschiedenen 
Lebensbereichen, so geben die befragten Personen mit Migrati-
onshintergrund am seltensten an, dass sie bei der Wohnungssuche 
oder im Kontakt mit der Polizei aufgrund ihrer Herkunft diskrimi-
niert wurden. In den Bereichen der Arbeits- und der Ausbildungs-
platzsuche sowie bei Behörden geben 54 Prozent beziehungsweise 
53 Prozent der Befragten an, dass sie Diskriminierungserfahrun-
gen gemacht haben. Diese beiden Bereiche werden damit am häu-
figsten genannt. Über allgemeine Diskriminierungserfahrungen im 
Alltag berichten 47 Prozent der Befragten. (1155)

Die Diskriminierungserfahrungen unterscheiden sich sehr stark 
hinsichtlich der Herkunft der Befragten: Migranten aus den alten 
Mitgliedsstaaten der EU (EU-15) erfahren in allen Lebensberei-
chen, ausgenommen im Alltag, deutlich seltener Benachteiligung 
als Migranten aus anderen Ländern Im Gegensatz dazu weisen 
Zuwanderer aus arabischen und sonstigen muslimischen Staaten 
in allen Bereichen, Türkei und den Nachfolgestaaten Jugoslawi-
ens geben die Befragten häufiger an, Diskriminierung erfahren zu 
haben. Die hohen Anteile in der türkischen und arabisch-muslimi-
schen Migrantenbevölkerung lassen sich statistisch nicht durch so-
zio-ökonomische Merkmale wie Bildung, Erwerbsstatus und Ein-
kommen erklären. (1155-1156)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Tucci, Ingrid, Philipp Eisnecker und Herbert Brücker (2014). 
„Wie zufrieden sind Migranten mit ihrem Leben?“ DIW-Wo-
chenbericht. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW). 81 (43). 1152–1159. Berlin.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.485500.de/14-43-5.pdf
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Alltag

Über die Publikation

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie stehen Benachteiligungserfahrungen, Verhaltenstendenzen in gesellschaftlich heterogenen All-
tagssituationen und generalisiertes  Misstrauen im Sinne eines pauschal nicht vorhandenen Vertrauens in einzelne Herkunftsgruppen. 
Die Studie basiert auf Daten des SVR-Integrationsbarometers 2012, für das sowohl Zuwanderer¬ als auch Mehrheitsbevölkerung zu den 
gleichen Themen befragt werden. (5)

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2012)

Benachteiligungserfahrungen von Personen mit und ohne  
Migrationshintergrund im Ost-West-Vergleich

Methode

Die vorliegende Studie basiert auf der Datenerhebung des SVR-In-
tegrationsbarometers 2012. Das Integrationsbarometer erfasst den 
Integrationsalltag in der Einwanderungsgesellschaft und zeichnet 
sich dadurch aus, dass sowohl Zuwanderer¬ als auch Mehrheitsbe-
völkerung zu den gleichen Themen befragt werden. Das Integrati-
onsbarometer wurde im Sommer 2011 in den westdeutschen Re-
gionen Rhein-Ruhr, Stuttgart, Rhein-Main und in den ostdeutschen 
Regionen Berlin-Brandenburg und Halle-Leipzig erhoben. Sowohl in 
den westdeutschen wie auch den ostdeutschen Befragungsgebieten 
handelt es sich um Großregionen mit einer langen Zuwanderungsge-
schichte, in denen das Zusammenleben von Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund hohe Alltagsrelevanz besitzt. (8)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Benachteiligung, also die Schlechterbehandlung von Personen 
oder Gruppen aufgrund bestimmter Merkmale, wird von der Zu-
wandererbevölkerung etwa doppelt so häufig berichtet wie von 
der Mehrheitsbevölkerung. Rund 25 Prozent der Befragten ohne 
und 41,9 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund geben 
an, in einem der acht abgefragten Lebensbereiche benachteiligt 
worden zu sein. Einen signifikanten Unterschied zwischen Ost- und 
Westdeutschland gibt es dabei nicht. (5)

Bei den Antworten zu Benachteiligungserfahrungen ist immer 
zweierlei zu berücksichtigen: Ein hohes Ausmaß an angegebenen 
Benachteiligungserfahrungen kann nicht nur auf ein höheres Aus-
maß an real erlebten benachteiligenden Situationen zurückgeführt 
werden, sondern auch auf eine erhöhte Sensibilität der befragten 
Personen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in Deutsch-
land aufgewachsen, also hier sozialisiert worden sind, sich zuge-
hörig fühlen und durchschnittlich umso sensibler auf Handlungen 
oder Haltungen reagieren, die diese Zugehörigkeit faktisch oder 
aus ihrer Sicht infrage stellen. (5)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2012). Benachteiligungserfahrungen von Per-
sonen mit und ohne Migrationshintergrund im Ost-West-Ver-
gleich. Im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Über die Publikation

Die Langzeitstudie Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland untersucht seit 2002 mit 10-jähriger Laufzeit die Ausmaße, 
Entwicklungen und Ursachen von Vorurteilen gegenüber unterschiedlichen Adressatengruppen. Es geht um die Abwertung von Menschen 
aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen Einschrän-
kung oder aus sozialen Gründen. (…) Das Projekt ist das weltweit (…) größte Vorurteilsprojekt, sowohl durch die 10-Jährige Laufzeit als auch 
aufgrund der differenzierten Berücksichtigung verschiedener Vorurteile und ihrer Ursachen. (1)

Universität Bielefeld (2011)

Deutsche Zustände: Das entsicherte Jahrzehnt

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Benachteilig_Migrant_innen_Ost_West_Vergleich.pdf?__blob=publicationFile
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Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Seit 2002 findet jährlich eine telefonische Befragung einer reprä-
sentativen Auswahl der deutschen Bevölkerung statt. Im Mai/Juni 
2011 wurden 2000 Personen befragt. (1) 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Wieder ansteigend: Rassismus und die Abwertung von Obdachlosen 
sind nach einer bis dato leicht rückläufigen Entwicklung in der deut-
schen Bevölkerung von 2010 auf 2011 signifikant angestiegen. (...) 
Ein ebenfalls ansteigender Trend lässt sich aktuell bei der Fremden-
feindlichkeit und bei der Abwertung von Behinderten beobachten, 
wobei hier das Niveau immer noch niedriger ist als in der jeweiligen 
Ersterhebung des Vorurteils in 2002 bzw. 2005. Die Ansicht: „Wenn 
Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland leben-
den Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken“ ist in diesem 
Jahr um fünf Prozentpunkte auf 29,3 gestiegen. (7)

Zudem ist die Bereitschaft an Protestveranstaltungen wie De-
monstrationen teilzunehmen in der Bevölkerung und insbesondere 
bei rechtspopulistisch orientierten Personen gewachsen. So hatten 
im Jahr 2009 noch lediglich 29,7 Prozent des rechtspopulistischen 
Potentials angegeben, eher/sehr wahrscheinlich an einer Demonst-

ration teilnehmen zu wollen. Im Jahr 2011 geben dies 41,9 Prozent 
des rechtspopulistischen Potentials an. Auch in der Gesamtbevöl-
kerung registrieren wir diesen Trend der gestiegenen Protestbe-
reitschaft, hier ist der Anstieg jedoch geringer. Das rechtspopulis-
tische Potential erweist sich also nicht mehr als politisch inaktiv, 
rechtspopulistische Personen sind im Jahr 2011 genauso oft be-
reit an Demonstrationen teilzunehmen wie andere Personen. (13)
Die Meinung eines gefährdeten Zusammenhaltes und die Ideolo-
gie einer Bedrohung durch Vielfalt gehen miteinander einher: Wer 
den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet sieht, fühlt sich zu-
gleich signifikant stärker von kultureller Vielfalt bedroht. (…) Ins-
gesamt 46 % der befragten Deutschen sehen den Zusammenhalt 
der Gesellschaft gefährdet und sie sehen zugleich Vielfalt als Be-
drohung! (14-15)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Universität Bielefeld – Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung (2011). „Deutsche Zustände:  
Das entsicherte Jahrzehnt“. Presseinformation. 
12.12.2011. Berlin. 

Methode

Um diese Realitäten möglichst wirklichkeitsnah abzubildenden, 
wurden verschiedene Methoden der empirischen Sozialforschung 
kombiniert. Befragt zu ihren Erfahrungen mit Diskriminierungsfäl-
len wurden insgesamt 126 Verbände (nicht-staatliche Antidiskri-
minierungsbüros, MigrantInnenselbstorganisationen, etc.) und 50 
staatliche Stellen (Beauftragte der Bundesregierung, Beauftragte 
in den Bundesländern, Antidiskriminierungsstellen), acht Beauf-
tragte politischer Parteien sowie 49 RechtsanwältInnen.  Außer-
dem erfolgte eine Analyse der Rechtsprechung zum AGG durch 
eine Gerichtsumfrage an insgesamt 173 Gerichten. (27)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

MigrantInnen sind nicht selten von Mehrfachdiskriminierungen 
betroffen, wie von zahlreichen Antidiskriminierungsstellen berich-
tet worden ist. (…) Für das Merkmal ethnische Herkunft sind deut-
liche Schwerpunkte im Bereich Arbeit sowie im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen fest-
zustellen. (28)

AnwältInnen schilderten einige Fälle von offen rassistischem Mobbing. 
Gerichtliche Auseinandersetzungen gibt es diesbezüglich jedoch nur 
selten. Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes dürfte viele Be-
troffene davon abhalten, sich juristisch zur Wehr zu setzen. (29)

Über die Publikation

Im Besonderen ging es darum, für verschiedene Sozialbereiche ein realistisches Bild der Arten und Häufigkeit von Diskriminierungen und Dis-
kriminierungsmustern zu ermitteln. In diesem Beitrag soll es im Schwerpunkt um Diskriminierungen von MigrantInnen aufgrund der ethni-
schen Herkunft gehen. (27)

Markus Schlaab (2010)

Realität der Diskriminierung – Vermutungen und Fakten

http://www.uni-bielefeld.de/ikg/Handout_Fassung_Montag_1212.pdf
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Alltag

Quelle:  
Schlaab, Markus (2010). „Realität der Diskriminierung –  
Vermutungen und Fakten“. Dossier Rassismus und Diskrimi-
nierung in Deutschland. Heinrich Böll Stiftung. 27–31. Berlin.

Im Rahmen der Online-Befragung wurden zahlreiche Diskriminie-
rungsfälle geschildert, die den Einzelhandel betreffen. Insbeson-
dere muslimische Migrantinnen, die ein Kopftuch tragen, berich-
teten von Benachteiligungen in Geschäften durch Angestellte und 
KundInnen. Die geschilderten Fälle reichen von abschätzigen Bli-
cken, über die Verweigerung der Bedienung bis hin zu rassistischen 
Beleidigungen durch KundInnen und Angestellte. (29)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Mit der Expertise soll – laut Ausschreibung – das Ziel verfolgt werden, die bislang im deutschen Recht noch sehr marginal wahrgenommenen 
multiplen Erfahrungen von Diskriminierung hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Formen sowie der uneinheitlichen Terminologie zu erörtern 
und Fragen der mehrdimensionalen Diskriminierung im Kontext des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu klären. (3)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2010)

Mehrdimensionale Diskriminierung
Eine empirische Untersuchung anhand von autobiografisch-
narrativen Interviews

Methode

In die Untersuchung wurden 290 sequenzielle Berichte einbezo-
gen, die Studierende des  Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit 
im Wintersemester 2009/10 und im Sommersemester  2010 ver-
fasst haben, auf der Grundlage von autobiografisch-narrativen In-
terviews, die sie mit Menschen geführt haben, die nach ihrer Ein-
schätzung soziale Ungleichheiten erfahren haben könnten. Sie 
haben die befragten Personen unter dem Gesichtspunkt der jewei-
ligen Lehrveranstaltung ausgewählt, die sich mit Alter, Behinde-
rung, Geschlecht, Herkunft und sexueller Orientierung – als Quer-
schnittsthemen Sozialer Arbeit – befassen. (5)

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner be-
ruhte auf Vorüberlegungen der Studierenden (…) Die erzählge-
nerierende Fragestellung für alle Interviews richtete sich auf die 
mögliche Erfahrung sozialer Ungleichheiten in der eigenen Lebens-
geschichte. Es wurde nicht direkt nach einer Erfahrung von Diskri-
minierung gefragt, um keinen bestimmten Fokus vorzugeben. (5)

Schon in diesem ersten Auswertungsschritt zeigte sich, dass die Di-
mensionen Alter, Herkunft, Geschlecht und sexuelle Orientierung 

wechselseitig verstärkend wirken, während eine Behinderung in 
der Regel einen dominanten Einfluss auf die lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen hat, diese also überlagert (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Für zwei Personengruppen, Menschen mit Migrationshintergrund 
und Lesben und Schwule, scheint vor allem die Schule ein schwie-
riger Ort – und Lehrende scheinen manchmal mit den Situationen 
überfordert und geneigt, sie zu bagatellisieren. (16)

Auch in Behörden, am Arbeitsplatz bzw. bei der Suche nach einem 
Ausbildungs- oder Praktikumsplatz oder bei der Wohnungssuche 
haben Interviewpartnerinnen und Interviewpartner häufig über 
Diskriminierungserfahrungen berichtet, wobei diese Orte deutlich 
mit der Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund 
(oft in der Kombination mit Geschlecht) verknüpft werden. (22)

Oft hätten Diskriminierungserfahrungen einen subtilen Charakter, 
so würden Menschen mit Migrationshintergrund im Amt geduzt, 
man ließe sie nicht ausreden. Sie würden nach einem äußeren At-
tribut (wie Kopftuch, Name, Pass) beurteilt. Es würde pauschal 

http://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/dossier_rassismus_und_diskriminierung.pdf
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Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.) (2010).  
Mehrdimensionale Diskriminierung. Eine empirische Unter- 
suchung anhand von autobiografisch-narrativen Interviews.  
Fachhochschule Frankfurt am Main und Hochschule  
Esslingen im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes. Berlin.

Unmut gegenüber „Ausländerinnen“ und „Ausländern“ geäußert 
(…). (30

Ältere Migrantinnen und Migranten wurden als Gruppe erwähnt, 
die erschwerten Zugang zu Informationen über Altersvorsorge-
möglichkeiten sowie eine altersgerechte Lebensführung hätten. 
In dieser Gruppe würde persönliche Frustration wegen Sprach-
schwierigkeiten, gesundheitlicher Probleme nach vielen Jahren un-
qualifizierter physischer Arbeit und beschränkter finanzieller Mit-
tel besonders schwer wiegen. (32)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Mehrdimensionale_Diskriminierung_empirische_untersuchung.pdf?__blob=publicationFile
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Einkommen und den Text der E-Mail so konstant 
wie möglich und variieren lediglich den Namen des 
Absenders. Ähnlich dieser Methode sind die Tele-
fon-Tests; hierbei wird die E-Mail einfach durch ein 
Telefonat ersetzt (Müller 2015). Untersucht wird in 
beiden Fällen, ob eine positive Rückmeldung folgt 
(zum Beispiel eine Einladung zur Besichtigung).

Nur in seltenen Fällen umfassen die Untersuchun-
gen auch den nächsten Schritt im Bewerbungsver-
fahren für eine Wohnung. In Face-to-Face-Tests 
kommen dann Testteilnehmende, die sich ledig-
lich im Hinblick auf ihre Herkunft unterscheiden, 
zu einer Wohnungsbesichtigung. Hier wird unter-
sucht, wer letztendlich die Wohnung angeboten 
bekommt. Da diese Untersuchungsmethode beson-
ders kostspielig ist, wird sie nur sehr selten durch-
geführt. Eine Studie im Auftrag der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes hat allerdings gezeigt, dass 
die Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Re-
ligion in diesem Stadium der Bewerbung besonders 
häufig vorkommt (Müller 2015). Studien, die diese 
Phase der Bewerbung nicht umfassen, unterschät-
zen daher eher das tatsächliche Ausmaß der Diskri-
minierung.

Während Studien wiederholt Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt beobachten, gibt es kein all-
gemeingültiges Ausmaß dieser Diskriminierung in 
Deutschland (Hinz und Auspurg 2017). Die große 
Varianz der beobachteten Diskriminierung hängt 
von vielen Faktoren ab. Studien, die mehrere Städte 
untersucht haben, konnten zum Beispiel klare Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Woh-
nungsmärkten festhalten (BR und Spiegel Online 
2017; Müller 2015; Schmid 2015). Viele Untersu-
chungen kommen auch zum Ergebnis, dass Diskri-
minierung eher beobachtet wird, wenn Wohnungen 
von Privatpersonen anstatt von Makler und Mak-

Der Wohnraum und das direkte Umfeld können 
große Auswirkungen auf andere Lebensbereiche 
haben. So hängt vielerorts der Zugang zu Schulen 
und Kindertagesstätten von der Adresse ab. Es ist 
somit besonders bedenklich, dass Menschen ohne 
deutschen Pass oder nichtdeutscher Herkunft ver-
mehrt in sozioökonomisch benachteiligten Ge-
bieten wohnen. Denn dort existieren oft nur be-
schränkte Chancen auf Teilhabe und Aufstieg.

Im Bereich Wohnraum zeigt sich die Wechselwir-
kung von Benachteiligungen. So trifft es nicht nur 
oft zu, dass das geografische Umfeld den Zugang 
zu Möglichkeiten beeinflusst. Gleichzeitig wirken 
sich der sozioökonomische Status – gemessen nach 
Bildung, Arbeitsplatz und Einkommen – auch dar-
auf aus, wo man eine Wohnung findet. Wie die hier 
gebündelten Forschungsergebnisse zeigen, sind 
Menschen mit Migrationsgeschichte durch Diskri-
minierung nicht nur bei der Wohnungssuche, son-
dern auch auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Ihre 
Chancen auf dem Wohnungsmarkt sind dadurch 
gleich mehrmals geringer.

In den letzten fünf Jahren hat die Forschung inner-
halb Deutschlands zur Diskriminierung aufgrund 
von Herkunft im Bereich des Wohnens stark zu-
genommen. Die Ergebnisse zeigen immer wieder, 
dass Menschen aufgrund zugeschriebener Migra-
tionsgeschichte – signalisiert zum Beispiel durch 
Namen oder Akzent – auf dem Wohnungsmarkt 
diskriminiert werden. Diese Ergebnisse stützen sich 
auf unterschiedliche Untersuchungsmethoden. Am 
häufigsten werden sogenannte Korrespondenz-
tests angewendet (siehe Auspurg, Hinz und Schmid 
2017; BR und Spiegel Online 2015; Schmid 2015; 
Kilic 2010). Hierbei wird den Wohnungsanbietern 
per E-Mail eine Anfrage geschickt. Dabei halten die 
Studien generelle Faktoren wie beruflichen Status, 

Klaudia Wegschaider

4.2 Wohnen

Faktensammlung Diskriminierung
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lerinnen angeboten werden (Auspurg et al. 2017; 
BR und Spiegel Online 2017; Müller 2015). Beson-
ders eindrücklich ist, dass die Diskriminierung auf-
grund der Herkunft auch stark von sozioökonomi-
schen Faktoren abhängt. Je höher der Status der 
Bewerbenden mit vermeintlich nichtdeutscher Her-
kunft, desto geringer fiel auch die beobachtete Dis-
kriminierung im Vergleich zu einer ebenso gestell-
ten deutschen Person aus (Hinz und Auspurg 2017; 
Auspurg et al. 2017; Schmid 2015). Auch das Ge-
schlecht sowie das Herkunftsland haben unter-
schiedliche Effekte auf Diskriminierung (BR und 
Spiegel Online 2017; Diehl, Andorfer, Khoudja und 
Krause 2013). Selbst in Stadtteilen, in denen der 
Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte be-
sonders hoch ist, werden vermeintlich nichtdeut-
sche Bewerber gegenüber deutschen Bewerbern 
benachteiligt (Kilic 2010).

Besonders in Zeiten, in denen der Wohnungsmarkt 
in Städten stark ausgelastet ist, steigt die Wahr-
scheinlichkeit der Diskriminierung aufgrund der 
Herkunft. Wie eingangs erläutert, kann dies Teil-
habe- und Integrationsprozesse behindern. Somit 
ist auch die Politik gefragt, angemessene Maßnah-
men umzusetzen. In diesem Sinne konzentriert sich 
das SVR-Jahresgutachten aus dem Jahr 2012 auf die 
Wohnpolitik, insbesondere auf kommunaler Ebene, 
und untersucht zukunftsfähige Ansätze.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

Wohnen
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Über die Publikation

Der ungleiche Zugang zum Mietwohnungsmarkt, die ungleiche Versorgung mit Wohnraum sowie die starke räumliche Segregation nach eth-
nischer Zugehörigkeit stehen im Mittelpunkt des Beitrags. Ethnische Ungleichheiten im Wohnungsmarkt sind vielfach dokumentiert und 
hängen ganz offensichtlich mit weiteren ethnischen Ungleichheiten, etwa im Arbeitsmarkt, zusammen. Genauer zu untersuchen ist, ob die 
ethnischen Ungleichheiten im Wohnungsmarkt durch Diskriminierungsprozesse zu erklären sind. (387)

Thomas Hinz und Katrin Auspurg (2017)

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Dieses Buchkapitel bietet einen Überblick über den aktuel-
len Forschungsstand zum Thema ethnische Diskriminierung 
auf dem Wohnungsmarkt. Dafür werden die Kernergebnisse 
relevanter Studien zusammengefasst. Zwar präsentiert dieses  
Kapitel keine neue Empirie, bildet aber ein besonders geeignetes 
Einstiegswerk.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Insgesamt zeigen sich belastbare Indizien für Diskriminierung. 
Während die Ergebnisse der Feldexperimente dafür sprechen, dass 
mit steigender Informationsmenge über die Bewerbenden die eth-
nische Diskriminierung in der Regel zurückgeht, sind die Zusam-
menhänge mit residentieller Segregation weitaus weniger eindeu-
tig. (388)

Die ethnischen Ungleichheiten im Wohnungsmarkt hängen mit 
Diskriminierung zusammen. Allerdings ist die nachgewiesene Dis-
kriminierung in den Korrespondenztests deutlich geringer als die 
in Befragungen geäußerte, subjektiv gefühlte Diskriminierung, was 
zumindest teilweise durch die Beschränkung der Feldexperimente 
auf die frühe Phase des Mietzugangs erklärbar sein könnte. (401)

Die Sichtung der umfangreichen Forschungsarbeiten belegt, dass 
für beide diskutierten Modelle der Diskriminierung Evidenzen vor-
liegen: Präferenzbasierte Diskriminierung nimmt mit größerer 
Marktferne zu, etwa wenn private Vermieter sowie die Mitbewoh-
ner/innen in Wohngemeinschaften deutlich stärker diskriminieren 

als gewerbliche Makler. Noch klarer fallen die Ergebnisse hinsicht-
lich der statistischen Diskriminierung aus: Je mehr Informationen 
über Wohnungsbewerber/innen aus ethnischen Minderheiten ver-
mittelt werden, desto geringer ist im Allgemeinen die Diskriminie-
rungsrate. (401-402)

Für ein gewisses Rätsel sorgt die Varianz der Diskriminierungsra-
ten. Allein für Deutschland werden Raten zwischen drei und vier-
zig Prozent berichtet. (402)

Die sicher verdienstvollen Feldexperimente lassen weitgehend 
außer Acht, dass es sich beim Wohnungsmarkt um einen mat-
ching Markt handelt (…) Suchprozesse im Wohnungsmarkt sind 
sehr wahrscheinlich durch unterschiedliche soziale Netzwerke be-
einflusst. Soziale Netzwerke, die bei der Suche nach Wohnraum 
genutzt werden, und institutionelle Akteure im Wohnungsmarkt 
wie Wohnungsämter und Wohnbaugesellschaften verdienen eine 
größere Aufmerksamkeit, wenn man die ethnischen Ungleichhei-
ten jenseits direkter Diskriminierung besser verstehen und erklä-
ren möchte. (402)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752

Quelle:  
Hinz, Thomas, und Katrin Auspurg (2017). “Diskriminie-
rung auf dem Wohnungsmarkt.“ Handbuch Diskriminierung. 
Hrsg. Albert Scherr, Aladin El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. 
Wiesbaden. 387–406.
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Über die Publikation

Diese Studie untersucht ethnische Diskriminierung auf dem deutschen Markt für Mietwohnungen. Dafür wurde in mehreren Intervallen  
zwischen Ende 2006 und Anfang 2008 ein Feldexperiment in München durchgeführt. 

Katrin Auspurg, Thomas Hinz, und Laura Schmid (2017)

Contexts and Conditions of Ethnic Discrimination: 
Evidence form a Field Experiment in a German Housing Market

Wohnen

Methode

Diese Studie basiert auf einem Korrespondenztest. Dabei wur-
den über mehrere Monate hinweg Bewerbungen per E-Mail als 
Antwort auf Wohnungsanzeigen geschickt. Die Bewerbungen 
unterschieden sich in mehreren Punkten – insbesondere wur-
den deutsche oder türkische Namen, Berufsfelder mit niedrigem 
oder hohem Status und der Familienstand angegeben. Darüber 
hinaus wurden verschiedene, aber im Grunde sehr ähnliche, 
Textbausteine verwendet. Darauf basierend wurden 24 türki-
sche und 24 deutsche männliche Identitäten gebaut. Auf jede 
Wohnungsanzeige wurden dann zwei Bewerbungen geschickt – 
eine mit deutschem und eine mit türkischem Namen, die beide 
einen vergleichbaren beruflichen Status vorweisen. 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

In den meisten Fällen wurden beide Anfragen beantwortet (ca. 
56 Prozent) oder keine der beiden Anfragen beantwortet (ca. 24 
Prozent). In den restlichen Fällen wurden die beiden Bewerbun-
gen ungleich behandelt; in 90 Fällen erhielt nur der deutsche Be-
werber eine Antwort, in 34 Fällen nur der türkische Bewerber. 

Somit zeigt sich insgesamt eine Benachteiligung des Bewerbers 
mit dem türkischen Namen.

Darüber hinaus liefert die Studie viele weitere Beobachtungen. 
So nahm die Benachteiligung mit höherem beruflichen Status des 
Bewerbers ab. Private Wohnungsanbietende tendieren laut den 
Ergebnissen auch eher als Makler und Maklerinnen zu ethnischer 
Ungleichbehandlung. Letztlich war es für die deutschen Bewer-
ber insgesamt einfacher eine leistbare Wohnung zu erhalten.

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 sciencedirect.com/science/article/pii/S1051137717300037

Quelle:  
Auspurg, Katrin, Thomas Hinz, und Laura Schmid (2017). 
“Contexts and Conditions of Ethnic Discrimination:  
Evidence form a Field Experiment in a German Housing 
Market.” Journal of Housing Economics 35. 26–36.

Über die Publikation

Wer mit einem ausländischen Namen eine Wohnung sucht, hat es deutlich schwerer als ein deutscher Bewerber. Besonders stark diskrimi-
niert werden Menschen mit arabischem und türkischem Namen. Das zeigt ein groß angelegtes Experiment der Datenjournalisten des Baye-
rischen Rundfunks und des SPIEGEL. (n.p.)

Experiment des Bayerischen Rundfunk und des SPIEGEL (2017)

Wir müssen draußen bleiben
Warum Hanna zur Besichtigung eingeladen wird und Ismail nicht
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werden gegenüber deutschen Männern stärker benachteiligt als 
türkische Frauen gegenüber deutschen Frauen. Auch bei unseren 
arabischen Testpersonen stellen wir eine Tendenz zu einer stär-
keren Diskriminierung von Männern fest. Eine weitere schlechte 
Nachricht für Ismail. (n.p.)

Unterschiede treten auch zwischen privaten und gewerblichen An-
bietern auf. Wir haben festgestellt, dass Privatpersonen ausländi-
sche Bewerber stärker diskriminieren als Makler, Hausverwaltungen 
oder Wohnungsunternehmen. Das mag damit zusammenhängen, 
dass sie seltener Massenbesichtigungen organisieren und bereits 
bei der Vergabe von Besichtigungsterminen härter selektieren. In 
Städten mit vielen privaten Wohnungsangeboten haben es auslän-
dische Bewerber deshalb tendenziell schwerer. (n.p.)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Bayerischer Rundfunk und Spiegel Online (2017). „Wir müssen 
draußen bleiben. Warum Hanna zur Besichtigung eingeladen 
wird und Ismail nicht.“ Download 13.4.2018.

Methode

Wir wollten es genau wissen und haben über mehrere Wochen 
hinweg 20.000 Wohnungsanfragen verschickt, mit fiktiven deut-
schen und nicht-deutschen Profilen. Natürlich sind Hanna und 
Ismail nicht in den direkten Wettstreit um die gleiche Wohnung 
getreten, denn dann hätte neben ihrer Herkunft wohl auch ihr Ge-
schlecht das Ergebnis beeinflusst. Wir haben immer nur Frauen 
oder nur Männer gegeneinander antreten lassen. (n.p.)

Zur Kontrolle unseres Versuchsaufbaus haben wir einen sehr guten 
und einen eher schlechten Bewerber eingebaut: Dr. Carsten Meier, 
alleinstehender Arzt, eloquent, und Lovis Kuhn, Langzeitstudent, 
flapsig und unprofessionell bei der Kontaktaufnahme. (n.p.)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Rund 8.000 Antworten haben wir auf unsere Anfragen erhalten – 
und ihre Auswertung belegt: Menschen mit ausländischem Namen 
werden auf dem Mietmarkt deutlich diskriminiert. Besonders hart 
trifft es Wohnungssuchende mit türkischer oder arabischer Her-
kunft. In jedem vierten Fall, in dem ein Deutscher eine Einladung 
zu einer Besichtigung erhält, werden sie übergangen. (n.p.)

Was unser Experiment ebenfalls zeigt: Zusätzlich zur Nationalität 
spielt auch das Geschlecht eine wichtige Rolle. Türkische Männer 

Über die Publikation

Die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Auftrag gegebene Studie „Rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, die bisher in Deutschland noch wenig erforschte Benachteiligung aufgrund ethnischer und rassistischer Zuschreibungen 
am Wohnungsmarkt zu untersuchen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund eines Methoden-Mix, in dem sowohl Testing-Resultate als auch 
Aussagen qualitativer Interviews in die Analyse einfließen. Die Ergebnisse werden weiterhin mit Erkenntnissen aus anderen Forschungsarbeiten 
ergänzt. (6) Die zentrale Fragestellung des Berichts lautet: „Werden Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. mit muslimischer oder jüdischer 
Religionszugehörigkeit auf dem Wohnungsmarkt ungerechtfertigt benachteiligt?“ (7) Die durchgeführte Untersuchung ist die erste größere 
Studie, die mit einem Face-to-Face-Testing auch die letzte Phase des Bewerbungsprozesses analysiert. Auch ist sie bisher die Einzige, die eine 
wirklich überregionale Perspektive einnimmt: Die Testings und Interviews fanden in Berlin, Leipzig und Nürnberg statt. (8)

Annekathrin Müller (2015)

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt
Strategien zum Nachweis rassistischer Benachteiligung

Methode

Das Testing-Verfahren wurde in dieser Studie in zweifacher Hin-
sicht operationalisiert: Unabhängig voneinander wurden ein Te-
lefon- und ein Face-to-Face-Testing durchgeführt. Dabei bewar-

ben sich die speziell konstruierten Testidentitäten – in den hier 
realisierten Testings entweder am Telefon oder in einer Art Rol-
lenspiel ‚Face-to-Face‘ – um eine Wohnung und dokumentier-
ten die Reaktionen der Wohnungsanbieter_innen. Aus den Er-
gebnissen kann Aufschluss darüber gewonnen werden, wer 

https://www.hanna-und-ismail.de/index.html
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Wohnen

bspw. zu einem Besichtigungstermin eingeladen wird und wer die  
Wohnung letztlich erhält. (6)

Um weitere Zusammenhänge für das Verhalten der Wohnungsan-
bieter_innen in der Analyse zu berücksichtigen, wurden zudem Fo-
kusgruppeninterviews mit u. a. lokalen Antidiskriminierungsbüros, 
städtischen Mietervereinen, Vertreter_innen aus der Stadtverwal-
tung und ehrenamtlichen Mitgliedern von Migrations- oder Integ-
rationsräten geführt. In Diskussionsrunden teilten diese ihre teils 
sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf die Lage am Wohnungs-
markt mit. Auch diese Einschätzungen sind in die Analyse und In-
terpretation der Ergebnisse eingeflossen. (7)

Telefon-Testing (durchgeführt von TNS Infratest Sozialforschung)
Methodisch gearbeitet wurde mit den sogenannten Paired Ethnic 
Testings. Hier haben sich jeweils zwei Testpersonen telefonisch 
an den oder die Anbieter_in einer Wohnung gewandt, um einen 
Besichtigungstermin auszumachen. ‚Gepaart‘ wurde immer eine 
Testperson mit (zugeschriebenem) Migrationshintergrund und eine 
Testperson, die der mehrheitsdeutschen Bevölkerung zugerechnet 
wird. Das zu untersuchende Merkmal war hier (zugeschriebener) 
Migrationshintergrund, weitere Merkmale wie z. B. Alter (25–40 
Jahre), Beruf und Arbeitgeber, Haushaltsgröße oder Religiosität, 
die im Gespräch mit der Vermieter_in eine Rolle spielen könnten, 
wurden konstant gehalten. Es wurden nur weibliche Testerinnen 
eingesetzt. Diese unterschieden sich vor allem hinsichtlich ihres 
Namens, der auf einen mehrheitsdeutschen, türkischen, arabi-
schen oder osteuropäischen Hintergrund schließen ließ. Sie spra-
chen mit und ohne Akzent. Die Hauptuntersuchung erfolgte im Juli 
und August 2014. (35)

Face-to-Face-Testing (durchgeführt vom european forum for mig-
ration studies und ausgewertet von der DIW ECON GmbH)
Das Design der durchgeführten Untersuchung beruht auf einem 
gepaarten Face-to-Face-Testing: Zeitnah, aber unabhängig vonei-

nander bewerben sich zwei Testpersonen um dieselbe Wohnung 
und treten mit Vermieter_innen, Wohnungsgesellschaften oder 
Immobilienmakler_innen in Kontakt. Die zu testenden Merkmale 
sind (zugeschriebene) ‚ethnische Herkunft‘ und Religionszugehö-
rigkeit. Ziel des gepaarten Testings ist es herauszufinden, ob es 
zu einer Ungleichbehandlung kommt. Dabei sind die Testerinnen 
ausschließlich weiblich und haben ein ‚vermieter_innenfreundli-
ches‘ Profil. Sie sind zwischen 27 und 35 Jahre alt, ledig, kinderlos 
und Vollzeit berufstätig. Alle Testerinnen verfügen über ein gere-
geltes Arbeitsverhältnis und Einkommen sowie über gute Deutsch-
kenntnisse. Die Personen für das Merkmal ‚ethnische Herkunft‘ 
sind Deutsche mit afrikanisch, türkischer, arabischer oder osteuro-
päischer (zugeschriebener) Migrationsgeschichte. Die zur Kontrolle 
eingesetzten Testpartnerinnen können der deutschen Mehrheits-
bevölkerung zugeordnet werden. Die Merkmalsausprägung für die 
Testgruppe ‚Religionszugehörigkeit‘ sind der jüdische und muslimi-
sche Glaube. Die vergleichende Testgruppe wird durch Christinnen 
repräsentiert. (38)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Zunächst wird dieses Verhältnis in Abhängigkeit zum Anteil dort 
lebender Menschen mit zugeschriebenem) Migrationsanteil begut-
achtet. In den hier durchgeführten Studien steigt eine Diskriminie-
rung bei höherem Anteil an Menschen mit (zugeschriebener) Mig-
rationsgeschichte. (72)

Ergebnisse Telefon-Testing:

Die folgende Darstellung zeigt, dass eine Benachteiligung von Be-
werberinnen mit (zugeschriebenem) Migrationshintergrund bei pri-
vaten Anbieter_innen etwas stärker ausfällt als bei professionellen 
Immobilienbüros und Makler_innen. Generell ist der Unterschied 
aber nicht statistisch signifikant. (36)

Angebot eines  
Besichtigungstermins

Privater Anbieter_in 
(n = 69)

Immobilien-Büros 
(n = 458)

Andere Anbieter 
(n = 77)

Gesamt 
(n = 604)

Mehrheitsdeutsche 
Testerinnen 63,8 % 69,7 % 80,5 % 70,4 %

Testerinnen mit 
Migrationshintergrund 56,5 % 67,9 % 77,9 % 67,9 %

Angebot eines Besichtigungstermins nach Wohnungsanbieter_in

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung 2014:21, abgebildet in Müller (2015)
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Ergebnisse des Face-to-Face-Testing

Erst im letzten Schritt, der tatsächlich erfolgten Wohnungszusage bzw. 
Wohnungsabsage, treten signifikante Unterschiede zutage: Nur ca. 54 
Prozent der Bewerberinnen mit (zugeschriebener) Migrationsgeschichte 
erhalten gegenüber 69 Prozent der mehrheitsdeutschen eine Zusage. 
Bereinigt man die Ergebnisse nach zeitlicher Differenz – es wird davon 
ausgegangen, dass der oder die Vermieter_in der bevorzugten Person 
als Erstes Bescheid gibt –, so verändert sich der Wert  nochmals: Somit 
erhalten 25 Prozent der Testpersonen mit (zugeschriebener) Migrati-
onsgeschichte gegenüber etwa 46 Prozent der mehrheitsdeutschen Be-
werberinnen die Bestätigung, die Wohnung erhalten zu haben. Hier-
bei handelt es sich schon um einen recht deutlichen Unterschied. (65)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Müller, Annekathrin (2015). Diskriminierung auf dem  
Wohnungsmarkt: Strategien zum Nachweis rassistischer Be-
nachteiligung. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin. 

Über die Publikation

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Gründe für diskriminierendes Verhalten auf dem deutschen Wohnungsmarkt. 
(…) Mittels der experimentell erhobenen Daten wird überprüft, ob diskriminierendes Handeln aufgrund individueller ökonomischer 
Überlegungen oder aufgrund von subjektiven Präferenzen beziehungsweise Vorurteilen und Stereotypen erfolgt. (n.p.)

Laura Elisabeth Schmid (2015)

Ethnische Diskriminierung bei der Wohnungssuche
Feldexperimente in sechs deutschen Großstädten

Methode

Die verwendeten Daten wurden in Feldexperimenten erhoben 
(E-Mail-Korrespondenztests). In sechs deutschen Großstädten 
(München, Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig, Duisburg) wur-
den insgesamt 2.294 Wohnungen getestet. Es wurden pro Woh-
nung mindestens zwei E-Mail-Anfragen von je einem türkischen und 
einem deutschen Wohnungsbewerber, signalisiert über den Namen, 
verschickt. Zum Teil wurden in den Anfragen noch weitere Merkmale 
(Beruf/Status, Ehestand, Beschäftigungsverhältnis) variiert. Die aus 
den Experimenten entstandenen Daten wurden mit verschiedenen 
Kontextmerkmalen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen, wie 
etwa dem Ausländeranteil eines Stadtviertels, verknüpft. (…) Auf 
Basis multivariater Modelle konnten Einflüsse der Merkmale (Ge-
schlecht und Herkunft) gewerblicher Wohnungsanbieter/innen auf 
das Ausmaß der Ungleichbehandlung festgestellt werden. (n.p.)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Wohnungsanbieter/innen nicht-deutscher Herkunft und weibliche 
Wohnungsanbieterinnen neigten eher zur Gleichbehandlung der bei-
den Bewerber. Die verschiedenen Anteile ausländischer beziehungs-
weise türkischer Bewohner/innen in den einzelnen Stadtvierteln wirk-

ten sich vor allem dahingehend aus, dass dem türkischen Bewerber 
der Zugang zu Vierteln mit einem hohen Anteil von Bewohnern/innen 
der Mehrheit verwehrt wurde. Die Minderheit stellten hier Bewohner/
innen mit türkischer Staatsbürgerschaft und türkischem Migrations-
hintergrund oder ausländische Bewohner/innen dar. Die Einflüsse des 
Ausmaßes der Segregation und der Wähleranteile zeigten keine ein-
heitlichen Muster. Von den verschiedenen Merkmalen der Wohnungs-
bewerber hatten vor allem die ethnische Herkunft (der Name) und der 
Status (Beruf) einen Effekt auf die Behandlung der beiden Bewerber. 
Der deutsche Bewerber wurde zwar in allen Fällen bevorzugt, jedoch 
verringerte die Angabe eines hohen Status diesen Unterschied deut-
lich. Zudem verringerte sich mit zunehmender Menge an Informatio-
nen über den Bewerber die Ungleichbehandlung. Für die verschiede-
nen Preissegmente der Wohnungen ließ sich ein schwacher Effekt der 
Benachteiligung des türkischen Bewerbers bei günstigeren Wohnun-
gen nachweisen. Da die Qualität der Wohnung miteinbezogen wurde, 
handelt es sich bei diesen Wohnungen um besonders attraktive Ange-
bote. Dagegen gab es auf Stadtebene keinen Einfluss des Ausländeran-
teils oder des Mietpreises auf das Ausmaß an Diskriminierung. Zusam-
menfassend zeigen die Ergebnisse, dass verschiedene Gründe hinter 
diskriminierendem Verhalten stehen, die sich einander aber nicht aus-
schließen. Insgesamt bestätigte die Testung der Hypothesen vor allem 
die Annahmen der ökonomischen Diskriminierungstheorien. (n.p.)

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Wohnungsmarkt_20150615.html
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Wohnen

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier: Quelle:  
Schmid, Laura Elisabeth (2015). Ethnische Diskriminierung  
bei der Wohnungssuche: Feldexperimente in sechs deutschen 
Großstädten. Dissertation an der Universität Konstanz.

Über die Publikation

This article looks into the scope and causes of both ethnic discrimination intentions and discriminatory behaviour in the sphere of close 
private interactions. In practice, German students‘ willingness to move into flats which would be shared with a Turkish student is analysed 
by conducting a direct survey, a factorial survey and a field experiment. (1679)

Claudia Diehl, Veronika Andorfer, Yassine Khoudja und Karolin Krause (2013)

Not In My Kitchen? Ethnic Discrimination and Discrimination 
Intentions in Shared Housing among University Students in Germany

Methode

The dependent variable in our research is either the self-reported 
willingness to move into a flat that is inhabited by a Turk (‘discrim-
ination intentions’) or actual reactions to fictitious online adverts 
for vacant rooms in a shared flat with a Turkish roommate (‘dis-
criminatory behaviour’). In both approaches, our test scenario in-
volves two other students who already live in the flat and are look-
ing for a third co-tenant. (…)

Direct Survey: To capture students’ self-reported discrimination 
intentions we conducted a paper and-pencil survey among 900 un-
dergraduate students at a German university at the beginning or 
end of lectures in the summer term of 2010. (…)

Factorial Survey: In the factorial survey we asked respondents who 
participated in the direct survey to rate different scenarios in which 
two students search for a third person to fill a vacant room in their flat. 
We presented the vignettes before the direct questions to avoid prim-
ing effects. In the introduction to the vignettes, we asked respondents 
to imagine that they were searching for shared accommodation and 
that the rooms were all equally suitable in terms of location and equip-
ment  In addition to the gender and the ethnicity (the latter indicated 
by the name) of the two students already living in the place and the 
monthly price of rent and the size of the room, a fifth dimension of the 
vignettes specified whether roommates were party people or not. (…)

Field Experiment: Our field experiment was conducted in June 
2010. We studied actual discrimination against Turkish co-tenants 
by posting 40 fictitious online adverts for vacant rooms in shared 
flats already inhabited by two students. The ads were posted on 

a large German internet platform—specialising in student accom-
modation (…) Substantively, these ads differed only with regard to 
the ethnicity of the fictitious roommates who were either two Ger-
man women, two German men, one Turkish woman and one Ger-
man woman or one Turkish man and one German man. (1685-1687)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

There are two important results from our study. First, at the aggre-
gate level, ethnic discrimination against Turks does not play a sub-
stantial role among university students looking for a place to stay. 
This result was found in both the direct and the factorial surveys, 
and in the field experiment. (1692)

The fictitious Turks ‘involved’ in our study belong to the still-very-small 
group of Turks who are enrolled in tertiary education in Germany. (…) 
For these reasons, our findings should not be taken as an estimate for 
the extent of discrimination against Turks in German society at large—
as such they would probably be far too conservative. (1693)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:  
 tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2013.833705

Quelle:  
Diehl, Claudia, Veronika Andorfer, Yassine Khoudja und 
Karolin Krause (2013). „Not In My Kitchen? Ethnic Discrim-
ination and Discrimination Intentions in Shared Housing 
among University Students in Germany.” Journal of Ethnic 
and Migration Studies 39. 1679–1697.

http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/31349
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Über die Publikation

Im Zentrum des Jahresgutachtens 2012 steht die Integration und Integrationspolitik im föderalen Mehrebenensystem, dabei werden 
besonders die Kommunen in den Blick genommen. (25)

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2012)

Wohnen und öffentlicher Raum

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Dieses Kapitel zum Thema Wohnen im SVR-Jahresgutachten 
betrachtet den Ist-Zustand des Wohnungsmarktes in Deutsch-
land. Dabei wird die Forschungslage zum Wohnungsmarkt in 
Deutschland in den Blick genommen. Im Zentrum steht das 
Thema Segregation sowie die Frage, inwiefern die Wohnver-
sorgung sich anhand des Migrationshintergrundes unterschei-
det. In einem zweiten Schritt wird die deutsche Wohnpolitik der  
Vorjahre erläutert, insbesondere auf kommunaler Ebene. Vor-
ausblickend werden mögliche politische Maßnahmen und deren 
Wirksamkeit auf Basis bestehender Forschung besprochen.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Bemerkenswert ist, dass sich der Anteil der Bruttokaltmiete am 
Haushaltsnettoeinkommen zwischen Personen mit und ohne Migra-
tionshintergrund kaum unterscheidet. Auch bei der Bruttoquadrat-
meterkaltmiete bestehen nur geringe Unterschiede. (101)

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund wohnt oft räumlich 
konzentriert und verändert traditionelle städtische Strukturen. 
Wissenschaftlich wird diese Situation mit dem Begriff Segregation 
umschrieben (…) Medien und Öffentlichkeit belegen solche durch 
Zuwanderung geprägten Stadtviertel oft mit den denunziativen Be-
griffen wie ‚Ghetto‘ oder ‚Parallelgesellschaft‘ und betonen den an-
geblich pauschal negativen Einfluss der hohen Konzentration. (101)

Bund, Länder und Gemeinden haben in den letzten Jahren in erheb-
lichem Ausmaß öffentliche Wohnungen an private Investoren ver-
kauft, um die öffentlichen Haushalte zu entschulden. (103)

Ein Instrument, auf das Kommunen in Bezug auf Segregation schon 
verschiedentlich zurückgegriffen haben, ist die Quotenregelung. 
Prominent ist z.B. die (mittlerweile wieder abgeschaffte) Berliner 
Zuzugssperre von 1974 für drei Bezirke, in denen der Ausländeran-
teil als überproportional bewertet wurde. (…) Die Erfahrung zeigt je-
doch, dass Quoten als Instrument relativ starr, vergleichsweise teuer 
und wenig effektiv sind, um in Stadtteilen oder Wohnhausanlagen 
Mischung zu erzeugen; daher erscheinen sie wenig sinnvoll. (105)

Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt lassen sich aber nur 
schwer nachweisen und verhindern. Das 2006 verabschiedete All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verspricht nur wenig Ab-
hilfe. Zwar verbietet es eine Benachteiligung etwa aufgrund der eth-
nischen Herkunft. Wohnungsuchenden und –bewerbern erscheint 
es aber zum einen oft zu schwierig, dem Vermieter nachzuweisen, 
dass sie die Wohnung aufgrund von Diskriminierung nicht erhalten 
haben. (105)

Stadtteilbezogene Maßnahmen setzen daher nicht bei den zu-
gewanderten Wohnungsuchenden selbst an, sondern versuchen 
Stadtteile aufzuwerten, um die Abwanderung der bereits dort an-
sässigen Haushalte zu verhindern und langfristig den sozialen und 
ethnischen Mix zu erhalten. Hierzu zählen alle Maßnahmen, die die 
Attraktivität des öffentlichen Raums steigern, etwa bei der Gestal-
tung von Straßen und Plätzen. Ein Ansatz ist aber auch, das Sicher-
heitsgefühl in den Stadtteilen zu erhöhen. Segregierte Stadtteile 
können, müssen aber nicht von einer gefühlt größeren Bedrohung 
oder höherer Kriminalität betroffen sein. (107)

Stadtteilbezogene Aufwertungsmaßnahmen sollten dabei bewusst 
die vor Ort ansässige Bevölkerung einbeziehen und vorhandene Po-
tenziale abrufen und bündeln. (…) Denn in Deutschland ist die Be-
völkerung, insbesondere die mit Migrationshintergrund, offenbar 
stärker geneigt als etwa in den USA oder Großbritannien, die vor 
Ort herrschenden Bedingungen zu verbessern (…) (109)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2012). „Wohnen und öffentlicher Raum“.  
Integration im föderalen System: Bund, Länder und die Rolle 
der Kommunen. Jahresgutachten 2012 mit Integrations- 
barometer. 101–110.

https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten-2012-mit-integrationsbarometer/
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Über die Publikation

Im Rahmen einer Diplomarbeit im Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie des Institutes für Sozialwissenschaften an der Humboldt-
Universität zu Berlin, betreut von Professor Hartmut Häussermann, wurde im Sommer 2008 von Emsal Kilic eine empirische Studie zu den 
Erfahrungen von türkischen und türkeistämmigen MigrantInnen bei der Wohnungssuche in Berlin durchgeführt. (25)

Emsal Kilic (2010)

Diskriminierung von Migranten bei der Wohnungssuche:
Eine Untersuchung in Berlin

Wohnen

Methode

Die Untersuchung beruht auf einem vor allem in den USA sehr weit 
verbreiteten „Paired Ethnic Testing“ als Methode zum Diskriminie-
rungsnachweis – hier speziell auf dem Wohnungsmarkt –, bei wel-
cher sich unabhängig voneinander zwei Testpersonen mit den glei-
chen persönlichen wie sozialen Eckdaten um dieselbe öffentlich 
angebotene Wohnung bewerben. (26)

Die beiden Tester-Identitäten wurden im Rahmen der Berliner Un-
tersuchung, über die hier berichtet wird, auf zwei als Hausfrauen tä-
tige Frauen um Mitte dreißig mit einem Kind im Grundschulalter und 
einem berufstätigen Mann (einfacher Arbeiter mit einem Nettoein-
kommen im Bereich von 1500 Euro) in fester Anstellung angelegt. 
Der Unterschied zwischen den beiden fiktiven Identitäten – im Fall 
der Berliner Studie eine Frau mit deutschem Namen sowie eine Tes-
terin mit türkischem Namen – lag mithin allein im (vermuteten) Mi-
grationshintergrund. (26)

Zunächst wurden jeweils von der deutschen und der türkischen Tes-
terin E-Mails an Wohnraumanbieter verschickt, die bei Immobilien-
börsen im Internet inseriert hatten, wobei 100 Wohnungen im Ber-
liner Ortsteil Wilmersdorf und ebenso viele in Neukölln ausgewählt 
wurden. (...) Es wurden ausschließlich Anzeigen ausgewählt, die sich 
auf Wohnungen bezogen, die von Hausverwaltungen (53 %), Genos-
senschaften (32 %) und privaten Vermietern (15 %) angeboten wur-
den, nicht aber von Immobilienmaklern. (26)

Die höflichen E-mail Anschreiben bekundeten das Interesse an einer 
bestimmten Wohnung mit der Bitte um Vereinbarung eines Besichti-
gungstermins. Der Text der beiden Testerinnen variierte dabei ledig-
lich leicht in der Wortwahl und natürlich im Absender, dessen Name 
einmal eine deutsche Frau und das andere Mal eine Frau mit türki-
schem Migrationshintergrund (beispielsweise hülya.öztürk@web.de 
oder tanja_reuter@freemail.de.) erkennen ließ. (26)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Insgesamt kommt die aufwendige Untersuchung zu folgenden  
Ergebnissen: 

• Der Zugang für (türkischstämmige) Migranten zu „besseren“  
 Wohngegenden ist auf dem Wege einer normalen Bewerbung  
 faktisch unmöglich. 
• Auch in Ortsteilen mit einer hohen Konzentration von Migranten  
 werden deutsche Bewerber deutlich bevorzugt (…).

Auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird ein/e Bewerber/in aus der 
Mehrheitsgesellschaft einer/m Bewerber/in aus der Minderheitsge-
sellschaft gegenüber in erheblichem Maße bevorzugt, und zwar al-
lein auf Grund des Merkmals der ethnischen Herkunft. Das ist eine 
Diskriminierung, die den Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) widerspricht, das im August 2006 in Kraft 
trat. Um der Problematik der Diskriminierung auf dem Wohnungs-
markt zu begegnen werden die Aufklärung und Schulung des Per-
sonals von Wohnungsunternehmen, die Einrichtung von Anlaufstel-
len und die begleitende Unterstützung diskriminierter Personen von 
zentraler Bedeutung sein. (28)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier: 
 (Tagungsdokumentation)

Quelle:  
Kilic, Emsal (2010). „Diskriminierung von Migranten bei der 
Wohnungssuche – eine Untersuchung in Berlin.“ Deutscher 
Name – halbe Miete? Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. 
Hrsg. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, 
Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung- 
Berlin. 

https://digital.zlb.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:kobv:109-opus-99077
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sen, ob die Bewerbung mit dem deutschen Namen 
eher zu einem Gespräch führt und wie rasch die Ein-
ladung dazu folgt. In Deutschland und Österreich, 
wo Fotos oft Bestandteil einer Bewerbung sind, ist 
es darüber hinaus möglich, den Effekt eines Bildes 
mit oder ohne Kopftuch zu testen. Bisherige Stu-
dien, die dieser experimentellen Methodik folgen, 
haben immer wieder Diskriminierung beobachtet – 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
Ländern (Zschirnt und Ruedin 2016). Das konkrete 
Ausmaß der Diskriminierung unterscheidet sich aber 
nach Berufssparte, Religion, angenommenem Her-
kunftsland oder anderen Faktoren. 

Ein üblicher Weg ins Berufsleben beginnt mit dem 
Ausbildungsplatz. Imdorf (2017: 358) fasst den For-
schungsstand zu diesem Thema wie folgt zusam-
men: „Trotz des begrenzten Forschungsstands ist 
inzwischen hinreichend belegt, dass betriebliche 
Diskriminierung plausibel ist und in einem relevan-
ten Umfang geschieht“. Mit einem ähnlich frühen 
Abschnitt des beruflichen Werdegangs beschäf-
tigen sich Kaas und Manger (2012). Ihr Korres-
pondenztest untersucht Diskriminierung bei Be-
werbungen für Praktikumsplätze. Sie stellen eine 
Benachteiligung von Bewerbern mit türkischem 
Namen gegenüber Bewerbern mit deutschem 
Namen fest. Je mehr Information zur Persönlich-
keit des Bewerbers vorliegt und je größer das Un-
ternehmen ist, desto geringer wird die gemessene 
Diskriminierung.

Viele weitere Korrespondenztests kommen zu 
ähnlich nuancierten Schlüssen zur Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt. Weichselbaumer (2015) 
zeigt, dass nicht nur Bewerbungen mit deutschem 
Namen bevorzugt werden, sondern dass auch Ab-
stufungen unter den ausländischen Namen be-
stehen. So erhalten Bewerbungen von Personen 

Viele Menschen verbringen einen Großteil ihres Le-
bens an ihrem Arbeitsplatz. Es geht dabei oft nicht 
nur um finanzielle Absicherung, sondern auch um 
sinnstiftende Aufgaben und soziale Vernetzung. 
Zugleich hängt die berufliche Position auf dem Ar-
beitsmarkt stark mit anderen Lebensbereichen zu-
sammen. So hat zum Beispiel die Ausbildung einen 
großen Einfluss auf die späteren beruflichen Chan-
cen. Das Arbeitsgehalt wirkt sich wiederum darauf 
aus, welche Chancen eine Person auf dem Woh-
nungsmarkt oder bei der Kreditvergabe besitzt. 
Die Arbeit bildet also einen Grundpfeiler der gesell-
schaftlichen Teilhabe. 

Jedoch ist gerade in diesem Bereich die Diskrimi-
nierung von Personen aufgrund der ihnen zuge-
schriebenen Herkunft und Religion wiederholt zu 
beobachten. Mögliche Diskriminierung fängt bei 
der Bewerbung um Ausbildungsplätze und Jobs 
an, erstreckt sich über den Arbeitsalltag bis hin zu 
den Themen Beförderung und Vergütung. In einer 
Befragung von Absolventinnen und Absolventen 
deutscher Hochschulen berichteten viele von ihnen 
über Diskriminierung – zum Beispiel im Zuge des 
Bewerbungsgesprächs (Hanganu und Heß 2013). 
Wahrgenommene Diskriminierung und tatsächliche 
Diskriminierung sind jedoch nicht immer deckungs-
gleich. Im konkreten Fall ist Diskriminierung nur äu-
ßerst schwer zu beweisen; Forscherinnen und For-
scher setzen daher vor allem auf experimentelle 
Studien, um Diskriminierung aufzuzeigen und zu 
messen (Hipp 2016).

Bei den experimentellen Studien im Bereich Arbeits-
markt handelt es sich primär um Korrespondenz-
tests. Dabei werden fiktive Bewerbungen versendet, 
in denen sich zum Beispiel nur der Name des Bewer-
bers oder der Bewerberin unterscheidet, alle weite-
ren Angaben sind jedoch identisch. So wird gemes-

Klaudia Wegschaider

4.3 Arbeiten

Faktensammlung Diskriminierung
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Diese Annahme gilt natürlich auch umgekehrt – 
die Studien können auch nicht mit Sicherheit aus-
schließen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Auf 
diesem dünnen Grat bewegt sich auch die Studie 
von Schubert (2016), die zu dem Schluss kommt, 
dass „keine Anzeichen für Diskriminierung erkenn-
bar“ sind. Auf Basis der Mikrozensus-Daten ver-
gleicht Schubert den Arbeitsmarkterfolg von Mig-
rantinnen und Migranten der zweiten Generation. 
Sie kommt zu dem Schluss, dass sich die Erwerbs-
losenquote von Menschen mit oder ohne Migrati-
onshintergrund nicht unterscheiden, sobald Perso-
nen mit ähnlichen Qualifikationsniveaus betrachtet 
werden. Diese Studie erfasst allerdings nicht, ob 
jene mit Migrationshintergrund mehr Bewerbungen 
schreiben mussten und ob sie überqualifiziert oder 
untervergütet sind. 

Was machen Arbeitgeber, um Diskriminierung vor-
zubeugen? Zu dieser Frage hat die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (2016) Unternehmen zu 
deren Diversity-Strategien befragt. Die genann-
ten Maßnahmen erstrecken sich von „Unconscious 
Bias-Training“ für Personalabteilungen, um einen 
möglichst fairen Bewerbungsprozess sicherzustel-
len, bis zum Essensangebot in der betrieblichen Ca-
feteria. Die Antidiskriminierungsstelle bilanziert, 
dass viele Unternehmen bisher keine Maßnahmen 
umgesetzt haben, und Großunternehmen am ehes-
ten proaktiv zu diesen Themen arbeiten. Der Er-
folg auf dem Arbeitsmarkt kann aber auch von ganz 
anderen Faktoren abhängen; die Interviewrecher-
che von Westphal und Behrensen (2008) zeigt zum 
Beispiel die wichtige Rolle natürlich entstandener 
Mentorship-Beziehungen.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

mit einem zugeschriebenen nigerianischen Mig-
rationshintergrund weitaus weniger Rückmeldun-
gen als jene von Personen mit einem zugeschrie-
benen serbischen Migrationshintergrund. Darüber 
hinaus unterscheidet sich das Ausmaß der Diskri-
minierung je nach Berufssparte (Koopmans, Veit 
und Yemane 2018; Schneider, Yumane und Wein-
mann 2014) und nach der ausgeschriebenen Posi-
tion (Weichselbaumer 2016). So ist die Benachteili-
gung der Bewerberin Meryem Öztürk mit Kopftuch 
gegenüber der Bewerberin Sandra Bauer weitaus 
geringer bei Ausschreibungen für eine Sekretari-
atsstelle als für eine Chief-Accountant-Stelle (ibid.). 
All diese experimentellen Studien eint, dass sie Dis-
kriminierung aufgrund zugeschriebener Herkunft 
oder Religion aufzeigen.

Diskriminierung im Berufsleben beschränkt sich 
nicht nur auf die Phase der Bewerbung. Sie er-
streckt sich auch auf die Bereiche Vergütung, Karri-
ereentwicklung und den Arbeitsalltag; dazu gibt es 
aber vergleichsweise wenige Studien. Hinzu kommt, 
dass experimentelle Untersuchungen zu diesen in-
ternen Abläufen praktisch nicht möglich sind. Statt-
dessen muss die Forschung auf andere Methoden 
zurückgreifen. Lehmer und Ludsteck (2013) stüt-
zen sich auf eine Datenbank des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung. Sie beobachten, 
dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft 
im Durchschnitt deutlich weniger verdienen und 
sich nur langsam dem Lohnniveau der Deutschen 
annähern. Laut einem Bericht der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (2014: 25), basierend auf 
Beratungsanfragen und Expertisen, „nehmen Men-
schen mit Migrationshintergrund deutlich seltener 
an Weiterbildungsmaßnahmen teil“. Diese Studien 
zeigen zwar eine Ungleichbehandlung, können aber 
nicht eindeutig feststellen, ob sie auf Diskriminie-
rung zurückzuführen ist oder nicht.

Arbeiten
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Über die Publikation

In einem großen Feldexperiment haben wir die Ursachen von Diskriminierung gegenüber Bewerbern mit Migrationshintergrund 
untersucht. Dazu versendeten wir tausende Bewerbungen von fiktiven Personen an reale Stellenausschreibungen in acht Berufen im 
gesamten Bundesgebiet. (n.p.) Alle Bewerber waren laut ihrem Lebenslauf 1992 in Deutschland geboren worden, deutsche Staatsbürger, 
und hatten ihren gesamten Bildungsweg in Deutschland durchlaufen. (…) Die zentrale abhängige Variable unserer Studie ist die Reaktion 
von Arbeitgebern auf unsere Bewerbungen, d.h. ob sie Interesse signalisierten oder nicht. (8-10)

Ruud Koopmans, Susanne Veit und Ruta Yemane (2018)

Ethnische Hierarchien in der Bewerberauswahl:
Ein Feldexperiment zu den Ursachen von Arbeitsmarktdiskriminierung

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Um den Ursachen für ethnische Diskriminierung nachzugehen, 
haben wir eine Korrespondenzstudie durchgeführt. (...) Unsere Stu-
die weicht vom traditionellen Design solcher Studien insofern ab, 
als dass wir, statt wie üblich mehrere Bewerbungen an eine Stellen-
ausschreibung zu senden, nur eine Bewerbung pro Ausschreibung 
versendeten. (…) Die Stichprobe unserer Studie besteht aus insge-
samt 5.8194 Bewerbungen, mit denen wir auf Stellenausschreibun-
gen in acht Ausbildungsberufen antworteten, die deutschlandweit 
zwischen Oktober 2014 und April 2016 auf der Webseite der der 
Bundesagentur für Arbeit ausgeschrieben waren. Wie in Deutsch-
land üblich, beinhalteten die Bewerbungen neben dem Motivati-
onsschreiben und dem Lebenslauf mit Foto auch Kopien der Aus-
bildungs- und Bewerbung ein Referenzschreiben beilag und ob 
Informationen über die derzeitige Vertragssituation bereitgestellt 
wurden. (n.p.)

Insgesamt erstellten wir 35 Profile mit verschiedenen ethnischen 
Zugehörigkeiten: 25 Prozent der Bewerber waren Deutsche ohne 
Migrationshintergrund, 25 Prozent hatten einen türkischen Migra-
tionshintergrund, und die restlichen 50 Prozent verteilten sich auf 
33 weitere Herkunftsländer (…) Zunächst wählten wir Herkunfts-
länder aus, die in Deutschland besonders stark vertreten sind (z.B. 
Türkei, Bosnien und Herzegowina, Polen, Russland und Italien). Ein 
weiteres wichtiges Kriterium war die Verteilung von Religionszuge-
hörigkeiten. Um die Effekte von ethnischer Zugehörigkeit und Reli-
gion entzerren zu können, haben wir gezielt Länder ausgewählt, in 
denen zwei dominante Religionsgruppen vertreten sind (z.B. Chris-
ten und Muslime in Nigeria). Um die Effekte von ethnischer Zugehö-
rigkeit und Phänotyp unterscheiden zu können, wählten wir zusätz-
lich Länder aus, in denen es eine große phänotypische Heterogenität 
gibt (z.B. Ägypter mit weißem und schwarzem Phänotyp). Ein weite-
res Kriterium war, dass wir Herkunftsländer auf allen Kontinenten 
berücksichtigen wollten. (11-12)

Neben der Ethnizität der Bewerber (deutschstämmig oder Migrati-
onshintergrund in einem von 34 Herkunftsländern), ihrem phänoty-

pischen Erscheinungsbild (Schwarz, Weiß oder Asiatisch) und ihrer 
Religionszugehörigkeit (keine, Christlich, Muslimisch oder Buddhis-
tisch/Hinduistisch) variierten wir weitere Merkmale der Bewerbun-
gen, wie das Geschlecht des Bewerbers, den Notendurchschnitt, 
ob der Probearbeiten ein. Allerdings zeigen sich sehr große Unter-
schiede zwischen den acht Berufsgruppen. (20)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Betrachtet man die Analysen getrennt nach Bewerben mit deut-
schen und ausländischen Namen, wird deutlich, dass Unterschiede 
zwischen Berufen für beide Gruppen in die gleiche Richtung gehen. 
Zudem übertrifft die positive Rückmeldequote von Bewerbern ohne 
Migrationshintergrund in allen Berufen diejenige von Bewerbern mit 
Migrationshintergrund. (20)

Während die meisten Herkunftsgruppen deutlich seltener eine po-
sitive Rückmeldung erhalten als deutschstämmige Bewerber, gibt 
es auch eine Vielzahl an Herkunftsgruppen, für die sich die Rück-
laufquoten kaum von derjenigen für Bewerber ohne Migrationshin-
tergrund unterscheiden. Dazu zählen Bewerber aus westlichen De-
mokratien, aus ost- sowie südosteuropäischen Ländern, aber auch 
aus ostasiatischen Ländern wie Japan und China. Die höchste Rück-
melderate haben Bewerber mit spanischen Namen, während insbe-
sondere Bewerber mit einem albanischen, marokkanischen, äthio-
pischen oder dominikanischen Migrationshintergrund signifikant 
seltener eine positive Rückmeldung erhalten (17-19 Prozentpunkte 
Unterschied). Auch die Rückmelderaten für Bewerber mit türki-
schem Migrationshintergrund bewegen sich im unteren Drittel - und 
fallen mit einem Nachteil von 13 Prozentpunkten signifikant gerin-
ger aus als die Rückmeldequoten für deutschstämmige Bewerber (p 
< .001). (22-23)

Die positiven Rückmeldequoten unterscheiden sich zwischen den 
drei phänotypischen Gruppen (Asiatisch: 53%, Schwarz: 49%, Weiß: 
55%), wobei im Vergleich zu weißen Phänotypen insbesondere ein 
schwarzer Phänotyp zu signifikant niedrigeren Rückmelderaten 
führt (p < .01), nicht aber ein asiatischer Phänotyp. (25)
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Quelle:  
Koopmans, Ruud, Susanne Veit und Ruta Yemane (2018). 
“Ethnische Hierarchien in der Bewerberauswahl: 
Ein Feldexperiment zu den Ursachen von Arbeitsmarkt- 
diskriminierung.“ WZB Discussion Paper 2018. 104.

Die Ergebnisse unserer Studien zeigen eindeutig, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland bei der Suche nach einem Ar-
beitsplatz diskriminiert werden. Diese Diskriminierung unterschei-
det sich jedoch stark zwischen Herkunftsländern, der Religionszu-
gehörigkeit und dem Phänotyp. So werden vor allem Muslime und 
Menschen mit schwarzem Phänotyp diskriminiert. (35)

Der statistischen Diskriminierungstheorie zufolge sollte sich die Dis-
kriminierung verringern, wenn Arbeitgebern mehr produktivitätsrele-
vante Information über einen Bewerber zur Verfügung steht, da sie 
dadurch die Eignung für die Stelle besser einschätzen können und sich 
nicht auf Gruppendurchschnitte berufen müssen. Auch wenn Arbeit-
geber in unserer Studie auf einzelne produktivitätsrelevante Indika-
toren wie gute Noten reagieren, lässt sich mit Blick auf die deskrip-
tiven Befunde festhalten, dass Migranten im Vergleich zu deutschen 
Bewerbern keinen unmittelbaren Nutzen aus besseren Noten, guten 
Referenzen oder dem Signal eines unbefristeten Arbeitsvertrags zie-
hen. Ein zentraler Befund ist außerdem, dass die Diskriminierung bes-
ser durch durchschnittliche Unterschiede in Werten als durch Grup-
penunterschiede im Bildungsniveau erklärt werden kann – was einen 
Hinweis auf präferenzbasierte Diskriminierung ist. Das erklärt auch, 

warum insbesondere Bewerber mit Ursprüngen in west- und südeu-
ropäischen Ländern, aber auch ostasiatischen Ländern so hohe posi-
tive Rückmelderaten haben: Hier ist die Wertedistanz zu Deutschland 
besonders niedrig. Für Bewerber mit Ursprüngen in afrikanischen und 
überwiegend muslimisch geprägten Ländern, die wiederum eine sehr 
hohe Wertedistanz zu Deutschland aufweisen, spiegelt sich diese Dis-
tanz auch in den besonders niedrigen Rückmelderaten wieder. Im Hin-
blick auf die eingangs erwähnten ökonomischen Theorien finden wir 
in unserer Studie also mehr Belege für präferenzbasierte Diskriminie-
rung als für statistische Diskriminierung. (35)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Da zu Diskriminierungsprozessen während der Ausbildung sowie im Übergang in den Arbeitsmarkt kaum wissenschaftliche Erkenntnisse 
vorliegen, fokussiert der vorliegende Beitrag auf die Frage, ob und warum Ausbildungsbetriebe bei der Ausbildungsstellenvergabe 
diskriminierende Merkmale wie Herkunftsmilieu, Nationalität, Geschlecht und Alter mitberücksichtigen. (354)

Christian Imdorf (2017)

Diskriminierung in der beruflichen Bildung

Methode

Dieses Buchkapitel bietet einen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand zum Thema Diskriminierung auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt. Dafür werden die Kernergebnisse relevanter Stu-
dien zusammengefasst. Zwar präsentiert dieses Kapitel keine 
neue Empirie, bildet aber ein besonders geeignetes Einstiegswerk.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die duale Form der beruflichen Bildung mit den zwei Lernorten Be-
trieb und Berufsschule ist für die nichtakademische Berufsausbil-
dung im deutschsprachigen Raum zentral. Ein erfolgreicher Zugang 
zum Ausbildungsstellenmarkt entscheidet mit über die späteren Er-
werbsaussichten und die zukünftige gesellschaftliche Platzierung. 
(…) Die Ausbildungsbetriebe können aus einem Pool von jungen Be-
werberinnen und Bewerbern auswählen, wobei der Staat die Ein-

stellung von Jugendlichen abgesehen von der Durchsetzung einer 
unteren Altersgrenze kaum reguliert. (354)

Inwiefern die sozialen Disparitäten im Zugang zum Ausbildungsstel-
lenmarkt in Abhängigkeit von Herkunftsmilieu, Nationalität, Ge-
schlecht sowie des Alters eine Folge von betriebsseitiger Ungleichbe-
handlung sein könnten, wird in der Forschung ambivalent diskutiert. 
Auch wenn der Stand der Forschung weiterhin unzureichend ist, sind 
in aktuellen Studien dennoch deutliche Hinweise auf eine betriebliche 
Diskriminierung bei der Ausbildungsplatzvergabe zu finden (…). (355)

Im deutschsprachigen Raum stützt sich die Forschung bislang pri-
mär auf die statistische Auswertung von Daten aus der Berufsbil-
dungsforschung im Hinblick auf die Benachteiligung von Jugend-
lichen in Abhängigkeit eines Migrationshintergrunds, der sozialen 
Herkunft und des Geschlechts. (356)

https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/vi18-104.pdf
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Über die Publikation

As is common with experiments, however, a single audit or correspondence test is unable to explain why discrimination occurs. To 
overcome this limitation, studies increasingly resort to finer distinctions of carefully chosen groups, or seek other methods. In this article 
we draw inferences from various studies by contrasting comparable groups from different correspondence tests in a meta-analysis. (1116)

Eva Zschirnt and Didier Ruedin (2016)

Ethnic Discrimination in Hiring Decisions
A Meta-Analysis of Correspondence Tests 1990-2015

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In this article, we present a meta-analysis of 738 correspondence 
tests in 43 separate studies conducted in OECD countries be-
tween 1990 and 2015. In addition to summarising research find-
ings, we focus on groups of specific tests to ascertain the robust-
ness of findings, emphasising differences across countries, gender, 
and economic contexts. Moreover we examine patterns of discrim-
ination, by drawing on the fact that the groups considered in cor-
respondence tests and the contexts of testing vary to some extent. 
We focus on first and second-generation immigrants, differences 
between specific minority groups, the implementation of EU direc-
tives, and the length of job application packs. (1115)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Across OECD countries, members of ethnic and racial minority 
groups face discrimination in the hiring process. (1126) 

There is no systematic difference between the relative call-back 
rates for first- and second-generation applicants, suggesting that 
taste-based discrimination dominates – second-generation candi-
dates have local qualifications so employers have no need to use 
ethnicity to guess. (1127)

Rather than looking at the EU directives, the level of discrimination 
in German-speaking countries is of particular interest because it al-
lows direct inferences about statistical discrimination. (…) On the one 
hand, the difference suggests that statistical discrimination indeed 
plays a role, something that could be addressed with more informa-
tion or different application packs. On the other hand, the call-back 
rates in the German-speaking countries suggest that there is a high 
degree of discrimination even where application packs are more sub-
stantial, indicating that statistical discrimination is not the only factor 
explaining discriminatory behaviour in hiring decisions. (1126)

What is needed are studies that go beyond showing that ethnic dis-
crimination in hiring exists, to identifying the exact mechanisms and 
how more equitable hiring can be achieved – unless we want to keep 
wasting talents. (1129)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2015.1133279

Quelle:  
Imdorf, Christian (2017). “Diskriminierung in der beruflichen 
Bildung“. Handbuch Diskriminierung. Hrsg. Albert Scherr, 
Aladin El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. Wiesbaden.  
353–365.

Quelle:  
Zschirnt, Eva, und Didier Ruedin. (2016). “Ethnic discrimination 
in hiring decisions: a meta-analysis of correspondence tests 
1990-2015.“ Journal of Ethnic and Migration Studies 42 (7). 
1115–1134.

Unzureichendes Humankapital (im Bildungssystem angeeignete 
personengebundene Wissensbestandteile) sowie fehlende soziale 
Netzwerke (hilfreiche soziale Kontakte bei der Stellensuche) gehö-
ren in der internationalen Literatur zu den populärsten und dominie-
renden Konzepten, um nachteilige Arbeitsmarktzugänge von sozia-
len Gruppen zu erklären. (357)

Trotz des begrenzten Forschungsstands ist inzwischen hinreichend 
belegt, dass betriebliche Diskriminierung plausibel ist und in einem 
relevanten Umfang geschieht. (358)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752
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Über die Publikation

Die hier betrachteten Migranten der 2. Generation sind demnach in Deutschland geboren, aufgewachsen und können die gleiche Schulbildung wie 
Deutsche ohne Migrationshintergrund in Anspruch nehmen. Außerdem unterliegen sie auf dem Arbeitsmarkt keinen rechtlichen Beschränkungen. 
Dennoch war die Erwerbslosenquote der Migranten 2014 mit 9 % mehr als doppelt so hoch wie die der Deutschen ohne Migrationshintergrund 
mit 4 % (...). Dieser Umstand motiviert die Frage nach der Ursache für diesen unterschiedlichen Erfolg am Arbeitsmarkt. (12)

Antje Schubert (2016)

Der Arbeitsmarkterfolg von Migranten der 2. Generation: 
Keine Anzeichen für Diskriminierung erkennbar

Methode

Um den Arbeitsmarkterfolg von Migranten zu untersuchen, eig-
net sich aufgrund der hohen Fallzahlen, der umfangreichen arbeits-
marktrelevanten Informationen und der gesetzlichen Verpflichtung 
der Befragten zur Beantwortung des Fragebogens der Mikrozensus. 
Dieser ist eine 1-Prozent-Haushaltsstichprobe der wohnberechtig-
ten Bevölkerung in Deutschland [vgl. hier und im Folgenden Statisti-
sches Bundesamt (2012)]. (12)

Da dieser Beitrag den Arbeitsmarkterfolg untersucht, werden nur Er-
werbspersonen – also Personen zwischen 15 und 64 Jahren, die ent-
weder erwerbstätig oder erwerbslos sind – berücksichtigt. Zusätzlich 
werden die Selbstständigen aus der Analyse ausgeschlossen (…) [es 
werden] nur Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
bzw. abgeschlossenem (Fach-)Hochschulstudium berücksichtigt (…) 
Nach diesen Einschränkungen enthält die Stichprobe 4.318 Migran-
ten und 220.294 Deutsche ohne Migrationshintergrund. (12-14)

Das [Propensity-Score-]Matching-Verfahren beruht auf der An-
nahme, dass die Gruppenzugehörigkeit ausschließlich auf beob-
achtbare Merkmale zurückzuführen ist. (…) Dabei werden jedem 
Migranten die drei ähnlichsten Deutschen zugeordnet. (…) Im An-
schluss an das Matching ergibt sich der durchschnittliche Effekt des 
Migrationshintergrundes auf den Arbeitsmarkterfolg als Differenz 

zwischen den mittleren Erwerbslosenwahrscheinlichkeiten der Mig-
ranten und der gewichteten Kontrollgruppenmitgliedern. (14)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der Vergleich der Erwerbslosenquoten der Migranten mit den Deut-
schen ohne Migrationshintergrund im gewichteten Fall zeigt keine 
signifikante Differenz. Die signifikante Different der Erwerbslosen-
quoten von 2,1% im ungewichteten Fall verschwindet, sobald Mi-
granten nur noch ähnlichen Deutschen gegenübergestellt werden. 
Das lässt darauf schließen, dass nicht der Migrationshintergrund 
Ursache der höheren Erwerbslosenquote der Migranten ist, sondern 
die unterschiedlichen soziodemographischen Eigenschaften zwi-
schen Migranten und Deutschen ohne Migrationshintergrund der 
eigentliche Grund sind. (15)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Schubert, Antje (2016). “Der Arbeitsmarkterfolg von Mig-
ranten der 2. Generation: Keine Anzeichen für Diskriminie-
rung erkennbar.“ ifo Dresden berichtet. 23 (3). 12–18.

Über die Publikation

Hence, a field experiment was conducted that examined the employment chances of females with backgrounds of migration from Muslim countries, 
and especially of those wearing headscarves. It focused on Turkish migrants, who have constituted a large demographic group in Germany since 
the 1970s. (1) This study focused on the employment chances of office workers, i.e. secretaries, accountants and chief accountants. (9)

Doris Weichselbaumer (2016)

Discrimination against Female Migrants Wearing Headscarves

https://www.cesifo-group.de/DocDL/ifoDD_16-03_12-18_Schubert.pdf
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Methode

In the field experiment presented here, job applicants for three fic-
titious female characters with identical qualifications were sent 
out in response to job advertisements: one applicant had a Ger-
man name, one a Turkish name, and one had a Turkish name and 
was wearing a headscarf in the photograph included in the appli-
cation material. (1)

(…) only one profile was sent to each firm. This has the advantage 
that all applications sent can be virtually identical except for the 
variables of interest. It also allows photographs of the same person 
to be used for all identities. By showing the same “model” in the 
same pose in all identities, “beauty” was automatically held con-
stant across ethnic backgrounds. (9)

For about one year, various popular online job portals were 
searched weekly for relevant job ads in the cities Berlin, Dresden, 
Frankfurt, Hamburg, Cologne, Munich and Stuttgart. The applica-
tion documents were combined in one electronic file that was sent 
to the companies by email. The applications provided full contact 
information: an address, an email address and a cell phone num-
ber which would forward to voicemail. This allowed companies to 
get in touch with the fictitious applicants. (11-12)

In the course of the experiment, a total of 1,474 applications were 
sent in response to job advertisements of companies located in 
Germany. (12)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

The applicant with the German name – Sandra Bauer – was the 
most successful. She received positive feedback from 18.8% of all 
companies she applied to, followed by the applicant with the Turk-
ish name (Meryem Öztürk) without headscarf, who was contacted 
by 13.5% of the companies. This difference is statistically significant 
(…) As hypothesized, the applicant with the Turkish name who wore 
the headscarf fared the worst – she received positive feedback from 
only 4.2% of all companies contacted. (12)

In the profession of chief accountant, Meryem Öztürk with a head-
scarf had to send almost 7.6 times as many applications as Sandra 
Bauer to receive an invitation for interview. The respective num-
ber of secretaries is “only” 3.5. That the level of discrimination was 
highest in the profession of chief accountant is remarkable because 
within the experiment chief accountant was the occupation with the 
highest qualifications necessary. It is often assumed that discrimi-
nation decreases with increasing level of education. However, wear-
ing a headscarf may be considered even more inappropriate for po-
sitions with higher occupational status. (13)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Weichselbaumer. Doris (2016). “Discrimination against 
Female Migrants Wearing Headscarves”. IZA Discussion 
Papers 10217.

Über die Publikation

Arbeitsmarktchancen in Deutschland sind ungleich verteilt. (…) Woran liegt das? Werden diese Gruppen trotz des vor zehn 
Jahren eingeführten gesetzlichen Gebots zur Gleichbehandlung im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – 
umgangssprachlich unter dem Namen „Antidiskriminierungsgesetz“ bekannt – diskriminiert, oder gibt es andere Ursachen für diese 
Ungleichheiten und Benachteiligungen? (42)

Lena Hipp (2016)

Ungleichheiten und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt

Methode

Dieses kurze Essay bietet einen Überblick über das Thema Dis-
kriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Es eignet sich als gute Ein-
stiegslektüre, da es den allgemeinen Wissensstand zu den gro-

ßen Fragen kurz zusammenfasst. Darunter sind die Fragen, 
warum Diskriminierung vermieden werden sollte, warum es 
dennoch dazu kommt, und was man dagegen tun kann.

https://www.iza.org/publications/dp/10217/discrimination-against-female-migrants-wearing-headscarves
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Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Jedoch ist der Nachweis darüber, ob es sich um eine Diskriminie-
rung oder eine berechtigte Ungleichbehandlung handelt, nicht leicht 
zu erbringen. Selbst im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten ist Dis-
kriminierung schwer nachzuweisen. Denn mit Ausnahme experi-
menteller Studien können Forscherinnen und Forscher auch nach 
statistischer Kontrolle relevanter Merkmale nur vermuten, dass Ar-
beitsmarktnachteile bestimmter demografischer Gruppen auf unge-
rechtfertigte Ungleichbehandlungen zurückzuführen sind. (43)

Sowohl die Ökonomie, die Soziologie als auch die Sozialpsychologie 
haben sich umfassend mit dem Thema Diskriminierung befasst und 
versucht, diese aus dem jeweiligen disziplinären Blickwinkel zu er-
klären. Basierend auf diesen Erkenntnissen lassen sich fünf, sich zum 
Teil überschneidende und nicht immer trennscharfe, mögliche Erklä-
rungen für Diskriminierung identifizieren [Diskriminierungsneigung, 
Statistische Diskriminierung, Statusbasierte Diskriminierung, Nor-
mative Diskriminierung, Institutionalisierte Diskriminierung]. (44)

Neben Antidiskriminierungsrecht und staatlichem Handeln ist auch 
jede und jeder Einzelne von uns gefragt. Wir sollten einen sensiblen 
Sprachgebrauch pflegen, offen sein für die Bedürfnisse und Schwie-
rigkeiten von Minderheiten am Arbeitsplatz und uns immer wieder 
bewusst machen und darauf hinweisen, dass Diskriminierung auch 
unbewusst geschieht und trotz aller Fortschritte der vergangenen 
Jahre weiterhin ein Thema ist. Das gilt auch für die Gruppen, die bis-
lang nicht durch das AGG geschützt werden. (48)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Hipp, Lena (2016). “Ungleichheiten und Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt.” Aus Politik und Zeitgeschichte  
66. 42–48.

Über die Publikation

Arbeitgeber*innen haben die Pflicht, ihre Beschäftigten vor solchen Diskriminierungen [aufgrund von Religionszugehörigkeit] zu schützen. Die 
vorliegende Präsentation zeigt, welche Verfahren Unternehmen und Verwaltungen anwenden, um einen diskriminierungsfreien Umgang mit 
religiöser Vielfalt zu gewährleisten. (2) Ausgangpunkt für die Recherche ist die Frage, welche Verfahren in der betrieblichen Praxis angewendet 
werden, um Menschen ein ihrem Glauben entsprechendes Verhalten auch im Arbeitsleben zu ermöglichen und Diskriminierung zu verhindern. (4)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2016)

Umgang mit religiöser Vielfalt am Arbeitsplatz
Praxisbeispiele aus Unternehmen und Verwaltungen

Methode

Die Präsentation beruht auf einer Recherche, die in privaten Un-
ternehmen verschiedener Größenordnung, in öffentlichen Ein-
richtungen sowie in Unternehmen der Wohlfahrtspflege und bei 
unternehmensnahen Institutionen durchgeführt wurde. (…) Da Re-
ligion als ein Diversity-Faktor im Arbeitsleben bislang wenig er-
forscht ist, wurde auf allzu strikte Vorgaben für die Befragung 
verzichtet. Vielmehr wurde es in das Ermessen der befragten Un-
ternehmen und Einrichtungen gestellt, selbst zu beurteilen welche 
Vorkehrungen oder Verfahrensweisen sich im konkreten Arbe-
itsalltag als hilfreich für einen wertschätzenden und diskrimi-
nierungsfreien Umgang erwiesen haben. (4). 

Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung sind die Fragebögen mit 
den Ergebnissen aus den fünfzehn Organisationen abgedruckt.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass es in Deutschland bislang 
noch nicht viele Maßnahmen im Umgang mit Religion im Arbeitsle-
ben gibt. (…) Die Hauptzielgruppe religionssensibler Maßnahmen 
im Arbeitsleben sind Musliminnen und Muslime als Angehörige der 
zahlenmäßig größten Minderheitenreligion in Deutschland. (2)

Unternehmen, Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände, die sich 
aktiv um einen diskriminierungsfreuen Umgang mit der Reli-
gionszugehörigkeit ihrer Beschäftigten am Arbeitsplatz bemühen, 
berichten mehrheitlich von einer erhöhten Produktivität ihrer Bes-
chäftigten. (2)

Bei der Sichtung der Informationen, die wir von Unternehmen 
und Beschäftigungsträgern jeglicher Art erhielten, fällt zunächst 

http://www.bpb.de/apuz/221588/ungleichheiten-und-diskriminierung-auf-dem-arbeitsmarkt?p=all
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auf, dass Religion in kaum einem kontaktierten Unternehmen ein 
Schwerpunktthema des Diversity-Managements bildet. (…) Die 
Befragung der Unternehmen machte deutlich, dass betriebliche 
Diversity-Maßnahmen in Bezug auf Religion sich häufig mit sol-
chen Maßnahmen überschneiden, die sich auf die ethnische Her-
kunft und bisweilen auch auf das Geschlecht beziehen. (6)

In Großunternehmen ist die Wertschätzung religiöser Vielfalt unter 
den Beschäftigten häufiger Bestandteil des betrieblichen Diversi-
ty-Managements. (…) Hingegen war es für den Bereich der kleinen 
und mittleren Unternehmen äußerst schwierig, bewährte Verfahren 
für einen diskriminierungsfreien Umgang mit religiöser Verschieden-
heit zu identifizieren. (7)

Rückzugsmöglichkeiten zum Gebet, zur Meditation etc. sind oft in 
Form von religionsübergreifenden Räumen der Stille gegeben; Gleit-
zeitregelungen und die Rücksichtnahme auf besondere Urlaubswün-
sche sind in diesen Unternehmen eine sehr verbreitete Erscheinung. 

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.) (2016). Um-
gang mit religiöser Vielfalt am Arbeitsplatz. Praxisbeispiele aus 
Unternehmen und Verwaltungen. Institut für Demokratische 
Entwicklung und Soziale Integration Auftrag der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes. Berlin.

Der wertschätzende Umfang mit Vielfalt findet dort seine Grenze, 
wo Mitarbeitende die Religionszugehörigkeit am Arbeitsplatz stark 
in den Vordergrund stellen und dadurch der Betriebsfrieden gefähr-
det ist. (…) Eine in vielen Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen gängige Praxis ist ein Kantinenangebot, das auch religiösen 
Geboten entspricht. (7-8)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Doris Weichselbaumer (2015)

Discrimination against Migrants in Austria: An Experimental Study

Über die Publikation

In this study, I experimentally examine whether discrimination against job applicants with migration background exists in Austria. (2)
The current study explores the employment chances not only of white but also of non-white ethnicities in a country where the attachment 
of photographs [to job applications] is the norm. (8)

Methode

In particular, applications of equally qualified individuals, some of 
which indicate migrant background while others do not, have been 
sent to companies to measure whether individuals with migrant 
background have the same employment chances in comparison to 
equally qualified candidates without (recognizable) migration his-
tory. (…) I focus on migrants from Turkey and former Yugoslavia, who 
constitute the largest fractions of migrants in Austria, as well as mi-
grants from China and Nigeria, who form the largest Asian and Afri-
can, i.e. ‘non-white’, communities, respectively. (2)

Therefore in the current experiment, the fictitious applicants have 
conducted all their schooling and gained their job experience in 
Austria at comparable institutions which have been randomly as-
signed. (…) The names of the fictitious applicants where generated 
by combining first and last names, which are common in the re-
spective countries of origin (i.e. Austria, Serbia, Turkey, China and 
Nigeria). (9-10)

In total, 2,142 applications were sent to companies located in 
Austria. (13)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

With a callback rate of 37% Austrian applicants without migration 
history are clearly the most successful group examined. (…) Appli-
cants with a Serbian background, who fare the best among all mi-
grant identities considered, receive a positive feedback from 28.2% 
of companies contacted. They are followed by applicants with a 
Chinese background, who receive a positive feedback from 27.1% of 
firms, and applicants with a Turkish background who obtain an in-
terview 25.3% of the time. Finally, applicants with a Nigerian back-
ground are at the bottom of the league and are invited to interviews 
only by 18.7% of all companies they have applied to. (13-14)

In particular the time span until a candidate receives a response 
from a company may illustrate how keen a firm is to meet with 
a particular applicant. (…) In the following I therefore examine 
whether the time interval until an applicant either receives and in-

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Umgang_mit_religioeser_Vielfalt_am_Arbeitsplatz_20160922.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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vitation to a job interview or a rejection differs between applicants 
with and without migration history. (…) results suggest that there 
is indeed a time-dimension to discrimination. Applicants without 
migration history receive invitations to job interviews earlier than 
applicants without migration background. In particular, applicants 
without migration history received an invitation to a job interview 
after 3.62 days on average, while applicants with migrant back-
ground had to wait 4.5 days on average. This difference is statisti-
cally significant. (23-24)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Weichselbaumer, Doris (2015). “Discrimination against 
Migrants in Austria: An Experimental Study”.  
IZA Discussion Papers 9354.

Aktuellere Version:  
Weichselbaumer, Doris (2017). “Discrimination against 
Migrants in Austria. An Experimental Study”. German  
Economic Review 18 (2). 237-265.

Über die Publikation

Die vorliegende Studie des SVR-Forschungsbereichs soll belastbare empirische Erkenntnisse dazu hervorbringen, in welcher Form und in 
welchem Ausmaß Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland beim Zugang zum Ausbildungsmarkt diskriminiert werden. (6)

Jan Schneider, Ruta Yemane und Martin Weinmann (2014)

Diskriminierung am Ausbildungsmarkt. 
Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven 

Methode

Für den Korrespondenztest wurden jeweils zwei Bewerbungen 
von überdurchschnittlich qualifizierten männlichen Schülern mit 
deutscher Staatsangehörigkeit an insgesamt 1.794 Unternehmen 
verschickt, die mindestens einen Ausbildungsplatz für die Berufe 
Kfz-Mechatroniker/in oder Bürokaufmann/-frau zu besetzen hat-
ten. Die beiden Bewerber hatten die gleichen Eigenschaften und 
Qualifikationen; der einzige Unterschied war, dass einer von ihnen 
einen türkischen Namen hatte und der andere einen deutschen. 
Gemessen wurde das Rückmeldeverhalten der Unternehmen. (4)

Im Rahmen des Korrespondenztests wurden innerhalb einer 
Woche 3.588 fiktive Bewerbungen an 1.794 Unternehmen ver-
schickt. (19)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Etwa 30 Prozent der Bewerbungen blieben unbeantwortet. Auf 
rund 70 Prozent aller Bewerbungen erfolgte eine Kontaktaufnahme 
durch die Unternehmen, d. h. die Bewerber wurden entweder zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen oder sie erhielten eine Absage oder 

eine andere Form der Rückmeldung. Die Rückmeldungen waren je-
doch ungleich verteilt: Die Bewerber mit einem deutschen Namen 
erhielten insgesamt deutlich häufiger eine Antwort auf ihre Bewer-
bung als diejenigen mit einem türkischen Namen. Außerdem wurden 
Jugendliche mit einem türkischen Namen seltener zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen als Bewerber mit einem deutschen Namen und 
erhielten auch häufiger eine direkte Absage. (4)

In Zahlen drückt sich die Diskriminierung folgendermaßen aus: Um 
eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten, muss ein Kan-
didat mit einem deutschen Namen durchschnittlich fünf  Bewer-
bungen schreiben, ein Mitbewerber mit einem türkischen Namen 
hingegen sieben. Im  Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker ist die Be-
nachteiligung stärker ausgeprägt: Hier muss ein Bewerber mit einem 
türkischen Namen etwa 1,5-mal so viele Bewerbungen schreiben 
wie sein Mitbewerber mit einem deutschen Namen,  bis er zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen wird. Geht es um eine Ausbildung zum 
Bürokaufmann, muss er sich 1,3-mal so oft bewerben, um zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen zu werden. Einen wichtigen Einfluss 
hat dabei die Unternehmensgröße: Die Diskriminierungsrate ist bei 
kleinen Unternehmen mit weniger als sechs Mitarbeitern deutlich 
höher als bei mittleren und  großen Unternehmen. (4)

https://www.iza.org/publications/dp/9354/discrimination-against-migrants-in-austria-an-experimental-study
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Quelle:  
Schneider, Jan, Ruta Yemane und Martin Weinmann (2014). 
Diskriminierung am Ausbildungsmarkt. Ausmaß, Ursachen 
und Handlungsperspektiven. Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration. Berlin.

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) legt alle vier Jahre (...) einen Bericht über Benachteiligungen aus den im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten Gründen vor. Empfehlungen zur Vermeidung und Beseitigung von Benachteiligungen sind 
dabei eines der zentralen Ziele. (13). 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2014)

Diskriminierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben

Methode

Im Auftrag der ADS umgesetzte wissenschaftliche Analysen, Ex-
pert_innengespräche, die Auswertung von Beratungsanfragen an 
die ADS und andere Beschwerdestellen sowie die Auswertung ex-
terner Studien liefern einen Überblick über Art und Umfang von Dis-
kriminierungen und Diskriminierungsrisiken bei der kindlichen Früh-
förderung, in Schule und Ausbildung, an Universitäten und auf dem 
Arbeitsmarkt. (13)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Sowohl beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf, bei der Auf-
nahme einer Arbeit aus der Erwerbslosigkeit heraus wie auch bei der 
Karriere und im Berufsalltag gibt es vielfältige Diskriminierungsrisi-
ken. (…) Beim Zugang zur Arbeit spielt insbesondere die ethnische 
Herkunft eine große Rolle. Wie Anfragen bei der Beratungsstelle der 
ADS zeigen, werden ausländische Berufsabschlüsse und –erfahrun-
gen häufig nicht anerkannt. Teilweise werden von den Bewerber_
innen sachlich nicht gerechtfertigte Voraussetzungen für die an-

gebotene Stelle verlangt (z. B. sehr gute Deutschkenntnisse für die 
Stelle einer Reinigungskraft). (…) Im Arbeitsleben selbst gibt es (Be-
ratungs-)Fälle von Mobbing von Vorgesetzten und Kolleg_innen, die 
einen rassistischen, frauenfeindlichen oder homophoben Hinter-
grund haben. (22)

Der Anteil der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund liegt deut-
lich hinter dem der deutschen Erwerbstätigen (64 zu 78,2 %), insbe-
sondere im öffentlichen Sektor. In der Kernbelegschaft der Betriebe 
findet sich nur ein geringer Prozentsatz von Menschen mit Migrati-
onshintergrund, wesentlich mehr dagegen in Bereichen mit unsiche-
rer Entlohnung und geringen Anforderungen an die Qualifikation. (23)

Wer eine „niedrige soziale Herkunft“, einen spezifischen Migrati-
onshintergrund, eine sichtbare Religionszugehörigkeit oder eine Be-
hinderung hat, dessen Chancen auf einen dualen Ausbildungsplatz 
sinken. Auch Geschlecht und Alter spielen eine Rolle. (…) Ethnische 
Herkunft und vermeintliche „soziale Herkunft“ hängen hier eng zu-
sammen. Die „Gatekeeper“ auf dem Weg zur Ausbildung (d.h. Men-
schen in Schlüsselpositionen, die über den Zugang zu einer Aus-

Rückmeldungen auf Bewerbungen
60 %

40 %

20 %

0 %
keine Rückmeldung Absage Einladung andere Rückmeldung

deutscher Name

türkischer Name

Anmerkungen: Die Unterschiede zwischen 
Bewerbern mit einem deutschen und 
Bewerbern mit einem türkischen Namen 
sind signifikant (p < 0.001).

Quelle: Studie Diskriminierung am  
Ausbildungsmarkt 2014

http://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/SVR-FB_Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt.pdf
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bildung entscheiden) gehen häufig davon aus, dass ausländische 
Jugendliche nur über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen 
und große schulische Defizite haben. Zugleich verallgemeinern sie 
Faktoren wie die Leistungsmotivation und Zuverlässigkeit. (23)
Eine besonders große Ausgrenzung beim Zugang zu einer Arbeits-
stelle erfahren Frauen mit Kopftuch. Hier scheinen die kulturellen 
Stereotype und Vorurteile, ungeachtet der Qualifikation der Bewer-
berin, am größten zu sein, ebenso die Vorbehalte wegen vermeintli-
cher negativer Auswirkungen beim Kund_innenkontakt. (24)

Wenig chancengleich gestaltet sich auch der Zugang zu Fort- und 
Weiterbildung. So nehmen Menschen mit Migrationshintergrund 
deutlich seltener an Weiterbildungsmaßnahmen teil. (…) Benachtei-
ligungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung können auch dazu 
führen, dass „lebenslanges Lernen“ erschwert wird, was sich zum 
Nachteil der betroffenen Beschäftigten auswirken kann. (25)

Auch bei der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses kann 
es zu Benachteiligungen kommen. Insbesondere bei atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen gibt es Beschwerden über die Umgehung 
von Beschäftigtenschutzrechten. In diesem Bereich sind Frauen, jün-
gere Beschäftigte und Menschen mit Migrationshintergrund überre-

präsentiert. (…) Im Zusammenhang mit einem im AGG geschützten 
Merkmal werden immer wieder Beschäftigte aus einem Arbeitsver-
hältnis gedrängt. Dies betrifft z. B. Kündigungen aufgrund einer Ent-
scheidung, ein Kopftuch zu tragen, oder aufgrund einer chronischen 
Krankheit. Ohne sachliche Begründung ist hier von einer Diskrimi-
nierung auszugehen. Der Nachweis vor Gericht ist allerdings schwer, 
da bewiesen werden muss, dass die Kündigung direkt aus einem 
AGG-Merkmal resultiert. (26)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2014). Diskriminie-
rung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben. Zweiter  
Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des  
Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen  
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages. Berlin.

Über die Publikation

Wir sprechen von Lohnanpassung oder Lohnkonvergenz, wenn sich die Löhne von Ausländern und  Deutschen im Zeitablauf annähern. 
Da die Löhne der meisten Ausländergruppen zum Zeitpunkt ihres Eintritts in den deutschen Arbeitsmarkt niedriger sind als die deutscher 
Beschäftigter, kommt es zur Lohnanpassung, wenn die durchschnittlichen Löhne der Ausländer im Zeitablauf stärker wachsen als die 
Durchschnittslöhne der Deutschen. (…) Ziel der vorliegenden Studie ist es zu analysieren, ob, in welchem Umfang und aus welchen 
Gründen sich die Lücke in der Entlohnung zwischen Ausländern und Deutschen auf dem Arbeitsmarkt verringert. (2)

Florian Lehmer und Johannes Ludsteck (2013)

Lohnanpassung von Ausländern am deutschen Arbeitsmarkt

Methode

Für diese Studie werten wir die Integrierten Erwerbsbiographien 
(IEB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus. 
Die IEB enthalten tagesgenaue Informationen zu Erwerbstätigkeit,   
Arbeitslosigkeit, Leistungsbezug und Teilnahme an arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen sowie zu  sozioökonomischen Merkmalen 
einer Person. Um die Unterschiede in den Anpassungsraten ver-
schiedener Nationalitäten zu erklären, schätzen wir Fixed-Ef-
fects-Modelle separat für jede einzelne Nationalität und für eine Zu-
fallsstichprobe von deutschen Männern. Die logarithmierten Löhne 
werden in Abhängigkeit von verschiedenen Kontrollvariablen (z. B. 
Betriebszugehörigkeit, Betriebsgröße, Sektor, Region, Beruf, Bes-
chäftigungsstabilität usw.) und fixen Effekten erklärt. (…) Da die 

Anpassung naturgemäß nur durch einen Vergleich zwischen zwei 
Zeitpunkten gemessen wird, beschränkt sich unsere Analyse auf 
Personen, die im Jahr 2000 ein Beschäftigungsverhältnis hatten 
und danach noch mindestens einmal beschäftigt waren. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Werden Ausländer, die im Jahr 2000 eine Vollzeitbeschäftigung auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt aufgenommen haben, insgesamt be-
trachtet, lag ihr durchschnittliches Lohnniveau bei 64 Prozent des 
durchschnittlichen Lohnniveaus der Deutschen. Bis zum Jahr 2008 
stieg dieser Anteil auf rund 72 Prozent. Damit holen Migranten 
im beobachteten Zeitraum im Durchschnitt also in der Tat ge-
genüber den Deutschen auf. (…) Eine Zerlegung der Anpassungsrate 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile
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Quelle:  
Lehmer, Florian, und Johannes Ludsteck (2013). „Lohn-
anpassung von Ausländern am deutschen Arbeitsmarkt.“ 
IAB-Kurzbericht 1 2013. 

in einzelne Effekte zeigt, dass sich die Löhne überwiegend infolge 
beobachteter Merkmale wie Betriebszugehörigkeit, den Wechsel in 
besser bezahlte Berufe und Sektoren oder auch durch eine zuneh-
mende Beschäftigungsstabilität anpassen. Diese Effekte sind zum 
einen Ausdruck erfolgreicher Suche, zum anderen deuten sie auf 
eine Verbesserung des betriebsspezifischen Humankapitals einer 
Person hin. (7)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

In der vorliegenden Studie werden auf Basis einer Primärdatenanalyse die Beschäftigungssituation von ausländischen Absolventen 
deutscher Hochschulen analysiert sowie deren sozio-ökonomische und bildungsbezogene Merkmale und ihre den Aufenthalt in 
Deutschland betreffende Einschätzungen dargestellt. Die Studie umfasst Auswertungen der Daten des Ausländerzentralregisters (AZR) 
sowie zwei im Jahr 2013 erstmalig durchgeführte Befragungen. Aus Drittstaaten stammende ehemalige Inhaber eines Aufenthaltstitels 
zu Studienzwecken (§ 16 Abs. 1 AufenthG), die in Deutschland weiterhin aufhältig sind, wurden repräsentativ befragt, während unter den 
ins Ausland Zurückgekehrten eine nicht-repräsentative Befragung erfolgte. (5)

Elisa Hanganu und Barbara Heß (2013)

Beschäftigung ausländischer Absolventen deutscher Hochschulen
Ergebnisse der BAMF-Absolventenstudie 2013

Methode

Die Auswertungen in Kapitel 6 und 7 der vorliegenden Studie ba-
sieren auf einer Primärdatenerhebung unter Drittstaatsangehöri-
gen, die ehemals Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwe-
cken (§ 16 Abs. 1 AufenthG) waren und die in Deutschland weiterhin 
aufhältig sind. Aus der im Folgenden beschriebenen Grundgesamt-
heit wurden die Teilnehmer für eine Online-Befragung repräsentativ 
ausgewählt. Da ein Großteil der Befragten ein Studium in Deutsch-
land abgeschlossen hat, werden die Ergebnisse im Folgenden als 
BAMF-Absolventenstudie 2013 bezeichnet. Eine zweite Befragung, 
die die Datengrundlage für die Analysen in Kapitel 8 bildet, rich-
tete sich ebenfalls an ehemalige Studierende deutscher Hochschu-
len. Voraussetzung war hier, dass die Teilnehmenden nicht mehr in 
Deutschland leben, wobei das Herkunftsland auch ein EU-Staat sein 
konnte. Mangels Datenverfügbarkeit und umfassender Kontakt-
möglichkeit wurde diese Befragung unter den sogenannten Rück-
kehrern nicht repräsentativ durchgeführt. (66)

Begrenzt auf 18- bis 50-jährige Drittstaatsangehörige wurde eine 
Grundgesamtheit von rund 62.500 ehemaligen Studierenden deut-
scher Hochschulen ermittelt. Nach Vollerhebung der Personen, die 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 4 AufenthG (zur Arbeitssu-

che nach dem Studium) hatten oder noch haben, sowie einer Stich-
probe unter weiteren ehemaligen Inhabern eines Aufenthaltstitels 
nach § 16 Abs. 1 AufenthG (zum Studium) wurden rund 20.400 Per-
sonen angeschrieben. Mittels Online-Befragung gingen 4.542 aus-
wertbare Fragebögen ein. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Am Ende des Fragebogens konnten die Befragten eigene Anmerkun-
gen oder Ergänzungen zu vorhergehenden Fragen eintragen. (…) So 
werden in diesem Kapitel die zentralen Punkte kurz thematisiert, die 
mehrfach genannt wurden, ohne auf Einzelfälle einzugehen. (…) Es 
wurden von insgesamt 813 Personen Aussagen gemacht, von eini-
gen auch Anmerkungen zu mehreren Kategorien (...) Neben allge-
meinen integrationspolitischen Aspekten wurden zudem zwei kriti-
sche Aspekte oft genannt: Der Umgang in den Ausländerbehörden 
und die wahrgenommene Diskriminierung in der Gesellschaft. Hier 
betonten die Befragten, dass es bezüglich des Umgangs in den Be-
hörden Verbesserungsmöglichkeiten gibt, da sie schlechte Erfahrun-
gen mit unflexiblen Reaktionen und hohem Verwaltungsaufwand 
gemacht haben. Andererseits gab es aber auch positive Anmerkun-
gen von Personen, die in den Behörden gute Erfahrungen gemacht 
haben. Da dies stark vom jeweiligen Sachbearbeiter abhängt, ist 

https://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k121220301
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eine allgemeine Einschätzung schwierig; dennoch wird aufgrund der 
Erfahrungsberichte deutlich, dass die „Willkommenskultur“ in be-
stimmten Bereichen schon verbessert werden konnte, aber weiter-
hin daran gearbeitet werden sollte. (256-257)

Neben den Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche, dilichen Ar-
beitgebern stehen, wie bspw. Erfahrungen mit Diskriminierungen 
bei Bewerbungsgesprächen, wurden zudem weitere Hindernisse be-
zogen auf den geforderten „angemessenen Arbeitsplatz“ (§ 16 Abs. 
4 AufenthG) aufgeführt. Denn die gegebenen Möglichkeiten des Be-
rufseinstiegs nach dem Studium entsprechen oft nicht dem Erfor-
dernis, bei dem es darauf ankommt, dass an dem Arbeitsplatz des 
Hochschulabsolventen die im Rahmen des Studiums erworbenen 

und durch den Abschluss zertifizierten Kompetenzen vorausgesetzt 
und benötigt werden (...). (258)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Hanganu, Elisa, und Barbara Heß (2013). Beschäftigung aus-
ländischer Absolventen deutscher Hochschulen. Ergebnisse 
der BAMF-Absolventenstudie 2013. Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. Forschungsbericht 23. Berlin.

Über die Publikation

Diese Studie basiert auf einem Korrespondenztest, der den deutschen Arbeitsmarkt beleuchtet. Konkret betrachtet dieses 
Experiment die Diskriminierung bei Praktikumsbewerbungen gegenüber Personen mit türkeistämmigen Migrationshintergrund.

Leo Kaas and Christian Manger (2012)

Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment

Methode

Im Zuge dieses Korrespondenztests wurde jeweils eine Bewer-
bung eines Mannes mit türkisch klingendem Namen und eines 
Mannes mit einem typisch deutschen Namen als Antwort auf 
eine Stellenausschreibung gesendet.  Die beiden Praktikumsbe- 
werbungen waren ansonsten sehr ähnlich. Insgesamt wurde 
auf mehr als 500 Stellenausschreibungen für Praktika geant-
wortet, was heißt, dass mehr als 1.000 Bewerbungen für 
dieses Experiment verschickt wurden. Bei manchen Bewer-
bungen wurden darüber hinaus Referenzschreiben mitges-
chickt. Das Experiment wurde zwischen Ende 2007 und An-
fang 2009 in den Wintermonaten durchgeführt.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Ergebnisse zeigen einen Vorteil für Bewerbungen mit typ-
isch deutschem Namen. Im Durchschnitt erhielten diese Be-
werbungen mit einer 14 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit 
eine positive Rückmeldung. Der Unterschied zwischen Bew-
erbungen mit türkisch klingendem und deutsch klingendem 
Namen ist bei kleinen Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeit-
ende) noch ausgeprägter. 

Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf statistische Diskri-
minierung hin. Denn die Autoren kommen zu dem Schluss, dass 
die gemessene Benachteiligung von Bewerbungen mit türkeis-
tämmigen Namen beinahe verschwindet, wenn mehr Informa-
tion über die bewerbende Person geboten wird (in diesem Fall: 
Referenzschreiben).

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Kaas, Leo, und Christian Manger (2012). ”Ethnic Discrimi-
nation in Germany’s Labour Market: A Field Experiment”. 
German Economic Review 13.1. 1–20.

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb23-hochschulabsolventen.pdf?__blob=publicationFile
https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/21452
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Über die Publikation

Anhand der vorliegenden explorativen Studie werden Wege und Strategien des beruflichen Erfolgs von Migrantinnen nachgezeichnet. 
Dabei können spezifische Muster der Bildungs- und Berufsverläufe sowie hemmende und fördernde Aspekte herausgestellt werden. (2)
Das Ziel der Expertise ist es, individuelle Ressourcen und Unterstützungsleistungen zu identifizieren, die Migrantinnen der ersten und der 
zweiten Generation in Bezug auf ihren beruflich erfolgreichen Werdegang mobilisieren können. (6)

Manuela Westphal und Birgit Behrensen (2008)

Wege zum beruflichen Erfolg bei Frauen mit Migrationshintergrund 
der ersten und zweiten Generation und Ursachen für die gelungene 
Positionierung im Erwerbsleben

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die Ergebnisse basieren auf 30 offenen Leitfadeninterviews mit 
Aussiedlerinnen, Arbeitsmigrantinnen und Flüchtlingen der ersten 
und zweiten Generation, die in einem computergestützten Verfah-
ren inhaltsanalytisch ausgewertet worden sind. Bei den Befragten 
handelt es sich um bundesweit ausgesuchte Frauen, deren Erfolg 
sich dadurch auszeichnet, dass sie beruflich mehr erreicht haben, 
als die Mehrheit der Frauen mit vergleichbaren sozio-strukturellen 
Ausgangsbedingungen, deren Arbeit im ersten Arbeitsmarkt ange-
siedelt ist und ihnen sowie ihren Familien eine eigenständige Exis-
tenzgrundlage ermöglicht. (2)

Die der Expertise zugrunde liegende qualitative Erhebung und Aus-
wertung von 30 Interviews mit beruflich erfolgreichen Migrantinnen 
fand im Zeitraum vom 1.12.2007 bis zum 30.5.2008 statt. Sie ist 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des nati-
onalen Integrationsplans in Auftrag gegeben worden. (6)

In der Untersuchung wurden 15 Frauen der ersten und 15 Frauen 
der zweiten Migrationsgeneration befragt. (7)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Eine fehlende oder teilweise formale Anerkennung von mitgebrach-
ten Qualifikationen stellt eine Hürde dar, für deren Überwindung die 
Frauen je nach Zuwanderungshintergrund unterschiedliche Strate-
gien entwickeln. (2)

Für erfolgreiche Frauen der zweiten Generation stellt sich der Bil-
dungs- und Berufsweg zum Teil als Resultat des Bildungsauftrages 
der Eltern dar, die in Deutschland gebotenen Qualifikationsmöglich-
keiten als Chance für dauerhafte Integration oder potentielle Reinte-
gration in das Herkunftsland zu nutzen. (…) Dabei spielen Deutsch-
kenntnisse eine bedeutende Rolle. Werden diese von Lehrkräften als 
ungenügend eingeschätzt, führt dies in der Regel zu einer Abwer-
tung des gesamten schulischen Lern- und Leistungspotentials und 

schließlich zu Bildungs- und Berufsverläufen mit Umwegen, z.B. 
durch schulische Zurückstufungen oder Weiterverweisung an nied-
rigere Schulformen. (2)

Die Ergebnisse der Studie zeigen für beide Generationen, dass beruf-
lich erfolgreiche Frauen überwiegend ein unterstützendes familiäres 
Klima erfahren. Die Mehrheit ist zur finanziellen Selbstständigkeit als 
Frau und zur Nutzung von Bildungsmöglichkeiten ermutigt worden. (2)

Nur in wenigen Fällen werden familiäre Restriktionen aufgrund von 
traditionellen Geschlechterverhältnissen sichtbar. (2)

Die Ergebnisse weisen weiter auf die zentrale Rolle von Lehrern und 
Lehrerinnen sowie auf die Bedeutung von Ausbildern und Arbeitge-
bern für erfolgreiche Bildungs- und Berufswege hin. Insbesondere 
bei Bildungswegen, die sich durch erhebliche Hürden auszeichnen, 
sind sie die Förderer und Mentoren des erfolgreichen Weges. Her-
vorzuheben ist, dass es dabei vom Zufall abhängt, ob die Einzelne 
Personen im Bildungs- und Ausbildungssystem begegnet, die das 
vorhandene Potential erkennen und zu unterstützen bereit sind. (3)

Die Migrantencommunity spielt hier eine bedeutsame Rolle bei der 
Herstellung von beruflichen Kontakten und bei der Information über 
mögliche Einstiege und Hilfen bei beruflichen Fort- und Weiterbil-
dungen. (3)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Westphal, Manuela, und Birgit Behrensen (2008). „Wege 
zum beruflichen Erfolg bei Frauen mit Migrationshinter-
grund der ersten und zweiten Generation und Ursachen für 
die gelungene Positionierung im Erwerbsleben.“ Expertise. 
Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften und  
Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. 
Universität Osnabrück.

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Expertisen/erfolgsbiographien.pdf?__blob=publicationFile


73

Arbeiten



74

Bedenklicher sind hingegen die Ungleichheiten im 
Bildungserfolg. Der IQB-Bildungstrend betrachtet 
mehrere Kompetenzbereiche von Schülerinnen und 
Schülern der vierten Klassen (Rjosk, Haag, Heppt 
und Stanat 2017). Die Ergebnisse zeigen in allen Be-
reichen zuwanderungsbezogene Nachteile, insbe-
sondere bei der Kompetenz Zuhören. Derlei Unter-
schiede finden sich auch noch an späterer Stelle des 
Bildungsweges. Beim PISA-Test des Jahres 2015, der 
die schulischen Leistungen von 15-Jährigen im in-
ternationalen Vergleich erfasst, haben in der deut-
schen Auswertung Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund durchschnittlich schlechtere Ergebnisse 
erzielt als Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
(OECD 2016). Bei der juristischen Staatsprüfung in 
Nordrhein-Westfalen konnten Forscher zum Bei-
spiel feststellen, dass Menschen mit Migrationshin-
tergrund deutlich schlechtere Noten erhielten als 
Menschen ohne Migrationshintergrund (Glöckner, 
Towfigh und Traxler 2017). 

Die Frage, inwiefern diese Ungleichheiten aufgrund 
ethnischer oder sozialer Diskriminierung zustande 
kommen oder aufgrund anderer Faktoren, ist weitaus 
schwieriger zu beantworten. So kann der sozioöko-
nomische Status der Eltern eine noch bedeutendere 
Rolle als die Herkunft spielen. Im Zuge ihrer Disser-
tation hat Gresch (2012) Übergangsempfehlungen an 
weiterführende Schulen untersucht. Die Studie zeigte, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund vergleichs-
weise seltener eine Empfehlung für das Gymnasium 
erhielten. Jedoch verschwand dieser Unterschied bei 
Betrachtung von Schülern mit vergleichbarer schuli-
scher Leistung und vergleichbarer sozioökonomischer 
Herkunft der Eltern. Zuvor kamen auch Lüdemann 
und Schwerdt (2010) zu diesem Ergebnis. Ähnlich un-
tersuchten Kristen und Granato (2007) mithilfe von 
Mikrozensus-Daten das Schulabschlussniveau, das 
junge Menschen der zweiten Zuwanderungsgenera-
tion erreichen. Sie stellten fest, dass die ethnischen 
Unterschiede im erreichten Bildungsgrad primär in so-
zioökonomischen Differenzen begründet sind.

Bildungssysteme haben das Potenzial, bestehende 
gesellschaftliche Ungleichheiten zu korrigieren. Ein 
faires Bildungssystem sollte jedem Kind, unabhän-
gig von der sozialen oder ethnischen Herkunft, die 
gleichen Chancen auf eine angemessene Bildung 
bieten. So kann Bildung zum Sprungbrett des sozi-
alen Aufstiegs werden. Ist die Chancengerechtigkeit 
nicht gegeben, so kann ein Bildungssystem beste-
hende Ungleichheiten zementieren. Wie im Bericht 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2014: 14) 
festgehalten, gibt es in Deutschland schon ab der 
Grundschule eine tief verankerte „Ausgrenzungspra-
xis“ im Bildungssystem. Diese umfasst viele Stellen, 
an denen das Risiko von Diskriminierung besteht: die 
Erteilung von Noten, die Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs, die Übergangsempfeh-
lungen an weiterführende Schulen und weitere schu-
lische Aspekte.

Tatsächlich sind ethnische Ungleichheiten bei der 
Bildungsbeteiligung und beim Bildungserfolg in 
Deutschland umfassend und auf mehreren Stufen 
des gesamten Bildungswegs dokumentiert. Diese 
Unterschiede bleiben auch bei der jüngeren Gene-
ration von Einwanderern bestehen, die von Geburt 
an die deutsche Staatsangehörigkeit haben (Felfe, 
Sauer und Fichtl 2015). Schon auf der Vorschulebene 
ist die Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrati-
onshintergrund deutlich niedriger als jene von Kin-
dern ohne Migrationshintergrund (Becker und Bie-
dinger 2016). Auch auf den späteren Schulebenen 
finden sich herkunftsbedingte Muster bei der Bil-
dungsbeteiligung. Kristen (2016) stellt zum Beispiel 
fest, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund 
bei vergleichbarer sozioökonomischer Herkunft und 
schulischer Leistung seltener als Menschen ohne Mi-
grationshintergrund für einen Ausbildungsberuf ent-
scheiden; stattdessen tendieren Menschen mit Mig-
rationshintergrund eher zum Studium. Diese Muster 
sind nicht unbedingt problematisch oder das Resul-
tat von Diskriminierung.

Klaudia Wegschaider

4.4 Bildung

Faktensammlung Diskriminierung
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gen Fallbeschreibungen von Kindern in der Schweiz, 
wobei auch wieder nur der Name der Kinder vari-
ierte. Während die Schulpsychologen Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund allgemein gleich behan-
delten, empfahlen Lehrkräfte Kindern mit Migrati-
onshintergrund eher den Besuch einer Sonderschule 
(vergleichbar mit Förderschule). Andere Formen der 
Diskriminierung lassen sich noch schwieriger nach-
weisen. So können Lehrkräfte Schülerinnen und 
Schüler motivieren, indem sie ihnen signalisieren, 
dass sie besonders viel Potenzial haben. Dieser un-
greifbare Ansporn kann sich maßgeblich auf die 
Lernmotivation und daher auch auf die erbrachte 
Leistung auswirken. Umgekehrt können Lehrkräfte 
Schülerinnen und Schüler auch demotivieren, indem 
sie ihre Fähigkeiten unterschätzen. Inwiefern solche 
Prozesse stattfinden und ob sie ethnisch geprägte 
Muster aufweisen, ist schwer festzustellen.

In vielen Schulen gehören auch Rassismuserfahrun-
gen zum Alltag. Basierend auf einer Interviewrecher-
che betrachtet Nguyen (2013) die Auswirkungen von 
Mikroaggressionen, also kleinen Herabwürdigungen 
im Alltag. Wie Makarova (2015) argumentiert, können 
genau diese Erfahrungen zum sogenannten „Hidden 
Dropout“ führen. Manche Kinder und Jugendlichen 
sind zwar nach wie vor in der Schule anwesend, zie-
hen sich aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen aber 
fast gänzlich zurück. Wie Fereidooni (2017) zeigt, kön-
nen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund im Schulalltag 
mit Rassismus konfrontiert werden. All diese Erfahrun-
gen untergraben den Glauben an die Gerechtigkeit des 
deutschen Bildungssystems.

Insgesamt besteht in diesem Bereich weiterhin For-
schungsbedarf in Deutschland – vor allem mit Blick 
auf experimentelle Studien. Aus ihrer Literaturre-
cherche schließen Diehl und Fick (2012), dass die 
Forschungsergebnisse zu ethnischer Diskriminie-
rung im Bildungssystem maßgeblich davon abhän-
gen, wie Diskriminierung definiert wird. Bei ver-
schiedenen Definitionen, Kontexten und Methoden 
ist es nicht überraschend, dass Studien oft unter-
schiedliche Schlüsse ziehen. Glorius (2014) betont 
daher, dass sich auch die Datenlage verbessern muss, 
vor allem auf kleinräumigerer Ebene. Besonders im 
Bereich Bildung lohnt es sich daher, möglichst viele 
verschiedene Quellen heranzuziehen, auch über die 
hier gesammelten hinaus.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

Viele Untersuchungen kommen jedoch zu dem 
Schluss, dass selbst nach Kontrolle sozioökonomi-
scher Faktoren ethnische Ungleichheiten bestehen 
bleiben. So schrumpft der Leistungsabstand beim 
PISA-Test zwischen Jugendlichen mit und ohne Mi-
grationshintergrund bei gleicher wirtschaftlicher 
Lage der Eltern, es bleibt jedoch weiterhin ein be-
achtlicher Punkteabstand übrig (OECD 2016). Zum 
gleichen Ergebnis kommt auch eine spätere Sonder-
auswertung, die sowohl Sprachkenntnisse als auch 
den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern be-
trachtet (OECD 2018). Im Zuge einer länderüber-
greifenden Literaturrecherche beobachtet Ruhose 
(2013), dass die Benachteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Bildungssystem weit ver-
breitet ist. Inwiefern diese Ungleichheiten auf sozio-
ökonomische Merkmale zurückzuführen sind, unter-
scheidet sich zwischen Ländern und Studien (ibid.). 
Ein relevanter Faktor bleibt in jedem Fall die wirt-
schaftliche Situation der Eltern. Das Zusammenspiel 
des Migrationshintergrunds mit der wirtschaftlichen 
Lage unterstreicht die Wichtigkeit intersektioneller 
Ansätze. Denn eine Tochter türkeistämmiger Akade-
miker wird andere Erfahrungen im Bildungssystem 
machen als der Sohn türkeistämmiger Arbeiter. Aus 
diesem Grund wird bemängelt, dass das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz das Konzept der Inter-
sektionalität nicht berücksichtigt (Jennessen, Kas-
tirke und Kotthaus 2013). 

Was also erklärt ethnische Leistungsunterschiede, 
wenn nach Sprachkenntnissen und wirtschaftli-
cher Lage kontrolliert wird? An dieser Stelle kommt 
Diskriminierung ins Spiel. Sie ist nur schwer nach-
zuweisen und kann viele Formen annehmen. Mit-
hilfe experimenteller Studien konnte die Forschung 
allerdings ethnische Diskriminierung nachweisen. 
So fand Sprietsma (2009), dass identische Essays 
schlechter benotet wurden, wenn der Autor einen 
ausländisch klingenden Namen trug als wenn des-
sen Name nicht ausländisch klang. Auch in Schwe-
den wurde ein ähnliches Experiment durchgeführt, 
bei dem ebenfalls Diskriminierung bei der Benotung 
festgestellt wurde; besonders betraf dies Kinder 
nicht-europäischer Herkunft (Tyrefors Hinnerich, 
Höglin und Johannesson 2011). Kiss (2011) stellte 
darüber hinaus fest, dass Notendiskriminierung am 
stärksten auf der Grundschulebene zu beobachten 
ist. Da sich diese Noten auf die Empfehlung für eine 
weiterführende Schule auswirken, ist frühe Diskri-
minierung besonders problematisch. 

Doch die ethnische Diskriminierung im Bildungssys-
tem beschränkt sich nicht nur auf die Benotung. Lan-
franchi (2016) zeigte Lehrkräften und Schulpsycholo-

Bildung
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Über die Publikation

Diese Studie konzentriert sich auf Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Dabei werden sowohl Risikofaktoren,  
die Integration erschweren, als auch unterstützende Faktoren, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Bildungsteilhabe stärken,  
in den Blick genommen. 

OECD (2018)

The Resilience of Students with an Immigrant Background
Factors that Shape Well-being

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Diese Untersuchung basiert primär auf den Erhebungen vom 
Programme for International Student Assessment (PISA) und 
greift teilweise auch auf Daten aus der European Social Survey 
(ESS) zurück. PISA untersucht die Kenntnisse und Fähigkeiten 
in Kernkompetenzbereichen von ungefähr 15-jährige Schüle-
rinnen und Schülern. Die vorliegende Studie basiert auf der Er-
hebung im Jahr 2015, an der ungefähr 540000 Schülerinnen 
und Schüler teilgenommen haben. 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

In vielen Ländern zeigen sich klare Unterschiede in den Bil-
dungsleistungen. In zehn Ländern, darunter auch Deutschland, 
Österreich, und die Schweiz, liegt die Wahrscheinlichkeit, nur 
sehr schwache Leistungen zu erreichen, bei im Ausland gebo-
renen Schülerinnen und Schülern mindestens doppelt so hoch 
als bei anderen Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund. In Australien, Kanada und Ungarn bestand die-
ser Unterschied zwischen im Ausland und im Inland Gebore-
nen nicht. Besonders ausgeprägt ist der Leistungsunterschied 
allgemein unter den „late arrivals“ – also Jugendlichen, die erst 
nach dem zwölften Lebensjahr eingewandert sind. 

Die Erhebungen zeigen, dass der Leistungsunterschied zu gro-
ßen Teilen auf die Sprachkenntnisse und den sozioökonomi-
schen Hintergrund der Eltern zurückgeht. In allen EU-Län-
dern schrumpft der Leistungsunterschied zwischen im Ausland 
und im Inland geborenen Schülerinnen und Schülern merklich, 

wenn die zuhause gesprochene Sprache in Betracht gezogen 
wird. In Österreich, Deutschland und Slowenien ist der Sprach-
effekt besonders stark. Besonders groß ist allgemein auch der 
Anteil des Leistungsunterschieds, der auf sozioökonomische 
Unterschiede zurückzuführen ist. Insgesamt ist ungefähr ein 
Drittel des Leistungsunterschieds zwischen den beiden Grup-
pen mithilfe des Status des Elternhauses zu erklären („endow-
ment effect“).

Darüber hinaus weist die Erhebung auch auf einen Zusammen-
hang zwischen niedrigeren Leistungen und wahrgenommener 
Ungleichbehandlung durch Lehrkräfte hin. In fast allen Ländern 
erreichten Schülerinnen und Schüler, die sich unfair behandelt 
fühlten, messbar niedrigere Ergebnisse. Generell berichteten 
vor allem Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
von häufiger Ungleichbehandlung. Laut den hier analysier-
ten Ergebnissen verringern diese Erfahrungen die allgemeine 
schulische und soziale Resilienz unter eingewanderten Schüle-
rinnen und Schülern (siehe Seite 215). 

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-
 with-an-immigrant-background_9789264292093-en

Quelle:  
OECD (2018). The resilience of students with an immigrant 
background: Factors that shape well-being. Paris.
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Über die Publikation

Diese Studie soll (1) beide juristischen Examina (2) in ganz NRW (3) in so weitem Umfang wie möglich in den Blick nehmen. Die akademische 
Ausbildung an juristischen Fakultäten, die Prüfungsvorbereitung sowie die Rahmenbedingungen und Bewertungsprozesse in den 
Prüfungen sind auch deshalb kontinuierlich dahingehend zu überprüfen, ob sie den Ansprüchen an eine objektive und faire Ausbildung 
und Benotung entsprechen, weil wie in kaum einer anderen akademischen Disziplin Unterschiede in der Benotung in juristischen Examen 
von zentraler Bedeutung für die Karrieremöglichkeiten und den Karriereerfolg von angehenden Juristinnen und Juristen sind. (2)

Andreas Glöckner, Emanuel Towfigh und Christian Traxler (2017)

Empirische Untersuchung zur Benotung in der staatlichen 
Pflichtfachprüfung und in der zweiten juristischen Staatsprüfung 
in Nordrhein-Westfalen von 2006 bis 2016

Bildung

Methode

Anhand der Analysen von bis zu 18.000 Ergebnissen der ersten 
und zweiten juristischen Staatsprüfungen in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) aus den Jahren 2006 bis 2016 wurde untersucht, inwieweit 
Unterschiede in der Benotung von (a) Männern und Frauen und (b) 
von Personen mit bzw. ohne Indikatoren für einen Migrationshinter-
grund bestehen. (1)

Die Forschungsfragen wurden beantwortet durch Analyse eines 
vom Landesjustizprüfungsamt NRW bereitgestellten Datensatzes 
aller elektronisch erfassten Noten des zweiten juristischen Sta-
atsexamens der Abschlussjahrgänge 2006 bis 2016 in NRW. Der 
Datensatz deckt dabei mehrere (auch erfolglose) Prüfungsver-
suche ab und beinhaltet – zumindest teilweise, nämlich dann, 
wenn beide Examina in NRW abgelegt wurden – die Noten des er-
sten Staatsexamens. (7)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Differenziert man im Datensatz anhand der Indikatoren für Migra-
tionshintergrund, so ergeben sich die folgenden zentralen Ergeb-
nisse: Alle Indikatoren eines Migrationshintergrunds (d.h. Geburtsort 
im Ausland, keine deutsche Staatsangehörigkeit, Namensursprung 
im Ausland) weisen einen deutlichen negativen Zusammenhang mit 
den Noten im ersten und zweiten Examen auf. Die Effektgrößen sind 
in beiden Examen ähnlich stark ausgeprägt und bestehen im zweiten 
Examen tendenziell auch nach Kontrolle für die Note aus dem er-
sten Examen. Es ist wiederum kein klarer zeitlicher Trend in den 
Notenunterschieden zu beobachten. Der Einfluss der Migrationsin-
dikatoren ist dabei deutlich größer als der Geschlechtereffekt. Ähn-
lich wie bei den Geschlechtsunterschieden zeigen sich stärkere neg-
ative Effekte bei den mündlichen als bei den schriftlichen Noten. 
Die Unterschiede in den mündlichen Noten bleiben auch bei Kon-
trolle für die Noten aus dem schriftlichen Teil und/oder dem ersten 
Examen bestehen. Personen mit Migrationshintergrund erreichen 

Quelle:  
Glöckner, Andreas, Emanuel Towfigh und 
Christian Traxler (2017). “Empirische Un-
tersuchung zur Benotung in der staatlichen 
Pflichtfachprüfung und in der zweiten juris-
tischen Staatsprüfung in Nordrhein-Westfa-
len von 2006 bis 2016.“ Projektbericht. FernUniversität in 
Hagen. Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern Bonn, EBS Universität, Oestrich-Winkel, und 
Hertie School of Governance, Berlin. 

Aktuellere Version: 
Towfigh, E., Traxler, C., & Glöckner, A. (2018). „Geschlechts- 
und Herkunftseffekte bei der Benotung juristischer Staats-
prüfungen.“ Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft 5. 
115-142.

sowohl im ersten als auch im zweiten Examen mit deutlich gering-
erer Wahrscheinlichkeit ein Prädikat. Sie weisen ferner eine deutlich 
geringere Wahrscheinlichkeit auf, mit einer guten mündlichen Note 
die Schwelle für eine Gesamtnote in der nächsthöheren Noten-Stufe 
zu erreichen. Vergleiche zwischen Migranten der ersten und zweiten 
(bzw. höheren) Generation liefern vor allem für das erste Examen 
schwache Evidenz für positive Integrationseffekte. Gleichzeitig deu-
ten einige Resultate auf strukturelle, gruppenspezifische Effekte 
(Herkunft) hin. Aufgrund der eingeschränkten Fallzahlen (zwar 
haben rd. 14% der beobachteten Studierenden einen Migrationshin-
tergrund, eine Differenzierung innerhalb dieser Gruppe führt jedoch 
zu sehr kleinen Subgruppen) sind diesbezüglich aber keine verlässli-
chen Aussagen möglich. (1)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier
 (2017 Version) und hier (2018 Version).

https://www.justiz.nrw/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/180331-v_fin-Abschlussbericht-korr1.pdf
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2196-7261-2018-2-115/geschlechts-und-herkunftseffekte-bei-der-benotung-juristischer-staatspruefungen-jahrgang-5-2018-heft-2?page=1
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Über die Publikation

In diesem Artikel werden einige ausgewählte Ergebnisse einer Studie zu Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Referendar_innen 
und Lehrkräften „mit Migrationshintergrund“ im deutschen Schulwesen vorgestellt. Intention dieses Beitrags ist es, die unterschiedlichen 
Formen der rassistischen Diskriminierung der befragten Personen darzustellen, ihre Bewältigungsstrategien zu präsentieren und 
Dethematisierungsstrategien der befragten Personen in Bezug auf ihre rassismusrelevanten Erfahrungen im Schulkontext zu skizzieren. (65)

Über die Publikation

Im vorliegenden Kapitel werden die im IQB-Bildungstrend 2016 erfassten Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik bei 
Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund untersucht und mit den Kompetenzen verglichen, die von Schülerinnen und 
Schülern ohne Zuwanderungshintergrund erreicht werden. Dabei liegt ein zusätzlicher Fokus auf Trendanalysen, die Anhaltspunkte 
dafür geben, inwieweit es in den Schulen in der Primarstufe zwischen den Jahren 2011 und 2016 gelungen ist, zuwanderungsbezogene 
Disparitäten zu reduzieren. (238)

Karim Fereidooni (2017)

Camilla Rjosk, Nicole Haag, Birgit Heppt und Petra Stanat (2017)

Rassismuserfahrungen von Lehrkräften „mit Migrationshintergrund“

Zuwanderungsbezogene Disparitäten (IQB)

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In einem ersten Schritt wurden zehn Pre-Interviews mit Refe-
rendar_innen und Lehrkräften geführt. Die Erkenntnisse aus den 
Pre-Interviews wurden verwendet, um im zweiten Schritt den Fra-
gebogen zu entwickeln, der von 159 Referendar_innen und Lehr-
kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet ausgefüllt worden ist. Im 
dritten Schritt wurden zehn Personen aus dem Pool der 159 Per-
sonen ausgewählt, um mit diesen ein Interview zu führen. Für die 
Interviews wurden fünf Personen ausgewählt, die im Fragebogen 
angegeben haben, Rassismuserfahrungen gemacht zu haben und 
fünf Personen, die im Fragebogen angaben, diese nicht gemacht 
zu haben. Aufgrund dieser Vorgehensweise war ein Vergleich bei-
der Personengruppen möglich. Die problemzentrierten Einzelinter-
views wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. (66) 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Interviews haben ergeben, dass sowohl Untersuchungsteilneh-
mer_innen, die im Fragebogen angegeben haben, im Berufskontext 
rassistisch diskriminiert zu werden, als auch Untersuchungsteilneh-

Quelle:  
Fereidooni, Karim (2017). „Rassismuserfahrungen von 
Lehrkräften ‚mit Migrationshintergrund.‘“ Wissen schafft 
Demokratie. 64–73. Hrsg. Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft und Amadeu Antonio Stiftung. Berlin  
und Jena.

mer_innen, die im Fragebogen angegeben haben, im Berufskontext 
nicht rassistisch diskriminiert zu werden, sehr ähnliche Rassismus-
erfahrungen machen und dieselben Bewältigungsstrategien an-
wenden, um mit diesen Erfahrungen umgehen zu können. Vor dem 
Hintergrund dieser Befunde wurden die folgenden Strategien zur 
Dethematisierung der Rassismuserfahrungen herausgearbeitet: (1) 
Blame the victim (Täter-Opfer-Umkehr), (2) Verharmlosung, (3) Ver-
leugnung, (4) Unsicherheit, (5) Eingeständnis. (70)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.idz-jena.de/wsddet/rassismuserfahrungen-von-lehrkraeften-mit-migrationshintergrund-1/
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Methode

Auch im Jahr 2016 wurde der IQB-Kompetenztest für Schüler-
innen und Schüler der vierten Klasse in allen deutschen 
Bundesländern durchgeführt. Die Stichprobe umfasst mehr 
als 29.000 Testteilnehmende an allgemeinen Schulen und an 
Förderschulen. Darüber hinaus werden mithilfe von Fragebö-
gen weitere Informationen über die Schülerinnen und Schüler 
erfasst – zum Beispiel zum sozioökonomischen Hintergrund.

In der Analyse wird zwischen vier Gruppen von Schülerinnen 
und Schülern unterschieden: (1) ohne Zuwanderungshinter-
grund, (2) mit einem im Ausland geborenen Elternteil, (3) der 
zweiten Zuwanderungsgeneration und (4) der ersten Zuwan-
derungsgeneration.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Im Jahr 2016 bestehen für alle betrachteten Gruppen ausgeprägte 
zuwanderungsbezogene Disparitäten. Schülerinnen und Schüler aus 
zugewanderten Familien erreichen in allen vier Kompetenzbereichen 
beziehungsweise Teilbereichen im Durchschnitt signifikant gering-
ere Kompetenzen als Schülerinnen und Schüler ohne Zuwanderung-
shintergrund. Diese Unterschiede sind für Kinder der ersten Genera-
tion, die selbst mit ihren Eltern nach Deutschland zugewandert sind, 
durchgängig am stärksten ausgeprägt. Dieses Ergebnis könnte damit 
zusammenhängen, dass ein Teil dieser Schülerinnen und Schüler nicht 
die gesamte Schullaufbahn in Deutschland verbracht hat. Die Lern-
zeit dieser Schülerinnen und Schüler innerhalb des deutschen Bil-
dungssystems ist somit geringer als für Schülerinnen und Schüler der 
zweiten Generation, die in Deutschland geboren sind. Entsprechend 
sind die Kompetenznachteile in der zweiten Zuwanderergeneration 
deutlich kleiner als in der ersten Zuwanderergeneration, was ein Hin-
weis auf gelingende Integrationsprozesse sein kann. (248)

Je günstiger die soziale Lage von Eltern ist und je mehr bildungs-
relevante Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, umso eher ist es 
ihnen möglich, ihren Kindern Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln 

Quelle:  
Rjosk, Camilla, Nicole Haag, Birgit Heppt und Petra Stanat  
(2017). „Zuwanderungsbezogene Disparitäten.“ IQB-Bildungs- 
trend 2016: Kompetenzen in den Fächern Deutsch und  
Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe im zweiten  
Ländervergleich. Hrsg. Petra Stanat, Stefan Schipolowski, 
Camilla Rjosk, Sebastian Weirich und Nicole Haag.  
Münster. 237–276.

und sie in ihrer Schullaufbahn zu unterstützen. Die in der Familie 
gesprochene Sprache gilt zudem als Indikator für außerschulische 
Lerngelegenheiten zum Erwerb der Instruktionssprache. (263)

Im Fach Deutsch bestehen im Kompetenzbereich Lesen sowohl 
bundesweit als auch in nahezu allen Ländern signifikante Nachteile 
für Kinder aus zugewanderten Familien. (…) Im Kompetenzbere-
ich Zuhören sind die Unterschiede zwischen Kindern ohne Zuwan-
derungshintergrund und Kindern aus zugewanderten Familien 
insgesamt größer als im Lesen. (…) Die im Bereich Orthografie iden-
tifizierten Kompetenzunterschiede zwischen Kindern mit und ohne 
Zuwanderungshintergrund fallen im Vergleich zu den anderen Kom-
petenzbereichen im Fach Deutsch deutlich kleiner und auch nicht 
in allen Ländern statistisch signifikant aus. (…) Auch im Fach Math-
ematik bestehen im Jahr 2016 Kompetenzunterschiede zwischen 
Kindern mit und ohne Zuwanderungshintergrund, die in ihrer 
Größenordnung in etwa den Disparitäten im Lesen entsprechen. 
(…) Insgesamt zeigen sich im Jahr 2016 also in allen betrachteten 
Kompetenzbereichen zuwanderungsbezogene Disparitäten, die am 
stärksten im Zuhören und am geringsten in der Orthografie aus-
geprägt sind und die seit dem Jahr 2011 relativ stabil geblieben sind. 
(270-271)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier 
 sowie unter dem Link: waxmann.com/wax- 
 mann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5b- 
 buchnr%5d=3730&tx_p2waxmann_pi2%5 
 baction%5d=show

Über die Publikation

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse Deutschlands in der PISA-Testrunde 2015 zusammen. Darin sind auch Erhebungen zu Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund enthalten. Das Hauptaugenmerk der 2015 Testrunde lag auf den Naturwissenschaften.

OECD (2016)

Deutschlands PISA-Ergebnisse stabil über dem OECD-Durchschnitt

https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=3730&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show
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Über die Publikation

Kinder mit Migrationshintergrund fallen viel häufiger als einheimische Kinder durch die Maschen des Regelschulsystems und werden 
überproportional sowohl separativ als auch integrativ mit sonderpädagogischen Maßnahmen beschult. Bisherige Studien zeigen, dass 
diskriminierende  Zuschreibungen von Lehrkräften die Zuweisungspraxis maßgebend beeinflussen. Ob das auch bei Schulpsychologen 
zutrifft, war bisher unbekannt und wird in der hier präsentierten Studie untersucht. (113) Zum besseren Verständnis (…) sollen noch die 
Unterschiede zwischen der Schulpsychologie in der Schweiz und in Deutschland sowie Österreich skizziert werden. Hauptsächliches 
Differenzmerkmal im Organisationssystem besteht darin, dass Schulpsychologen in der Schweiz für die Lehrerschaft sozusagen als 
Gate-Keeper für den Zugang zu sonderpädagogischen Maßnahmen fungieren (…). (114) Aufgrund welcher Kriterien und unter welchen 
Bedingungen beantragen Lehrkräfte eine bestimmte sonderpädagogische Maßnahme, bzw. leiten sie diese Maßnahme ein? (118)

Andrea Lanfranchi (2016)

Zuweisung von Kindern mit Schulproblemen zu sonderpädagogischen 
Maßnahmen: Schulpsychologen weniger diskriminierend als Lehrkräfte

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In einem ersten Schritt wurden zehn Pre-Interviews mit Referendar_
innen und Lehrkräften geführt. Die Erkenntnisse aus den Pre-Inter-
views wurden verwendet, um im zweiten Schritt den Fragebogen zu 
entwickeln, der von 159 Referendar_innen und Lehrkräfte aus dem 
gesamten Bundesgebiet ausgefüllt worden ist. Im dritten Schritt 
wurden zehn Personen aus dem Pool der 159 Personen ausgewählt, 
um mit diesen ein Interview zu führen. Für die Interviews wurden 
fünf Personen ausgewählt, die im Fragebogen angegeben haben, 
Rassismuserfahrungen gemacht zu haben und fünf Personen, die im 
Fragebogen angaben, diese nicht gemacht zu haben. Aufgrund die-
ser Vorgehensweise war ein Vergleich beider Personengruppen mög-
lich. Die problemzentrierten Einzelinterviews wurden inhaltsanaly-
tisch ausgewertet. (66) 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
ist im OECD-Raum zwischen 2006 und 2015 von 9% auf 12% ge-
stiegen, während sich der Leistungsabstand zwischen Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund in Naturwissen-
schaften im gleichen Zeitraum um 9 Punkte verringerte. Auch wenn 
bei der Interpretation der Daten für Deutschland aufgrund des seit 
2009 hohen Anteils fehlender Angaben der Schüler bei den Fragen 
zum Migrationsstatus und zur zu Hause gesprochenen Sprache Vor-
sicht geboten ist (…), ist festzustellen, dass der Leistungsabstand 
zwischen diesen beiden Gruppen in Deutschland zwischen 2006 
und 2015 nicht nennenswert abnahm (…). (6)

Quelle:  
OECD (2016). „PISA 2015 Ergebnisse – Ländernotiz 
Deutschland.“ Programme for International Student Assess-
ment (PISA). Paris.

In Deutschland erzielen Schüler mit Migrationshintergrund durch-
schnittlich 72 Punkte weniger als Schüler ohne Migrationshinter-
grund, bei Berücksichtigung des sozioökonomischen Status der 
Schüler und der zu Hause gesprochenen Sprache verringert sich die-
ser Leistungsabstand jedoch auf 28 Punkte (…). (6)

Beunruhigend ist indessen, dass Schülerinnen und Schüler, die be-
stimmte Merkmale aufweisen, in vielen Bildungssystemen selbst 
nach Berücksichtigung von schulischen Leistungen, Verhalten und 
Motivation mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Klasse wieder-
holt haben als andere. So ist die Wahrscheinlichkeit, eine Klasse 
wiederholt zu haben, im OECD-Durchschnitt beispielsweise bei 
Jungen höher als bei Mädchen, bei sozioökonomisch benachteilig-
ten Schülern höher als bei begünstigten Schülern und bei Schülern 
mit Migrationshintergrund höher als bei Schülern ohne Migrati-
onshintergrund. In Deutschland haben Jungen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit schon einmal eine Klasse wiederholt als Mädchen. 
Für sozioökonomisch begünstigte und benachteiligte Schülerinnen 
und Schüler sowie für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Mi-
grationshintergrund ist die Wahrscheinlichkeit der Klassenwieder-
holung jedoch gleich hoch (…). (8)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/PISA_2015_Laendernotiz-Deutschland.pdf
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Methode

Sie umfasste N = 1.916 Lehrkräfte in 210 Primarschulen aus sechs 
Kantonen der Deutschen Schweiz (Aargau, Appenzell Ausserrhoden, 
Basel-Stadt, Nidwalden, Schaffhausen und Thurgau). (…) Ausgehend 
von qualitativen Interviews mit ausgewählten Akteuren (Lehrkräfte, 
Schulbehörden, Schulpsychologen) haben wir sowohl einen Lehrer- 
als auch einen Schulpsychologen-Fragebogen konstruiert und ver-
schickt (Rücklaufquote Lehrkräfte 34.2 %: N = 655; Schulpsycholo-
gen 52.4 %: N = 207). (118)

Nach der Erfassung der lokal vorhandenen sonderpädagogischen 
Angebote haben wir mittels eines systematisch variierten Fall-
beispiels eruiert, wie die Lehrkräfte bzw. die Schulpsychologen im 
jeweiligen Fall a) vorgehen würden und b) welche Maßnahmen sie 
einleiten würden. (…) Beim Vorgehen konnten die Schulpsycholo-
gen zum Beispiel wählen zwischen „Ich kontaktiere die Lehrerin und 
frage sie nach Zusatzinformationen“, oder „Ich lade das Kind für 
eine psychodiagnostische Abklärung ein“ etc. Bei den Maßnahmen 
konnten sie unter anderem wählen zwischen „Einweisung in eine 
Sonderklasse“  eines bestimmten Typs (oder auch in eine bestimmte 
Sonderschule), oder „Einleiten einer Stütz- und Fördermaßnahme“ 
eines bestimmten Typs, oder „Beratung durch den Schulpsycholo-
gischen Dienst“ oder einer weiteren Fachinstanz. (119)

Kernelement der Umfrage war jedoch die systematische Veränderung 
zentraler Variablen des vorgelegten Fallbeispiels. (…) So erhielt die 
Hälfte der Lehrkräfte unserer Stichprobe bzw. der Schulpsychologen 
eine Version A mit der Fallschilderung eines Kindes mit dem Namen 

Quelle:  
Lanfranchi, Andrea (2016). „Zuweisung von Kindern mit 
Schulproblemen zu sonderpädagogischen Maßnahmen: 
Schulpsychologen weniger diskriminierend als Lehrkräfte.“ 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 65. 113–126.

„Lukas“ und der Angabe „deutschschweizer Familie“. Die andere 
Hälfte erhielt eine Version B mit der Fallschilderung eines Kindes mit 
dem Namen „Bekir“ und der Angabe „kosovoalbanische Familie“. (119)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Es wurde von der Hypothese ausgegangen, dass bei Migrantenkin-
dern bei der gleichen Problemmanifestation häufiger eine separie-
rende Maßnahme anvisiert wird als bei Schweizer Kindern. Diese 
Hypothese kann im Falle der Lehrkräfte bestätigt werden (...), nicht 
jedoch bei den Schulpsychologen. Beim Kind kosovoalbanischer 
Abstammung mit dem Vornamen „Bekir“ schlagen Lehrkräfte sig-
nifikant häufiger eine Sonderklasse oder eine Sonderschule für Ver-
haltensstörungen als Maßnahme vor (…) Beim Schweizer Kind mit 
dem Namen „Lukas“ empfehlen sie hingegen häufiger eine Beratung 
durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst oder eine Psy-
chomotoriktherapie (…). (120-121)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 vr-elibrary.de/doi/pdf/10.13109/prkk.2016.65.2.113

Über die Publikation

Deutsch ab Geburt: Wirkt das Geburtsortsprinzip (ius soli) positiv auf die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Immigrantenkindern? 
Diese Frage wird anhand der letzten bedeutenden Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 analysiert. Seither 
können Kinder ausländischer in Deutschland lebender Eltern unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit nach 
dem Geburtsortsprinzip erhalten. (17)

Christina Felfe, Judith Sauer und Anita Fichtl (2016)

Deutsch ab Geburt: Einfluss von Staatsangehörigkeit 
auf Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg

Methode

Um solchen Selbstselektionseffekten zu begegnen, bietet sich die 
beschriebene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999, die 
mit Stichtag 1. Januar 2000 in Kraft trat, als ein geeignetes natürli-
ches Experiment für die Untersuchung an. Eltern, deren Kinder kurz 

vor dem Stichtag geboren wurden, und Eltern, deren Kinder kurz 
nach dem Stichtag geboren wurden, sollten sich nicht systematisch 
voneinander unterscheiden. (…) Unter diesen Voraussetzungen kann 
eine sogenannte Differenzen-in-Differenzen Methode statistisch 
angewandt werden. Diese Methode erlaubt es, Unterschiede zwi-
schen den Geburtskohorten 1999 und 2000 von möglichen ande-
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Über die Publikation

Der vorliegende Überblick über den Forschungsstand zur ethnischen Bildungsungleichheit im Vorschulalter richtet den Blick auf zwei- 
bis sechsjährige Kinder. Zum einen wird die unterschiedliche Nutzung von institutionellen vorschulischen Bildungseinrichtungen (wie in 
Deutschland dem Kindergarten) betrachtet; zum anderen werden Kompetenzunterschiede im Bereich Kognition, Sprache sowie schulische 
Vorläuferfertigkeiten behandelt. (433)

Birgit Becker und Nicole Biedinger (2016)

Ethnische Ungleichheiten in der vorschulischen Bildung

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Der Fokus liegt auf Studien zur Bundesrepublik; ergänzend werden 
danach zentrale internationale Studien aufgeführt (…). (437)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Es zeigt sich, dass es in Deutschland heutzutage keine Unterschiede 
in der Nutzung vorschulischer Bildungseinrichtungen nach der eth-
nischen Herkunft gibt, wenn die Eltern einen vergleichbaren so-
zialen Hintergrund haben, allerdings Kinder mit Migrationshinter-
grund häufiger Einrichtungen mit ungünstigeren Lernbedingungen 
besuchen. Ethnische Kompetenzunterschiede können nur im Bereich 
der Sprache konsistent nachgewiesen werden. (433)

Quelle:  
Felfe, Christina, Judith Saurer und Anita Fichtl (2015). 
„Deutsch ab Geburt: Einfluss von Staatsangehörigkeit auf 
Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg.“ ifo Schnelldienst 68 
(24). 17–22. ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung an der Universität München.

ren wirkenden Unterschieden zu isolieren und somit den Effekt des 
Geburtsortsprinzips zu identifizieren. (20) 

(…) werden drei Datensätze herangezogen, die Informationen über die 
verschiedene Bildungsmaße der Kinder und über den Migrationshin-
tergrund enthalten (…) Erstens liegen verfügbare Daten der Schulein-
gangsuntersuchungen für Schleswig-Holstein vor. (…) Zweitens werden 
amtliche Daten aus der schleswig-holsteinischen Schulstatistik heran-
gezogen, die als Vollerhebung alle Schulkinder erfasst. (…) Schließlich 
werden Informationen aus dem Mikrozensus herangezogen, der größ-
ten re-präsentativen Haushaltsbefragung Deutschlands. (20-21)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Ergebnisse zu den Effekten der Einführung des Geburtsorts-
prinzips auf die Bildungsbeteiligung der Immigrantenkinder sind auf 
allen Bildungsstufen positiv (…) Immigrantenkinder, die nach der 
Reform geboren sind, gehen häufiger in vorschulische Einrichtun-
gen als Immigrantenkinder, die vor der Reform geboren wurden. (…) 
Zweitens führte die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft 
an Einwandererkinder bei Geburt dazu, dass der Anteil der Kinder, 
die frühzeitig, schon im Alter von fünf Jahren, eingeschult werden, 
um 5 Prozentpunkte auf 16,6% anstieg. (21-22)

Ob und inwieweit das Geburtsortsprinzip den Bildungserfolg von 
Einwandererkindern beeinflusst, wird anhand von drei Bildungsma-
ßen untersucht (…): Feststellung der Schulfähigkeit, Klassenwieder-
holung und Lehrerempfehlung über die weitere Schullaufbahn. Die 
Analysen zeigen bei keinem der drei Maße eine Verbesserung an. (…) 
Ob sich die gemessenen Kompetenzen der Kinder tatsächlich nicht 
verbessern, wie die Ergebnisse suggerieren, oder ob Einwandererkin-
der – mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft – womöglich einer 
persistenten Diskriminierung bei der Einschätzung ihrer Fähigkeiten 
durch ärztliches und pädagogisches Fachpersonal ausgesetzt sind, 
lässt sich nicht abschließend klären. (22)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

So nehmen 98 Prozent der drei- bis unter sechsjährigen Kinder 
ohne Migrationshintergrund eine Kindertagesbetreuung in An-
spruch, verglichen mit 85 Prozent bei den Kindern mit Migra-
tionshintergrund. Bei den unter dreijährigen Kindern ist dieser 
Unterschied noch größer. Die Beteiligungsquote liegt bei Kin-
dern ohne Migrationshintergrund bei 35 Prozent im Vergleich zu 
17 Prozent bei Kindern mit Migrationshintergrund. (…) Die gering-
ere und etwas spätere Nutzung von vorschulischen institutionellen 
Einrichtungen von Migranten im Vergleich zu Familien ohne Mi-
grationshintergrund könnte in ihrem durchschnittlich niedrigerem 
sozioökonomischen Status (SES) und der selteneren Erwerbsbeteil-
igung der Mutter begründet sein. (441)

https://www.econstor.eu/handle/10419/165686
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Quelle:  
Becker, Birgit, und Nichole Biedinger (2016). „Ethnische 
Ungleichheiten in der vorschulischen Bildung.“ Ethnische  
Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Hrsg. Claudia Diehl, 
Christian Hunkler und Cornelia Kristen. Wiesbaden. 
433–474.

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658043216

Über die Publikation

Im Folgenden sollen die in der Bundesrepublik bestehenden migrationsspezifischen Unterschiede im tertiären Bereich beschrieben werden. 
Hierzu wird auf die bislang vorliegenden empirischen Ergebnisse für diese Etappe des Bildungsverlaufs zurückgegriffen. (644)

Cornelia Kristen (2016)

Migrationsspezifische Ungleichheiten im deutschen Hochschulbereich

Methode

Dieses Kapitel bietet einen Überblick zum Thema Bildungsteil-
habe von Migrantengruppen in Deutschland. Im Zentrum ste-
hen Forschungsergebnisse zu Deutschland, punktuell ergänzt 
durch Studien zu anderen Ländern.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Studienberechtigte aus unterschiedlichen Migrantengruppen star-
ten zwar mit schlechteren schulischen Leistungen, weisen jedoch bei 
gleicher Leistungsausgangslage und ähnlichen sozioökonomischen 
Voraussetzungen durchweg eine höhere Studierneigung auf als die 
Mehrheitsbevölkerung. (643)

Die Zusammenschau verdeutlicht, dass sich für unterschiedliche As-
pekte des tertiären Bildungserfolgs differentielle Muster zeigen. Zu-
nächst ist festzuhalten, dass sich eine generelle Benachteiligung von 
Zuwanderern und ihren Nachkommen in der Bundesrepublik nicht 
ausmachen lässt. Vielmehr scheinen die Nachteile dieser Bildungs-
etappe vorgelagert zu sein (…). (664)

Während des Studiums legen die deskriptiven Befunde zu Deutsch-
land einen häufigeren Studienabbruch und damit entsprechende 
Nachteile nahe; allerdings lassen sich die wenigen multivariaten Ar-
beiten zum Abbruch, Verbleib und Studienabschluss keine weiterge-
henden Schlussfolgerungen zu. (…) Auch hinsichtlich der Fächerwahl 
ist keine klare Einschätzung möglich – weder für die Bundesrepublik 
noch im europäischen Vergleich. (665)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658043216

Quelle:  
Kristen, Cornelia (2016). „Migrationsspezifische Ungleich-
heiten im deutschen Hochschulbereich.“ Ethnische  
Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Hrsg. Claudia Diehl, 
Christian Hunkler und Cornelia Kristen. Wiesbaden.  
643–668.
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Über die Publikation

Der Begriff Hidden School Disengagement oder Hidden-Dropout umschreibt eine emotionale, kognitive und/oder eine verhaltensbezogene 
Distanzierung einer Schülerin bzw. eines Schülers vom schulischen Unterricht. Dabei sind die davon betroffenen Schülerinnen und 
Schüler zwar im Unterricht physisch anwesend, jedoch für die im Unterricht initiierten Lern- und Lehrprozesse unerreichbar (…). (101-102) 
Deshalb soll im Folgenden geklärt werden, inwiefern die Qualität der Peer-Beziehungen und der Beziehung zur Lehrperson für ein 
Hidden-Dropout von Schülerinnen und Schülern verantwortlich sind. Dabei geht der vorliegende Beitrag insbesondere auf Erfahrungen 
von ethnischen Minderheiten im schulischen Umfeld ein, da sie ein deutlich erhöhtes Dropout-Risiko in Bildungssystemen der 
Einwanderungsländer aufweisen. (102)

Elena Makarova (2015)

Wahrgenommene Diskriminierung als Risikofaktor für Hidden-Dropout 
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die hier präsentierten Ergebnisse basieren auf einer Erhe-
bung einer Vorgängerstudie, die von Elena Makarova und Wal-
ter Herzog im Jahr 2013 auf Englisch publiziert wurde. Dafür 
wurden mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund in der deutschsprachigen Schweiz befragt. 
Die Teilnehmenden besuchten die Primarstufe und hatten 
einen Altersdurchschnitt von 12 Jahren.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Risiko, von Hidden-Dropout bet-
roffen zu sein, für Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht per se 
vorhanden ist, sondern in Abhängigkeit individueller und schulbezo-
gener Merkmale variieren kann. (…) Dagegen ist die wahrgenommene 

Quelle:  
Makarova, Elena (2015). „Wahrgenommene Diskriminie-
rung als Risikofaktor für Hidden-Dropout von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund.“ Equity – Diskrimi-
nierung und Chancengerechtigkeit im Bildungsweisen, Migrati-
onshintergrund und soziale Herkunft im Fokus. Hrsg. Andrea 
Haenni Hoti. Bern. 101–108.

Diskriminierung einer der Risikofaktoren, die ein Hidden-Dropout bei 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund drastisch er-
höht. (104-105)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) legt alle vier Jahre (...) einen Bericht über Benachteiligungen aus den im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten Gründen vor. Empfehlungen zur Vermeidung und Beseitigung von Benachteiligungen sind dabei 
eines der zentralen Ziele. (13). 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2014)

Diskriminierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben

Methode

Im Auftrag der ADS umgesetzte wissenschaftliche Analysen, Expert_
innengespräche, die Auswertung von Beratungsanfragen an die ADS 
und andere Beschwerdestellen sowie die Auswertung externer Studien 

liefern einen Überblick über Art und Umfang von Diskriminierungen 
und Diskriminierungsrisiken bei der kindlichen Frühförderung, in Schule 
und Ausbildung, an Universitäten und auf dem Arbeitsmarkt. (13)

https://edudoc.ch/record/120065/files/StuB_37A.pdf#page=102
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Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Risiken, in allgemeinbildenden Schulen diskriminiert zu werden, 
sind vielfältig. Bereits in der Grundschule herrscht eine „Ausgren-
zungspraxis“ vor, die Chancenungleichheit bedingt und teilweise för-
dert. Dazu gehören das Aufnahmeverfahren und die Einschulungs-
phase, die Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs sowie die Übergangsempfehlungen auf weiterfüh-
rende Schulen am Ende der Grundschulzeit. In all diesen Bereichen 
können Vorurteile und Diskriminierung sich nachteilig auf den wei-
teren Bildungsverlauf der Kinder auswirken. (14)

Kinder mit Migrationshintergrund leiden unter Vorurteilen und 
sachlich ungerechtfertigten Zuschreibungen wie etwa einer niedri-
geren Leistungsfähigkeit. Sie bekommen häufiger einen sonderpä-
dagogischen Förderbedarf attestiert. Studien zufolge könnte dies 
auch daran liegen, dass Verfahren zur Feststellung dieses Bedarfs 
an fehlenden Deutschkenntnissen festgemacht werden. Besonders 
problematisch ist hierbei, dass Förderschulen zugleich weniger spe-
zifische Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund bieten 
als Regelschulen. (15)

Auch bei der Erteilung von Noten und anderen Leistungsbewertun-
gen können diskriminierende Mechanismen zum Tragen kommen. So 
kann z. B. ein türkischer Name oder die „niedrige soziale Herkunft“ 
von Schüler_innen beim Lehrkörper dazu führen, dass Leistungen 
schlechter bewertet werden. Je relevanter Noten für die weitere be-
rufliche und Ausbildungslaufbahn sind, desto problematischer ist 
die scheinbar neutrale Notengebung. (15)

Studien zufolge kommt es in bis zu einem Viertel der Fälle zu Fehl-
platzierungen. Hierfür sind nicht nur problematische Notengebun-
gen verantwortlich. Selbst bei gleicher Leistung neigen Lehrer_innen 
dazu, Kindern mit Migrationshintergrund oder „niedriger sozialer 
Herkunft“ seltener eine Gymnasialempfehlung auszusprechen. (15)
Schulen fehlt es zum Teil immer noch an Vielfalt. Dies betrifft zum 
einen den Lehrkörper, der nach wie vor überwiegend weiblich und 
ohne Migrationshintergrund ist. Aber auch Schulmaterialien repro-
duzieren Stereotype, etwa rassistische Vorstellungen oder norma-
tive Vorstellungen über Familie. (17)

Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihre Stu-
dienberechtigung nicht in Deutschland erworben haben, stehen 
vor besonderen Hindernissen. Neben sprachlichen Hürden zäh-
len hierzu langwierige bürokratische Zulassungsprozesse oder die 
nicht adäquate Anerkennung von Leistungsnachweisen aus dem 
Ausland. (17)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2014). Diskriminie-
rung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben. Zweiter  
Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des  
Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen  
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen  
Bundestages. Berlin.

Über die Publikation

Der Beitrag betrachtet die Auswirkungen internationaler Migration auf das schulische Bildungssystem in Deutschland. Ausgehend von 
den unterschiedlichen Bildungserträgen der Schüler(innen) mit und ohne Migrationshintergrund wird der Frage nachgegangen, wie diese 
Unterschiede zustande kommen und welche Ursachen ihnen zugrunde liegen. Aus einer Analyse der regelhaften Bildungsberichterstattung, 
der Schulstatistik sowie empirischer Bildungsstudien werden Handlungsempfehlungen an die Adresse von Bildungsforschung, 
Bildungsmanagement und an die pädagogische Praxis abgeleitet. (178)

Birgit Glorius (2014)

Bildungsbenachteiligung durch Migration? Kinder und Jugendliche  
mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem

Methode

Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die verschiedenen 
Datenquellen sowie über den Forschungsstand zum Thema Migra-

tion und Bildung. Zugleich werden Unterschiede auf kleinräumiger 
Ebene in den verschiedenen Bundesländern näher betrachtet.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile
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Quelle:  
Glorius, Birgit (2014). „Bildungsbeteiligung durch Migration? 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im  
deutschen Bildungssystem.“ Räumliche Auswirkungen der 
internationalen Migration. Hrsg. Paul Gans. ARL – Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung. Hannover. 178–199.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die empirischen Beispiele zeigen, dass die durch bisherige Studien 
verfügbaren inneren Differenzierungen der Schüler(innen) mit Migra-
tionshintergrund nicht ausreichen, um Leistungsunterschiede schlüs-
sig zu erklären. Für kleinteiligere Untersuchungen dürfte allerdings in 
vielen Fällen eine Barriere seitens des Datenschutzes bestehen. (191)

Es lässt sich konstatieren, dass die vorwiegend zugänglichen Daten 
aus amtlichen Statistiken den analytischen Blick auf das Thema 
beeinflussen. Besonders problematisch scheinen die fehlenden Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten von kultureller Herkunft und Sprach-
nutzung zu sein. Es besteht weitergehender Bedarf nach regional 
aufgeschlüsselten Daten sowie nach Studien, die Bildungs- und Ak-
kulturationsverläufe im Längsschnitt und generationenübergreifend 
untersuchen. Zudem sollten die Kontextfaktoren für Bildungsinte-

gration, also z. B. institutionelle Bedingungen oder mögliche Formen 
der Diskriminierung, stärker durch entsprechende Forschungsde-
signs abgebildet werden. (195)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Der geringe Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland ist weitgehend bekannt. In diesem Literaturüberblick werden 
mögliche Determinanten des Schulerfolgs von Kindern mit Migrationshintergrund diskutiert. (25) 

Jens Ruhose (2013)

Bildungsleistungen von Migranten und deren Determinanten
Teil 2: Primar-, Sekundar- und Tertiärbereich

Methode

Diese Studie bietet einen Überblick über die Literatur rund um 
die Bildungsleistungen von Migrantinnen und Migranten von 
der Primar- bis zur Tertiärstufe. Dabei werden die Ergebnisse 
länderübergreifender und länderspezifischer Forschung sepa-
rat betrachtet. Abschließend bietet der Autor Handlungsemp-
fehlungen für die Politik.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Ein Ergebnis fast aller komparativer Länderstudien für Europa ist, 
dass Migranten einen signifikanten Bildungsnachteil gegenüber Ein-
heimischen aufweisen (…) Allerdings ist dieser Nachteil nicht in allen 
europäischen Ländern gleich stark ausgeprägt. (25)

In den Studien werden als Gründe für die unterschiedlichen Leistun-
gen von Migranten und Nicht-Migranten vor allem sozioökonomi-
sche Unterschiede angeführt. So erklärt in den meisten Ländern die 
Herkunft, gemessen anhand der Bildung der Eltern, wie das Kind in 
der Schule abschneidet. (...) Die Erklärungskraft der elterlichen Her-
kunft ist allerdings von Land zu Land unterschiedlich. (26)

Für Deutschland lässt sich festhalten, dass es einen beträchtlichen 
Leistungsunterschied zwischen Migranten und Nicht-Migranten 
gibt. (…) Auch in der Primar- und Sekundarstufe schneiden Migran-
tenkinder schlechter ab: Sie erzielen weniger Punkte in internatio-
nalen Schülervergleichstests, verzeichnen höhere Abbrecherquo-
ten und erhalten weniger Empfehlungen für das Gymnasium. Nur im 
Tertiärbereich ist die Studierendenquote unter den Migranten höher 
als unter den Nicht-Migranten. (33)

Schließlich muss konstatiert werden, dass über viele weitere mög-
liche Determinanten der Bildungsnachteile von Migranten derzeit 
empirisch wenig bekannt ist. Dies gilt insbesondere für deutsche 
Evidenz zu gezielten politischen Maßnahmen wie z.B. Sprachförder-
programme im frühkindlichen Stadium bis hin zum Elternbereich, 
Mentoring, Ausgestaltung von Bildungsprozessen und Lehrinhalten 
sowie Maßnahmen der Lehreraus- und -fortbildung. In diesen Berei-
chen besteht erheblicher Forschungsbedarf, um die Ursachen und 
möglichen Maßnahmen zur Verringerung der Bildungsnachteile von 
Migranten besser zu verstehen. (34)

https://www.econstor.eu/handle/10419/141934
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→ Die vollständige Publikation finden Sie hier: Quelle:  
Ruhose, Jens (2013). „Bildungsleistungen von Migranten 
und deren Determinanten – Teil II: Primar-, Sekundar- und 
Tertiärbereich.“ ifo Schnelldienst. ifo Institut – Leibniz- 
Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität  
München. 66 (10). 24–38.

Über die Publikation

Ziel der Expertise ist es, auf der Basis aktueller empirischer Studien einen Überblick über den Forschungsstand zur Diskriminierung im 
schulischen und vorschulischen Bildungsbereich in Deutschland zu geben. Die Ausarbeitungen geben einen Einblick in Erscheinungsformen, 
Ursachen und den Umgang mit Diskriminierung im Bildungssektor. Relevante Begrifflichkeiten und Forschungsdesiderata werden 
aufgearbeitet und Präventions- und Interventionsmöglichkeiten im Kontext von Diskriminierung empfohlen. (5)

Sven Jennessen, Nicole Kastirke und Jochem Kotthaus (2013)

Diskriminierung im vorschulischen und schulischen Bereich

Methode

Aus diesem Grund werden Erkenntnisse zu einzelnen Diskrimi-
nierungsmerkmalen exemplarisch zusammengetragen und auf-
gearbeitet, ohne diese in ein quantitatives Verhältnis zueinander 
zu setzen. Vielmehr setzt die Analyse der Studien stärker darauf, 
grundlegende, merkmalsübergreifende Diskriminierungsprozesse zu 
benennen, um so zu allgemeingültigen Aussagen gelangen zu kön-
nen. Diese können neben konvergenten Erkenntnissen durchaus 
auch widersprüchliche Einschätzungen beinhalten. (5)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die ausgewerteten Studien in den Bereichen frühkindliche Erzie-
hung, Primar- und Sekundarstufenbeschulung zeigen ein differen-
ziertes und gleichzeitig heterogenes Bild in Bezug auf Benachteili-
gung und Diskriminierung. (85)

Nicht immer ganz eindeutig ist die Begriffslage; klare Definitionen 
von (Un-)Gerechtigkeit, (Un-)Gleichheit, Benachteiligung oder Diskri-
minierung liegen nicht vor. In verschiedenen Studien werden diese un-
terschiedlich gebraucht, sodass der Vergleich und die Inbezugstellung 
einzelner Untersuchungen notwendigerweise mit Anpassungsverlus-
ten und Unschärfen verbunden sind. (85)

In diesem Sinne muss gefragt werden, inwieweit Leistungs- und 
Kompetenzmessungen oder Zertifikatszuweisungen geeignet sind, 
Diskriminierungsprozesse im Bereich von Bildung zu messen. Ein-
deutig ist, dass Mädchen auch aufgrund struktureller Veränderun-
gen ihren Anteil am Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erhöht 
haben und in Bezug auf Abschlüsse auch im tertiären Bereich zu 
den Gewinnerinnen zählen. Aus „dem katholischen Mädchen vom 
Lande“ sei, so die vielfache Diagnose, „der verarmte Migrant“ ge-

worden – angesichts einer Zunahme des Anteils von Menschen mit 
Migrationshintergrund an der (west-)deutschen Gesamtbevölkerung 
von 4,3 % im Jahr 1970 und 7,3 % im Jahr 1987 (...) und gleichzeitig 
fortschreitender Binnenwanderung der Landbevölkerung in Rich-
tung der urbanen Zentren vielleicht nicht ganz unerwartet. (86)

In Bezug auf das AGG kann gesagt werden, dass dieses aufgrund fe-
hlender Intersektionalität und sozialer Herkunft/Armut die Wirklich-
keit von Bildungsdiskriminierung nur bedingt abbilden kann. Eth-
nische Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sexuelle Orientierung 
stellen vom Grundsatz her keine falschen Kategorien dar, werden in 
allen Bildungsbereichen in der Regel erst in Kombination, d.h. in der 
Verschränkung, mit einer ungünstigen sozialen Herkunft und einem 
niedrigen Sozialstatus relevant. Vereinfacht gesprochen wird der Sohn 
des iranischstämmigen, promovierten Rechtsanwaltes muslimischen 
Glaubens wahrscheinlich im Bildungssystem keine Benachteiligungen 
erfahren, sein Gegenpart aus der ungelernten Arbeiter_innenschaft 
aufgrund der bereits dargestellten Mechanismen jedoch schon. Da 
soziale Herkunft auch ohne konfundierende Merkmale in Bezug auf 
Diskriminierung wirksam ist, kann deren Ausklammerung nur als un-
glücklich bezeichnet werden. (87)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Jennessen, Sven, Nicole Kastirke und Jochem Kotthaus 
(2013). Diskriminierung im vorschulischen und schulischen  
Bereich: Eine sozial- und erziehungswissenschaftliche  
Bestandaufnahme. Expertise im Auftrag der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes. Berlin.

https://www.econstor.eu/handle/10419/165272
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Diskriminierung_im_vorschulischen_und_schulischen_Bereich.pdf?__blob=publicationFile
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Über die Publikation

Im Mittelpunkt stehen Rassismuserfahrungen von Kindern in (Grund-)Schule. (…) Gerade diese weniger offensichtlichen und eindeutigen 
Situationen sind selten erkannte und thematisierte alltägliche Facetten des Rassismus und der Diskriminierung, auch in der Schule. (…) Vor 
diesem Hintergrund möchte ich in diesem Beitrag folgende Fragen aufwerfen: Wie sind insbesondere die weniger offensichtlich schulisch-
institutionellen Rassismuserfahrungen in ihrer Tragweite zu fassen? Welche Wirkungen und Folgen können schulisch-institutionelle 
Rassismuserfahrungen auf Schüler/innen of Color haben? Welche Ausblicke ergeben sich daraus in Hinsicht auf politisch-institutionelle 
Maßnahmen und einer kritischen Pädagogik? (20)

Über die Publikation

Im Zentrum dieser Expertise stehen ethnische Diskriminierungen als eine aus nahe liegenden Gründen viel diskutierte Ursache ethnischer 
Bildungsungleichheiten (…). (3) Es ist das Ziel der vorliegenden Expertise, die theoretischen Argumente zur Rolle von Diskriminierungen bei 
der Erklärung ethnischer Bildungsungleichheiten zu systematisieren einen Überblick über die neueren empirischen Forschungsarbeiten zu 
diesem Thema zu geben. (4)

Toan Quoc Nguyen (2013)

Claudia Diehl und Patrick Fick (2012)

“Es gibt halt sowas wie einen Marionettentäter.” Schulisch-institutionelle 
Rassismuserfahrungen, kindliche Vulnerabilität und Mikroaggression

Ethnische Diskriminierung im deutschen Bildungssystem

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Dieser Beitrag konzentriert sich auf den Fall eines Schülers of Color. 
Interviewausschnitte mit diesem Schüler werden unter anderem auf 
Basis von Critical Race Theory, des Konzepts der Mikroaggression 
und von kinderrechlticher Sicht betrachtet. Mikroggressionen sind 
kurz gefasst verletzende und herabwürdigende (non-)verbale Bot-
schaften, die minorisierte und marginalisierte Gruppen im Berufs- 
und Lebens Alltag erfahren. (22)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Eine weiße, dominante Klassenatmosphäre etabliert und festigt 
sich, in der Muhamed regelmäßig – wie sich in weiteren Interview-
passagen herausstellt (...) – als „Ausländer“, „Flüchtling“ und mit 
weiteren rassistischen Beleidigungen von Seiten seiner Mitschü-
ler/-innen konfrontiert wird. (…) Muhamed erfährt somit Ausgren-
zung, Mobbing und einen (Bildungsweg) Ausschluss – alles zu sei-
nem Unverständnis und insbesondere seinem Leidwesen. (21)

Er verfügt noch nicht über das notwendige Wissen und das sprach-
lich-artikulative Vermögen, die Erfahrungen deutlich als das aus-

Quelle:  
Nguyen, Toan Quoc (2013). „‘Es gibt halt sowas wie einen 
Marionettentäter.’ Schulisch-institutionelle Rassismus- 
erfahrungen, kindliche Vulnerabilität und Mikroaggression.” 
Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwick-
lungspädagogik 36 (2). 20–24.

zuzeichnen, was sie sind: Diskriminierungs- und Rassismuserfah-
rungen. (22)

Die Studien zu Mikroaggressionen legen nahe, das solche wiederhol-
ten Angriffe nachhaltige Schäden, z.B. auf Menschen of Color haben 
können. (…) Tatsächlich sind diese alltäglichen, schul-institutionel-
len Rassismuserfahrungen unter Bezugnahme auf Mikroaggressio-
nen im ganzheitlichen Sinne sehr ernstzunehmende Verletzungen, 
Herabwürdigungen und Zurückweisungen. (23)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&id_artikel=ART101307&uid=frei
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Methode

Diese Expertise präsentiert keine neuen Daten, sondern fasst 
Regelungen im Bildungssystem sowie den Forschungsstand 
zur Diskriminierung im Bildungssystem zusammen. Der Text 
eignet sich als Einstiegswerk.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Expertise sei hier bereits vor-
weggenommen: Wie bedeutsam die Rolle der Diskriminierung bei 
der Erklärung ethnischer Bildungsungleichheiten eingeschätzt wird, 
hängt vor allem davon ab, wie Diskriminierung definiert wird. Dies-
bezüglich wird auch die vorliegende Expertise keine Festlegung tref-
fen, sondern vielmehr überblicksartig aufzeigen, welche Formen in der 
Literatur zu dem Thema diskutiert werden und wie empirisch abgesi-
chert diese in Veröffentlichungen sind. (5)

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen kann die Frage 
nach der Bedeutung tertiärer Effekte der ethnischen Herkunft im 
deutschen Bildungssystem relativ eindeutig beantwortet werden, sol-
ange von einem individuellen Diskriminierungsverständnis ausgegan-
gen wird (…) Bei gleichen Kompetenzen werden Schülerinnen und 
Schüler mit MHG ähnlich bewertet und zeigen ähnliche Übergang-
smuster wie Schülerinnen und Schüler ohne MHG. Die in einigen Re-
sidualanalysen verbleibenden geringen Unterschiede können die aus-
geprägten ethnischen Disparitäten im deutschen Bildungssystem 
nicht erklären. Darüber hinaus gibt es aber institutionelle Spezifika 
des deutschen Bildungssystems, die dazu führen, dass es diejenigen 
Kinder besonders schwer haben, die sich im Hinblick auf ihre soziale 

Quelle:  
Diehl, Claudia, und Patrick Fick (2012). „Ethnische Diskrimi-
nierung im deutschen Bildungssystem.“ Working Paper erstellt 
für die Arbeitsgruppe „Ethnische Bildungsungleichheiten der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina). Kon-
stanzer Online-Publikations-System. Konstanz. 

Aktuellere Version: 
Diehl, Claudia und Patrick Fick (2016). „Ethnische Diskrimi-
nierung im deutschen Bildungssystem.“ Ethnische Ungleich-
heiten im Bildungsverlauf. Hrsg. Diehl C., Hunkler C., 
Kristen C. Wiesbaden. 243-286.

und kulturelle Ressourcenausstattung, mit der sie ihre Bildungskarri-
ere antreten, von Kindern ohne MHG unterscheiden. (38-39)

Erstens sollte der Blick stärker auf die möglichen Benachteiligungen 
gelenkt werden, mit denen Kinder mit MHG bereits beim Kompe-
tenzerwerb konfrontiert sein könnten. (…) Zweitens kann im Bere-
ich der Notengebung nicht ausgeschlossen werden, dass zumind-
est einzelne Subgruppen von Lehrenden einzelnen Subgruppen von 
Schülerinnen und Schülern mit MHG trotz gleicher Leistungen durch 
Vorurteile oder Informationsmangel verzerrte Noten geben. (…) Drit-
tens verbleiben bei den Bildungsübergängen unter der Kontrolle der 
Noten nur wenigen Studien zufolge ethnischen Residuen. (39-41)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Im Rahmen ihrer Dissertation am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung untersuchte die Autorin Übergangsempfehlungen im Hinblick 
auf Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. (2)

Cornelia Gresch (2012)

Migrantenkinder auf dem Weg zum Abitur: Wie kommen  
die Übergangsempfehlungen nach der Grundschule zustande?

Methode

Datengrundlage ist die TIMSS-Übergangsstudie 2007 (…). Dabei han-
delt es sich um eine bundesweite Datenerhebung des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsforschung Berlin. In dieser Studie wurden Viert-
klässlerinnen und Viertklässler, Eltern und Lehrkräfte vor dem 
Wechsel in die Sekundarstufe befragt und Kompetenztests mit den 
Kindern durchgeführt. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Diese Analysen ergeben also keine Hinweise auf ungleiche Behand-
lungen im Sinne einer Diskriminierung von Seiten der Lehrkräfte. (…) 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erhalten min-
destens ebenso häufig eine Empfehlung für das Gymnasium wie Kin-
der ohne Migrationshintergrund – wenn sie vergleichbare schulische 

https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/27095/Diehl_270951.pdf?sequence=2
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Über die Publikation

Using two representative cross-sectional surveys for German primary and secondary schools, “Progress in International Reading Literacy 
Study 2001” (PIRLS 2001) and “Programme for International Student Assessment 2003” (PISA 2003), this paper examines whether 
second-generation immigrants and girls are graded worse in math than comparable natives or boys, respectively. Pupils should obtain 
same grades once differences in grading-relevant characteristics, namely math test scores and oral participation, are accounted for. (1)

David Kiss (2011)

Are Immigrants and Girls Graded Worse?
Results of a Matching Approach

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

To detect (positive or negative) grade discrimination, a matching 
approach from the labor market literature is implemented. Com-
pared to class fixed effects estimates, matching provides more reli-
able results because pupils from the treatment and control groups 
are only taken into account if they attend the same class, have sim-
ilar test scores, and similar levels of oral participation. (14)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

The analysis of the data leads to two main findings: (i) results of a 
matching approach and class fixed effects estimates suggest that sec-
ond-generation immigrants attending primary school obtain worse 
grades than comparable natives. After track choice most second gen-
eration immigrants are not graded differently from natives. The more 
precise estimates of the matching approach, however, indicate that 
averagely performing second-generation immigrants enrolled in mid-
dle-secondary school might suffer from grade discrimination. (ii) No 
evidence for grade discrimination against native girls is given here, ex-
cept girls in upper-secondary school. Once differences in grading-rel-
evant characteristics are accounted for, class fixed effects and match-

Quelle:  
Gresch, Cornelia (2012). „Migrantenkinder auf dem Weg 
zum Abitur: Wie kommen die Übergangsempfehlungen 
nach der Grundschule zustande?” WZBrief Bildung 21.  
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). 
Berlin.

Quelle:  
Kiss, David (2011). „Are Immigrants and Girls Graded Worse? 
Results of a Matching Approach”. BGPE Discussion Paper 
66. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Leistungen aufweisen und die Eltern einer ähnlichen Sozialschicht 
angehören. (3)

Auswertungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund hier bereits in der Grundschule im Mittel schlechtere 
Ergebnisse erzielen als jene ohne Migrationshintergrund. (…) Die Ur-
sachen für das niedrige Kompetenzniveau liegen teilweise in der so-
zialen Herkunft dieser Schülergruppen: In Deutschland erfolgte 
insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren die Zuwanderung 
sozial selektiv. Vor allem niedrig Qualifizierte wurden gesucht. Diese 
Zuwanderer und häufig auch ihre Nachkommen weisen meist einen 
niedrigen Bildungsabschluss auf und verfügen über geringere Mög-
lichkeiten, ihre Kinder bei der Ausbildung zu unterstützen. (4)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

ing estimates show that girls in upper-secondary school obtain better 
grades than comparable boys. (2-3)

The reliability of the findings could be verified by conducting the same 
analyzes for other PIRLS and PISA assessments. (author’s note)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.econstor.eu/handle/10419/60033
http://hdl.handle.net/10419/73421
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Über die Publikation

The major contribution of this paper is to unbundle some effects by investigating whether the direct form of ethnic discrimination exist 
in high school grading by comparing non-blind and blind grading of the same test. We find that students with foreign background are 
discriminated in its active form. (2-3)

Björn Tyrefors Hinnerich, Erik Höglin und Magnus Johannesson (2011)

Ethnic Discrimination in High School Grading:
Evidence from a Field Experiment

Methode

Our study is carried out in the Swedish high school, where national 
tests are given in Swedish, English and math. These tests are gra-
ded non-blindly by the student’s own teacher based on written gui-
delines stating the prerequisites for each grade. To test for discri-
mination we draw a random sample of the written tests in Swedish 
from the academic year 2005/06. The students in our sample are 
classified into Swedish background (n=1423) or foreign background 
(n=199) (…) After rewriting the tests on a word processor and remo-
ving the student identities, but nothing else, the tests were re-gra-
ded blindly by a group of teachers hired from a teachers’ agency. (..) 
In a further analysis we subdivide students with foreign background 
into students with European background (n=84) and students with 
non-European background (n=115). (3-4)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

We find a sizeable and robust discrimination effect of students with 
foreign background. The estimate is based on a representative sam-
ple of Swedish high school students for one of the core subjects 
(Swedish) in the Swedish High School system. (…) To fully ensure 

Quelle:  
Tyrefors Hinnerich, Björn, Erik Höglin und Magnus 
Johannesson (2011). „Ethnic discrimination in high school 
grading: Evidence from a field experiment.” SSE/EFI 
Working Paper Series in Economics and Finance 733. 
Ekonomiska Forskningsinstitutet. Stockholm.

against discrimination would necessitate a system where the final 
grades are based solely on blindly graded tests. (23)

Thus, there is evidence that non-Europeans are more discriminated 
than Europeans not only in the labor market but also in the Swedish 
schools. However, we cannot reject the null hypothesis of no dif-
ference between students with European and non-European back-
ground, which is not very surprising given the small sample sizes of 
these two groups. (22)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

This paper analyzes whether, conditional on a range of measures of student achievement and general intelligence, second-generation 
immigrants in Germany receive worse grades and ultimately worse teacher recommendations for secondary school tracks than natives. (1)

Elke Lüdemann und Guido Schwerdt (2010)

Migration Background and Educational Tracking:
Is there a Double Disadvantage for Second-Generation Immigrants?

https://www.econstor.eu/handle/10419/56299
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Methode

For the empirical analysis of immigrant-native differences in 
teacher recommendations and course grades, we use micro data 
from the German extension of the Progress In International Read-
ing Literacy Study (PIRLS-E) 2001. (…) We define as second-gener-
ation immigrants all students that were born in Germany, but that 
have at least one parent born abroad. We restrict our sample to 
West German students because the percentage of second-genera-
tion immigrants in East Germany is extremely low (…) (12)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

We find that, compared to their native counterparts, male sec-
ond-generation immigrants are 6.8 percentage points more likely 
to receive a recommendation for the lowest secondary school track 
(Hauptschule), and 6.7 percentage points less likely to be recom-
mended for the highest track (Gymnasium) after controlling for test 
scores in the two domains reading and mathematics. This difference 
between natives and second-generation immigrants remains signifi-
cant even after controlling for general intelligence. On the other hand, 
females are 6.1 percentage points more likely to be recommended for 
the lowest secondary school track, even after controlling for reading 
and mathematics achievement, but this result becomes insignificant 
after general intelligence is controlled for. Investigating potential ex-

Quelle:  
Lüdemann, Elke, und Guido Schwerdt (2010). „Migration 
Background and Educational Tracking: Is there a Double 
Disadvantage for Second-Generation Immigrants?“ CESifo 
Working Paper 3256. 

Aktuellere Version: 
Lüdemann, Elke, und Guido Schwerdt (2013). „Migration 
Background and Educational Tracking: Is there a Double 
Disadvantage for Second-Generation Immigrants?“ Journal 
of Population Economics 26 (2). 455–481.

planations for the additional disadvantage with respect to teacher 
recommendations for secondary school tracks, we find that these dif-
ferences between natives and second-generation immigrants become 
insignificant once controlling for students’ socio-economic back-
ground. Thus, we do not find evidence for ethnic discrimination at the 
transition to secondary school tracks per se. (1-2)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

In diesem Papier wird der Effekt der über den Namen angedeuteten Herkunft eines Schülers (Migrationshintergrund oder nicht) auf die Benotung 
von Aufsätzen in einem Experiment ermittelt. Zu diesem Zweck verändern wir systematisch die Schülernamen bei einer Reihe von Aufsätzen 
von Schülern der 4. Klasse. Die Ergebnisse zeigen, dass Aufsätze mit einem türkischen Namen eine signifikant schlechtere Note erhalten. Zudem 
sprechen Lehrer mit einer 10% geringeren Wahrscheinlichkeit eine Gymnasialempfehlung aus, wenn ein Aufsatz einen türkischen Namen trägt. 
(deutsches Abstrakt, n.p.) In this paper, we focus on the effect of pupil names on essay grades in an experimental setting. To this purpose, we 
manipulate the names appearing on a set of 4th grade essays. Whereas some teachers believe a given essay was written by a native German pupil, 
others believe it was written by a pupil of Turkish origin. We want to find out whether the presence of a Turkish name, i.e. teacher beliefs as to 
who wrote the essay, affects the essay grade. In addition, we ask the teachers to emit a secondary school recommendation based on the essays, 
and test whether the expected feasible secondary school for a given essay varies according to the type of name appearing on the essay. (2-3)

Maresa Sprietsma (2009

Discrimination in Grading?
Experimental Evidence from Primary School

Methode

We sent identical sets of 10 essays, collected from two anonymous 
4th grade classes in Germany (that do not participate in the expe-
riment afterwards) to different teachers, randomly assigning pupil 

names to the essays. As a consequence, some teachers believed a 
given essay was written by a native German pupil, whereas others 
believed it to be written by a pupil of Turkish origin. (…) Half of the es-
says were written by girls and names were not manipulated with re-
gard to gender. A girl‘s essay always bore a girl‘s name because the 

https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp3256.pdf
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essays were quite gender specific in terms of mentioned activities 
and of the description of the friend. (…) Grades ranged from 1 (very 
good) to 6 (very insufficient), as is common in German schools. (4-7) 

Eighty-eight teachers from two German regions participated in our 
study. (7)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

On average, the essays receive 0.12 points lower test scores (out of 
6) if the essay bears a Turkish name. This difference is significant at 
the 5% level of confidence. (…) In the latter specifications, we find 
that essays obtain significantly higher (worse) grades when bearing 
a Turkish sounding name. The size of the effect is relatively small 
with around 10% of a standard deviation in test scores but consi-
dering that the distribution of grades is centered around 3, the pas-
sing grade, such a small difference in grades may still play an im-
portant role. (7-8) 

Our second research question relates to the teachers‘ secondary 
school recommendations for pupils of different origins. (…) It appe-

Quelle:  
Sprietsma, Maresa (2009). „Discrimination in grading?  
Experimental evidence from primary school.” ZEW Discussion 
Papers 09–074. Zentrum für Europäische Wirtschafts- 
forschung, Mannheim.

ars that essays bearing a Turkish name receive more recommenda-
tions for the Hauptschule (lowest track) and less for the Gymnasium 
(highest track). (…) Our results indicate that teacher expectations 
with regard to pupils‘ capacity for attending different secondary 
school tracks are significantly affected by the name appearing on 
the essay. Based on the same essay, teachers tend to recommend 
the Gymnasium (highest track) to essays bearing Turkish names with 
an 11% lower probability. This means that teacher expectations are 
lower for pupils with Turkish background. (9-11)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

With the German Microcensus we study the second generation’s educational attainment in Germany focusing on the descendants of 
classic labour migrants (…) we take a closer look at ethnic stratification in the German school system and investigate to what extent the 
disadvantages in educational attainment of the second generation are related to differences in educational and social origin, i.e. related 
to social inequality, and to what extent minority specific mechanisms are at work. (4-6)

Cornelia Kristen and Nadia Granato (2007)

The educational attainment of the second generation in Germany:
Social origins and ethnic inequality

Methode

To analyse the second generation’s educational attainment we use 
the German Microcensus (GMC), an annual 1% household survey 
of the population in Germany (…) we combine all available scien-
tific use files which for each year consist of a 70% subsample. The 
combined data set covers the surveys from 1991, 1993 and there-
after for each year from 1995 to 2004 (n=12). We restrict our anal-
yses to respondents living in the Western part of Germany because 
the classic labour migrants and their descendants still mostly live 
in this area. (…) Accordingly, we distinguish between individuals 
who have accomplished the Abitur or are preparing for it (i.e., at-
tending one of the last three years of a track leading to the Abitur) 
versus individuals who have completed elementary or intermedi-

ate general education and are not preparing for the Abitur. (…) we 
focus on young people aged eighteen to twentyfive at the time of 
the Microcensus. (11-13).

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

One common pattern for most groups is that women do better than 
men, with the exception of Italians and Portuguese. Concerning eth-
nic differences, Italians and Turks show the poorest performance 
whereas the proportion of Greeks who aspire to or have achieved the 
Abitur is similar to their German peers. (…) All in all, the level of edu-
cational attainment visibly varies among the different ethnic groups 
and, except for the Greeks, the second generation experiences pro-
nounced disadvantages in the German school system. (14)

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09074.pdf
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Quelle:  
Kristen, Cornelia, und Nadia Granato (2007). “The educa-
tional attainment of the second generation in Germany: 
social origins and ethnic inequality.” IAB-Discussion Paper 
4 2007. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). Nürnberg.

These differences, however, primarily result from social rather than 
from specific ethnic inequalities. Except for Italian 18-year-olds, ini-
tial differences in the chances of aspiring or having achieved the Abi-
tur completely disappear after considering educational and social or-
igin. Greeks and Iberians even outperform their German age peers. 
Accordingly, explanations which apply in particular to immigrant fam-
ilies such as discrimination are of minor relevance for explaining the 
second generation’s relative disadvantages in the German school con-
text. (19)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.iab.de/183/section.aspx/Publikation/k070122n01
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Eine qualitative Recherche von Yurdakul, Hassoun 
und Taymoorzadeh (2018) kommt zu dem Schluss, 
dass Kopftuch-Verbote die Teilhabe muslimischer 
Frauen am Arbeitsmarkt behindern. Dabei stellen 
sie auch fest, dass Kopftuch-Verbote im öffentlichen 
Sektor eine Signalwirkung auf die Privatwirtschaft 
ausüben – auch hier sind Arbeitgeber dann weniger 
gewillt, Frauen mit Kopftuch einzustellen.

In individuellen Fällen ist es oft schwer festzustel-
len, ob eine Diskriminierung vorliegt, und falls ja, ob 
diese auf Basis der Religionszugehörigkeit erfolgt 
ist. Connor und Koenig (2015) untersuchen in ihrer 
Studie das Thema Erwerbslosigkeit und stellen fest, 
dass Musliminnen und Muslime in den europäischen 
Ländern häufiger arbeitslos sind als Nichtmuslimin-
nen und Nichtmuslime. Der Unterschied lässt sich 
nur teilweise mit der individuellen beruflichen Qua-
lifikation, dem Aufenthaltstitel oder ähnlichen Vari-
ablen erklären. Diese Erhebung lässt zumindest ver-
muten, dass Menschen muslimischen Glaubens auf 
dem Arbeitsmarkt generell diskriminiert werden. 
Weitaus aussagekräftiger sind hingegen experimen-
telle Studien. So hat Weichselbaumer (2016) zum 
Beispiel festgestellt, dass Bewerberinnen mit Kopf-
tuch weitaus weniger Erfolgschancen haben, als Be-
werberinnen ohne Kopftuch (siehe Kapitel Arbeiten). 
Alle anderen Merkmale – unter anderem Qualifika-
tion, Bewerbungsunterlagen, Namen oder Schul-
erfolg – wurden im Zuge dieses Experiments kons-
tant gehalten. Während sich experimentelle Designs 
für Bewerbungen um Jobs oder Wohnungen gut eig-
nen, können sie Diskriminierung im Alltag jedoch nur 
schwer nachweisen.

Hier bietet die Forschung zu gesellschaftlichen Ein-
stellungen Hinweise zur Akzeptanz unterschiedli-
cher Religionsgemeinschaften. Die Ergebnisse einer 
Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Dieses Kapitel fokussiert auf Untersuchungen über 
Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit. 
Diese manifestiert sich zum Beispiel durch zusätzliche 
Hürden bei der Arbeitsplatzsuche, abwertende Kom-
mentare im Alltag oder sogar Gewaltdelikte. Beson-
ders betroffen sind dabei Angehörige der muslimi-
schen und jüdischen Glaubensgemeinschaften.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hält in Pa-
ragraf 1 das Ziel fest, Benachteiligungen aufgrund 
der Religion zu beseitigen. Es gibt in Deutschland je-
doch vom Gesetzgeber bewusst vorgesehene Aus-
nahmen, nach denen eine Ungleichbehandlung 
aufgrund der Religion als legitim gilt. Der neunte Pa-
ragraf des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes räumt „zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung“ ein. Diese 
Ausnahme – auch „Kirchenklausel“ genannt – er-
möglicht zum Beispiel kirchlichen Arbeitgebern, An-
gehörige der jeweils eigenen Glaubensgemeinschaft 
zu bevorzugen (siehe Peucker 2010 im Kapitel Ar-
beiten). In der Praxis kann dies bedeuten, dass Men-
schen ohne Glauben oder anderen Glaubens eine 
Stelle nicht bekommen oder innerhalb der Organisa-
tion geringere Aufstiegschancen haben. Gleichzeitig 
gab es in diesem Bereich bereits mehrere Gerichts-
verfahren, die zugunsten andersgläubiger oder kon-
fessionsloser Bewerberinnen und Bewerber ausgin-
gen. Lewicki (2017) untersucht die Auswirkungen 
des neunten Paragrafen in der Seniorenpflege durch 
christliche Wohlfahrtsverbände. Insbesondere im 
ländlichen Raum haben nicht-christliche Pflege-
kräfte kaum oder keine Alternativen zu den kirchli-
chen Arbeitgebern. 

Peucker (2010) stellt auch weitere Beispiele von im 
Recht verankerter Diskriminierung fest und nennt 
dabei die landesspezifischen Regelungen zu religiö-
sen Symbolen im Schul- oder Verwaltungsbereich. 

Klaudia Wegschaider

4.5 Religion

Faktensammlung Diskriminierung
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Laut einer Umfrage schätzt die Mehrheit der Be-
völkerung das eigene Wissen über Menschen mus-
limischen Glaubens als gering ein und überschätzt 
gleichzeitig den Anteil der Musliminnen und Mus-
lime an der Bevölkerung Deutschlands (Foroutan, 
Cana, Arnold, Schwarze, Beigang und Kalkum 2014). 
Eine Sonderauswertung des Religionsmonitors der 
Bertelsmann Stiftung zeigt, dass eine knappe Mehr-
heit der Befragten den Islam als (eher) bedrohlich 
empfindet (Hafez und Schmidt 2015). Diese Bedro-
hungswahrnehmung nimmt mit dem Alter zu und ist 
im Süden und Osten Deutschlands stärker verbrei-
tet (ibid.). Dabei steht das Bild, das die Forschung 
zu Musliminnen und Muslimen zeichnet, in starkem 
Kontrast zu den weit verbreiteten Stereotypen. Auf 
Basis der bestehenden Forschung kommt Forou-
tan (2012) zum Schluss, dass die messbaren Integ-
rationserfolge von Musliminnen und Muslimen in 
Deutschland den weit verbreiteten Vorurteilen wi-
dersprechen. Auch Halm und Sauer (2017) kommen 
zu dem Ergebnis, dass Menschen mit und ohne mus-
limischen Glauben gleichermaßen zur Integration in 
der Lage sind.

Es gibt ebenso Erhebungen zu den Diskriminierungs-
erfahrung von Personen muslimischen Glaubens. Im 
Zuge des Religionsmonitors 2017 wurden auch Mus-
liminnen und Muslime zu der von ihnen empfunde-
nen Diskriminierung befragt (ibid.). Die Ergebnisse 
zeigen starke Unterschiede zwischen den verschie-
denen Ländern – so ist die empfundene Diskriminie-
rung (und zugleich die Islamablehnung) in Österreich 
höher als in Deutschland. Wie eine Erhebung im Auf-
trag des Bundesministeriums des Innern zeigt, führt 
unter anderem die Pauschalverurteilung von Musli-
minnen und Muslimen im Nachgang islamistischer 
Terroranschläge zu großer Wut unter den befrag-
ten muslimischen Personen (Frindte, Boehnke, Krei-
kenbom und Wagner 2011). Selbst Personen, die be-
richten, keine persönliche Diskriminierung erlebt zu 
haben, sehen sich mit dieser Form der gruppenbezo-
genen Diskriminierung konfrontiert.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

(2016) zeigen, dass nach wie vor erhebliche Unter-
schiede in der Akzeptanz bestehen. Den meisten Zu-
spruch erfahren Personen christlichen Glaubens; 99 
Prozent der Befragten würden die Heirat eines Fami-
lienmitglieds mit einer Christin oder einem Christen 
akzeptieren. Personen jüdischen Glaubens erfahren 
mit 87 Prozent bereits weniger Akzeptanz. Perso-
nen muslimischen Glaubens erhalten mit 68 Prozent 
den niedrigsten Akzeptanzwert. Dieses Kapitel legt 
daher ein besonderes Augenmerk auf antisemitische 
und antiislamische Diskriminierung. 

Antisemitismus nimmt oft die Form eines umfassen-
des Welterklärungsmodells an, das sich in verschie-
denen Formen in allen Gesellschaftsschichten finden 
lässt (Amadeu Antonio Stiftung 2017). Zwar sind an-
tisemitische Einstellungen in Deutschland deutlich 
niedriger als noch vor einem halben Jahrhundert, 
dennoch ist Antisemitismus hierzulande stärker ver-
breitet als in einigen anderen europäischen Ländern 
(Schäuble 2017). Eine Erhebung auf Basis offizieller 
Kriminalstatistiken zeigt, dass die Häufigkeit antise-
mitischer Verbrechen in Deutschland in den vergan-
gen zehn Jahren fluktuiert (European Union Agency 
for Fundamental Rights 2017). Dabei betont die oben 
erwähnte Publikation der Amadeu Antonio Stiftung 
(2017), dass der Antisemitismus in Deutschland an 
sich konstant ist, jedoch wellenförmig auftritt. For-
scherinnen und Forscher am Institut für interdiszipli-
näre Konflikt- und Gewaltforschung haben Personen 
der jüdischen Glaubensgemeinschaft zum Antisemi-
tismus in Deutschland befragt (Zick, Hövermann, 
Jensen und Bernstein 2017). Drei Viertel der Befrag-
ten betrachten den Antisemitismus hierzulande als 
ein großes Problem – insbesondere im Internet ver-
breiten sich antisemitische Inhalte und Kommentare. 
Darüber hinaus vermeiden viele der Befragten aus 
Sicherheitsbedenken, öffentlich zu zeigen, dass sie 
jüdischen Glaubens sind. Einige haben sogar über-
legt, deshalb aus Deutschland auszuwandern.

Bei antiislamischer Diskriminierung ist schon die 
Begriffslage kompliziert. In seiner Einführung zum 
Thema erläutert Benz (2017), dass der verbreitete 
Begriff Islamophobie teilweise umstritten ist. Denn 
Akteure, die sich selbst als Islamkritiker bezeich-
nen, bestreiten, dass es sich um eine Phobie han-
delt. Der Begriff der Islamkritik ist jedoch wiederum 
Deckmantel für diskriminierende und rassistische 
Äußerungen (ibid.). Neben Islamophobie sprechen 
manche Forschungsarbeiten somit auch von anti-
muslimischem Rassismus oder Islamfeindlichkeit; ein 
Konsens besteht in diesem Punkt noch nicht. 

Religion



98

Über die Publikation

Diese Expertise untersucht die Auswirkungen von Kopftuch-Verboten, insbesondere auf muslimische Frauen. Dabei bietet die Expertise 
zuerst einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand sowie in die geltende Rechtslage rund um Kopftuch-Verbote. Anschließend 
werden Ausschnitte einer nicht repräsentativen Befragung mit Frauen, die ein Kopftuch tragen, präsentiert. Die Interviews beleuchten 
diskriminierende Dynamiken bei der Bewerbung, Ausbildung und im Arbeitsalltag. Die Expertise endet mit Handlungsempfehlungen.

Gökçe Yurdakul, Soraya Hassoun und Maziar Taymoorzadeh (2018)

Verhindern „Kopftuch-Verbote“ die Integration?

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Welche Erfahrungen muslimische Frauen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt machen ist bisher nur wenig untersucht (...). Vor diesem 
Hintergrund wurden 2012 an der Humboldt-Universität Tiefeninter-
views mit zwölf muslimischen Frauen durchgeführt, von denen man-
che ein Kopftuch trugen. Die Studie wurde vom Gleichstellungsfond 
der Humboldt-Universität zu Berlin gefördert. Soraya Hassoun, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im Lehrbereich Diversity & Social Con-
flict, hat alle Interviews geführt und transkribiert. Die Ergebnisse 
werden hier erstmals veröffentlicht. Sie sind nicht repräsentativ, bie-
ten jedoch Einblicke in die Benachteiligungs- und Ausgrenzungser-
fahrungen muslimischer Frauen mit Kopftuch in der Arbeitswelt. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die durchgeführten Interviews zeigen beispielhaft Situationen, mit 
denen muslimische Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im Bewer-
bungsprozess konfrontiert sein können. Die Erfahrungen reichen 
von gesetzlichen Vorschriften, die in den Augen vieler der befragten 
Frauen die größte Hürde darstellen, über subtile Vorurteile bis hin zu 
offensichtlich antimuslimischen Einstellungen. Sie stellen eine mas-
sive Einschränkung der Chancengleichheit und des Rechts auf dis-
kriminierungsfreie Teilhabe dar. (10)

[Rechtlicher Kontext:] Kopftuch-Verbote für Lehrerinnen sind nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2015 
nur dann zu rechtfertigen, wenn eine konkrete Gefahr für den Schul-
frieden besteht. Alle Bundesländer bis auf Berlin lassen das Kopf-
tuch für Lehrerinnen seither zu. Nur Berlin hält an seinem 2005 
erlassenen „Neutralitätsgesetz“ fest. Demnach dürfen Lehrkräfte 
keine sichtbaren religiösen und weltanschaulichen Symbole“ tragen. 
Das Verbot gilt auch für Beamtinnen und Beamte in der Rechts-
pflege, dem Justizvollzug und der Polizei. Davon ausgenommen sind 
der Religions- und Ethikunterricht sowie private und Berufsschulen. 
Ähnlich wie in Berlin gibt es auch in anderen Bundesländern „Kopf-
tuch-Verbote“ für den Justizbereich. Baden-Württemberg hat für 
Richter, Staatsanwälte und Rechtsreferendare 2017 das Tragen „re-
ligiöser Symbole“ im Gerichtssaal untersagt. In Hessen und Bayern 
gelten vergleichbare Regeln. Nordrhein-Westfalen plant, ähnliche 
Vorschriften einzuführen. Im Mai 2017 wies das Verwaltungsgericht 

Quelle:  
Yurdakul, Gökçe, Soraya Hassoun und Maziar Taymoor-
zadeh (2018). „Verhindern ‚Kopftuch-Verbote‘ die Integ-
ration?“ Eine Expertise für den Mediendienst Integration. 
Berlin.

in Kassel die Klage einer muslimischen Rechtsreferendarin ab, der 
das Tragen des Kopftuches in bestimmten Arbeitsbereichen (rich-
terliche oder staatsanwältliche Aufgaben) untersagt worden war. In 
diesem Fall sei das staatliche Neutralitätsgebot höher zu bewerten 
als die persönliche Religionsfreiheit, befand das Gericht. (4)

Viele Frauen, die ein Kopftuch tragen, haben die Verbote davon ab-
gehalten, ein Lehramts-Studium aufzunehmen. Vereinzelt gibt es in-
zwischen Lehrerinnen, die mit Kopftuch unterrichten. Wie viele es 
genau sind, wird von den meisten Kultusministerien der Länder nicht 
erhoben. Eine Dokumentation des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Bundestags kam im Jahr 2017 nur auf wenige Einzelfälle. Berlin hält 
an seinem Kopftuch-Verbot fest, obwohl es dort massiv an ausgebil-
deten Lehrkräften fehlt. In einigen anderen Bundesländern wurden 
neue Beschränkungen für den Justizbereich eingeführt, die musli-
mischen Frauen mit Kopftuch den Zugang zum Beruf der Richte-
rin oder Staatsanwältin verwehren. Auch hier werden muslimische 
Frauen durch die Gesetzgebung verunsichert, ihren Wunschberuf 
zu ergreifen und damit in ihrer Lebensplanung eingeschränkt. Die 
staatlichen Verbote wirken sich auch auf private Arbeitgeber aus: 
Viele verstehen nicht, warum sie Frauen mit Kopftuch einstellen sol-
len, wenn der Staat das auch nicht immer tut. (11)

Um Kopftuch-Verbote zu rechtfertigen werden oft feministische Ar-
gumente ins Feld geführt. Andererseits treffen diese Verbote aus-
schließlich Frauen. Mit Blick auf öffentliche Ämter verhindert die ge-
genwärtige Gesetzgebung die Chancengleichheit von Frauen, die ein 
Kopftuch tragen. Zudem haben sie eine Signalwirkung auf private 
Arbeitgeber. (11)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Kopftuch_Juli_2018.pdf
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Über die Publikation

Dieser Beitrag bietet einen Überblick rund um antiislamische Diskriminierung. Dabei geht der Autor auf relevante Begriffe ein und 
bietet einen groben Einblick in die geschichtliche Entwicklung von antiislamischen Ressentiments. 

Wolfgang Benz (2017)

Antiislamische Diskriminierung

Religion

Methode

Der Autor stützt sich auf bisherige Literatur und analysiert 
mehrere zentrale Ereignisse, die antiislamische Diskriminierung 
prägen (Kreuzzüge, 11. September, Koranverteilung, etc.). 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Ressentiments gegen den Islam bestehen seit dem Mittelalter. Das 
Bild des islamischen Orients war auf westlicher Seite gleichermaßen 
von missionarischem Sendungsbewusstsein wie von Bedrohungsäng-
sten bestimmt. (513)

Die Bedrohungsängste vieler haben mit dem 11. September 2001 
einen Kristallisationspunkt [erreicht]. Beispiele für den Missbrauch 
der islamischen Religion durch eine Minderheit von Radikalen und Ex-
tremisten ereignen sich weiterhin täglich. Das erleichtert den Dem-
agogen, für die die Parole vom „Kampf der Kulturen“ attraktiver ist 
als der Dialog mit der Mehrheit der Vertreter einer anderen Kultur, 
die Verallgemeinerung, nach der alle Muslime ein Kollektiv des Bösen 
bilden und deshalb – im Namen des Abendlandes, des Christentums 
und der europäischen Kultur – bekämpft werden müssen. (518)

Für die verbreiteten Ressentiments gegen den Islam und gegen Bürger, 
die Muslime sind oder als Muslime wahrgenommen werden, gibt es 

Quelle:  
Benz, Wolfgang (2017). “Antiislamische Diskriminierung.“ 
Handbuch Diskriminierung. Hrsg. Albert Scherr, Aladin 
El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. Wiesbaden. 511–528.

keinen allgemein akzeptierten Begriff. Akteure des Diskurses, die 
sich als Islamkritiker verstehen und so bezeichnen, verwahren sich 
erbittert gegen den Terminus „Islamophobie“, da sie die Diagnose 
ihrer Überzeugungen als phobisch, d.h. wahnhaft, ablehnen und die 
von ihnen beschworenen Gefahren nicht als Ausfluss von Hysterie 
oder Fanatismus, und schon gar nicht als Phobie, gewertet wissen 
möchten. (…) Die Formulierung „Islamkritik“ schillert durch ihre ver-
schiedenen Bedeutungen und ist dadurch diskreditiert, dass sie von 
Interessenten zur Tarnung muslimfeindlicher Ressentiments oder is-
lamfeindlicher Einstellungen gebraucht wird. (519-520)

Die Vielfalt des Islam und die Friedfertigkeit der Mehrheit der Mus-
lime werden durch eine pauschalisierende „Islamkritik“ negiert, das 
ist ihr erstes Anliegen und die Verhinderung der Integration das Ziel. 
(523)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752

Über die Publikation

Dieser Beitrag betrachtet antijüdische Diskriminierungen als Formen der Benachteiligung, des Bestreitens einer eigensinnigen  Identitäts-
entwicklung sowie existenzieller Angriffe, die mit der Konstruktion einer Gruppe „die Juden“ einhergehen. (545) 

Barbara Schäuble (2017)

Antisemitische Diskriminierung

Methode

Der Text rekonstruiert das Ausmaß, sowie die Formen, die Typik und 
Kontexte antisemitischer Diskriminierungen auf der Basis jüngerer 

Studien zu Diskriminierungserlebnissen und –wahrnehmungen sowie 
auf der Basis von Ergebnissen der Diskurs-, Deutungsmuster-, Ein-
stellungs- und Handlungsforschung. (545)
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Über die Publikation

Der vorliegende Bericht dokumentiert systematische Befragungen von Jüdinnen und Juden zu ihren Wahrnehmungen, Sichtweisen, 
Interpretationen und Bewertungen des Antisemitismus. Damit möchte er zunächst nicht mehr oder weniger als eine Stimme geben. Er 
wurde vom unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus in Auftrag gegeben. (2)

Andreas Zick, Andreas Hövermann, Silke Jensen und Julia Bernstein (2017)

Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland
Ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Dazu besteht die Studie aus zwei größeren Studieneinheiten. Er-
stens wurde eine quantitative Befragung im Rahmen eines sog. On-
line-Surveys durchgeführt. Diese Studie wurde vor allem von der 
Arbeitsgruppe des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung (IKG) der Universität Bielefeld entwickelt und aus-
gewertet. Über eine Website wurde eine Stichprobe von 533 in 
Deutschland wohnhaften, jüdischen Menschen, die älter als 16 
Jahren waren, befragt. Zweitens wurde parallel eine qualitative In-
terviewstudie durchgeführt, bei der zahlreiche Personen befragt 
wurden. Dabei wurde die in Deutschland lebende jüdische Bevölker-

Quelle:  
Schäuble, Barbara (2017). “Antisemitische Diskriminierung.“ 
Handbuch Diskriminierung. Hrsg. Albert Scherr, Aladin 
El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. Wiesbaden. 545–564.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Antisemitismus wird im Kontext der Antisemitismusforschung ge-
meinhin aufgrund des Wissens um seine organisierten Formen und 
die Reichweite der mit ihm verbundenen Gewalt weniger als Form 
der Diskriminierung, sondern stärker unter dem Aspekt der Verfol-
gung und Vernichtung diskutiert. (548)

In der Gegenwart stellt Antisemitismus im Wesentlichen kein Phä-
nomen organisierter Benachteiligung mehr dar. Geschichtlich dage-
gen lassen sich weitreichende Formern der rechtlichen, politischen, 
sozialen und sozioökonomischen Benachteiligung von Juden nach-
weisen – darunter auch Entrechtung und Raub, die staatlich, aber 
auch sektoral gegen die Gegenwehr der jüdischen Bevölkerung und 
jüdischer Organisationen durchgesetzt wurden. Aktuelle Daten zur 
rechtlichen und politischen und sozioökonomischen Situation der jü-
dischen Bevölkerung liegen kaum vor. (550)

Studien der Einstellungsforschung zeigen, dass antisemitische Deu-
tungen und Einstellungen seit den 1950er-Jahren stark zurückge-
gangen sind. (…) Dennoch liegt Deutschland – trotz umfangreicher 
gesellschaftlicher Aufklärungsmaßnahmen und eines weit verbrei-
teten Wissen über jüdische Gewalterfahrungen – im europäischen 
Mittelfeld (…) Antisemitische Vorstellungen erscheinen demnach 

vor allem solche zu sein, die Juden Macht, Egoismus und Schuld zu-
rechnen, während die eigene Verantwortung, z.B. für die Erinnerung 
an den Nationalsozialismus bzw. daraus zu ziehende Konsequenzen 
klein geredet werden. (552)

Unter den von den Strafverfolgungsbehörden dokumentierten Ge-
walthandlungen fallen insbesondere die antisemitischen Fried-
hofsschändungen ins Auge. Die symbolische Vertreibung soll – so 
müssen diese Schändungen interpretiert werden – auch die Toten 
betreffen, zudem soll sie vergangene Schändungen in Erinnerung 
rufen. Zusätzlich zu den durchschnittlich jährlich 59 Fällen von 
Friedhofsschändungen (…) verzeichnen die Strafverfolgungsbehör-
den in den letzten 15 Jahren jährlich zwischen 1200-1700 antise-
mitische Straftaten. (559-560)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752

ung bezüglich unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, mit un-
terschiedlicher religiöser Ausrichtung und/oder nationaler Herkunft 
sowie regionaler Verortung, mit und ohne Anbindung an jüdische 
Gemeinden und in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen 
möglichst breit abgebildet. In der qualitativen Studie wurden auch 
Fachgespräche und Experteninterviews mit Vertreterinnen und Ver-
tretern jüdischer Verbände und Organisationen geführt. (2)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Antisemitismus wird von drei Vierteln der Befragten als großes 
Problem in Deutschland wahrgenommen. Das wird insbesondere 



101

Religion

Quelle:  
Zick, Andreas, Andreas Hövermann, Silke Jensen und Julia 
Bernstein (2017). Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus  
in Deutschland. Ein Studienbericht für den Expertenrat  
Antisemitismus. Institut für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung. Bielefeld und Frankfurt.

mit Blick auf den Antisemitismus im Internet, aber auch bei der ver-
zerrten Darstellung von Israel in den Medien oder verbalen Beleidi-
gungen/ Belästigungen gegenüber Jüdinnen und Juden betont. (4)

Subtile und nicht direkt auf Personen bezogene Formen von er-
lebtem Antisemitismus sind weit verbreitet. In den letzten 12 Mon-
aten haben 62% versteckte Andeutungen, 29% verbale Beleidi-
gungen/Belästigungen und 3% körperliche Angriffe nach eigenen 
Angaben persönlich erlebt. (4)

Die Befragten berichten häufig von Schutzmaßnahmen und Ver-
meidungsverhalten. Ein selbstverständliches Äußern jüdischer 
Identität ist kein Problem unter Freundinnen, Freunden und Bekan-
nten. Das Jüdisch-Sein wird deutlich seltener in der Öffentlichkeit 
generell oder im Internet gezeigt; nicht nur, weil es dort weniger 
bedeutsam ist, sondern weil es mit Unsicherheit, unangenehmen 
Erfahrungen verbunden ist. Knapp 58% der Befragten vermeiden 
aus Sicherheitsgründen bestimmte Stadtteile oder Orte, und 70% 
tragen keine äußerlich erkennbaren jüdischen Symbole aufgrund 
erwarteter Gefahren. (4)

Über 60% der Befragten haben in den letzten fünf Jahren darüber 
nachgedacht auszuwandern, weil sie sich in Deutschland als jü-
dische Person nicht mehr sicher fühlen. (5)

Diese Angst bezieht sich auf ganz unterschiedliche Formen und 
Akteure. Allerdings befürchten alle IP ohne Ausnahme die Stei-
gerung des Antisemitismus im Zusammenhang mit islamistischen 
Radikalisierungen und zugewanderten Flüchtlingen. Gleichzeitig 
weisen die meisten IP auch auf andere Gruppen, von denen An-
tisemitismus ausgeht, hin. Besonders wird der Antisemitismus der 
Mittelschicht und der gebildeten Menschen thematisiert. (79)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Antisemitism can be expressed in the form of verbal and physical attacks, threats, harassment, property damage and graffiti or other forms 
of speech or text, including on the internet. (…) The present report provides an overview of data on antisemitism as recorded by international 
organisations and by official and unofficial sources in the 28 European Union (EU) Member States, based on their own definitions and 
categorisations. ‘Official data’ are understood here as those collected by law enforcement agencies, other authorities that are part of criminal 
justice systems and relevant state ministries at the national level. ‘Unofficial data’ refers to data collected by civil society organisations. (5)

European Union Fundamental Rights Agency (2017)

Antisemitism
Overview of data available in the European Union 2006-2016

Methode

This annual overview compiles the available evidence on antisemitic 
incidents collected by governmental and non-governmental sources, 
covering the period 1 January 2006 – 31 December 2016, where 
data are available. In addition, it includes a section that presents evi-
dence from international organisations. No official data on reported 
antisemitic incidents in 2016 were available for 11 Member States by 
the time this report was compiled in September 2017. (5)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Despite the serious negative consequences of antisemitism for Je-
wish populations in particular, as a FRA survey showed, and also for 
society at large, evidence collected by FRA consistently shows that 
few EU Member States record antisemitic incidents in a way that all-
ows them to collect adequate official data. (5) 

Nevertheless, the data that do exist show that antisemitism remains 
an issue of serious concern and that decisive and targeted policy re-

https://uni-bielefeld.de/ikg/daten/JuPe_Bericht_April2017.pdf
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Über die Publikation

Im vorliegenden Lagebild wird keine ganz starre Antisemitismus-Definition verwendet. Unter modernen Antisemitismus wird im 
Folgenden eine Feindschaft gegen Jüd_innen und Juden verstanden, die primär „die Juden“ als Antriebskraft für empfundene soziale, 
ökonomische und kulturelle Missstände der kapitalistischen Moderne verantwortlich macht. Diese mündet häufig in antisemitischen 
(Welt-)Verschwörungsvorstellungen, die Jüd_innen und Juden eine geheimnisvolle, nicht fassbare Macht zuschreiben. Somit präsentiert 
sich Antisemitismus, auch in Abgrenzung zu Rassismus, oftmals als umfassendes Welterklärungsmodell. (2)

Amadeu Antonio Stiftung (2017)

Lagebild Antisemitismus 2016/2017

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Anhand dieser Begriffsbestimmung versucht dieses Lagebild, aktu-
elle Erscheinungsformen des Antisemitismus in unterschiedlichen 
politischen und gesellschaftlichen Spektren abzubilden. (3)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

In allen Gesellschaftsschichten, allen Bildungsgruppen, allen 
politischen Richtungen finden wir heute den Antisemitismus wieder, 
denn er bietet Projektionsflächen für alle. Ob rechts oder links oder 
in der Mitte, ob biodeutsch oder eingewandert, jeder kann sich aus 
dem reichen Arsenal antisemitischer Klischees bedienen. Die Mo-
tive dafür mögen verschieden sein, das Ergebnis aber ähnelt sich. (II) 
Die Daten über Straftaten sind ebenfalls ungenau. Kommen sie aus 
muslimischen Milieus, werden sie meist als Ausländerkriminalität 
gezählt, ohne den Inhalt zu benennen. Kommen sie aus dem recht-
sextremen Milieu, ist die Frage, ob jedes Hakenkreuz oder jeder 
Nazispruch eine antisemitische Straftat darstellt oder nur solche 
gezählt werden, die jüdische Personen direkt angreifen. (II)

Quelle:  
European Union Agency for Fundamental Rights (2017).  
Antisemitism. Overview of data available in the European 
Union 2006-2016. Wien.

sponses are needed to tackle this phenomenon. The effective imple-
mentation of these responses would not only afford Jewish commu-
nities better protection against antisemitism, but it would also give 
a clear signal that, across the EU, the fundamental rights of all peo-
ple are protected and safeguarded. (6)

In Germany, official data on antisemitism are collected through the 
Criminal Police Notification Service – Politically Motivated Crimes 
(Kriminalpolizeilicher Meldedienst – Politisch motivierte Krimina-
lität, KPMD PMK). (…) After a slight decrease in the recorded po-
litically motivated crimes with an antisemitic motive (…) in 2015 
(1,366) compared to 2014 (1,596), there has been an increase in re-
corded crimes in 2016 (1,468). (…)The data on politically motiva-
ted antisemitic crimes for 2014 interrupt a four-year stretch mar-
ked by lower figures, recording a number of antisemitic crimes which 

Die Zustimmung zu klassischen Formen des Antisemitismus nimmt 
seit Jahren in Deutschland kontinuierlich ab. (…) Stattdessen äußern 
die Deutschen ihren Antisemitismus über Umwege, vielfach in Form 
von antisemitischen Aussagen mit Israelbezug (israelbezogener An-
tisemitismus) oder Geschichtsbezug (Post-Holocaust Antisemitis-
mus). (…) Öffentlich wahrnehmbare antisemitische Erscheinungen 
treten wellenförmig auf. Mal sinkt die Zahl antisemitischer Vorfälle, 
dann steigen sie wieder an. Daraus lässt sich jedoch nicht der Um-
kehrschluss ziehen, dass Antisemitismus mal ab- und dann wieder 
zunimmt. Im Gegenteil: Antisemitismus ist in der Gesellschaft jeder-
zeit latent vorhanden und breit mobilisierbar. (2)

Im Rechtspopulismus dominieren aktuell die Themen Geflüchtete, 
Islam in Europa und Gender. Das verstellt für viele den Blick auf den 
Antisemitismus und führt häufig zum Irrglauben, Antisemitismus spiele 
keine entscheidende Rolle. Antisemitismus ist aber nach wie vor eine 
sehr verbreitete Welterklärungsideologie, über die sich aktuell viele 
erklären, warum Geflüchtete und Muslim_innen nach Europa kommen 
oder wer hinter der vermeintlichen »Genderisierung« steckt. (4)

is more in line with official records for the 2006–2009 period. The 
number of crimes recorded in 2016 is slightly higher compared to 
2015. However, the overall trend in recorded crimes appears to be 
declining (…). (39)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016
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Quelle:  
Amadeu Antonio Stiftung (2017). Lagebild Antisemitismus 
2016/2017. Berlin.

Die dschihadistische Szene ist durchaus heterogen, untereinander 
verfeindet und kämpft wie im syrischen Bürgerkrieg auch gegenein-
ander. Dennoch sind viele Ziele von Terroranschlägen des IS oder der 
Al-Qaida nicht von ungefähr jüdische oder von ihnen als jüdisch imag-
inierte Einrichtungen. Der Antisemitismus ist für die unterschiedli-
chen Strömungen des Dschihadismus eine einende Komponente. (5)

In der deutschen (radikalen) Linken gibt es spätestens seit der Jahrtau-
sendwende tiefgreifende Diskussionen um Antisemitismus in den ei-
genen Reihen. (…) Die Auseinandersetzung zum Nahostkonflikt und über 
die Positionierung zum Thema Antisemitismus führt seit Jahren inner-
halb der linksradikalen Szene bis zu gewalttätigen Konfrontationen. (7)

Angesichts der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus arabischen Län-
dern in Deutschland wird die Befürchtung lauter, dass damit auch An-
tisemitismus aus arabischen Gesellschaften (re-)importiert wird. Diese 
Sorge ist nicht unberechtigt. (…) Zum anderen wird der vermeintliche 
Antisemitismus Geflüchteter von rechtskonservativen bis offen rechts-
radikalen politischen Kräften in Deutschland massiv gegen Geflüchtete 
und gegen die Asylpolitik in Stellung gebracht (…). Die propagierte Isra-
el-Solidarität seitens rechter Kräfte ist dabei zugleich gefüttert durch 
einen radikalen antimuslimischen Rassismus. (8)

Das Feld Antisemitismus in muslimisch sozialisierten Milieus ist 
sowohl in der Wissenschaft und den Medien als auch unter Fach-
kräften der Bildungsarbeit sehr umkämpft. (…) Studien geben über 
die Ausprägung oder das Ausmaß von Antisemitismus in muslimisch 
sozialisierten Milieus wenig Auskunft, da es nur sehr wenige Unter-
suchungen hierüber gibt. (…) Debatten um Antisemitismus in musli-
misch sozialisierten Milieus vernachlässigen oft die Vielfalt muslim-
ischer Identitäten in Deutschland. (9)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Die Wohlfahrtsverbände versuchen somit, die Diversifizierung und Alterung der Gesellschaft sinnvoll miteinander in Einklang zu bringen: 
Einwanderer werden zu Pflegekräften ausgebildet und sollen – so die Hoffnung – den Notstand in der Pflege ausgleichen. Zudem werden 
Einwanderer als Nutzergruppe angesprochen. Doch solche Synergieeffekte entstehen nicht automatisch, sondern erfordern umfassende 
institutionelle Anpassungsprozesse, die neuen gesellschaftlichen Realitäten Rechnung tragen. Wie stellen sich Einrichtungen der 
Seniorenpflege auf gesellschaftliche Vielfalt ein? Wie offen sind sie gegenüber Kollegen und Pflegebedürftigen mit Migrationsgeschichte? 
Welche Rahmenbedingungen gibt der Gesetzgeber vor? Und wo besteht weiterer Reformbedarf? (2)

Aleksandra Lewicki (2017)

Christliche Wohlfahrtsverbände
Vielfalt und Diskriminierung in der Seniorenpflege

Methode

Diesen Fragen bin ich in einer qualitativen soziologischen Studie 
nachgegangen. Hierfür habe ich 20 Führungskräfte der christli-
chen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie befragt, 15 Ex-
perten interviewt sowie politische Dokumente und Gesetzestexte 
analysiert. (2).

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Meine Untersuchung zeigt: Die Caritas und Diakonie sind nicht aus-
reichend auf gesellschaftliche Vielfalt eingestellt. Pflegekräfte, die 
keine Christen sind, haben nur begrenzte Karrierechancen. Zudem 
unternehmen die Verbände zu wenig, um Senioren mit Migrations-
geschichte den Zugang zu ihren Einrichtungen zu erleichtern. (3)

Der deutsche rechtliche Sonderweg ermöglicht es kirchlichen Arbeit-
gebern also, christliche Bewerber zu bevorzugen oder nicht-christ-
liche Mitarbeiter nur befristet einzustellen. Pflegekräfte, die keine 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/aktionswochen/lagebild-deutschland-internet.pdf
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Über die Publikation

Eine auch wissenschaftliche Beschäftigung mit den tatsächlichen Zusammenhängen von muslimischer Glaubenszugehörigkeit, Religiosität 
und Sozialintegration – im Sinne etwa von Bildung, Erwerbsbeteiligung und anderen Merkmalen des „Ankommens“ in Europa – ist 
demgegenüber bisher nicht so ausgeprägt, wie man vermuten könnte (…) Zur Aufklärung dieser Zusammenhänge leistet die vorliegende 
Auswertung des Religionsmonitors 2017 einen empiriebasierten Beitrag. (10-11) 

Dirk Halm und Martina Sauer (2017)

Religionsmonitor
Muslime in Europa: Integriert, aber nicht akzeptiert?

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Im Rahmen des aktuellen Religionsmonitors 2017 haben Menschen 
zum dritten Mal nach 2007 und 2013 Auskunft unter anderem über 
ihren Glauben, das Zusammenleben mit anderen Religionen, aber 
auch etwa zu Bildungsstand und Erwerbsbeteiligung gegeben. Ins-
gesamt haben sich über 10.000 Menschen aus Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Frankreich, dem Vereinigten Königreich sowie der 
Türkei an der Befragung beteiligt, die das Sozialforschungsinstitut 
infas von Juli 2016 bis März 2017 durchgeführt hat. Eine Besonder-
heit des neuen Religionsmonitors ist, dass er Angehörige religiöser 
Minderheiten viel stärker zu Wort kommen lässt als bisher, um auch 
ihre Perspektive auf religiöse Vielfalt angemessen abzubilden. Des-
wegen finden insbesondere Muslime als größte religiöse Minderheit 
in Deutschland und ganz Europa Berücksichtigung. So haben aus 
Deutschland über 1.000 Muslime mit Wurzeln in der Türkei, Südos-
teuropa, dem Iran, Südostasien, Nordafrika sowie dem Nahen Osten 
teilgenommen. In den übrigen Ländern haben sich jeweils rund 500 
Muslime aus den wichtigsten Herkunftsländern beteiligt. (12)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Es ist davon auszugehen, dass eine empfundene Diskriminierung 
den Sozialintegrationsprozess beeinflusst. Insgesamt geben 56 Proz-
ent der im Religionsmonitor befragten Muslime an, in den vergan-

Quelle:  
Lewicki, Aleksandra (2017). Christliche Wohlfahrtsverbände. 
Vielfalt und Diskriminierung in der Seniorenpflege. 
Mediendienst Integration. Freie Universität Berlin.

genen zwölf Monaten niemals Diskriminierung erfahren zu haben. 
Die Abweichungen zwischen den Ländern sind zum Teil eklatant. So 
berichten in Österreich mit 32 Prozent nur halb so viele Befragte von 
Diskriminierungsfreiheit wie in der Schweiz oder in Deutschland (…). 
Ein Zusammenhang mit der vergleichsweise ausgeprägten Islam-
ablehnung in Österreich ist hier naheliegend. Die Unterschiede nach 
Einwanderergenerationen sind demgegenüber gering. (37) 

Wie nicht anders zu erwarten, aber angesichts verbreiteter anti-
muslimischer Ressentiments betont werden muss, lässt sich unter 
den Muslimen in Europa ein deutlicher Prozess der Sozialintegration 
beobachten. An Stellen, wo dieser Prozess stockt, kommen struk-
turelle länderspezifische Hürden, etwa des Schulsystems oder des 
Arbeitsmarktes, ins Spiel. (…) Insgesamt bestätigen unsere Ergeb-
nisse die Hinweise aus der jüngeren Forschung, dass andere „reli-
gious penalties“ wie fehlendes Sozialkapital, räumliche Segregation 
oder Diskriminierungserfahrungen eher unbedeutend für die Sozial-
integration sind. Das gilt, solange man Befragte mit ähnlichen Inte-
grationsvoraussetzungen vergleicht. (50)

Dessen ungeachtet deutet sich an, dass geeignete institutionelle 
Arrangements, die zu einer Gleichberechtigung muslimischer Re-
ligiosität gegenüber anderen Konfessionen führen, auch der So-
zialintegration nutzen können. Das zeigt sich etwa im Vereinigten 
Königreich, wo aus ausgeprägterer Religiosität keine schlechtere ge-

Christen sind, können zudem nicht in Führungspositionen aufstei-
gen. Das ist in Europa einmalig und in vielerlei Hinsicht problema-
tisch. Christliche Wohlfahrtsverbände müssen sich nicht an die gän-
gigen arbeitsrechtlichen Spielregeln halten – und das, obwohl sie 
einen öffentlichen Auftrag ausführen und, in der Tendenz sogar stei-
gend, aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Gerade im länd-
lichen Raum kann es zu einer Monopolstellung christlicher Anbieter 
kommen, sodass für nicht-christliche Pflegekräfte kein alternativer 
Arbeitgeber zur Verfügung steht. (4)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf
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Quelle:  
Halm, Dirk, und Martina Sauer (2017). Religionsmonitor: 
Muslime in Europa. Integriert, aber nicht akzeptiert? 
Bertelsmann Stiftung. Gütersloh.

sellschaftliche Position folgt. Allerdings wird auch deutlich, dass die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der Muslime zwar einen feststellbaren, 
aber nur geringen Einfluss auf die Sozialintegration hat. Ganz im Ge-
gensatz zu dem Eindruck, den öffentliche Debatten nicht selten er-
wecken, handelt es sich um kein tief greifendes Problem: Grundsät-
zlich sind Muslime wie Nichtmuslime nach den hier vorgestellten 
Ergebnissen gleichermaßen in der Lage, sich in die europäischen Ge-
sellschaften zu integrieren. (51)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Vor dem Hintergrund dieser gewachsenen religiösen und weltanschaulichen Vielfalt sollte die Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes ermitteln, welche Einstellungen die Menschen in Deutschland gegenüber Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften 
und gegenüber konfessionell nicht gebundenen Personen haben. Dabei ging es zum einen um die grundsätzliche Haltung der Menschen 
gegenüber Angehörigen der einzelnen Gruppen. Ein weiterer Fokus lag zum anderen auf der Frage, inwieweit das Recht aller religiösen 
Gruppen in Deutschland auf Ausübung des eigenen Glaubens von den Befragten akzeptiert wird. (4)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2016)

Akzeptanz religiöser und weltanschaulicher Vielfalt in Deutschland
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage

Methode

Zum Auftakt des Themenjahres „Schutz vor Diskriminierung auf-
grund der Religion und Weltanschauung“ hat die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
in Auftrag gegeben. Die Erhebung wurde vom Meinungsfor-
schungsinstitut forsa Politik- und Sozialforschung GmbH als com-
putergestützte telefonische Befragung (CATI) im Zeitraum vom 19. 
bis 24. November 2015 durchgeführt. Rund 1.500 Menschen in 
Deutschland ab 14 Jahren wurden zu ihren Einstellungen befragt. 
Die Auswahl der Zielpersonen erfolgte auf Basis einer Zufallsaus-
wahl, sodass die Ergebnisse repräsentativ für die Grundgesamtheit 
sind. In der Stichprobe wurden neben Festnetz- auch Mobilfunk-
nummern berücksichtigt (Dual-Frame-Ansatz). (4)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Grundstimmung gegenüber Mitgliedern der größten religiösen 
Gruppe in Deutschland fällt fast ausnahmslos positiv aus. So geben 
insgesamt 92 Prozent der Befragten an, eine eher oder sogar sehr 
positive Haltung gegenüber Christ_innen zu haben. (6)

Im Vergleich dazu ist die Haltung der Menschen in Deutschland ge-
genüber Muslim_innen von größerer Ambivalenz geprägt. Zwar gibt 

auch hier eine deutliche Mehrheit (64 Prozent) an, eine positive Mei-
nung von Menschen muslimischen Glaubens zu haben. Immerhin ein 
Drittel der Befragten gibt jedoch offen zu, ein eher (25 Prozent) oder 
sogar sehr negatives Bild (8 Prozent) von Muslim_innen zu haben. (6-7)

So würden fast alle Befragten (99 Prozent) die Heirat eines nahen 
Familienmitglieds mit einer/einem Christ_in eher oder auf jeden Fall 
akzeptieren. Mit einer Eheschließung mit einer Person jüdischen 
Glaubens hätten 87 Prozent kein Problem (…) Am größten fällt die 
Skepsis wiederum gegenüber Muslim_innen aus. Zwar wären auch 
hier rund zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) mit einer Heirat 
einverstanden, 19 Prozent würden dies aber eher nicht und 11 Pro-
zent sogar keinesfalls akzeptieren. (8)

Knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) ist beispielsweise der 
Ansicht, dass es jüdischen Lehrern erlaubt sein sollte, im Unterricht 
eine Kippa zu tragen, 52 Prozent sind dagegen. Ein ähnliches Mei-
nungsbild zeigt sich gegenüber muslimischen Lehrerinnen mit Kopf-
tuch (42 vs. 57 Prozent), aber auch gegenüber christlichen Lehrern, 
die ein Priestergewand tragen (44 vs. 56 Prozent). (11-12)

Zum Zeitpunkt der Befragung im November letzten Jahres waren 
bereits zahlreiche Menschen als Geflüchtete oder Asylsuchende 
nach Deutschland gekommen. (…) Darin sieht immerhin ein Drittel 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LW_Religionsmonitor-2017_Muslime-in-Europa.pdf
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Über die Publikation

Das Ziel der vorliegenden Sonderauswertung des Religionsmonitors ist es, die genauen Hintergründe der starken Ablehnung des Islams 
zu untersuchen. (…) Zwei zentrale Fragen möchten wir mit der vorliegenden Studie beantworten: 1. Wer genau fühlt sich eigentlich vom 
Islam bedroht? Sind es bestimmte gesellschaftliche Teilgruppen oder handelt es sich um ein flächendeckendes Phänomen? 2. Welche 
Faktoren können dazu beitragen, unbegründete Bedrohungsgefühle zu reduzieren und ein realistischeres Bild des Islams in Deutschland 
zu zeichnen? (8-9)

Kai Hafez und Sabrina Schmidt (2015)

Religionsmonitor
Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Mit dem Religionsmonitor 2013 legt die Bertelsmann Stiftung eine 
empirische Untersuchung der sozialen und politischen Relevanz von 
Religion vor. Die Grundlage bilden Interviews mit insgesamt 14.000 
Menschen in 13 verschiedenen Ländern. Neben Deutschland zählen 
dazu Frankreich, Großbritannien, Israel, Kanada, Schweden, die 
Schweiz, Spanien, Brasilien, Indien, Südkorea, die Türkei sowie die 
USA. In den meisten Ländern erfolgte die Erhebung mittels einer Zu-
fallsauswahl und einer standardisierten Telefonbefragung der Bev-
ölkerung ab 16 Jahren (USA und Kanada ab 18 Jahren). In Israel, 
Südkorea und der Türkei wurden persönliche Face-to-face-Inter-
views geführt. Die Befragung fand in allen Untersuchungsländern 
zwischen Oktober und Dezember 2012 statt. Der Stichprobenum-
fang für Deutschland beträgt insgesamt N = 2005 Befragte, wovon 
N = 429 Befragte aus einer namensbezogenen (onomastischen) Zu-
fallsstichprobe für Muslime stammen. (13)

Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf zwei Fragen, die den 
deutschen Befragten gestellt wurden. Erstens wurde untersucht, ob 
der Islam eher als Bereicherung oder eher als Bedrohung wahrge-
nommen wird, und zweitens, ob der Islam als zur westlichen Welt 
»passend« empfunden wird. (14)

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2016). Akzeptanz 
religiöser und weltanschaulicher Vielfalt in Deutschland. 
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Auf der Basis der Daten des Religionsmonitors lässt sich erkennen, 
dass die Mehrheit der Deutschen den Islam nicht als Bereicherung, 
sondern als Bedrohung empfindet. 16 % betrachten ihn als »sehr 
bedrohlich«, 35 % als »eher bedrohlich«. Damit hat etwas mehr 
als die Hälfte der Befragten in Deutschland ein negatives Bild vom 
Islam (…). Die Ablehnungswerte spitzen sich noch einmal deutlich 
zu, wenn man die Muslime aus der Grundgesamtheit der Befragten 
statistisch herausrechnet und so zur reinen Außenwahrnehmung 
des Islams vordringt. Dann nehmen 53 % der Deutschen den Islam 
als Bedrohung wahr, 24 % betrachten ihn als »eher bereichernd« und 
nur noch 2 % als »sehr bereichernd«. (15)

Unter den im Religionsmonitor vertretenen Ländern stechen also vor 
allem Deutschland, die Schweiz und Spanien als Nationen mit be-
sonders negativ geprägten Islambildern hervor. (16-17)

Die Bedrohungswahrnehmung [in Deutschland] steigt mit zuneh-
mendem Alter an, je älter die Befragten, desto negativer ist ihr Is-
lambild. Unter den 16- bis 24-Jährigen empfinden 38 % der Be-
fragten den Islam als »eher« bis »sehr bereichernd«, 38 % nehmen 
ihn als »eher« bis »sehr bedrohlich« wahr. In der Altersgruppe der 
25- bis 39-Jährigen sind es schon 47 %, die den Islam als bedrohlich, 

der Befragten (33 Prozent) eher eine Bereicherung für die Gesell-
schaft (...). Für die Hälfte (50 Prozent) überwiegt aber die Besorgnis, 
dies könnte zu Konflikten führen, und etwa jede_r Siebte (15 Pro-
zent) wertet dies sowohl als Bereicherung als auch als potenzielle 
Konfliktursache. (13-14)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Umfragen/Bericht_zur_Umfrage_Akzeptanz_religioeser_und_weltanschaulicher_Vielfalt_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=3


107

Religion

Quelle:  
Hafez, Kai, und Sabrina Schmidt (2015). Religionsmonitor: 
Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. Bertelsmann 
Stiftung. Gütersloh.

und nur noch 32 %, die ihn als bereichernd ansehen. Dieser Trend 
setzt sich in den nächsthöheren Altersklassen fort: Bei den 40- bis 
54-Jährigen liegt das Verhältnis bei 55 % zu 27 %, in der Gruppe der 
55- bis 69-Jährigen bei 60 % zu 22 %. (20)

Als bedrohlich stufen den Islam in den neuen Bundesländern 57 % 
der Befragten ein, in den alten Bundesländern hingegen 52 %. Bei 
der Einstufung des Islams als Bereicherung sind die Unterschiede 
noch etwas größer: 20 % versus 27 % (...). Damit scheint sich auf 
den ersten Blick zu bestätigen, dass die Wahrnehmung des Islams 
als Bedrohung – ein Bestandteil von Islamfeindlichkeit (…) – auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR stärker ausgeprägt ist als im Westen 
Deutschlands. Allerdings zeigen sich im Nord-Süd-Vergleich ähnli-
che Unterschiede. In Norddeutschland ist das Islambild etwas posi-
tiver als im Süden der Republik (…). (20-21)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/
 did/die-wahrnehmung-des-islams-in-deutschland/

Über die Publikation

Diese Studie untersucht die niedrigere Erwerbstätigkeit von Musliminnen und Muslimen in Westeuropa. Im Zentrum steht die Frage, 
inwiefern die beobachteten Arbeitsmarktunterschiede mithilfe individueller Faktoren (z.B. Bildungsgrad) erklärt werden kann.

Phillip Connor and Matthias Koenig (2014)

Explaining the Muslim employment gap in Western Europe:
Individual-level effects and ethno-religious penalties

Methode

Die Gründe für die Arbeitsmarktunterschiede werden auf 
Basis der European Social Survey (ESS) untersucht. Die abhän-
gige Variable ist in diesem Fall der Erwerbstatus. Die Religions-
zugehörigkeit wird auf Basis von Selbstzuschreibung definiert. 
Um die Unterschiede in der Erwerbslosigkeit zwischen Musli-
minnen sowie Muslimen und Nichtmusliminnen sowie Nicht-
muslimen zu beleuchten, wird eine Reihe individueller Fakto-
ren herangezogen.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Zuerst stellt diese Studie fest, dass die Erwerbslosigkeit unter 
Musliminnen und Muslimen klar höher ist als unter der rest-
lichen Bevölkerung. Die beiden Gruppen unterscheiden sich 
jedoch in anderen Merkmalen (z.B. Alter, sozioökonomischer 
Hintergrund, Bildung, Aufenthaltsstatus, etc.). Diese und wei-
tere Faktoren erklären ungefähr vierzig Prozent der niedrige-
ren Erwerbstätigkeit unter der muslimischen Bevölkerung. Der 
Rest kann anhand der ESS-Daten nicht erklärt werden.

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X14001562

Quelle:  
Connor, Phillip, und Matthias Koenig (2015). „Explaining the 
Muslim employment gap in Western Europe: Individual- 
level effects and ethno-religious penalties“. Social Science 
Research 49. 191–201.
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Über die Publikation

Inhaltlich befasst sich die vorliegende Bundeserhebung mit der Abwertung und Anerkennung von Minderheiten in Gesellschaften, die von 
Migration geprägt sind. Der Umgang mit kulturellen, ethnischen, religiösen und nationalen Minderheiten wird hierbei exemplarisch am 
Beispiel der Einstellungen gegenüber Musliminnen und Muslimen in Deutschland als der größten religiösen Minderheit in diesem Land 
erhoben. Die Islam- und Muslimbilder dienen dabei als Gradmesser der gesellschaftlichen Haltung gegenüber einer sich pluralisierenden 
und heterogenisierenden Gesellschaft, die hier als postmigrantisch bezeichnet werden soll. (10)

Naika Foroutan, Coşkun Cana, Sina Arnold, Benjamin Schwarze, 

Steffen Beigang und Dorina Kalkum (2014)

Deutschland postmigrantisch I: Gesellschaft, Religion, Identität

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die im Folgenden vorgestellten Daten beruhen auf einer tele-
fonischen Umfrage, die das Zentrum für empirische Sozialforschung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin für das Forschungsprojekt 
JUNITED vom 24.09.2013 bis 15.04.2014 ausgeführt hat. Ins-
gesamt wurden dabei 8270 in Deutschland lebende Personen be-
fragt. Für die Umfrage wurden auf Grundlage des Gabler-Häder-Ver-
fahrens zufällig generierte Telefonnummern für Festnetz- und 
Mobilanschlüsse verwendet. (12)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Exkludierende Vorstellungen finden ihren Ausdruck beispielhaft in 
Stereotypen gegenüber Muslimen als der größten religiösen Minder-
heit in Deutschland: Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Befragten 
denkt, dass Muslime aggressiver seien als sie selber, fast ein Drittel 
(30 Prozent) glaubt nicht, dass Muslime genauso bildungsorientiert 
seien wie ihre eigene Gruppe. Als eigene Gruppe wird auf Nachfrage 
auffallend oft (ca. 40 Prozent) „wir Deutschen“, „die deutsche Bev-
ölkerung“, „die deutsche Gesellschaft“ oder ähnliches genannt. Mus-
limisch und deutsch werden dabei überwiegend als Gegenkatego-
rien wahrgenommen und Musliminnen und Muslimen somit aus dem 
„deutschen Wir“ herausdefiniert. (7)

Die nicht-muslimische Bevölkerung hat eine ambivalente Haltung 
zu Muslimen als sichtbareren politischen Akteuren: Eine deutli-
che Mehrheit (67 Prozent) findet, dass es das gute Recht von Mus-
limen in Deutschland ist, Forderungen zu stellen und fast ebenso 
viele sagen, man sollte Muslimen mehr Anerkennung entgegenbrin-
gen. Ein Fünftel (20 Prozent) der Bevölkerung aber ist der Meinung, 
wenn Muslime Forderungen stellten, dann sei dies ein Zeichen von 
Unverschämtheit und 17 Prozent empfinden dies als Zeichen von 
Undankbarkeit. (7)

Quelle:  
Foroutan, Naika, Coşkun Cana, Sina Arnold, Benjamin 
Schwarze, Steffen Beigang und Dorina Kalkum (2014). 
Deutschland postmigrantisch! Gesellschaft, Religion,  
Identität. Erste Ergebnisse. Berliner Institut für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung, Humboldt- 
Universität zu Berlin.

Je relevanter die nationale Verbundenheit, desto deutlicher die 
Abwehr von Muslimen. Dort, wo die nationale Identität einen 
hohen Stellenwert einnimmt, ist die Bereitschaft, Muslimen kul-
turell-religiöse, sozialräumliche oder symbolische Rechte vorzue-
nthalten, signifikant höher. So möchten jene 46 Prozent, für die 
es besonders „wichtig ist, als Deutsche/r gesehen zu werden“ 
zu 68 Prozent die Beschneidung verbieten, zu 55 Prozent den 
Moscheebau und zu 56 Prozent das Kopftuch einschränken. Bei 
jenen, bei denen die Wahrnehmung als deutsch keine Rolle spielt 
(53 Prozent), sind es hingegen wesentlich geringere Werte: Gegen 
Beschneidung 54 Prozent, gegen Kopftuch 43 Prozent und gegen 
Moscheebau 35 Prozent. (7-8)

Das Wissen über Muslime wird von der Mehrheit der Bevölkerung 
als gering eingeschätzt. (...) [es] schätzen noch immer 67 Prozent der 
nicht-muslimischen Befragten ihr eigenes Wissen über den Themen-
komplex Islam und Muslime gering ein und 69 Prozent überschät-
zen den Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung, der bei ca. 
5 Prozent liegt. 23 Prozent von ihnen überschätzen ihn sogar stark 
und gehen davon aus, dass Muslime einen Bevölkerungsanteil von 
21 Prozent und mehr ausmachen. (8)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.projekte.hu-berlin.de/de/junited/deutschland-postmigrantisch-1/
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Über die Publikation

Unter dem Deckmantel einer „Integrationsdebatte“ sickern stattdessen breitflächig stereotype Wahrnehmungen über diese Gruppe in die Mitte 
der Gesellschaft und verhindern somit genau jenes Projekt, welches für die soziale Kohäsion einer pluralen Einwanderungsgesellschaft zentral 
ist: Gesellschaftliche Integration als Teilhabe aller an gemeinschaftlichen Gütern, politischer Partizipation und identifikativer Zugehörigkeit. 
Aus diesem Grund setzt sich die vorliegende Untersuchung vor allem mit jenen Wahrnehmungen über Muslime in Deutschland auseinander, 
die im Zuge der „Integrationsdebatten“ immer wieder artikuliert worden sind, und kontrastiert sie mit bestehenden wissenschaftlichen 
Studien und statistischen Daten, um ihre Wirkungsmacht zu beschreiben. (7)

Naika Foroutan (2012)

Muslimbilder in Deutschland
Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte

Methode

Die Analyse geschieht unter Einbezug zentraler Studien zu diesem 
Themenkomplex. Hierzu soll zunächst ein Überblick über die be-
stehende Forschung zu Islam und Muslimen im letzten Jahrzehnt 
erfolgen, gekoppelt mit demographischen Daten zu Muslimen in 
Deutschland. Außerdem soll auf zentrale Studien näher eingegan-
gen werden, die islamfeindliche Einstellungen in Deutschland the-
matisieren. Des Weiteren sollen die Argumentationslinien im „Is-
lam-Integrationsdiskurs“ auf ihre Ursachen und ihre Haltbarkeit 
überprüft werden. Kernmotor ist die Kontrastierung der Wahr-
nehmung von Islam und Muslimen in Deutschland mit empirischen 
Daten, die diesbezüglich zur Verfügung stehen. (9)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die vorliegende Untersuchung hat verdeutlicht, dass sich das stark 
defizitär geprägte öffentliche Bild ‚der Muslime‘ in Deutschland nicht 
mit dem Sachstand der tatsächlich messbaren Integrationserfolge, 
wie sie von Forschungseinrichtungen und -instituten erhoben und 
analysiert werden, deckt. Deren wissenschaftliche Analyse ist leider 
im politischen Diskurs dem Bauchgefühl einer meinungsbildenden 
Mehrheit unterlegen. Trends und Ergebnisse, die in puncto Integrati-
onsfortschritte von der Wissenschaft gemessen werden, verschärfen 
eher das Misstrauen gegenüber der Forschung, als dass sie zu einem 
Stimmungswechsel innerhalb der Gesellschaft führen. (55)

Die in dieser Studie skizzierten Integrationsverläufe müssen vor dem 
Hintergrund der vernachlässigten Integrationspolitik in den ersten 
30 Jahren der Einwanderung und der damit verbundenen strukturel-
len Diskriminierung in Schule, Arbeitsmarkt und Gesellschaft bewer-
tet werden. Verbunden war diese Politik mit deutlichen Signalen der 
Nicht-Zugehörigkeit und dem über Jahre offen – auch im politischen 
Raum – artikulierten Wunsch nach einer Rückkehr der Migranten in 
ihre Herkunftsländer. Erst vor ca. zehn Jahren setzte sich auch in der 
Politik die Erkenntnis durch, dass Deutschland ein Einwanderungsland 
geworden ist. Vor diesem Hintergrund sind die Integrationsverläufe 

noch mehr als Anstrengung und Erfolg zu bewerten. Doch es über-
wiegt weiterhin der Diskurs über die Bringschuld der Muslime (…). (56)

Angesichts dieser Zahlen drängt sich die Frage auf, warum politische 
Partizipation, die dann auch mit Forderungen und ggf. Gesetzesin-
itiativen zugunsten der eigenen Peergroup einhergehen kann, nicht 
als Integrationsleistung wahrgenommen wird, sondern vielmehr als 
„Anmaßung“. Hintergrund dazu ist das dominante Integrationsver-
ständnis von Teilen der Bevölkerung, die darin eine zurückhaltende, 
nicht einfordernde Position sehen – getreu dem Motto: „Solange 
du Gast bist in diesem Land, hast du dich an unsere Regeln zu hal-
ten und kannst sie nicht mitbestimmen.“ Dieser Gaststatus hält sich 
über die Einbürgerung hinaus beharrlich im kollektiven Bewusstsein 
eines Teils der deutschen Bevölkerung. (57)

Während statistische Daten einen Anstieg der Präsenz von Personen 
mit Migrationshintergrund in höheren Bildungseinrichtungen, im Eli-
tensegment und bei Selbstständigen nachweisen, hält sich nicht zuletzt 
durch die Thesen Thilo Sarrazins in Teilen der öffentlichen Wahrneh-
mung das Bild vom Migranten als Versager und als volkswirtschaftlicher 
Last, besonders, wenn es um Personen mit muslimischem Hintergrund 
geht. Gleichzeitig gibt es das bedrohliche Stereotyp der radikalisierten 
jungen muslimischen Männer. Da die empirischen Daten jedoch nicht 
auf eine Islamisierung Europas schließen lassen, sich diese Sorge aber 
offenbar in großen Teilen der Bevölkerung hält, handelt es sich daher 
wohl eher um die Furcht vor einem diskursiven Einfluss oder vor erhöh-
ter Repräsentation und Partizipation. (57)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Foroutan, Naika (2012). Muslimbilder in Deutschland. Wahr-
nehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte. 
WISO Diskurs. Expertisen und Dokumentationen zur Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Friedrich Ebert Stiftung. Berlin.

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09438.pdf
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Über die Publikation

Dieser Bericht handelt von ambivalenten muslimischen Lebenswelten in Deutschland und von den Beziehungen zwischen der deutschen, 
nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft und den in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslimen. (…) Welche Kriterien lassen 
sich empirisch begründen, um junge Muslime in Deutschland auf der Grundlage ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen als integriert 
beziehungsweise radikalisiert und unter Umständen extrem islamistisch beurteilen zu können? (10)

W. Frindte, K. Boehnke, H. Kreikenbom und W. Wagner (2011)

Lebenswelten junger Muslime in Deutschland

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In einem ersten Schritt haben wir deshalb im Rahmen von Mehr-
generationenfallstudien qualitative Interviews mit muslimischen 
Familien durchgeführt. Befragt wurden Vertreter der dritten Ge-
neration (14 bis 32 Jahre) sowie deren Eltern und Großeltern ent-
weder in deutscher, türkischer oder arabischer Sprache. Im an-
schließenden Schritt haben wir in telefonischen Panelbefragungen 
individuelle und gruppenbezogene Einstellungen von deutsch-, 
arabisch- und türkischsprachigen muslimischen Immigranten zu 
Integrations- und Radikalisierungsprozessen analysiert. Dazu wur-
den junge deutsche und nichtdeutsche Muslime im Alter zwischen 
14 und 32 Jahren zu zwei Erhebungszeitpunkten (erste Welle N = 
700, zweite Welle N = 350) befragt. Die dabei gewonnenen Ergeb-
nisse wurden mit den Befunden einer parallelen Panelstudie vergli-
chen, die wir im gleichen Zeitraum mit deutschen Nichtmuslimen 
– ebenfalls im Alter zwischen 14 und 32 Jahren – erhoben haben 
(erste Welle N = 200, zweite Welle N = 100). Mit der Analyse mus-
limischer Internetforen und deren Einfluss auf Integrations- und/
oder Radikalisierungsprozesse beschäftigte sich ein weiterer For-
schungsschritt. Dazu wurden insgesamt 6.725 Postings aus neun 
hauptsächlich von jungen Muslimen genutzten Internetforen so-
wohl einer lexikalischen als auch einer inhalts- und diskursanaly-
tischen Auswertung unterzogen. In fünf Fokusgruppen mit Musli-
men aus verschiedenen Regionen Deutschlands haben wir diese 
Befunde, aber auch Ergebnisse aus den vorangegangenen For-
schungsschritten diskutiert und ausgewertet. (11)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

[Ausgewählte Ergebnisse der Interviewstudie:]
Islamistische Terroristen werden in fast allen Interviews stark ver-
urteilt. Das Vorgehen der Terroristen wird als nicht mit dem Islam 
vereinbar angesehen und zwar unabhängig vom Grad der Religio-
sität der Teilnehmer und von der Hinwendung zur deutschen Auf-
nahmekultur. (…) Die westliche Welt wird in ihrer Art des Umgangs 
mit der islamischen Welt und dem Konflikt mit islamistisch-terroris-
tischen Gruppierungen von allen Teilnehmern negativ wahrgenom-
men. Das Verhalten wird als offensiv und manipulativ beschrieben. 
Es wird unterstellt, dass der Westen kein Interesse an einer Lösung 
des Konflikts hat, sondern vielmehr an der Durchsetzung eigener 

Machtansprüche und wirtschaftlicher Interessen. (…) Von mehreren 
Teilnehmern wird kritisiert, dass die nichtislamische Welt zu einer 
Pauschalverurteilung der Muslime als Terroristen neigt. (101)

[Ausgewählte Ergebnisse der Telefonbefragung:] 
Diskriminierungswahrnehmungen der Muslime wurden auf zwei 
Ebenen (der persönlichen und der gruppenbezogenen) erhoben. Nur 
eine Minderheit der befragten Muslime fühlt sich persönlich diskri-
miniert (circa 20 Prozent) (Item „Ich wurde wegen meiner Herkunft 
schon gehänselt oder beleidigt.“). Es finden sich keine Mittelwerts-
veränderungen über die Zeit und auch keine Gruppenunterschiede 
zwischen den deutschen und nichtdeutschen Muslimen. (…) Ein 
grundlegend anderes Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Vertei-
lung und der Effekte von gruppenbezogener Diskriminierung (die – 
wie oben erläutert – relativ unabhängig von der persönlichen Dis-
kriminierung erlebt werden kann). Zunächst sind die insgesamt sehr 
hohen Zustimmungsraten auffällig. Zwei Drittel der Befragten stim-
men dem Item „Es macht mich wütend, wenn in der Öffentlichkeit 
nach einem Terroranschlag alle Moslems als Terroristen verurteilt 
werden.“ voll und ganz zu; bei den nichtdeutschen Muslimen ist die 
Zustimmung sogar noch etwas höher. Offensichtlich macht diese 
Gleichsetzung von Muslimen und Terroristen die Mehrheit der be-
fragten Muslime sehr wütend. Im Zeitvergleich ist diese Diskriminie-
rungswahrnehmung im Durchschnitt stabil. (183)

„Gruppenbezogene Diskriminierung“ führt einerseits zu verstärkter 
„Demokratiedistanz“ im Sinne einer Geringschätzung der demokra-
tischen Verfassung und andererseits zu zunehmender „Gewaltak-
zeptanz“ (rekodiertes Item „Kein Mensch ist berechtigt, im Namen 
seines Gottes andere Menschen zu töten.“). (312)

Statistische Gruppierungsverfahren (Clusteranalysen) zeigen 
zudem, dass circa 78 Prozent der deutschen Muslime Integration 
mehr oder weniger befürworten und 22 Prozent eher eine zurück-
haltende, die eigene Herkunftskultur betonende Haltung einneh-
men. In der Gruppe der nichtdeutschen Muslime finden sich circa 
55 Prozent, die Integration mehr oder weniger befürworten. (…) Als 
Prädiktoren für potenzielle Radikalisierungstendenzen erwiesen sich 
insgesamt vor allem folgende Variablen als bedeutsam: „Traditio-
nelle Religiosität“, „Autoritäre Einstellungen“, die Wertorientierun-
gen „Macht“ und „Erfolg“ sowie „Gruppenbezogene Diskriminie-
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Quelle:  
Frindte, Wolfgang, Klaus Boehnke, Henry Kreikenbom und 
Wolfgang Wagner (2011). Lebenswelten junger Muslime in 
Deutschland. Bundesministerium des Innern. Berlin

rungswahrnehmungen“. Einstellungen zur Akkulturation sind zudem 
auf vielfältige Weise mit den Indikatoren einer möglichen Radikali-
sierung verknüpft, was auf die enge Verschränkung von Integrati-
ons- mit Radikalisierungsprozessen hinweist. (431-432)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Die vorliegende Expertise unternimmt den Versuch einer Standortbestimmung zu Fragen der Diskriminierung von Menschen mit 
(zugeschriebener oder tatsächlicher) islamischer Religionszugehörigkeit und konzentriert sich dabei auf die Arbeitswelt als einen 
zentralen Lebensbereich moderner Gesellschaften: Was wissen wir über das quantitative Ausmaß und die qualitativen Mechanismen der 
interpersonellen und strukturellen Benachteiligung von Musliminnen und Muslimen – aufgrund ihrer Religion, aber auch in Kombination 
mit ihrer ethnischen Herkunft – im Kontext der Arbeitswelt? (8)

Mario Peucker (2010)

Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit im  
Kontext Arbeitsleben – Erkenntnisse, Fragen und Handlungsempfehlungen

Methode

Zu dieser komplexen Frage trägt diese Expertise empirische Daten 
und Informationen aus unterschiedlichsten Quellen der Forschung 
zusammen und erstellt damit einen systematischen Überblick über 
den aktuellen Erkenntnisstand. Zugleich werden zentrale For-
schungslücken identifiziert. (8)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Der derzeitige Erkenntnisstand zur Diskriminierung von Muslimin-
nen und Muslimen am Arbeitsmarkt ist von einer Vielzahl offener 
Fragen bestimmt. (…) Zum anderen gestaltet sich die empirische 
Analyse solcher Prozesse der Diskriminierung von Muslimen und 
Musliminnen durch die oft unauflösbare Verflechtung verschiede-
ner Diskriminierungsgründe, angefangen bei Religion und ethni-
scher Herkunft bis hin zu Geschlecht, möglicherweise auch Alter 
und dem sozialen Status, besonders anspruchsvoll. Die Rolle der 
islamischen Religionszugehörigkeit innerhalb dieser Formen mehr-
dimensionaler Diskriminierung – losgelöst von anderen Faktoren 
– zu untersuchen, erweist sich sehr häufig als nicht möglich und 
trägt darüber hinaus nur selten zu einem besseren Verständnis die-
ser speziellen Diskriminierungsmechanismen bei. (…) Die überwie-
gend qualitativen Daten zur Diskriminierung von Musliminnen und 
Muslimen beim Zugang zum Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz 
deuten darauf hin, dass Menschen islamischen Glaubens zunächst 

meist aufgrund ihrer (zugeschriebenen) ethnischen Herkunft in-
terpersonelle und strukturelle Benachteiligung erfahren müssen. 
(...) Allerdings finden sich in der Forschung auch Belege für dis-
kriminierende Arbeitsmarktbarrieren, die speziell Menschen isla-
mischen Glaubens benachteiligen; muslimische Frauen scheinen 
davon besonders betroffen zu sein. So zeigen verschiedene Befra-
gungen, dass das Tragen eines muslimischen Kopftuchs die Chan-
cen beim Zugang zum Arbeitsmarkt deutlich beeinträchtigt. (4-5)

Besonders problematisch ist dabei die vorherrschende Konzentra-
tion auf türkische Migranten und Migrantinnen als quasi-repräsen-
tative Platzhalter für „die muslimischen Migranten und Migrantin-
nen“, wodurch existierende Unterschiede zwischen muslimischen 
Gruppen je nach nationaler Herkunft, muslimischer Glaubensrich-
tung und Migrationsgeschichte oft nicht hinreichend beachtet wer-
den und somit zu unzulässigen Schlussfolgerungen von der Situation 
der türkischen Migranten auf die „der Muslime“ verleiten. (18)

Die Arbeitsmarktdisparitäten zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund sind empirisch zweifelsfrei belegt. Außer-
dem deuten die Statistiken mehr oder weniger deutlich auf eine be-
sonders schlechte Arbeitsmarktposition von Menschen aus musli-
misch geprägten Ländern (insbesondere der Türkei) hin. (22)

Die präsentierten Forschungsergebnisse machen deutlich, dass 
Muslime und Musliminnen in der Arbeitswelt mit interpersonel-

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/Lehre/SoSe_2015/Islam/Lebenswelten_junger_Muslime.pdf
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Quelle:  
Peucker, Mario (2010). Diskriminierung aufgrund der islami-
schen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben –Erkennt-
nisse, Fragen und Handlungsempfehlungen. Erkenntnisse der  
sozialwissenschaftlichen Forschung und Handlungsempfehlungen. 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.

ler Ungleichbehandlung sowie diskriminierenden Entscheidungs-
praktiken und Ausgrenzungsmechanismen konfrontiert sind. Doch 
lässt sich weder das konkrete Ausmaß dieser Phänomene verlässlich 
quantifizieren noch kann man die Bedeutung der islamischen Religi-
onszugehörigkeit als Ursache der Ungleichbehandlung – von weni-
gen speziellen Ausnahmen abgesehen – eindeutig bestimmen. (53)

Auf der Ebene der strukturellen Ungleichbehandlung sind Musli-
minnen und Muslime – und in besonderem Ausmaß Kopftuch tra-
gende muslimische Frauen – vereinzelt mit gesetzlichen Regelun-
gen konfrontiert, die den Zugang zu bestimmten Bereichen des 
Arbeitsmarktes deutlich erschweren oder gar völlig blockieren. Be-
sonders hervorzuheben sind hierbei zum einen die landesrechtli-
chen Verbote religiöser Symbole im Schuldienst und teilweise auch 
der öffentlichen Verwaltung, die gläubige Musliminnen mit Kopf-
tuch aus diesen Arbeitsmarktsegmenten ausschließen. Zum ande-
ren räumt das AGG in § 9 („Kirchenklausel“) den Kirchen und ihren 
„zugeordneten Einrichtungen“ weitreichende Rechte zur Privile-
gierung von Mitgliedern der jeweiligen Kirchengemeinschaft ein – 

was faktisch zu einer systematischen Benachteiligung von Musli-
minnen und Muslimen führt, von der muslimische Frauen aufgrund 
der typischen Berufsstruktur bei Organisationen wie Diakonie und 
Caritas besonders betroffen zu sein scheinen. (54)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Diskr_aufgrund_islam_Religionszugehoerigkeit_sozialwissenschaftlich.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
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ten über persönliche Diskriminierungserfahrun-
gen (End 2013). Auf Gesetzesebene gibt es immer 
wieder einzelne Gesetze oder Beschlüsse, die vor 
allem Sinti und Roma negativ betreffen. So berich-
ten Reimer und Reinhardt (in Detzner, Drücker und 
Manthe 2014), dass eine Änderung des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes bezüglich des Altmetallhan-
dels den selbstständigen Handel von Roma beein-
trächtige.

Das negative Bild gegenüber Sinti und Roma ist ge-
sellschaftlich tief verankert. Wie Fings (in Detz-
ner, Drücker und Manthe 2014) erläutert, hat sich 
das rassistische „Zigeunerbild“ über 600 Jahre her-
ausgebildet. Tatsächlich zieht sich die Ausgrenzung 
dieser Volksgruppen durch die Geschichte. Einen 
besonders dunklen Tiefpunkt erreichte sie während 
der Zeit des Nationalsozialismus mit dem Völker-
mord an Sinti und Roma, auch Porajmos genannt. 
Laut einer Befragung im Auftrag der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes ist das Wissen der Bevöl-
kerung über Sinti und Roma eher gering (Zentrum 
für Antisemitismusforschung und Institut für Vor-
urteils- und Konfliktforschung e. V. 2014). So wer-
den Sinti und Roma stark mit Zuwanderung assozi-
iert, obwohl viele von ihnen schon seit sehr langer 
Zeit auf deutschem Gebiet leben. 

Eine sehr häufige Assoziation zu Sinti und Roma – 
so die Umfrageergebnisse – sind kriminelle Hand-
lungen (ibid.). Tatsächlich können jedoch weder die 
Forschung noch die Statistik eine höhere oder nied-
rigere Kriminalität von Sinti und Roma nachweisen 
(siehe Lausberg in Detzner, Drücker und Manthe 
2014). Das negative Bild ist nicht nur ein jahrhun-
dertealter Diskurs, sondern beruht auch darauf, 
dass die Roma-Identität im Alltag immer nur dann 
wahrgenommen wird, wenn sie negativ auffällt 
(Scherr 2017). Laut Scherr ist ein besonderes Merk-

Dieses Kapitel betrachtet die Diskriminierung von 
Sinti und Roma – sehr heterogene Gruppen, die 
demnach auch unterschiedliche Diskriminierungs-
erfahrungen machen. Dieser Forschungsbereich 
läuft meist unter der allgemeinen Überschrift An-
tiziganismus. Aufgrund der Verbindung zum abwer-
tenden Wort „Zigeuner“ wird der Begriff jedoch oft 
kontrovers diskutiert. Deshalb ist hier auch mehr-
mals von Anti-Roma-/Sinti-Rassismus die Rede.

Die wenigen vorhandenen Daten rund um Sinti und 
Roma zeichnen ein klares Bild der gesellschaftli-
chen Benachteiligung. Die Grundrechteagentur der 
Europäischen Union befragt regelmäßig Roma in 
mehreren europäischen Ländern zu deren Lebens-
situation und Diskriminierungserfahrungen (Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights 2016). 
Die aktuellste Befragung umfasst Bulgarien, Grie-
chenland, Kroatien, Portugal, Rumänien, die Slo-
wakei, die Tschechische Republik und Ungarn. Laut 
den Ergebnissen leben 80 Prozent der Roma in die-
sen Ländern unterhalb der Armutsschwelle. In ei-
nigen Haushalten fehlen Wasser und Strom und 
Kinder leiden an Hunger. Während die Schulab-
brecherquote sehr hoch ist, ist die Beschäftigungs-
quote niedrig.

In Deutschland ist die Lage zwar mit Abstand bes-
ser, aber auch hier bestehen Benachteiligungen. Da 
keine offiziellen Zahlen zur Beschäftigung oder Bil-
dungsbeteiligung von Sinti und Roma vorliegen, ist 
es notwendig, auf Befragungsdaten zurückzugrei-
fen. Ein erwähnenswertes Beispiel ist die Erhebung 
von RomnoKher zur Bildungssituation von Sinti und 
Roma in Deutschland (Strauß, von Plato, Klein, Rü-
chel und Schuch 2011). Demnach haben 44 Prozent 
der Befragten keinen Schulabschluss; etwas mehr 
als zehn Prozent haben nicht einmal eine Schule be-
sucht. Mehr als 80 Prozent der Befragten berich-

Klaudia Wegschaider

4.6 Sinti und Roma

Faktensammlung Diskriminierung
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mal des Rassismus in diesem Fall, dass ein signifi-
kanter Teil der Bevölkerung meint, Roma und Sinti 
wären an ihrem Gesellschaftsbild selbst schuld und 
hätten daher die Feindseligkeiten verdient. 

In extremen Fällen führt der Anti-Roma-/Sinti-Ras-
sismus sogar zu Gewaltdelikten. Laut einer Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage be-
steht erst seit Anfang 2017 die Möglichkeit, Straf-
taten unter der Kategorie „antiziganistisch“ fest-
zuhalten (Deutscher Bundestag 2017: Drucksache 
19/301). Somit liegen derzeit noch keine Daten 
über die langfristige Entwicklung dieser Gewalt-
delikte vor. Zwischen Januar und Mitte November 
2017 wurden 30 Straftaten in dieser Kategorie ver-
zeichnet. End (2013) bietet in seinem Gutachten 
zum Thema Antiziganismus einen Überblick zu anti-
ziganistischen Gewaltdelikten. 

Die Forschungslage in Deutschland ist in diesem 
Themenbereich noch sehr unterentwickelt. Dies 
liegt nicht nur an der geringen Datenlage, sondern 
auch an der vergleichsweise niedrigen Forschungs-
förderung dieses Themas (siehe End 2013). Einige 
Institute und Organisationen gehen jedoch mit po-
sitivem Beispiel voran, so zum Beispiel die Organi-
sation RomnoKher, die für ihre Studie aus dem Jahr 
2011 Interviewende rekrutierten, die sich selbst als 
Sinti und Roma identifizieren (Strauß et al. 2011). 
Die Autorinnen und Autoren meinen, dass das For-
schungsprojekt ohne Beteiligung der Mitglieder 
dieser Minderheit bei weitem nicht so viele Perso-
nen erreicht hätte.

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

Sinti und Roma
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Über die Publikation

Der Beitrag analysiert die grundlegenden Merkmale von Antiziganismus und gibt einen Überblick zum Stand der Forschung über die 
Diskriminierung von Sinti und Roma. Dabei wird insbesondere aufgezeigt, dass gegenwärtige Diskriminierung eng mit ihrer Vorgeschichte 
verschränkt ist. (529)

Über die Publikation

Die Fraktion DIE LINKE brachte eine Kleine Anfrage zur Entwicklung des Antiziganismus in Deutschland vor. In dieser Drucksache 
beantwortet die Bundesregierung die 25 Fragen mit aktuellen Daten und Statistiken.

Albert Scherr (2017)

Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode (2017)

Diskriminierung von Roma und Sinti

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/301)
Die Entwicklung des Antiziganismus in Deutschland ab 2015

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Dieser Beitrag bietet einen Überblick der aktuellen Forschungs-
lage rund um Anti-Roma-/Anti-Sinti-Rassismus. Dabei geht der 
Autor sowohl auf verschiedene Begriffe ein, befasst sich mit der 
Geschichte dieser Form des Rassismus und liefert Zahlen zu sei-
ner aktuellen gesellschaftlichen Verbreitung. Das Kapitel eignet 
sich als Einstiegswerk in das Thema.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Sinti und Roma wurde und wird mit unterschiedlichen, historisch 
recht variablen Begründungen unterstellt, dass sie sich in die gesell-
schaftliche Ordnung nicht einfügen wollen oder können. Sie wurden 
in Differenz zur Sesshaftigkeit der Mehrheitsbevölkerung als Noma-
den dargestellt oder als diejenigen, die sich der Ordnung und den 
Zwängen der Arbeitsgesellschaft nicht unterwerfen wollen. (530)

(…) ein bis heute bedeutsames Merkmal des Anti-Roma-Rassismus: 
Roma gelten nicht als unschuldige Opfer von Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung und Verfolgung. Sie werden vielmehr nach wie vor von Tei-
len der Medien und der Bevölkerung als eine problematische Gruppe 
wahrgenommen, deren Verhalten und deren Eigenschaften Ableh-
nung, soziale Distanzierung und ggf. auch Feindseligkeit rechtfer-
tigen. (533)

Obwohl dazu keine einschlägigen Studien vorliegen, kann deshalb 
zweitens auch vermutet werden, dass klassische Stereotype des An-
tiziganismus deshalb vielfach nicht als solche erkannt werden, son-
dern als vermeintlich zutreffende und zulässige Beschreibungen von 
Roma in der Alltagskommunikation, aber auch in den Medien tra-
diert werden (…) Drittens werden Roma gewöhnlich nur dann als 
Roma wahrgenommen, wenn sie in auffälliger Weise in Erscheinung 
treten. Dies ist nicht der Fall, wenn Roma als ganz normale Bürger/
innen ihren Alltag bewältigen und als solche auch nicht veranlasst 
sind oder ggf. auch gezielt vermeiden wollen, als Roma wahrgenom-
men zu werden. (539).

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 springer.com/de/book/9783658109752

Quelle:  
Scherr, Albert (2017). “Diskriminierung von Roma und Sinti“. 
Handbuch Diskriminierung. Hrsg. Albert Scherr, Aladin 
El-Mafalaani und Gökçen Yüksel. Wiesbaden. 529–545.
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Methode

Die Drucksache enthält unter anderem auch amtliche Daten 
und Statistiken.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Seit dem 1. Januar 2017 wurden durch die Länder 30 politisch mo-
tivierte Straftaten zum Unterthema „Antiziganistisch“ gemeldet 
(Stichtag: 17. November 2017). (2)

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurde im Jahr 2017 bislang 
eine Person aufgrund einer antiziganistischen Straftat verletzt. (3)

Zur Bewertung einer Lageentwicklung sind verschiedene Erhe-
bungszeiträume Grundvoraussetzung. Da erst ab dem Jahr 2017 
eine valide Datenbasis vorliegen wird, ist eine Bewertung der La-
geentwicklung „Antiziganismus“ nicht möglich. Jedoch betrachtet 
die Bundesregierung auch ohne eine entsprechende datenbasierte 
Lageentwicklung den Antiziganismus, welchem Sinti und Roma in 
Deutschland und Europa ausgesetzt sind, mit Sorge. (3)

Der Begriff des „Zigeuner“ wird im Datenbestand des Generalbunde-
sanwalts beim Bundesgerichtshof und des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht verwendet. Aus dem Datenbestand des Bundesgericht-
shofs kann mitgeteilt werden, dass dieser in der Rechtsprechung seit 
dem Jahr 2015 zweifach zitiert wird, stets jedoch nur im Zusammen-
hang mit der Wiedergabe von Äußerungen von Angeklagten. (8)

Im Rahmen von erkennungsdienstlichen Behandlungen werden u. 
a. Angaben zur Person erhoben und in der sogenannten INPOL-Z 
L-Gruppe (Personenbeschreibung) erfasst. In der Vergangenheit 
wurden in diesem Kontext auch sogenannte Minderheitenkennze-
ichnungen verwendet. Anhand welcher Kriterien die Zugehörigkeit 
einer Person zu einer ethnischen Minderheit im konkreten Einzel-

Quelle:  
Deutscher Bundestag (2017). Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Dr. André Hahn, Andrej Hunko, weiterer Abgeordneter  
und der Fraktion DIE LINKE. „Die Entwicklung des  
Antiziganismus in Deutschland ab 2015.“ 19. Wahlperiode. 
Drucksache 19/301. 20.12.2017. Berlin.

fall von der sachbearbeitenden Stelle festgestellt wurde, ist der 
Bundesregierung jedoch nicht bekannt. Durch die Polizeibehörden 
des Bundes werden keine Menschen als Mobile Ethnische Minder-
heiten (MEM) in Statistiken erfasst. Gemäß Beschluss des AK II 
vom 18. Februar 2011 wurden die Länder gebeten, auf diskriminie-
rende Minderheitenkennzeichnungen zu verzichten und diejenigen 
INPOL-Datensätze zu bereinigen, die entsprechende Einträge en-
thielten. Das BKA hatte eine Bereinigung entsprechender Datensä-
tze, bei denen es alleiniger Datenbesitzer war, bereits vor der Bes-
chlussfassung des AK II vorgenommen. Seitdem werden im Einzelfall 
bekanntwerdende Datensätze, die sich im Alleinbesitz des BKA 
befinden bzw. in den Alleinbesitz des BKA übergangen sind, fort-
laufend entsprechend der geltenden Beschlusslage bereinigt. (9)

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden in der Bundesrepublik 
Deutschland aus historischen Gründen keine bevölkerungsstatistischen 
und sozioökonomischen Daten auf ethnischer Basis erhoben. Auch 
bestehen rechtliche Bedenken hinsichtlich der Erfassung ethnischer 
Daten. Angaben zu Volkszugehörigkeiten werden jedoch im Rahmen von 
Asylverfahren (auf freiwilliger Basis) festgehalten und können maßge-
blich für die Bewertung und Entscheidung eines Asylantrages sein. (9)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

2016 führte die FRA eine dritte Befragung von Roma durch, dieses Mal als Teil von EU-MIDIS II; dabei ging es darum, Fortschritte im 
Zeitverlauf zu bewerten und die Auswirkungen rechtlicher und politischer Entwicklungen vor Ort zu erfassen. Um Vergleiche mit Eurostat-
Daten zu erlauben, baut diese Erhebung auf den Erfahrungen mit den beiden früheren Erhebungen auf, bewahrt aber so weit wie möglich 
die Vergleichbarkeit mit früheren Erhebungen über Roma. (8) Der Europarat verwendet den Ausdruck „Roma“ als Oberbegriff. Er bezeichnet 
Roma, Sinti, Kale und verwandte Gruppen in Europa, einschließlich Traveller und östliche Gruppen (Dom und Lom), und deckt die große 
Vielfalt der betroffenen Gruppen ab, einschließlich Personen, die sich selbst als Zigeuner bezeichnen. (7)

European Union Agency for Fundamental Rights (2016)

Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten 
und Diskriminierung • Roma – Ausgewählte Ergebnisse

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/003/1900301.pdf
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Methode

EU-MIDIS II erhob Daten von mehr als 25.500 Personen verschiede-
ner ethnischer Minderheiten und mit unterschiedlichem Migrations-
hintergrund in allen 28 EU-Mitgliedstaaten. Die in diesem Bericht 
dargestellten Ergebnisse beruhen auf Einzelgesprächen mit 7.947 
befragten Roma in Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Portugal, Ru-
mänien, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und Un-
garn. Darüber hinaus wurden Daten von 33.785 Roma erhoben, die 
in den Haushalten der Befragten leben. (8)

Die Befragten gaben Auskunft über ihre persönliche Situation und 
ihre Lebensbedingungen sowie über grundlegende soziodemogra-
fische Merkmale aller Haushaltsmitglieder. Die Erhebung umfasst 
Fragen zu Erfahrungen mit Diskriminierung in den Bereichen Be-
schäftigung, Bildung, Wohnraum, Gesundheit und Inanspruch-
nahme öffentlicher oder privater Dienste sowie dazu, inwieweit 
solche Vorfälle angezeigt wurden. Ferner sollten die Befragten an-
geben, ob sie jemals Opfer einer Straftat (einschließlich Hassdelikte) 
geworden sind. (…) Die Erhebung wurde zwischen Oktober 2015 
und April 2016 durchgeführt. (8)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

EU-MIDIS II besagt, dass 80 % der Roma nach wie vor unterhalb 
der Armutsgefährdungsschwelle in ihrem Land leben, dass jeder/
jede dritte Roma in einem Haus ohne Leitungswasser lebt, dass 
jeder/jede zehnte in einem Haus ohne Strom lebt und dass jeder/
jede vierte Roma (27 %) und jedes dritte Roma-Kind (30 %) in einem 
Haushalt leben, in dem mindestens einmal in den vergangenen Mo-
naten Hunger herrschte. (11)

Insgesamt erbringt die Erhebung für Roma im Alter von 20 bis 64 
Jahren eine Beschäftigungsquote von 30 %, was deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt von 70 % im Jahr 2015 liegt. Für die jungen Men-

schen stellt sich die Lage deutlich schlechter dar: Im Durchschnitt 
waren zum Zeitpunkt der Erhebung 63 % der Roma zwischen 16 und 
24 Jahren weder in einem Beschäftigungsverhältnis noch in Aus- 
oder Weiterbildung; der entsprechende EU-Durchschnitt für diese 
Altersgruppe liegt bei 12 %. Bei dieser Altersgruppe belegen die Er-
gebnisse ferner erhebliche geschlechtsspezifische Diskrepanzen, 
denn bei den jungen Roma-Frauen waren 72 % weder in einem Be-
schäftigungsverhältnis noch in Aus- oder Weiterbildung, während es 
bei den jungen Roma-Männern 55 % waren. (12)

Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist der Anteil der Schulab-
brecherInnen bei den Roma unverhältnismäßig hoch. Schulische Se-
gregation ist nach wie vor ein Problem in Bulgarien, Griechenland, 
der Slowakei und Ungarn – ungeachtet des gesetzlichen Verbots 
dieser Praxis (…). (12-13)

Im Durchschnitt fühlten sich 41 % der Roma in den neun an der 
Erhebung teilnehmenden EU-Mitglied¬staaten wegen ihres Ro-
ma-Hintergrunds mindestens einmal in den vergangenen fünf Jah-
ren in mindestens einem der in der Erhebung abgefragten Berei-
che des Alltags diskriminiert – wie Arbeitsplatzsuche, Arbeitsplatz, 
Wohnraum, Gesundheit und Bildung. Eine/r von vier Roma (26 %) 
gab an, das letzte Mal wegen des Roma-Hintergrunds in den zwölf 
Monaten vor der Erhebung diskriminiert worden zu sein. (41)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
European Union Agency for Fundamental Rights (2016). 
Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und 
Diskriminierung. Roma – Ausgewählte Ergebnisse. Brüssel.

Über die Publikation

Bisherige Umfragedaten zu Sinti und Roma zeigen sehr hohe Ablehnungswerte, die sie im Ranking ethnischer Gruppen auf die untersten 
Stufen verweisen. (…) Dabei handelt es sich im Fall der Sinti und Roma um eine Bevölkerungsgruppe, die als nationale Minderheit 
zumeist die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und deren Geschichte seit Jahrhunderten Teil der deutschen Geschichte ist. Trotzdem 
werden Sinti und Roma in erster Linie mit Aspekten von Zuwanderung in Verbindung gebracht. (…) In der vorliegenden Studie zu den 
Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma in Deutschland ging es nicht ausschließlich darum, die hohen Ablehnungswerte 

Zentrum für Antisemitismusforschung und Institut für Vorurteils- und Konfliktforschung e.V. (2014)

Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung
Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma

http://fra.europa.eu/de/publication/2017/zweite-erhebung-der-europaischen-union-zu-minderheiten-und-diskriminierung-roma
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durch Messung auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Sie konzentriert sich ebenso auf das gesellschaftlich vorhandene Wissen und die 
Fragen, wie mit Stereotypen oder Vorurteilen umgegangen wird, auf welchen Wegen sie vermittelt werden und wo das Thema auf der 
gesellschaftlichen Agenda zu verorten ist, um schließlich die hohen Ablehnungswerte genauer verstehen zu können. (6)

Methode

Für die Studie wurden im Zeitraum vom 13. Mai bis zum 17. Juni 
2013 bundesweit 2001 Personen im Alter von über 18 Jahren tele-
fonisch befragt. Weiterhin fanden die qualitativen Interviews mit 20 
Personen Eingang in die Studie. Ihre Aufzeichnung erfolgte im Zeit-
raum von Anfang August bis Mitte Oktober 2013. (9)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Sinti und Roma sind der Bevölkerung als Gruppe nicht vertraut. 
Zu vielen Fragen fehlte den Interviewten sowohl auf kognitiver wie 
auch auf emotionaler Ebene der Bezug zu dem Thema. Zum Zeit-
punkt der Erhebung kann daher für eine Mehrheit der gegenwärtig 
in Deutschland lebenden Menschen nicht von einem Feindbild ge-
sprochen werden. Dass es allerdings keines klaren Feindbildes be-
darf, um situativ ein hohes Maß an Ablehnung gegenüber Sinti und 
Roma zu äußern, belegen die Ergebnisse. (9)

Die Analyse der soziodemografischen Daten belegt, dass es bei der 
zu beobachtenden Ablehnung von Sinti und Roma keine klar defi-
nierbare Trägerschicht gibt. Stattdessen ist die messbare Abwer-
tung und die Existenz von Vorurteilen in allen Bevölkerungsgruppen 
anzutreffen. (…) Im Allgemeinen überwiegt jedoch eine ausgeprägte 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Thema, das nur eine geringe Stel-
lung im Lebensalltag der Befragten einnimmt. (9)

In der ersten von drei offenen Fragen erhielten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre spontanen Eindrücke zum Be-
griff „Zigeuner“ zu äußern. (…) Über ein Drittel der Antworten be-
inhaltete die Nennung des Begriffs „fahrendes Volk“ oder syno-
nyme Termini. Insgesamt wurden in fast der Hälfte der Antworten 
mit dem Begriff „Zigeuner“ Elemente von lokaler Unstetigkeit ver-
bunden. Mit weitaus weniger Nennungen, aber dennoch an zwei¬ter 
Stelle folgten Aussagen, die unter der Kategorie „kriminelle Hand-
lungen“ zusammengefasst wurden. (…) An dritter Stelle der offenen 
Nennungen erschien der Aspekt „Bettelei“, der vor allem als Gegen-
wartsbeschreibung zu finden war. (10)

Die dritte und letzte offene Frage galt der vermeintlichen „Erkenn-
barkeit“ von Sinti und Roma. Es wurden lediglich jene 31 Prozent 
der Interviewten befragt, die meinten, Angehörige der Minderheit 
erkennen zu können. Die meisten Zuschreibungen basieren auf Äu-
ßerlichkeiten, die als „typisch“ erachtet werden. Auch mangelnde 
Hygiene, „Dreck“ und gesetzwidriges Verhalten („Diebstahl“, „ag-
gressives Betteln“) werden als angebliches Erkennungsmerkmal für 
Sinti oder Roma genannt. In der Frage der Erkennbarkeit zeigen die 
qualitativen Interviews, dass die Zuschreibung bestimmter Merk-
male von den Befragten im Anschluss an die Formulierung selbst 

hinterfragt wird. Sehr dominant ist die Auffassung vertreten, Sinti 
und Roma im Kontext von Betteln und dem Antreffen in Gruppen 
erkennen zu können. (11)

Roma, Sinti und andere ihnen zugeordnete Gruppen wurden his-
torisch auf den unteren Stufen der gesell¬schaftlichen Hierarchien 
verortet. Oftmals sind sie es auch aktuell, aber sie stellen in ihrer 
Gesamtheit kei¬neswegs ein Kollektiv der Randständigkeit dar. So 
heterogene Gruppen, wie sie Roma und Sinti in Deutsch¬land dar-
stellen, unterliegen nicht in gleichem Maße Benachteiligungen. Nur 
eine genaue Unterscheidung der Bereiche, in denen es zu Diskrimi-
nierungen kommt, schafft einen wirksamen Handlungsrahmen, um 
dagegen vorzugehen. Eine spezifische, sich aus der realen oder zuge-
schriebenen ethnischen Zugehörigkeit „Sinti und Roma“ ergebende 
Diskriminierung bleibt im konkreten Fall häufig schwer nachweisbar. 
Sie ist überlagert von anderen diskriminierungsrelevanten Faktoren 
wie zum Beispiel dem aufenthaltsrechtlichen Status, möglichen un-
zureichenden bzw. fehlenden Sprach- und Landeskenntnissen sowie 
dem sozialen Status als Summe aus Bildungsabschluss, Beruf, Ein-
kommen und Wohnort. Die Erwartungshaltung bezüglich dieser 
Faktoren ist in der deutschen Gesellschaft mehrheitlich noch immer 
stark ethnisch und weniger staatsbürgerschaftlich bestimmt. Sie 
stellt einen Anachronismus zu der gesellschaftlichen Entwicklung 
dar, in der die Gesamtbevölkerung eine zunehmend interkulturelle 
Prägung bekommt. (14)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Zentrum für Antisemitismusforschung und Institut für 
Vorurteils- und Konfliktforschung e. V. (2014). Zwischen 
Gleichgültigkeit und Ablehnung: Bevölkerungseinstellungen 
gegenüber Sinti und Roma. Im Auftrag der Antidiskrimi- 
nierungsstelle des Bundes. Berlin.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenueber_Sinti_und_Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile
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Über die Publikation

Die vorliegende Publikation setzt sich zum Ziel, über Ursachen, Verlauf und Wirkungen von Antiziganismus zu informieren. Bisher stehen 
Multiplikator_innen der Jugend- und Bildungsarbeit häufig vor einer Wissenslücke, wenn es darum geht, Rassismus gegen Sinti und 
Roma zum Thema zu machen. Die Broschüre möchte inhaltliche Grundlagen festigen und den Weg dafür ebnen, praktisch-pädagogische 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. (Barbara Manthe: 5)

Herausgegeben von Milena Detzner, Ansgar Drücker, und Barbara Manthe (2014)

Antiziganismus
Rassistische Stereotype und Diskriminierung von Sinti und Roma
Grundlagen für eine Bildungsarbeit gegen Antiziganismus

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Diese Publikation umfasst Beiträge von verschiedenen Auto-
rinnen und Autoren, die sich mit unterschiedlichen Aspekten 
des Antiziganismus beschäftigen. Insgesamt eignet sich diese 
Publikation als Einstiegswerk, das einen umfangreichen Über-
blick zum Thema bietet. Die Publikation beinhaltet auch viele 
weitere Literaturhinweise. Hier werden nur Ausschnitte aus 
wenigen der Beiträge wiedergegeben.

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Die Situation [auf dem Arbeitsmarkt] wird zudem durch die starke 
Regulation und Einschränkung von selbstständigem Handel, bei-
spielsweise durch die den Altmetallhandel betreffende Gesetzes-
änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz 2012 verschärft. Dieses 
Beispiel zeigt, dass formale Gesetzgebung strukturelle Diskriminie-
rung zur Folge haben kann, weil die daraus resultierenden berufli-
chen Beschränkungen vor allem einen bestimmten Personenkreis 
treffen. (…) Besonders deutlich zeigen sich Vorurteile in der aktu-
ellen Debatte rund um die Migration von Menschen aus Bulgarien 
und Rumänien. Häufig wird suggeriert, dass die Migrant_innen vor-
nehmlich ‚Roma‘ seien, die „Sozial(hilfe)tourismus“ betrieben. (…) Be-
sonders dramatisch ist die Situation derjenigen ‚Romni und Roms‘, 
die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen bzw. gekommen sind. 
Hier existieren vor allem rechtliche Barrieren beim Zugang zum Ar-
beitsmarkt (…) (Julia Reimer und Gina Reinhardt: 26)

Rassistische Stereotype gegen Sinti und Roma haben sich in einem 
historischen Prozess herausgebildet, der sechshundert Jahre um-
fasst. So ist ein „Zigeunerbild“ entstanden, das der Mehrheitsgesell-
schaft vertraut ist, und das in der Regel „funktioniert.“ (…) Mit dem 

Quelle:  
Detzner, Milena, Ansgar Drücker, und Barbara Manthe 
(Hrsg.) (2014). Antiziganismus. Rassistische Stereotype und 
Diskriminierung von Sinti und Roma. Grundlagen für eine  
Bildungsarbeit gegen Antiziganismus. Im Auftrag des 
Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassis-
musarbeit e. V. Düsseldorf. 

Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa seit Mitte 
der 1980er Jahre und den damit beginnenden nationalen Trans-
formationsprozessen in Deutschland und Europa wurde die Feind-
schaft gegen Sinti und Roma reaktiviert. Die seit Jahrhunderten als 
unangepasst stigmatisierte Minderheit dient in einer Phase, in der 
nationale und supranationale Zugehörigkeiten neu verhandelt wur-
den und noch werden, erneut als Projektionsflache für Identitäts-
ängste. (Karola Fings: 42-44)

Das antiziganistische Motiv, dass Sinti und Roma häufiger kriminell 
seien als die Mehrheitsgesellschaft, hat eine jahrhundertealte Tradi-
tion. Seit der Einwanderung von Sinti und Roma in deutsche Gebiete 
Anfang des 15. Jahrhunderts warfen ihnen Bildungseliten der Mehr-
heitsbevölkerung in Chroniken, Kosmographien sowie historischen 
und theologischen Werken pauschal Kriminalität vor. (…) Es ist nicht 
durch Polizeistatistiken oder Forschungen (…) belegbar, dass Sinti 
und Roma mehr oder weniger Straftaten verüben als Deutsche (…). 
(Michael Lausberg: 50-52)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2014_IDA_Antiziganismus.pdf
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Über die Publikation

Dieses Gutachten besteht aus drei Teilen. In einem ersten Teil soll ein äußerst kursorischer Überblick über die gegenwärtige Situation 
des Antiziganismus in Deutschland gegeben werden. (…) In einem zweiten Teil wird ein Überblick über die gegenwärtige deutsche 
Forschungslage zum Themengebiet des Antiziganismus gegeben. (…) Im dritten Teil werden die bestehenden Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Antiziganismus vorgestellt. (…) Zum Schluss werden die Ergebnisse der drei Teile kurz zusammengefasst und politische Empfehlungen 
formuliert. (12)

Markus End (2013)

Gutachten Antiziganismus
Zum Stand der Forschung und der Gegenstrategien

Methode

Dieses Gutachten bietet einen umfangreichen Überblick über 
die Wissenslage rund um Antiziganismus. Der Autor greift dabei 
auf wissenschaftliche Literatur zurück, sowie auf Zeitungs- 
berichte, Tagungsberichte und ähnliche Quellen. 

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

So verschieden die jeweiligen Umfragen angelegt sind, so kann doch 
festgehalten werden, dass Antiziganismus eine Vorurteilsstruktur und 
eine Diskriminierungsform ist, die in Deutschland weit verbreitet ist 
und schwerwiegende Folgen hat (…). Bereits hier ist jedoch festzuhal-
ten: Wenn noch 2011 knapp die Hälfte der Deutschen denkt, dass 
Sinti und Roma zur Kriminalität neigen, während gleichzeitig rund drei 
Viertel der 2006 befragten Sinti und Roma angeben, schon häufiger 
diskriminiert worden zu sein, stellt das ein äußerst beunruhigendes 
Ergebnis dar. Hervorzuheben ist auch die mehrfach bestätigte Fest-
stellung, dass antiziganistische Einstellungen noch deutlicher ausge-
prägt sind als viele andere tradierte Vorurteilsformen. (19)

Die antiziganistischen Einstellungen eines großen Teils der Mehr-
heitsbevölkerung und die häufig stereotype Darstellung in der deut-
schen Medienlandschaft bieten den Hintergrund dafür, dass es in 
Einzelfällen immer wieder zu antiziganistisch motivierten Beleidi-
gungen und zu Übergriffen bis hin zu offen gewaltförmigen Attacken 
kommt. Als die massivsten Vorkommnisse dieser Art in Deutschland 
müssen die mehrtägigen Angriffe auf die Zentrale Aufnahmestelle 
für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 gewer-
tet werden. In der von den lokalen Medien angeheizten antiziganis-
tischen Stimmung griffen Neonazis zusammen mit Anwohner_innen 
das Haus mehrere Nächte hintereinander an, bis die rumänischen 
Flüchtlinge evakuiert wurden. Der antiziganistische Gehalt der da-
maligen Diskurse um die Migration rumänischer Roma wird in der 
Rückschau auf die Pogrome als „ausländerfeindlich“ häufig über-
gangen, war jedoch sowohl in der damaligen Presseberichterstat-
tung als auch in den Aussagen der Angreifer_innen und der sie un-
terstützenden und beklatschenden Anwohner_innen klar erkennbar. 

Migrant_innen mit Roma-Hintergrund wurden für noch „gefähr-
licher“ und noch „weniger integrationsfähig“ befunden, als andere 
Migrant_innen. (24)

Auch in den letzten Jahren kam es in der Bundesrepublik Deutsch-
land immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen und Anschlägen 
auf Angehörige der Minderheit der Sinti und Roma. Am 26. Dezem-
ber 2009 brannte im sächsischen Klingenhain ein Wohnhaus nach 
einem Brandanschlag restlos aus. (…) Bereits vor dem Brand waren 
die Angehörigen der Familie wiederholt als ‚Zigeuner‘ beschimpft 
und tätlich angegriffen worden. (25)

(…) Alle diese Vorkommnisse erlangten nur sehr geringe mediale Auf-
merksamkeit. Informationen darüber müssen zumeist aus Lokalzei-
tungen zusammengesucht werden. Dieses mangelnde Interesse der 
Öffentlichkeit spiegelt zugleich die geringe gesellschaftliche Empö-
rung über derlei Angriffe wider. Auch wenn die Vehemenz rechter 
Gewalt gegenüber Roma und Sinti in Deutschland derzeit weniger 
ausgeprägt ist als in vielen anderen europäischen Ländern, so bleibt 
doch festzuhalten, dass Sinti und Roma in Europa, auch in der Bun-
desrepublik Deutschland, regelmäßig Angriffen verschiedener Art 
durch Neonazis und Angehörige der Mehrheitsgesellschaft ausge-
setzt sind oder zumindest befürchten müssen, Opfer solcher An-
griffe zu werden. (27)

Eine weitere Form des Antiziganismus in der explizit politischen 
Sphäre stellen die häufigen Bürger- oder Anwohnerinitiativen dar, 
die sich zumeist gegen den Zuzug von Roma in bestimmte Stadtteile 
oder den Aufenthalt in bestimmten Wohnhäusern richten. So droh-
ten Anwohner_innen in Leipzig-Volkmarsdorf in einem offenen Brief 
damit, eine Bürgerwehr zu gründen, sollten sich die beklagten Zu-
stände („Ruhestörungen“, „Belästigungen“, „Bettelei“, „Diebstähle“ 
und Ähnliches) nicht ändern. Gleichzeitig gab die Polizei an, keine 
auffälligen Veränderungen in der Kriminalitätsstatistik für diesen 
Stadtteil ausmachen zu können. (30) 

Für die Bundesrepublik Deutschland ist gegenwärtig keine explizite 
negative Diskriminierung von Sinti und Roma auf der Basis von Ge-
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Quelle:  
End, Markus (2013). Gutachten Antiziganismus. Zum Stand 
der Forschung und der Gegenstrategien. Hrsg. Daniel Strauß. 
RomnoKher – Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismus- 
forschung. I-Verb.de Mannheim und Marburg.

setzen oder Verordnungen bekannt. Dies wäre auch nicht mit den im 
Grundgesetz festgelegten Rechtsgrundsätzen vereinbar. (31)

Es gibt jedoch einzelne Entscheidungen staatlicher Stellen, die als 
diskriminierend oder zumindest als diskriminierungsfördernd kriti-
siert werden können und müssen. Dazu gehört die Entscheidung der 
Innenminister von Bund und Ländern vom September 2010, die die 
Rückkehrhilfen für Asylsuchende aus Serbien und Mazedonien be-
trifft. Nachdem die EU Ende 2009 die Visumsfreiheit für Serbien 
und Mazedonien beschlossen hatte, kam es zu einer vermehrten 
Zahl von Asylanträgen aus diesen Ländern (…) In Deutschland wur-
den daraufhin die Rückkehrhilfen für Asylsuchende aus diesen Län-
dern gestrichen (…) Insbesondere durch die immer wieder erfolgen-
den Hinweise auf die Minderheitenzugehörigkeit wird deutlich, dass 
bei dieser Entscheidung, neben vielen anderen Motiven, auch unter-
schwellig antiziganistische Stereotype mitschwingen. (33)

Zu Beginn soll auf die geringe Anzahl derjenigen eingegangen wer-
den, die sich dem Thema Antiziganismus gewidmet haben. Pro-

fessor_innen, die sich in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland intensiv mit dem Themenbereich des Antiziganismus 
beschäftigt haben, lassen sich einzeln auflisten (…). (40)

Die Bundesregierung oder andere staatliche Stellen haben bisher 
kaum Projekte zur Bekämpfung des Antiziganismus angestoßen, ob-
wohl das Problem mittlerweile auf höchster Regierungsebene zu-
mindest erkannt wird. (70)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Das Leitmotiv der vorliegenden Studie war selbstinitiativ aus der Sicht der Minderheit direkt an die europäischen Ansätze anzuknüpfen, 
die Datenlücken zu schließen und den bildungspolitischen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Dadurch gelang es auch, die historisch bedingte 
„große Kluft zwischen Wissenschaften einerseits und den Angehörigen von Sinti und Roma“ zu überbrücken. Mit wissenschaftlichen 
Methoden wurden die Lebenswirklichkeiten aus subjektiv empfundener Sicht beschrieben, untersucht und interpretiert. (97)

Daniel Strauß, Alexander von Plato, Michael Klein, Uta Rüchel und Jane Schuch (2011)

Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma

Methode

In dem vorliegenden Dokumentations- und Forschungsprojekt, das 
zwischen 2007 und 2011 von ROMNOKHER, Ein Haus für Kultur, 
Bildung und Antiziganismusforschung in Mannheim, initiiert und 
durchgeführt wurde, sind 275 deutsche Sinti und Roma aus drei Ge-
nerationen vornehmlich in Westdeutschland zu ihrer Bildungssitua-
tion befragt worden. Dazu wurden quantifizierbare Daten erhoben 
als auch lebensgeschichtliche Interviews geführt. Hieraus wurden 
lebens-, generations- und familiengeschichtliche Entwicklungen und 
Erfahrungen sowohl zum Stellenwert von gelingender/scheitern-
der schulischer Bildung als auch die Beziehungen zur Mehrheitsge-
sellschaft, zur Diskriminierung und intergenerationellen Tradierung 
traumatischer Ereignisse der nationalsozialistischen Vernichtungs-
politik beschrieben und interpretiert. Für die Befragung wurden 14 
Sinti und Roma als Interviewer/-innen gewonnen. In Workshops und 
Seminaren wurden sie von Wissenschaftlern mit Befragungsmetho-
den vertraut gemacht. (97)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Generell werden traumatische Erfahrungen sichtbar. Sie werden in 
der Familie intergenerationell weitergegeben und sind selbst noch 
in der dritten Generation der 14-bis 25-Jährigen erkennbar. Evident 
sind in diesem Zusammenhang die intergenerationellen Auswirkun-
gen der Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma, auch und vor 
allem im Zusammenhang mit der Vernichtungspolitik im National-
sozialismus. So werden starke Ängste und Misstrauen innerhalb der 
Familie im Zusammenhang mit dem Schulbesuch der Befragten oder 
ihrer Eltern und Großeltern thematisiert. (99)

81,2% [der Befragten] haben persönliche Diskriminierungserfahrun-
gen. Die Erfahrungen in der Schule sind in starkem Maße von of-
fenen und verdeckten Diskriminierungen in Form von alltäglichen 
antiziganistischen Beschimpfungen und Vorurteilen seitens einzel-
ner Schüler/-innen bestimmt. Die Lehrer scheinen hier nicht profes-
sionell einzuschreiten. Erschreckend ist, dass Antiziganismus offen-

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf
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Sinti und Roma

Quelle:  
Strauß, Daniel, Alexander von Plato, Michael Klein, 
Uta Rüchel und Jane Schuch (2011). Studie zur aktuellen 
Bildungssituation deutscher Sinti und Roma. RomnoKher – 
Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung. 
Mannheim und Marburg.

sichtlich auch auf Seiten der Lehrer/-innen nach wie vor vorhanden 
ist und im Schulalltag offen artikuliert wird. (100)

53,64% [der Befragten] fühlen sich bei Behördenbesuchen von „ein-
geschüchtert“, „schlecht behandelt bis diskriminiert“. Bei den Be-
fragten, die von leichten Problemen oder gar von einem „hoch pro-
blematischen“ Verhältnis sprechen, reichen die Aussagen von „fühle 
mich schlecht“ bis zu „fühle mich eingeschüchtert“, „von gestresst“ 
oder „kann die Nacht vorher nicht schlafen“ bis zu „fühle mich ein-
geschüchtert“, „von oben herab behandelt“, nicht ernst genommen“, 
„nicht wahrgenommen“, „schlecht behandelt“, „panisch“, „wie Dreck 
behandelt“, „fühle mich diskriminiert“ o.ä. (100)

10,7% der Befragten besuchten eine Förderschule. Im Vergleich zur 
Mehrheitsbevölkerung sind es dort 4,9% aller Schüler. (101)

13% der Befragten besuchten keinerlei Schule, in der Mehrheits-
bevölkerung sind es wahrscheinlich unter 1%. Mindestens 44% der 
Befragten haben keinerlei Schulabschluss. Im Vergleich zur Mehr-
heitsbevölkerung haben 7,5% der 15- bis 17-Jährigen keinen Haupt-
schulabschluss. (101)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/2011_Strauss_Studie_Sinti_Bildung.pdf
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vermindertem Selbstwertgefühl führen, sowie zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen bis zu steigender 
Gewaltbereitschaft. Die negativen Folgen von Dis-
kriminierungserfahrungen können also auch weit 
über den jeweiligen Vorfall hinauswirken.

Auf individueller Ebene lassen sich auch die nega-
tiven Auswirkungen von Diskriminierung auf ge-
sellschaftliche Teilhabe beobachten. Yurdakul, 
Hassoun und Taymoorzadeh (2018) befragten mus-
limische Frauen, die ein Kopftuch tragen, zu ihren 
Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 
Religion). Ihre Erhebung zeigt, dass Kopftuch-Ver-
bote an Schulen oder Verwaltungseinheiten die Ar-
beitsmarktintegration betroffener Frauen generell 
erschweren. Denn die öffentlichen Debatten um 
Kopftuch-Verbote führen dazu, dass auch Arbeit-
geber in der Privatwirtschaft weniger bereit sind, 
kopftuchtragende Frauen einzustellen. In der quali-
tativen Befragung von Yurdakul et al. (2018) kommt 
unter anderem eine Ärztin zu Wort, die sich auf-
grund der Schwierigkeit, eine Stelle zu finden, für 
einen Berufswechsel entschieden hatte. 

Auch in der Schule zeigen sich die negativen Aus-
wirkungen von Diskriminierungserfahrungen. Auf 
Basis einer Untersuchung in der deutschsprachigen 
Schweiz kommt Makarova (2015) zu dem Ergebnis, 
dass wahrgenommene Diskriminierung das Risiko 
von Hidden-Dropout – also eines emotionalen und 
kognitiven Rückzugs aus dem Unterricht, drastisch 
erhöht (siehe Kapitel Bildung). Anhand dieser Bei-
spiele lässt sich auch ein potenzieller Teufelskreis 
von Diskriminierung erkennen – Diskriminierung 
erschwert Teilhabe, was in einem weiteren Schritt 
wieder zu Vorwürfen einer misslungenen Integra-
tion führen kann, die wiederum vorurteilsbehaftete 
Handlungen gegenüber den von Diskriminierung 
Betroffenen verstärkt.

Während in anderen Kapiteln die Frage im Zentrum 
steht, ob und inwiefern Diskriminierung in bestimm-
ten Lebensbereichen besteht, befasst sich dieses Ka-
pitel mit den Auswirkungen von Diskriminierungser-
fahrungen. Teilweise werden die Auswirkungen auch 
in den jeweiligen Themenkapiteln mitbehandelt. 
Hier sind jene Studien festgehalten, die sich nicht 
klar einem der anderen Kapitel zuordnen lassen.

Eine bevölkerungsrepräsentative Erhebung der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes (2017) deutet 
an, dass individuelle Diskriminierungserfahrungen 
negative Effekte auf den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt haben können. Bei den Betroffenen führen 
Diskriminierungserfahrungen mitunter zu einem hö-
heren grundsätzlichen Misstrauen; sie können in ei-
nigen Fällen sogar zum Abbruch sozialer Kontakte 
führen. Bei Personen, die von körperlichen Über-
griffen oder Bedrohungen betroffen waren, ist der 
Anstieg des Misstrauens sowie der Abbruch sozialer 
Kontakte dementsprechend häufiger. Eine Umfrage 
unter Betroffenen zeigt darüber hinaus, dass Diskri-
minierungserfahrungen allgemein zu einem gesun-
kenen Vertrauen in die staatlichen Organe führen 
– konkret in die Bundesregierung, Landesregie-
rung, Polizei sowie Gerichte (Dieckmann, Geschke 
und Braune 2017). Angesichts der Tatsache, dass der 
rechtliche Diskriminierungsschutz darauf angewie-
sen ist, dass sich Betroffene wehren, ist vor allem das 
gesunkene Vertrauen in Gerichte bedenklich.

Ähnlich konzentrieren sich auch Uslucan und Yalcin 
(2012) auf die Auswirkungen von Diskriminierungs-
erfahrungen auf die Betroffenen. Dafür fassen sie 
die Erkenntnisse aktueller sozialwissenschaftlicher 
Studien zusammen. Eine oft genannte Reaktion auf 
wiederholte Diskriminierung ist die Reethnisierung – 
also eine Art Rückbesinnung auf die eigene Gruppe. 
Diskriminierungserfahrungen können auch zu einem 

Klaudia Wegschaider

4.7 Auswirkungen von Diskriminierung

Faktensammlung Diskriminierung
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Am besten dokumentiert sind jedoch die negati-
ven gesundheitlichen Auswirkungen von Diskrimi-
nierung. Im Zuge einer Meta-Analyse von beinahe 
200 Studien kamen Pascoe und Richman (2009) 
zu dem Ergebnis, dass wahrgenommene Diskrimi-
nierung gemeinsam mit einer Verschlechterung der 
psychischen sowie physischen Gesundheit auftritt. 
Auf Basis von SOEP-Daten erreichen Igel, Bräh-
ler und Grande (2010) für Deutschland ein ähnli-
ches Ergebnis. Hier berichten Personen, die Diskri-
minierung aufgrund ihrer Herkunft erfuhren, von 
schlechterer psychischer und physischer Gesund-
heit. Auch die Betroffenenanalyse von Dieckmann, 
Geschke und Braune (2017) findet einen Zusam-
menhang zwischen der Häufigkeit von Diskriminie-
rung und psychosomatischen Symptomen. 

Auch in den Erhebungen der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes (2017) berichten Betroffene, dass 
eine Diskriminierungserfahrung negative Auswir-
kungen auf ihre psychische oder – deutlich seltener 
– auch auf ihre physische Gesundheit hatte. Zuvor 
hatten auch schon Schmitt, Branscombe, Postmes 
und Garcia (2014) im Zuge einer Meta-Analyse den 
negativen Zusammenhang zwischen wahrgenom-
mener Diskriminierung und psychischem Wohlbe-
finden festgestellt. Ihre Ergebnisse deuten darüber 
hinaus darauf hin, dass Kinder von den psychischen 
Auswirkungen der Diskriminierung noch stärker be-
troffen sind als Erwachsene. 

Die hier erwähnten Studien sind anschließend chronolo-
gisch aufgelistet, angefangen mit der aktuellsten Quelle. 

Auswirkungen von Diskriminierung
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Über die Publikation

In der Studie wurde nach den direkten Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen gefragt. (335)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017)

Diskriminierung in Deutschland
Kapitel – Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Grundlage der Studie „Diskriminierungserfahrungen in Deutsch-
land“ bilden die Ergebnisse zweier Befragungen, die im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Herbst 2015 durchge-
führt wurden. Dabei handelt es sich um eine bevölkerungsrepräsen-
tative Umfrage (im Folgenden: Repräsentativbefragung) sowie eine 
groß angelegte Befragung unter Menschen, die entweder selbst von 
Diskriminierung betroffen sind oder diese bei anderen beobachtet 
haben (im Folgenden: Betroffenenbefragung). Die beiden Erhebun-
gen sind darauf ausgerichtet, sich gegenseitig zu ergänzen und die 
methodischen Einschränkungen der einen durch die Vorteile der je-
weils anderen Befragung auszugleichen. (204)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

In der Mehrzahl der Fälle waren die Diskriminierungserfahrungen für 
die Betroffenen mit dezidiert ne-gativen Auswirkungen verbunden. 
So geben die Befragten bei fast der Hälfte der geschilderten Diskri-
minierungssituationen (47,0 %) an, dass sie sich durch das zwangs-
läufige Erinnern an die Erfahrung belastet fühlten (…). In 40,2 Prozent 
der Fälle hat die Erfahrung dazu geführt, dass die betroffene Person 
misstrauischer geworden ist. Dies hat nicht nur negative Konsequen-
zen für die Betroffenen selbst, sondern kann sich gleichzeitig nachtei-
lig auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken, wenn Perso-
nen mit einem konstanten Argwohn miteinander umgehen und in der 
Sorge vor weiteren Diskriminierungen leben. In 17,6 Prozent der Er-
fahrungsberichte geben die Befragten an, dass sie in Folge der Diskri-
minierungserfahrung soziale Kontakte abgebrochen haben. Auch hier 
wird deutlich: Diskriminierungen haben nicht nur Auswirkungen auf 
die betroffene Person selbst, sondern auch auf ihre sozialen Beziehun-
gen. Besonders schwerwiegend ist es, wenn das Erleben von Diskrimi-
nierung die psychische oder die physische Gesundheit der Betroffe-
nen angreift. Auch wenn diese Auswirkungen im Vergleich zu anderen 
deutlich seltener auftreten, so wird immerhin noch in 12,9 Prozent 
der Diskriminierungserfahrungen von einer Beeinträchtigung der psy-
chischen Gesundheit und in 6,9 Prozent der Fälle von körperlichen Er-
krankungen als Folge der Erfahrung berichtet. (336-337)

In rund 41,5 Prozent der geschilderten Diskriminierungserfahrungen 
geben die Befragten an, durch das Erlebnis aufmerksamer gegenüber 
Diskriminierung geworden zu sein. Diskriminierungserfahrungen füh-

Quelle:  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017). Diskriminie-
rung in Deutschland: Dritter Gemeinsamer Bericht der  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem  
Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der  
Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. Berlin.

ren also zu einer subjektiv geschärften Wahrnehmung für Benach-
teiligungen. Die Analysen zur Wahrnehmung von Diskriminierung im 
Rahmen dieser Studie bestätigen dies (…): Personen, die selbst Dis-
kriminierung erlebt hatten, nehmen Situationen eher als diskriminie-
rend wahr. Deutlich seltener geben die Befragten in 18,2 Prozent der 
Fälle an, dass sie sich gegen die Diskriminierung zur Wehr gesetzt und 
deshalb bestärkt gefühlt haben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass nicht alle Personen, die in der Betroffenenbefragung von einer 
Diskriminierungserfahrung berichten, sich gegen diese zur Wehr ge-
setzt haben (…). Dennoch zeigt sich, dass das aktive Aufstehen gegen 
Diskriminierung mitunter auch eine ermächtigende bzw. bestärkende 
Wirkung für die Betroffenen haben kann. In 14,0 Prozent der Diskrimi-
nierungssituationen wurde von den Betroffenen angegeben, dass die 
Erfahrung keine der angegebenen Auswirkungen auf sie hatte. (337)

Zudem kann konstatiert werden, dass mutmaßlich vergleichsweise 
drastische Diskriminierungserfahrungen, wie körperliche Übergriffe 
oder ein Zusammenwirken von materiellen Benachteiligungen und 
sozialen Herabwürdigungen, auch weiter reichende Auswirkungen 
auf die Betroffenen haben. Bei solchen Diskriminierungserfahrun-
gen werden alle drei hier untersuchten Auswirkungen deutlich häufi-
ger genannt als in Situationen, in denen die Betroffenen ausschließ-
lich eine soziale Herabwürdigung oder ausschließlich eine materielle 
Benachteiligung erfuhren. So berichten die Befragten in 64,0 Pro-
zent bzw. 61,8 Prozent der Fälle, in denen die Diskriminierung in 
Form eines körperlichen Übergriffs bzw. einer körperlichen Bedro-
hung geschehen ist, dass sie die Diskriminierungserfahrung dadurch 
belastet, dass sie wiederholt darüber nachdenken müssen bzw. dass 
sie misstrauischer geworden sind. Mit rund 29,3 Prozent wird die 
Einschränkung bzw. der Abbruch von sozialen Kontakten ebenfalls 
bei körperlichen Übergriffen oder Bedrohungen im Vergleich zu den 
anderen Diskriminierungsformen am häufigsten genannt. (338)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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Auswirkungen von Diskriminierung

Über die Publikation

Anhand der Daten einer Online-Umfrage zum Thema „Erfahrungen mit Diskriminierung in Thüringen“ wird ein Einblick in das Themenfeld 
Diskriminierung gegeben, indem Erfahrungen, wahrgenommene Diskriminierungsgründe, Reaktionen und Auswirkungen sichtbar gemacht 
werden. Die Zusammenhänge von Diskriminierung mit der Gesundheit von Betroffenen, dem Sicherheitsgefühl und dem Vertrauen in 
politische Institutionen werden analysiert und Gegenmaßnahmen diskutiert. (19)

Janine Dieckmann, Daniel Geschke und Ina Braune (2017)

Diskriminierung und ihre Auswirkungen für Betroffene 
und die Gesellschaft

Methode

Zur Untersuchung der Forschungsfragen wurde eine Betroffene-
numfrage konzipiert, d. h. die Teilnehmenden entschieden sich 
selbst zur Teilnahme (Selbstselektion), weil sie sich als von Diskri-
minierung betroffen wahrnahmen. (…) Die Ergebnisse sind dem-
nach nicht repräsentativ für die ohnehin unbekannte Grundge-
samtheit aller Diskriminierten in Thüringen. (…) Die Teilnahme an 
dieser Online-Umfrage wurde vor allem online und durch Flyer be-
worben. Im gesamten Bundesland Thüringen wurden zahlreiche 
Projekte, Institutionen, Vereine, Selbsthilfegruppen und Einzelper-
sonen per E-Mail angeschrieben, die sich mit Themen den Anti-
diskriminierung, Demokratie, Gesundheit, Sozialer Arbeit oder Ju-
gendarbeit beschäftigen. Insgesamt nahmen 276 Personen an der 
Umfrage teil. Davon wurden nur die Personen ausgewählt, die an-
gaben, in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt zu haben 
(n = 172). (…) Die Stichprobe der hier durchgeführten Analysen be-
steht aus 167 Personen. (23-24)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit wahrge-
nommener Diskriminierung und Gesundheit finden: Je mehr Diskri-
minierungssituationen in den letzten zwei Jahren wahrgenommen 
wurden, desto schlechter ist das Wohlbefinden der Betroffenen zum 
Zeitpunkt der Befragung (r = -,23, p = ,003) und desto mehr psycho-
somatische Symptome berichteten sie aus den vergangenen sechs 
Monaten (r = ,18, p = ,02). Des Weiteren zeigt sich ein Zusammen-
hang zwischen der selbstwahrgenommenen Intersektionalität und 
Gesundheit: Je mehr eigene Merkmale als Grundlage für Diskrimi-
nierung wahrgenommen wurden, desto schlechter war das Wohlbe-
finden der Betroffenen (r = -,18, p = ,02) und desto mehr psychoso-

Quelle:  
Dieckmann, Janine, Daniel Geschke und Ina Braune (2017). 
„Diskriminierung und ihre Auswirkungen für Betroffene und 
die Gesellschaft“. Wissen Schafft Demokratie. Hrsg. Institut 
für Demokratie und Zivilgesellschaft. Amadeu Antonio  
Stiftung. 18–37. Jena.

matische Symptome in den vergangenen sechs Monaten berichteten 
sie (r = ,18, p = ,02). (29)

Je mehr Diskriminierungssituationen in den letzten zwei Jahren 
wahrgenommen wurden, desto weniger vertrauten die Menschen in 
die Bundesregierung (r = ,1616, p = ,043), in die Landesregierung (r = 
,16, p = ,047), in die Gerichte (r = ,24, p = ,002) und in die Polizei (r = 
,31, p < ,001). Je höher die Anzahl eigener Merkmale als Grundlage 
für Diskriminierung wahrgenommen wurden (wahrgenommene In-
tersektionalität), desto weniger vertrauten die Menschen in die Lan-
desregierung (r = ,16, p = ,04), in die Gerichte (r = ,20, p = ,01) und in 
die Polizei (r = ,25, p = ,001). (30)

Analysen zum Zusammenhang mit der Häufigkeit wahrgenomme-
ner Diskriminierung und der Anzahl der eigenen Merkmale (wahr-
genommene Intersektionalität) zeigen, dass mehr Diskriminierungs-
erfahrungen (r = -,52, p < ,001) und mehr angegebene Merkmale (r 
= -,45, p < ,001) mit geringerem Sicherheitsgefühl in Thüringen ein-
hergehen. (31)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.idz-jena.de/im-dialog/schriftenreihe-wissen-schafft-demokratie/band-2-der-schriftenreihe-des-instituts-fuer-demokratie-und-zivilgesellschaft/
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Über die Publikation

To adequately assess the accumulated evidence for perceived discrimination’s causal effect on well-being, a more comprehensive synthesis 
of the experimental literature was needed. To fill this gap, our meta-analysis of experimental studies considered discrimination’s effect 
on psychological well-being more broadly, included a larger number of effect sizes, and tested moderators of perceived discrimination’s 
effect on well-being. (922)

Michael Schmitt, Nyla Branscombe, Tom Postmes and Amber Garcia (2014)

The Consequences of Perceived Discrimination for Psychological 
Well-Being: A Meta-Analytic Review

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

In 2 meta-analyses, we examined the relationship between per-
ceived discrimination and psychological well-being and tested 
a number of moderators of that relationship. In Meta-Analysis 1 
(328 independent effect sizes, N 144,246), we examined correla-
tional data measuring both perceived discrimination and psy-
chological well-being (e.g., self-esteem, depression, anxiety, psy-
chological distress, life satisfaction). (…) In Meta-Analysis 2 (54 
independent effect sizes, N 2,640), we examined experimental 
data from studies manipulating perceptions of discrimination and 
measuring well-being. (921)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Overall, results support the idea that the pervasiveness of perceived 
discrimination is fundamental to its harmful effects on psychologi-
cal well-being. (921)

In Meta-Analysis 1, analysis of correlational studies revealed a ro-
bust negative relationship between perceptions of discrimina-
tion and well-being that was significantly negative across a vari-
ety of intergroup contexts, across a range of well-being measures, 
and for both personal and group discrimination. Analysis of longi-
tudinal effect sizes found that perceptions of discrimination nega-
tively predicted future well-being, even when controlling for the ef-
fects of prior levels of well-being. In Meta-Analysis 2, we analyzed 
the well-being consequences of experimental manipulations of dis-

Quelle:  
Schmitt, Michael, Nylan Branscombe, Tom Postmes und 
Amber Garcia (2014). „The Consequences of Perceived  
Discrimination for Psychological Well-Being: A Meta-Analytic 
Review”. Psychological Bulletin 140. 921–948.

crimination perceptions. Analysis of experimental studies is critical 
for determining causality and for eliminating confounding variables 
that might be present in the correlational studies. (934-935)

On the whole, we did not find markedly different effects depending 
on the type of well-being under consideration. In the correlational 
analysis, the effect size was significant and negative regardless of 
the way that well-being was operationalized. (935)

In the correlational meta-analysis, we found that effect sizes were 
larger for children than for other samples, particularly on psycho-
logical distress. (…) Although more research is necessary before we 
can confidently interpret this finding, we speculate that as children 
develop and are socialized, they acquire resources and strategies to 
more effectively cope with discrimination, thus weakening its effect 
as they become adults. (936)

→ Die vollständige Publikation finden Sie unter dem Link:
 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24547896
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Auswirkungen von Diskriminierung

Über die Publikation

Ziel dieser Expertise ist es, die Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen auf zentrale und relevante Lebensbereiche wie etwa 
Arbeitsmarkt und Gesundheit zu analysieren. Zentraler Gegenstand der Untersuchung ist die Wechselwirkung zwischen (Anti-)
Diskriminierung und gesellschaftlicher Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. (…) Welche Auswirkungen haben 
Diskriminierungserfahrungen auf die Integration, also das gesellschaftliche Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten? 
Wie reagieren diejenigen, die diskriminiert werden oder sich diskriminiert fühlen? Was kann politisch und gesellschaftlich getan werden, 
um Zugewanderte vor Diskriminierungen zu schützen? (6)

Haci-Halil Uslucan und Cem Serkan Yalcin (2012)

Wechselwirkung zwischen Diskriminierung und Integration
Analyse bestehender Forschungsstände

Methode

In Kapitel drei werden bisherige gesicherte Erkenntnisse sozialwis-
senschaftlicher Forschung zu Auswirkungen von Diskriminierun-
gen zusammengetragen. Die Autoren haben hierzu keine eigene 
empirische Studie durchgeführt, sondern die zentralen Ergebnisse 
jüngerer Studien auf diese Fragestellung hin ausgewertet; dabei 
haben zentrale Annahmen und Modelle sozialpsychologischer For-
schung einen prominenten Platz eingenommen. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

1. Diskriminierungserfahrungen können Reethnisierungsprozesse 
auslösen. Wahrgenommene Ausgrenzung und Diskriminierung 
führten bei den Betroffenen dazu, dass sie sich stärker an die Ei-
gengruppe binden. Es findet eine Rückbesinnung auf die Werte und 
Merkmale der Eigengruppe statt. Für Deutschland bedeutet das 
also: Je höher die wahrgenommene Diskriminierung bei Menschen 
mit Migrationshintergrund, desto geringer ist ihre Bereitschaft, sich 
in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. (55)

2. Ständige Konfrontation mit negativen Stereotypen und Vorur-
teilen beeinträchtigt das Selbstwertgefühl und kann zu geringeren 
kognitiven Leistungen führen. Vor allem im Bildungsbereich kann 
eine selbsterfüllende Prophezeiung eintreten: Die Sorge davor, mit 
schlechten Leistungen Klischees über die eigene Gruppe zu bestäti-
gen, beeinflusst die Leistung in negativer Weise. (55)

3. Ausgrenzung und Benachteiligung erhöhen die Gefahr der Ge-
waltbereitschaft sowie das Risiko der Viktimisierung (Opferschaft). 
Negative Stereotype und Vorbehalte konzentrieren sich auf be-
stimmte Herkunftsgruppen und wirken sich hier stärker aus. Vor 
allem Menschen mit türkischer und asiatischer Herkunft berich-
ten häufiger Diskriminierungserfahrungen, Menschen mit italieni-
scher, serbischer und kroatischer Herkunft dagegen seltener. Zum 

Quelle:  
Uslucan, Haci-Halil, und Cem Serkan Yalcin (2012). Wechsel- 
wirkung zwischen Diskriminierung und Integration. Analyse 
bestehender Forschungsstände. Expertise des Zentrums  
für Türkeistudien und Integrationsforschung im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Essen.

Teil hat das fatale Konsequenzen: Studien belegen, dass die höhere 
Gewaltrate bei männlichen Jugendlichen türkischer Herkunft im 
Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrungen steht. (55)

4. Diskriminierung verhindert die Integration in den Arbeitsmarkt 
und erschwert die soziale Teilhabe, mit der Folge eines höheren Ar-
mutsrisikos. Verhinderte Arbeitsmarktintegration hat darüber hin-
aus beträchtliche volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche 
Kosten (Krankheitsausfall, hohe Personalfluktuation, Fachkräfte-
mangel etc.) und sie schadet dem Image des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland. (55)

5. Wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft regelmäßig mit Dis-
kriminierung konfrontiert sind, kann sich das negativ auf die Ge-
sundheit auswirken. Benachteiligungen haben beträchtliche nega-
tive Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit 
des Einzelnen. Studien zeigen, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund häufiger unter psychosomatischen und psychischen Erkran-
kungen leiden als Personen ohne Migrationshintergrund. (55)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Wechselwirkung_zw_Diskr_u_Integration.pdf?__blob=publicationFile
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Ziel war die Analyse des Zusammenhangs von Diskriminierung und subjektiver Gesundheit von MigrantInnen. (182)

Ulrike Igel, Elmar Brähler und Gesine Grande (2010)

Der Einfluss von Diskriminierungserfahrungen 
auf die Gesundheit von Migranten

Faktensammlung Diskriminierung

Methode

Die Stichprobe umfasste 1844 MigrantInnen aus dem SOEP. Un-
tersucht wurden Variablen zu Diskriminierungserfahrung, Gesund-
heit und sozioökonomische Merkmale. Es wurden Mittelwertsver-
gleiche und Regressionsanalysen zur subjektiven Gesundheit unter 
Berücksichtigung von Herkunft und Geschlecht berechnet. (183)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Personen mit Diskriminierungserfahrungen berichteten von einer 
signifikant schlechteren Gesundheit. Diskriminierungserfahrungen 
sind unabhängige Prädiktoren für subjektive Gesundheit, jedoch va-
riiert die Relevanz der Einflussfaktoren hinsichtlich Herkunft und 
Geschlecht. (183)

Es konnte anhand einer repräsentativen Stichprobe erstmals für 
Deutschland gezeigt werden, dass die wahrgenommene Diskrimi-
nierung einen Einfluss auf die psychische und körperliche Gesund-
heit von MigrantInnen hat. Mittelwertsvergleiche zeigten, dass Per-
sonen, die sich aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt fühlten, ihre 
seelische und körperliche Gesundheit schlechter einschätzen als 

Quelle:  
Igel, Ulrike, Elmar Brähler, und Gesine Grande (2010).  
„Der Einfluss von Diskriminierungserfahrungen auf die  
Gesundheit von Migranten“. Psychiatrische Praxis  
37. 183–190.

Menschen, die sich noch nie diskriminiert fühlten. Dieses Ergebnis 
entspricht internationalen Studien zum Zusammenhang von Diskri-
minierungserfahrungen und psychischer und körperlicher Gesund-
heit. (186)

Es ist zu prüfen, ob Diskriminierung als Stressor in der medizinischen 
und psychosozialen Versorgung bereits in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt wird und ob Konzepte entwickelt werden sollten, um 
die Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen gezielt erheben 
und die Betroffenen unterstützen zu können. (189)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Über die Publikation

Perceived discrimination has been studied with regard to its impact on several types of health effects. This meta-analysis provides a 
comprehensive account of the relationships between multiple forms of perceived discrimination and both mental and physical health 
outcomes. In addition, this meta-analysis examines potential mechanisms by which perceiving discrimination may affect health, including 
through psychological and physiological stress responses and health behaviors. (1)

Elizabeth Pascoe and Laura Smart Richman (2009)

Perceived Discrimination and Health: A Meta-Analytic Review

Methode

The literature search procedure for this analysis was designed 
to locate both published and unpublished research. The primary 
method of retrieval was through major electronic databases (…). 

Because there has not been a major quantitative analysis encom-
passing all aspects of perceived discrimination and health in the 
field, publication date was not restricted. (…) The computer data-
base search located approximately 769 articles, dissertations, and 
book chapters. If the titles and abstracts of the above documents 

https://www.researchgate.net/profile/Elmar_Braehler/publication/247468372_Der_Einfluss_von_Diskriminierungserfahrungen_auf_die_Gesundheit_von_MigrantInnen/links/02e7e5360c16092f4e000000/Der-Einfluss-von-Diskriminierungserfahrungen-auf-die-Gesundheit-von-MigrantInnen.pdf
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indicated the article might contain data relevant to this analysis 
(…), the full document was retrieved. This process ultimately iden-
tified approximately 192 studies relevant for further study, which 
spanned 1986–2007. (6)

Ausgewählte Ergebnisse/Ausschnitte

Analysis of 134 samples suggests that when weighting each study’s 
contribution by sample size, perceived discrimination has a significant 
negative effect on both mental and physical health. Perceived dis-
crimination also produces significantly heightened stress responses 
and is related to participation in unhealthy and nonparticipation in 
healthy behaviors. These findings suggest potential pathways linking 
perceived discrimination to negative health outcomes. (1)

Overall, the results of this analysis supported our model and sug-
gest that increased levels of perceived discrimination are associated 
with more negative mental and physical health. These results are 
consistent with previous research showing that perceived discrim-
ination is associated with a variety of negative physical and men-
tal health consequences, including increased psychological distress 

and increased symptoms of depression (…), and can be conceptual-
ized as a specific form of stress. It is important to note that we also 
found that the perception of discrimination is related to heightened 
physiological stress responses, more negative psychological stress 
responses, increased participation in unhealthy behaviors, and de-
creased participation in healthy behaviors, suggesting promising av-
enues for future mediation analyses of these variables. Analysis of 
covariates using traditional research synthesis found that these re-
lationships remained even when important demographic variables 
were taken into account. (20-21)

→ Die vollständige Publikation finden Sie hier:

Quelle:  
Pascoe, Elizabeth, und Laura Smart Richman (2009).  
„Perceived Discrimination and Health: A Meta-Analytic 
Review“. Psychol Bull 134 (4). 531–554.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747726/
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